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Vorrede.

Äteine hier vorliegende Schrift enthält, ich gestehe eS offen, 

die härteste und umfassendste Anklage gegen die Jesuiten, die in 
Deutschland je gegen sie erhoben ist. Darum bin ich es dem 
Publikum und mir selbst schuldig, eine genaue Rechenschaft von 
den Gründen abzulcgen, die mich zur Herausgabe derselben be­
stimmten.

Ich bin in einer Umgebung ausgewachsen, in der man die 

Jesuiten nur als einen edeln Männerbund, als das großartigste 
Ordensinstitut der katholischen Kirche, als eine Zierde und Stütze 
derselben, als die Väter und Erzieher der katholischen Jugend, 
als die Träger und die höchste Spitze katholischer Bildung u. s. w. 
anzusehen gewohnt war. Das erste und einzige Buch über den 
Orden Jesu, welches man mir in die Hand gab, war das von 
Dallas, welches mich mit tiefer Ehrfurcht gegen diesen Orden 
erfüllte, dessen Sturz einzig und allein dem Verderben der Welt, 
welche so viele Tugenden nicht mehr zu ertragen vermochte, 
durch eine Verschwörung der ruchlosesten Menschen zuzuschrei- 
ben sei.

Mit diesen Ansichten über die Jesuiten bin ich ausgewach­
sen, und sie waren so fest in mir gewurzelt, daß ich Alles, was
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ich gegen den Orden las und hörte — freilich war es nicht 
viel — von vorn herein für Lüge und Nerläumdung hielt.

Seitdem ich mich dem Studium der Geschichte gewidmet 
und in derselben bis zu den Zeiten der Reformation gekommen 
war, mußte ich mich natürlich auch mit den Vätern Jesu be- 
schäftigen. Ich las damals die Geschichte derselben von Wolf, 
leider noch heute das brauchbarste Buch über diesen Gegenstand. 
Daß es, trotz seines Mangels gründlicher und gediegener For­
schung, durch die Masse von Thatsachen, die gegen den Orden 
zeugten, meine aus Dallas geschöpfte Ansicht von demselben be­
deutend änderte, ist leicht zu erachten, um so mehr, da letztere 
Schrift nur das Wort ihres Verfassers zum Bürgen des darin 
Vorgebrachten hat. Am meisten aber zog mich die Frage an: 
Ob denn die Moral der Jesuiten in der That so schlecht und 

grundverderbt sei, als ihnen Wolf verwirft? Wolf verweißt 
häufig auf Pascal's Iettre8 proviucielles. Ich hatte Pascal's 

herrliche keines gelesen und fühlte mit Recht große Ehrfurcht 
vor diesem Manne, der eine Zierde seines Jahrhunderts war. 
Ein Urtheil aus seinem Munde über die Sittenlehre der Jesui­
ten war mir um so wichtiger. Die 1etlr68 provinzielles Pas­
cal's fielen mir erst 1832 in die Hände; sie vernichteten mein 
Urtheil über die Trefflichkeit der Jesuiten als eines religiösen 
kirchlichen Instituts durchaus; ich lernte den Orden wenigstens 
von dieser Seite verachten und verabscheuen. Allein, wiewohl 
ich in die Redlichkeit und Pietät Pascal's ein so großes Zutrauen 
setzte, daß ich die, zur Begründung seines Urtheils über die je­
suitische Moral vorgebrachten zahllosen Stellen aus den berühm­
testen Schriftstellern des Ordens unbedenklich für echt hielt, so 
suspendirte ich doch mein Urtheil durchaus, indem es mir gewis­
senlos schien, einen Orden, der noch in diesem Jahrhunderte von 
dem Oberhaupte der katholischen Kirche feierlich als eine Stütze 
derselben hergestellt war, auf den Grund einer fremden Autorität 
zu verdammen. Ich dachte über die Sache so: Wenn die Je­
suiten die christliche Moral wirklich so entsetzlich verderbt haben, 
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wie es Pascal aus den Werken der berühmtesten jesui­
tischen Moralisten darlegt, so konnte das dem Papste nicht 
yerborgen bleiben; und wenn es ihm nicht verborgen blieb, so 
konnte und durfte er einen so schuldigen Orden nicht wieder 
als eine Säule der Kirche und des Christenthums herstellen. 
Diese Betrachtung machte mich irrig und ich schwankte, wem 
ich mehr Glauben beimessen sollte, Pius VII., dem Oberhaupte 
der katholischen Kirche, oder Pascal, dem Privatmanne und 
Freunde des Jansenismus. Es ist wohl kein Wunder, daß jch 
mich vorläufig mehr auf die erste Seite neigte, indem ich es 
absolut für unmöglich hielt, daß Pius VII, die Jesuiten 
wiederhergestellt habe, ohne zuvor darüber die unbedingteste 
Gewißheit zu haben, daß alle die furchtbaren Beschuldigungen, 
die seit 167V gegen den Orden, namentlich in Betreff seiner 
Sittenlehre, erhoben worden, Nichts als elende Verlä'umdung bos? 

haster Gegner seiem

Ich will es gestehen, daß ich mich mit Scheu an die Arbeit 

machte, diese meine Ungewißheit zu beseitigen. Pascal's Namen 
und Andenken war mir theuer, noch theurer aber der Namen und 
das Andenken Pius VII. und seiner Cardinalcongregation. War 
das falsch, was Pascal aus den Schriften so vieler Jesuiten zur 
Beleuchtung der Moral des Ordens vorgebracht hatte, so mußte 
ich ihn tief verachten als einen niedrigen Verläumder und Schrift­
verfälscher; der Verfasser der erhabenen stand vor mir 

als elender Heuchler. War es aber wahr, was Pascal gegen 
die Sittenlehre des Ordens an's Licht gestellt hatte, so mußte 
ich Pius und seine Cardinäle ebenso hart beschuldigen, daß sie 
einen Orden wiederhergestellt hatten, dessen furchtbare Entartung 
in Hunderten seiner berühmtesten Schriften zu Tage lag. Jch 
mußte dann urtheilen, daß Pius den Orden mit der sträflichsten 
Leichtfertigkeit, ohne alle Prüfung und Untersuchung über die 

Rechtmäßigkeit der über ihn verhängten Auflösung, über die Wahr­
heit der von tausend Seiten gegen ihn erhobenen öffentlichen 
Klagen wiederhergestellt und so dem Urtheile seines Vorgängers
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Clemens XIV. und des ganzen 18. Jahrhunderts Hohn gespro- 
chen habe; oder ich mußte gar schließen, daß Pius und seine 
Cardinäle die Jesuiten nicht zum Heile der christlichen Kirche, 
nicht zum Wohle der Menschheit hergestellt haben, sondern um 
durch jene Väter gewisse hierarchische Zwecke zu erreichen, die 
man schon lange nur aus dem Egoismus der Curie hergeleitet 
hatte.

Im Jahre 1835 bot sich mir in Münster die Gelegenheit 
dar, über alle diese Fragen in's Reine zu kommen. Außer den 
Bibliotheken Wiens und Münchens mag wohl keine andere in 
Deutschland gegenwärtig eine so reiche Sammlung jesuitischer 
Moraltheologen besitzen, als die dortige. Meine Arbeit war leicht; 
zuvörderst brauchte ich nur die Citate, die Pascal in seinen 
Briefen aus Sanchez, Suarez, Valencia, Escobar, 
Bauny u. s. w. gezogen hatte, genau mit dem Originaltexte 
zu vergleichen, um zu ersehen, ob Pascal ganz richtig citirt 
habe. Und er hatte richtig citirt. Davon überzeugt, 
forschte ich selbst weiter, las und excerpirte besonders den Esco­
bar, Busenbaum, Lessius und war so glücklich, in Betreff 
des Beichtsacramentes, das Buch Tamburini's: LleHioüus 
exxeäitse eonkes^oms in die Hände zu bekommen, ein Buch, 
welches an Frevel gegen die katholische Religion und Kirche, 
wie wir unten sehen werden, seines Gleichen nicht hat. Und 
doch war das Buch von der obersten Censurbehörde der Jesuiten 
zu Rom approbirt, wat in Italien gedruckt und hatte viele 
Auflagen erlebt. Ich gestehe es offen, daß die römische Kirche 
diesen und Hunderte anderer Unfuge jesuitischer Schriften unter 
ihren Augen duldete, daß sie die Pest derselben litt, daß sie die 
Religion und Sittenlehre einer so furchtbaren Zerstörung wissent­
lich preisgab, daß sie der Hydra'den Kopf nicht zertrat, als sie 
es konnte und mußte; ja, die todte wieder auferweckte, das hat 
mir alle Achtung und Ehrfurcht vor der römischen Kirche aus 
der Seele getilgt, gegen die ich nur noch zwei Gefühle haben 
konnte, das der Verachtung, wenn sie freiwillig und mit Ab-
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ficht die Jesuiten duldete, aufrecht hielt unö wieder erweckte, 

oder das des Mitleides, wenn fie so sehr in der Gewalt und 
den Fesseln des Ordens lag, daß fie ohnmächtig jene Gräuel dul­
den mußte und nicht thun durfte, was ihre Würde und ihre 

Pflicht forderte.

Dieß ist der Ursprung der hier vorliegenden Schrift, die 
ich im December des Jahres I8S6 zu Ende brächte. Nur für 
mich hatte ich sie geschrieben; ich selbst wollte ein eigenes, wohl- 
begründetes Urtheil über den berühmtesten Orden der katholischen 
Kirche haben; selbstständig wollte ich eine der bedeutendsten Fra­
gen der Kirchengeschichte, namentlich der römischen, die mit dem 
Orden so eng verknüpft war, mir befriedigend lösen. Meine 
Schrift war nicht für Andere berechnet. Daher widerstand ich 
mehrseitiger Anforderung, sie dem Drucke zu übergeben, und 
erst im vorigen Jahre habe ich mich dazu entschlossen. Die 
Gründe dieses Entschlusses will ich hier anführen und sie sollen 
die That hinreichend rechtfertigen.

Es ist Thatsache, für die ich hier keine Belege anzuführen 
brauche, daß die ultramontane Partei in Deutschland es sich seit 

Decennien zur Aufgabe gemacht hat, unserem Volke die Jesui­
ten anzupreisen, Sehnsucht nach ihnen zu erwecken und ihnen 
den Weg in unser Vaterland zu bereiten. Seit H. v. Kerz 
Deutschland mit einer Uebersetzung von Dallas Schrift und sei­
nen Noten dazu beschenkt hat, haben die meisten katholischen 
Zeitschriften, sogar Zeitungen, der Katholik, die Mastiaux-Felder* 
sche Zeitschrift, der Religions- und Kirchenfreund, die Sion und 
wie sie alle heißen mögen, die Rolle, uns Deutschen, namentlich 
uns Katholiken, die Jesuiten anzupreisen, übernommen und ohne 
Unterbrechung durchgeführt. Den Königen und Fürsten preisen 
sie die Väter Jesu als die sicherste Schutzmaucr gegen alle de­
magogische Umtriebe und das Umsichgreifen revolutionärer 
Grundsätze und Bestrebungen; den Jesuiten sollte man die Er« 
ziehung der Jugend, die geistliche Führung des Volkes anver-
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trauen; sie seien ganz die Leute, welche die Unterthanen im Ge­
horsame, in der Liebe und Ehrfurcht gegen die rechtmäßige Ob­
rigkeit festzuwurzeln im Stande seien. Den Bischöfen riefen sie 
zu: Wollt ihr tüchtige und echt katholische Geistliche, wollt ihr 
namentlich eifrige, würdige und ihrem Berufe gewachsene Pfarrer 
und Beichtväter: ruft die Jesuiten, übergebt ihnen eure Semi­
narien und Convicte; sie verstehen es ganz, euch das zu leisten, 
was Noth thut. Wollt ihr die eurer Leitung untergebenen Gläu­
bigen zu wahrer, tiefer religiöser Gesinnung, zu echt christlicher 
Bildung, zu reiner Sittlichkeit und unbeflecktem Wandel führen: 
ruft die Väter Jesu herbei, gebt ihnen Kanzeln und Beichtstühle, 
laßt sie Missionen halten, und ihr werdet die köstlichsten Früchte 
reifen sehen. Und vorzüglich sprachen sie zu denAeltern: Seht, 
was die Schulen aus euren Söhnen, diesen Gegenständen eurer 
theuersten Hoffnungen, machen! Mit heidnischer Weisheit werden 
die Geister genährt und zu Stolz und Dünkel herangebildet. 
Das jetzige Erziehungswesen liefert eitle Halbwisser und Thoren, 
die sich in Alles mischen, Alles meistern wollen und nichts Ver­
nünftiges zu Tage fördern. Und während die Geister so ver­
krüppeln, verschrumpfen die Gemüther und Herzen. Denn in 
den heurigen Schulen wird die Religion hintangesetzt, die jungen 
Herzen werden nicht im Glauben gebildet, nicht zur Religiosität 
herangebildct; Kirche und Gottesdienst bleibt ihnen fremd; eure 
Söhne werden fade Vernünftler, kalte Halbchristen und Unglück- 
liche Egoisten. Sollen sie echt katholische Christen werden, sollen 
sie durch gediegene Bildung zu einem wirkungsreichcn Leben 
hcrangebildet werden: ruft die Jesuiten herbei und übergebt die­
sen Meistern in der Kunst zu bilden und zu erziehen eure Söhne.

So ward seit Jahrzehnten ununterbrochen uns zugcrufen und 
unter den Rufern war vor noch nicht langen Jahren Görres. 
Deutschland hat aber dieses Nufcns nicht sonderlich geachtet und 
es begann stille zu werden. Da traten seit dem Jahre?836 die 
Ereignisse zu Köln ein und endeten mit der Katastrophe von 1837. 
Der Januar 1838 sah die Münchner historisch-politischen Blatter
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entstehen und die ganze ultramontane Presse Frankreichs, Del« 
giens und Deutschlands und in diesem namentlich Bayerns nah­
men das etwas abgenutzte Thema, die Jesuiten zu lobpreisen 

und anzuempfehlen, von Neuem mit gedoppeltem Enthusiasmus 
wieder auf. Wir wollen der Rolle, welche die Sion, der 
Religions« und Kirchenfreund, die katholische Kir- 
chenzeitung, die neue Würzburger Zeitung, dieAugs- 
burger Postzeitung und neuerdings auch der Fränkische 
Courier und besonders Görres der Aeltere in seinen neuesten 
Streitschriften bei der Verherrlichung der Jesuiten spielten, nicht 
erwähnen, sondern nur bei den historisch-politischen Blät­
tern stehen bleiben. Als diese es wagten, alle Anklagen gegen 
die Jesuiten, daß sie eine mehr als heidnische Sittenlehre gestif­
tet und in zahlreichen Büchern mit Erlaubniß ihrer Obern öf­
fentlich gelehrt, daß sie die Jugend in den Schulen mit diesem 
Gifte genährt, es im Beichtstühle dem Volke eingeimpft, daß 
sie die revolutionären Grundsätze in ein System gebracht und 
die Lehre von der Volkssouverainität mit den extremsten revolu­
tionären Consequenzen wissenschaftlich cultivirt haben; als die 
historisch-politischen Blätter alle diese Anschuldigungen gegen die 
Jesuiten für niederträchtige Verläumdung erklärten; als sie sogar 
höhnend behaupteten: alle Angriffe gegen die Jesuiten zeugen 
nicht allein von einer gemeinen Bosheit, sondern auch von einer 
„schafsmäßigen Stupidität"; als sie ausriefen: „Nur 
Schwachköpfe können sich vor den Jesuiten fürchten"; 
da beschloß ich, mein Manuscrkpt über die Moral und Politik 
des Ordens Jesu der Deffentlichkeit durch die Presse zu überge­
ben. Ich wollte dadurch zuerst beweisen, daß die Verfasser der 
historisch-politischen Blätter Nichts seien, als gewöhn­
liche Marktschreier, die mit Phrasen nach dem Beifalle der 
Menge auf den Märkten und Dreiwegen angelten und sich in 
ihrem Dünkel so weit verstiegen, daß sie wähnten, das gebildete 
deutsche Publikum würde keine Gründe ihrer Verherrlichung der 
Jesuiten, ihrer Verhöhnung der Ankläger derselben fordern, son« 
Hern sich ryit ihrer Autorität begnügen. Diesen Münchnern bc- 



schloß ich diese Schrift entgegenzusetzen. Hatten sie die Jesuiten 
ohne Grund und Beleg bis zum Himmel erhoben, so wollte 
ich als Kläger gegen dieselben vor unserem Volke auftreten, aber 
zugleich jeden einzelnen Klagepunkt aus den Schrif­
ten der Väter Jesu als den constatirten Klageacten 
und tie/rett belegen, Dadurch wollte ich jene
hohle Lobhudelei zum Verstummen bringen, oder die Urheber 
derselben nöthigen, auf die Sache selbst einzugehen und die Je­
suiten wirklich, d. h. mit Beweisen und nicht zum Scheine, 
d. h. mit Phrasen zu vertheidigen.

Aber dieses ist nicht der einzige Grund, der mich zur Ver­
öffentlichung meiner Schrift bewog. Ich liebe aus tiefster Seele 
die katholische Religion und die in ihr gelehrte christliche Sitten- 
lehre. Mich hatten empört die furchtbaren Verwüstungen und 
Zerrüttungen, die der Orden Jesu in ihr angerichtet hatte. Und 
nun erhebt sich in meiner Kirche eine Partei und fordert die 
Zurückberufung eben dieses Ordens. Sollte ich schweigen, da 
ich reden konnte? sollte ich zusehen, daß ein Orden sich wieder 
in unsere Gauen einniste, der die Sitten durch seine Sittenlehre 
in der Wurzel vergiftete, welcher der heiligen Lehre Jesu Hohn 
sprach und der die edelsten und heilsamsten Institute unserer Kirche 
verzerrte, zerstörte und ihnen offen vor der Welt Hohn sprach? 
Ich liebe mein Vaterland, ich liebe unser edles deutsches Volk; 
ich hörte, daß eine Partei in demselben die Jesuiten wieder über 
dasselbe führen, ihm die Erziehung unserer Jugend, die religiöse 
Leitung unseres Volkes wieder in die Hände legen wollte. Sollte 
ich schweigen, da ich reden konnte, da ich die Beweise vor mir 
liegen hatte, daß dieser Orden Jugend und Volk verderben und 
ihm namentlich einen glühenden Haß gegen unsere protestanti­
schen Mitbrüder im Vaterlande einflößen, die Pest des Fana­
tismus den harmlosen Gemüthern einimpfen und, Frieden, Ein­
tracht und Liebe zerstörend, die Kraft Deutschlands zerbrechen 
würde? Ich hielt es für meine Pflicht, zu reden, offen vor um 
serem Volke zu reden, um es zu warnen vor einem Orden, der
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unS drohte, die innere Verdrehtheit und Fäulniß, die Spanien 
und Frankreich einst in denselben getragen, die entartete Deutsche 
genährt halten, auf unseren reinen vaterländischen Boden zu ver* 
pflanzen und zu giftiger Frucht heranzupflegen. Ich weiß es, 
die ultramontane Partei wird mich einen boshaften Menschen 
nennen, einen Feind der katholischen Kirche und ihrer heiligen 
Institutionen; die Historisch-politischen werden Zeter über mich 
schreien, daß ich es gewagt, einen Orden anzugreifen, den 
Pius VII., das Oberhaupt der Kirche, als eine Säule der Kirche 
wiederhergestellt habe; oder sie werden mich einen Schwach, 
köpf nennen, daß ich mich vor den Jesuiten fürchte, und diese 
Furcht aus meiner schafsmäßigen Stupidität herleiten. Ich werde 
ihnen aber erwiedern: der den Orden Jesu einst als schädlich 
und verderblich für die Zwecke der Kirche vor 57 Jahren aufhob, 
war ebenfalls ein Papst und Statthalter Christi. Ich habe in 
meiner Schrift Nichts gethan, als den Beweis geliefert, daß 
Clemens XLV recht that, als er den Orden der Jesuiten aufhob. 
Wenn ich nun Unwahres von denselben berichtet, wenn ich sie 
fälschlich beschuldigt und verläumdet habe: weiset es mir nach; 
ihr könnt mich dadurch sittlich vernichten vor all unserm Volke. 
Habe ich aber recht und wahr geredet und müßt ihr das aner­
kennen, dann vereinigt euch mit mir, und wenn noch ein Fun- 
ken echten Katholicismus und deutscher Gesinnung in euch glüht, 
wenn ihr noch Liebe und Ehrfurcht habt vor dem Heiligsten auf 
Erden, für Religion und Vaterland, dann helft mir jenen Orden 
zu bekämpfen und vor ihm unsere Gränzen zu hüten, der der 
christlichen Sittenlehrc, den heiligsten Instituten unserer Kirche 
und dem Vaterlande mit Vernichtung droht. Theilet mit mir 
diese Furcht; sie fürchtet für unsere heiligsten Güter! Wenn ihr 
die Jesuiten lobpreiset, ohne sie zu kennen, so macht ihr euch 
lächerlich, kennt ihr sie und lobpreiset sie dennoch, so begeht ihr 
ein Verbrechen, denn ihr lobpreiset das Böse."

Ich habe nun einem Einwurfe zu begegnen, der mir viel­
leicht auch wohl von Freunden der guten Sache wird gemacht
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werden. Man wird mir sagen; Wozu des Ordens Sünden 
aufdeckep, die gebüßt sind durch dessen Sturz, deren Andenken 
die Zeit getilgt hat? Wozu die Schuld der alten Jesuiten an 
den neuen rächen, die an derselben keinen Theil gehabt? Die 
neuen Jesuiten find auf ganz anderem Fundamente erbaut, ihnen 
ist es bloß um das Heil der Seelen und die Ehre Gottes zu 
thun. Ihr Wandel ist fleckenlos, ihre Sittenlehre rein, ihr Wir» 
kcn segensreich. Und gesetzt auch, sie wollten in die Fußtapfen 
ihrer Väter treten: der Genius der Zeit und alle ihre Verhält» 
nisse werden das nicht leiden.

Mit wenigen Worten will ich diesem Einwurfe begegnen. 
Ich liebe es nicht, als Kläger vergangener Sünden aufzutreten, 
die längst dort oben ihren Richter gefunden; -es widerstrebt das 
meiner innersten Natur. Aber ich bin so sehr Freund der Wahr­
heit, daß es mich empört, wenn ich sehe, daß jene Sünden 
durchaus geläugnet, daß sie für boshafte Verläumdungen aus­
geschrieen, und daß die, von denen sie begangen find, als fromme 
und heilige Männer, als Verfolgte, als Wohlthäter unseres Ge­
schlechtes offen gepriesen werden. Und so ist es von allen ultra- 
montanen Schriftstellern, so besonders von den Historisch- 
politischen bewerkstelligt. Ihre Lobhudeleien der Jesuiten, An­
gesichts einer Geschichte von 3VV Jahren, Angesichts von Bergen 
von Thatsachen und authentischen Documenten, die gegen die Je­
suiten zeugen, haben mich bestimmt, gegen jene zu schreiben, 
um zu beweisen, daß jene Ultramontanen unwissende oder ver­
kehrte Menschen sind, die die Jesuiten lobpreisen, um dadurch 
jesuitische Zwecke zu erreichen. Hätte die ultramontane Presse 
der Wahrheit gemäß frei und edel gestanden, daß hie alten Je, 
suiten schwere Schuld auf sich geladen haben, daß diese Schuld 
aber nicht auf Rechnung des Ordens und auf den darin walten­
den Geist, sondern auf Zeitverhältnisse und auf Einzelne, für 
die die ganze Corporation nicht stehen könne, nicht verantwortlich 
sei, geschoben werden müsse: so würde ich es unterlassen haben, 
die Schuld von Neuem aufzudecken und der Welt von Neuem
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des Ordens altes Sündenregister vorzulegen, ich würde mich viel­
mehr darauf beschränkt haben, zu zeigen, daß die Schuld der 
jesuitischen Moraltheologen Schuld des ganzen Ordens sei, daß 
diese Schuld durch den Geist des Ordens und seine ganzen Be­
strebungen bedingt worden. S o aber mußte ich auch die Schuld 
selbst wieder ausdccken, und nachdem dieß geschehen, kann ich erst 
darthun, daß die Entschuldigungen der neuen Jesuiten, das in 

sie gesetzte Zutrauen, eine Thorheit sind.

Was die alten Jesuiten geworden sind, mit all ihren Ver­
brechen gegen Kirche und Staat, das sind sie durch die 
Verfassung geworden, wie sie sich seit Lainez gebildet 
hat. Die Basis dieser Verfassung war der in ein System ge­
brachte Egoismus, der wirkte unter der Leitung der intelligen­
testen und raffinirtesten Menschen. Diese Verfassung hat die 
Jesuiten schlecht gemacht. Und diese Verfassung hat Pius VII. 
wieder hergcstellt; er hat sie nicht revidirt, nicht zeitgemäß und 
nach dem Geiste Christi abgeändert, ja, er hat das ganze Meer 
von Privilegien und Exemtionen bestätigt, wodurch der Orden 
auf Kosten der Päpste, der Bischöfe, der Pfarrgeistlichen und 
des Staates seine Macht auf eine so unnatürliche Höhe geschraubt 
hatte, daß sie Allen ein Aergerniß wurde. So ist der Orden 
wieder erweckt. Lasset ihn; er wird im Verlaufe der Zeiten 
wieder ganz derselbe werden, der er gewesen ist, denn es ist Na­
turgesetz, daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen. 
Und das ist noch nicht Alles. Die Sünden der alten Jesuiten, 
die tiefen Wunden, die sie durch ihre schändliche Sittenlehre der 
Religion, der Kirche und dem Staate geschlagen, haben zum 
Himmel geschrieen. Aber haben die neuen Jesuiten die Sünden 
ihrer Väter je verdammt und gegen sie protestirt? Haben 
sie je auch nur einen Schein von Garantie gegeben, daß sie 
selbst nicht in die Fußtapfen ihrer Altvordern treten wollen? 
Gewiß nicht. Nirgends existirt eine Bulle, ein Breve, ein De- 
cret der neuen Ordensgewalt und ihrer Generalversammlungen, 
wodurch die Schandwerke eines Escobar , Busenbaum, Mariana 



und hundert anderer Jesuiten, die mit Erlaubniß und förm­
licher Approbation deS Ordens gedruckt worden, ver­
worfen, widerrufen, vernichtet sind; die neuen Jesuiten sind in 
das ganze Erbe ihrer Väter getreten; sie haben deren 
ganzen Nach laß an sich genommen, ihn als ihr Eigen, 
thum erklärt. Wer ist nun wohl so thöricht, diesen Menschen 
zu trauen? Wer will von ihnen etwas Gutes erwarten, da sie 
sich zu einer solchen Auswahl von Bosheit und Verworfenheit 
öffentlich bekennen? Die alten Jesuiten haben Banqueroutt 
gemacht an Religion und Tugend, und darum hat Europa Con» 
curs über sie gehalten und sie auS ihren Häusern gestoßen. 
Gereicht es etwa zur Empfehlung der neueren Jesuiten, daß 
sie die alte Firma wieder aufgehängt und sich nach den alten 
Grundsätzen, die zum Banqueroutte führten, von neuem geregelt 
haben? Wir sind nicht so furchtsam, daß wir in jedem Dampfe 
sogleich eine Feuersbrunst sehen und Lärm schlagen. Aber wenn 
bekannte Brandstifter im Lande sind, um Feuer anzulegen, oder 
hineinzukommen drohen, dann sind diejenigen doch wohl keine 
„Schwachköpfe," die Wache halten, zur Wachsamkeit mah­
nen und Signalemente liefern. Wer hier die Wachsamkeit tadelt 
und verhöhnt, wer sie gar „schafsmäßige Stupidität" 
nennt, der muß entweder selbst an derselben leiden, oder milden 
Brandstiftern unter einer Decke liegen. Wir wissen es freilich, 
an der Jsar sind starke Geister; .sie haben Proben davon abge­
legt, aber wir wollen doch einmal sehen, ob sie stark genug sind, 
die sittlichen Gräucl der Väter Jesu, die ich in dieser Schrift 
aufgedeckt habe, zu tragen, und ob sie auch hier, nur ihrer 
Stärke, die sich an Nichts mehr ärgert, eingedenk, ihren alten 
Zauberspruch sprechen werden: I-v Samt n'^ toucke xas.

„Aber, werden mir diese starken Geister entgegnen, was 
hast du denn nun eigentlich in deiner Schrift gegen die Gesell, 
schaft Jesu erwiesen? WaS verschlägt es, wenn auch in einem 
Orden, der zur Zeit seiner Blüthe 2V.V0V Mitglieder zählte, im 
Laufe von 2V0 Jahren einige Hundert Schriftsteller auftreten, 



die sich mit Verbrechen gegen die christliche Kirche und Sitten« 
lehre und gegen den Staat belasteten? Kann man denn diese 
Verbrechen dem ganzen Orden zur Last legen? Wenn in einer 
Stadt von 2V0VV Einwohnern einige Hundert schlechte Menschen 
sich befinden, kann man deßhalb die ganze Bevölkerung ver­
dammen und der Verbrechen der Wenigen zeihen? "

So die Gegenrede, die so oft gehört worden ist. Aber sie 
selbst ist jesuitische Trugrede, die es nur auf Täuschung abge­
sehen hat. Ich erwiedere auf dieselbe: Allerdings können die 
Sünden, die jene Hunderte von jesuitischen Moraltheologen in 
ihren Werken gegen das Christenthum, gegen Kirche und Staat 
begangen haben, auf die Rechnung des ganzen Ordens gesetzt 
werden. Wenn in einer Stadt von 2V,VVV Einwohnern einige 
Hundert von schlechten Menschen mit Erlaubniß der Ob­
rigkeit leben, wenn diese die schlechten Thaten und Ver­
brechen jener Hunderte nicht nur nicht hindert, wo sie eS 
kann und muß, sondern sie sogar gut heißt, billigt, amt­
lich approbirt und in Schutz nimmt: dann kann man 
mit Recht sagen: die ganze Stadt ist entartet, verderbt und 
theilt die Verbrechen der Einzelnen. Und so ist es gerade 
mit dem Orden der Jesuiten. Alles, was die Moraltheo, 
logen und Politiker des Ordens Schlechtes und 
Gräuelhaftes geschrieben und haben drucken lassen, 

ist mit der förmlichen Approbation des Ordens er­
schienen; ja, in der Constitution des Ordens existirte ein Ge, 
setz, nach welchem kein Jesuit ein Buch drucken lassen dürfte, 
welches nicht die Approbation der Ordenöbehörden an der Stirn 
trug.') Namentlich mußten alle theologische Schriften, ehe sie

') Institut. 8oc. Jesu. Vol. II. p. 63. Näher inst. II. 61. I. p. 682. 
(teeret. 15. Coogrex. XVI. p. 372., wo namentlich das Amt der kevirore, 
beschrieben wird. Die kevisore, xenersles sollen den General in der Prü­
fung und Censur der für den Druck bestimmten Werke des Ordens oder 
einzelner Glieder desselben unterstützen. Sie werden deßhalb aus den 
verschiedenen Nationen gewählt und sollen von vorzüglicher Verstandcökraft 
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ausgegeben wurden, dem Collegium der kslrum revisorum 
zu Rom vorgelegt werden, Quorum iliuä est munu8, ut lib- 
ros, xrius^usm manäentur, sevurulv P6r8jrieisnt, 
wie wir die Stelle oben S. 282 aus Tamburin! citirt haben. 
Jede Schrift also erschien im Namen des Ordens; für jede war 
derselbe in soliüum verantwortlich, und wenn Mariana den 
Königsmord anpries, dem Mörder Heinrichs III. von Frankreich 
eine Lobrede hielt, wie wir unten sehen werden; wenn Lessius 
und Escobar den Rachemord billigten, Salas, Busenbaum und 
andere ihrer Collegen Unzucht erlaubten, den Meineid sanctio- 
nirten, wenn Escobar und Tamburin! das Beichtsacrament pro- 
fanirten und entweihten u. s. w.: so thaten sie dieß nicht allein 
für ihre Person, sondern der ganze Orden that es in 
seinen Obern, die den Unfug approbirten. Ich weiß es wohl, 
daß hierdurch nicht jeder einzelne Jesuit Theil nahm und schuldig

und Gelehrsamkeit sein. Die Prüfung ist darauf zu richten, ob das vorge­
legte Werk so beschaffen sei, daß es die Gesellschaft mit Recht herausgeben 
könne, und ob es sich auch der Mühe lohne, es wirklich herauszugeben. 
Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, haben die Revisoren die nöthi­
gen Verbesserungen (cansurae) in demselben vorzunehmen und zu unter­
schreiben. Sie sollten sich dabei vorzüglich hüten, nicht mit der Inquisition 
in Streit zu gerathen, und die Censuren überhaupt geheim halten. Die zu 
censirenden Bücher nimmt der General allein oder sein Se- 
cretär in Empfang. Von jeder Censur und von jedem approbirten Buche 
muß zu Rom ein Exemplar bleiben. Die Censoren in den Provinzen 
schicken ihre Censuren an den Provincial, der sie nach Rom an den 
General zu senden hat und selbst Nichts herausgeben darf, ohne diesen 
zuvor zu Rathe gezogen zu haben. Die Censoren müssen Alles abändern, 
was und wie es der General ihnen befiehlt. Die Censoren sollen weder die 
Autoren kennen, noch von diesen gekannt sein. Ehe die Censur beginnt, 
sollen die Censoren die für die Generalrevisoren gegebenen Re­
geln lesen und genau befolgen und, mit Hintansetzung jeder 
menschlichen Rücksicht, nur die Ehre Gottes und das Beste der 
Gesellschaft im Auge haben. Endlich haben die Oberen, vorzüglich 
der Provinzial, darauf zu sehen, daß das Buch wirklich in der, durch 
die Censur erhaltenen Gestalt gedruckt werde. Gründlichkeit (8oU6i- , 
ras) und Gleichförmigkeit der Doetrin sind die Hauptprinzipien, welche bei 
der Censur der Schriften zu befolgen sind.
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wurde dieser Verbrechen. Behauptete ich dieß, so würde ich mich 
schwer an der Nächstenliebe versündigen. Tausende von Jesuiten 
waren die reinsten, redlichsten, frömmsten und gottseligsten Män­
ner; Tausende von ihnen haben als echte Ordensmänner gelebt 
und viel Gutes und Edles gethan in ihren Kreisen. Aber die 
Rectoren des Ordens, die denselben leiteten und regierten, die 
ihm Gesetze gaben, seinen Mechanismus schufen, kurz, seine Seele 
waren, die taugten Nichts, und in ihnen wohnte der böse Geist, 
der den Gräuel der Moraltheologen billigte, approbirte, weil er 
seinen Zwecken frommte. Diese Menschen hatten nur ein Ziel, 
nämlich zu herrschen, und um dieß Ziel zu erreichen, war 
ihnen kein Mittel zu schlecht; der Zweck heiligte jedes. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ließen sie die christliche Sittenlehre ver­
derben, stöhnten den bösen Neigungen und Leidenschaften der 
Menschen, wiegten die Gewissen in Sicherheit ein, absolvirten 
die Sünder ohne Reue und Vorsatz und führten jene frevelhafte 
Profanation des Beichtstuhles ein, die wir unten so scharf ge­
zeichnet haben. Warum? Dadurch füllten sie. ihre Beichtstühle 
mit Pocnitcnten, wurden die Lieblinge der Menge und gewan­
nen so einen unberechenbaren Einfluß auf alle Klassen. Das 
waren die Wege dieser frommen Väter, die in hundert ihrer 
Schriften aufgcdeckt sind, und die wir hier vorgelegt haben. 
Wenn mau diese Wege sucht, so muß man, wenn man nicht 
blind gegen die Wahrheit oder von gleicher Corruption wie jene 
Jesuiten angesieckt ist, gestehen, daß der Geist des Ordens ein 
unheiliger, frivoler, schlechter war, und daß dieser Vorwurf nicht 
den Einzelnen, sondern der ganzen Corporation gilt.

Ich erwarte nun noch einen andern Vorwurf, dem ich 
emsig schon im Voraus begegnen will. Man wird mich hart 
beschuldigen, daß ich ohne Hehl und Scheu die entsetzlichen Ob- 
scönitätrn der jesuitischen Moraltheologen und ihre revolutionären 
Doctrinen offen gedeckt und dem Publicum vorgelegt habe; man 
wird mir vorwerfen, daß ich dadurch den Anftand verletzt, die 
öffentliche Sittlichkeit b^idigt und sogar einen bösen Samen
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ausgestreut habe. Euch, die Ihr mir dieses vorwerfen werdet, 
Euch antworte ich im Voraus dieses: Wenn in einer Gemeinde 
ein vergifteter Brunnen ist, wird nicht Jeder gewarnt, daraus 
zu schöpfen, damit er nicht Todes sterbe? Das Gift, das in 
meinem Buche ist, ist nicht mein Gift; es ist jesuitisches; 
ich habe es nur ausgeschieden und unserem Volke vorge­
legt, damit Jeder es als Gift anerkenne und sich vor denen 
hüte, die es bereitet haben. Wenn trotz meiner Warnung Je­
mand lüstern davon isset, der ist verderbt von vorn herein; geht 
er also zu Grunde, es ist seine Schuld, ich habe ihn gewarnt. 
Aber nun will ich die Sache anders stellen. Ihr Münchner, 
Ihr gesammten Ultramontanen, die Ihr mich am lautesten tadeln 
werdet ob meiner Schrift: sagt mir, warum ich sie herausgegeben 
habe? Euretwegen. Denn Ihr seid es, die jene furchtbaren 
Giftmischer als Heilige und als die geschicktesten Aerzte 
preiset. Jene Männer, die den Fluch der Menschheit verdienen, 
die alles Göttliche und Heilige wissentlich, planmäßig, mit teuf­
lischer Bosheit mit Füßen getreten; jene Menschen, die die Tu­
gend verhöhnt, das Laster bekränzt und ihm Weihrauch gestreut 
haben vor allem Volke, diese Menschen, von denen verpesteter 
Gestank ausgegangen ist in die ganze Welt, und die die ganze 
Welt einst ausstieß: diese Menschen wollet ihr wieder in unser 
Deutschland einführen, wollet ihnen Schulen, Kanzeln und 
Beichtstühle übergeben und ihnen die unschuldige Jugend und 
das Volk zum Verderben überantworten. Weil Ihr das wollt, 
weil Ihr diese eure Absicht öffentlich zu verkünden nicht errathet 
seid, so habe ich schonungslos alle jene Gräuel und Monstruo- 
sitäten der Jesuiten, eurer Busenfreunde, aufgedeckt, damit unser 
Volk sie und mit ihnen Euch so aus tiefer Seele, so echt deutsch 
verachten und hassen lerne.

Ihr werdet mir entgegnen: „Was du dort Böses und Ver­
ruchtes aus den jesuitischen Moraltheologen herbeigebracht hast, 
das war so böse nicht gemeint; es war nur theoretisch ausgestellt 
und nicht für die Praxis berechnet; es war bloß Schulgeschwätz,
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mehr um den Scharfsinn und das Urtheil zu üben, als das Le­
ben zu regeln, und deßhalb muß kein Werth darauf gelegt wer­
den." So haben eure Vorgänger vor 60 Jahren gesprochen, 
und mir bangt, Ihr werdet in dieselbe Rede gegen mich aus- 
brechen. Aber sagt, wo steht es geschrieben, daß es überhaupt 
und namentlich einem Vereine von geistlichen Männern erlaubt 
sei, schlechte und verderbliche Theorieen aufzustellen und das Böse 
theoretisch zu lehren? Sagt mir, woher haben die Jesuiten das 
Privilegium, ihren Scharfsinn an den schmutzigsten Obscönitäten, 
an den furchtbarsten Verbrechen zu üben? Sind dieß Gegen­
stände für Uebung des Scharfsinnes und der Urtheilskraft und 
gehören sie in Hunderte von Büchern, die nicht allein dem un­
erfahrenen Volke leicht in die Hände gerathen konnten, sondern 
oft darauf berechnet waren, ihm in die Hände zu fallen, indem 
sie ausdrücklich für's Volk und in der Volkssprache geschrieben 
waren? Tamburines Schrift: Al6tlro6u8 expeüitae eont688io- 
iu8 ist, wie es auf dem Titelblatte heißt, 1sm pro conk688arii8 
HUSM pro geschrieben und die uns vorliegende
Ausgabe ist 1666 zu Cöln auf deutscher Erde gedruckt, wohin 
diese italiänische Giftpflanze durch jesuitische Tücke verpflanzt 
wurde. Bauny hat seine Komme üe8 peclles^auch in franzö­
sischer Sprache unter das Volk gebracht. Die schändliche üevotion 
2i8ee, aus der ich unten am Schlüsse des ersten Theiles Aus, 
züge mittheilen werde, war für den Toilettentisch geschrieben. 
Wenn aber auch der größere Theil der jesuitischen Moraltheologieen 
in lateinischer Sprache geschrieben war, so wurden sie doch ver­
standen von allen Geistlichen, von der ganzen studirenden Ju­
gend und Tausenden von Laien, die, in viel größerer Anzahl 
als heute, der lateinischen Sprache mächtig waren. So waren 
dem Gifte und den abnormen Schändlichkeiten tausend Kanäle 
geöffnet, daß sie unter die Masse fließen konnten. — Aber 
Eure Einrede zeigt sich noch von einer viel bedeutenderen Seite 
als nichtig. Die Jesuiten haben ihre Schlechtigkeiten, ihre Theo­
rieen des Lasters nicht bloß für die Theorie und die Schule, 
nein, sie haben sie für die Praxis und das Leben geschrieben.
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Darin liegt ja eben das Uebermaß der Schande und des Ver­
derbens. Sie haben den Beichtvätern ihre Schandlehren nicht 
für die Theorie, sondern für die Praris des Beichtstuhles 
gegeben; sie haben Meineid, Mord, Unzucht, Diebstahl, Betrug, 
Derläumdung, Schmuggelhandel, Ungehorsam gegen die Obrig­
keit, Rebellion und Königsmord nicht für die Theorie, sondern 
für die Praxis erklärt und sie sind deßhalb als Urheber mehrerer 
Königsmorde überführt, vieler angeklagt. Ja, sie selbst haben, 
wie ich Euch unten beweisen will, in allem Ernste dagegen pro« 
testirt, daß ihre Meinungen nur für die Theorie gelten sollten, 
sondern sie auch stets als in xrsx! tutss erklärt. Was wollt 
Ihr dagegen einwcnden? Der Heiland hat den Jesuiten selbst 
und auch Euch das Urtheil gesprochen, indem er mit richtendem 
Ernste sagt: „Wehe denen, durch welche Aergerniß kommt!" 
Und dieses Aergerniß haben die Väter Jesu gegeben, der Jugend 
wie dem Alter, den Männern wie den Weibern, den Obrigkei« 
ten wie den Unterthanen, den Geistlichen wie den Laien; und 
dieses Aergerniß wiederholt Ihr, indem Ihr als die Patrone so 
schlechter Menschen auftretet und das Volk irreleitet, sie demselben 
als Heilige anpreisend. Wenn in unseren Tagen, wo die Re­
ligion wieder im die Herzen gedrungen ist, statt bloß auf den 
Lippen zu wohnen und sich bloß in äußerem Dienste zu 
offenbaren, wie es zu den Zeiten der Jesuiten der Fall war, 
wenn, sage ich, heute Menschen aufträten und in so viel 
Büchern solche Lehren vortrügen, wie es die Jesuiten einst 
thaten; die Kirche-würde tausend Bannflüche auf sie schleudern 
und der Staat würde sie in Bande und Fesseln legen. Men- 
zel hat daS junge Deutschland unter die Füße des deutschen 
Publikums gebracht und doch steht in den Schriften desselben 
nicht der hundertste Theil der Schändlichkeiten, von denen die 
der Jesuiten überfließen: diese werden dasselbe Schicksal haben. 
Menzel ist ob seiner That gepriesen worden, Ihr selbst habt 
ihn gepriesen; man hat sie ein Verdienst um das Vaterland, 
um Religion und Tugend genannt: ich brauche also nicht zu 



XXl

fürchten, daß eS Euch gelingen werde, meine Schrift gegen die 
Jesuiten dem deutschen Volke als ein Verbrechen einzureden."

So weit über diese Puncte. Nun muß ich noch einige 
Aeußerlichkeiten meiner Schrift besprechen.

Uns Deutschen fehlt es noch durchaus an einer gediegenen 
Literatur über die Jesuiten. Wolf's Geschichte der Jesuiten 
tragt den Stempel der Parteilichkeit an sich, mit der zu seiner 
Zeit Alles zu leidenschaftlich für oder gegen den Orden sprach; 
dazu fehlt ihr die pragmatische Gediegenheit. Ueber die Moral 
und Politik der Jesuiten besitzen wir so zu sagen Nichts. Das 
große französische Werk, welches v. I76V auf Befehl des Par­
laments zu Paris aus den Schriften der Jesuiten über diesen 
Gegenstand extrahirt wurde, hat, wenn ich nicht irre, nicht ein« 
mal einen deutschen Uebersetzer gefunden und ist in Deutschland 
völlig unbekannt geblieben. Pascal' s classische Provinzialbriefe, 
die vor 2VV Jahren den Jesuiten zuerst einen Todesstoß gaben, 
sind bei uns vergessen; dazu umfassen sie bloß einen kleinen Theil 
der einschlagenden jesuitischen Literatur. Saint Domingos 
Buch, wovon wir eine Uebersetzung haben, behandelt nur zehn 
einzelne Punkte aus dem Gebiete des Dekalogs, berührt aber 
gar nicht die jesuitische Lehre von den Kirchengeboten und die 
noch wichtigere von d.n Sacramenten. So weit, um anderes 
Unbedeutende zu übergehen, von den Fremden. Von Deutschen 
hat jüngst der treffliche Harleß in Erlangen, jetzt Mitglied 
der zweiten Bayrischen Kammer, ein zwar kleines, aber in­
haltsschweres Büchlein, „der Jesuiten-Spiegel, oder hat 
man Ursache, sich vor den Jesuiten zu fürchten?", geschrieben, 
und es den Münchner historisch-politischen Blättern als 
Fehdehandschuh hingeworfcn, den dieselben aber, nach ihrer 
Manier, haben liegen lassen. Harleß hat in seinem Schriftchen 
auf 40 Seiten einen Gang durch das weite Gebiet der jesuiti­
schen Moraltheologie gemacht, hat in wenigen markigen Pinsel­
strichen ein Miniaturgemälde von der Corruption des Ordens 
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geliefert, Alles mit Citaten in oriKiusU belegt und sich den 
Dank aller Deutschen verdient. Die Münchner sind auch etwas 
stille danach geworden. Aber Harleß Schrift ist durchaus nicht 
vollständig und läßt deßhalb eine bedeutende Lücke, die ich 
durch meine Schrift auszufüllen gedenke.

Ich habe nun in derselben, was die innere Anordnung be. 
trifft, in Betreff des ersten Theiles den berühmten Jesuiten 
Escobar, nämlich dessen bekannte Moraltheologie, zu Grunde 
gelegt, und bin dieser Punkt für Punkt gefolgt. Um Escobar 
habe ich die Zeugnisse der anderen Jesuiten herum gruppirt; 
beim Bußsacramente aber habe ich den Tamburin! zu 
Grunde gelegt. Man kann dieses bei der Behandlung jesuiti­
scher Moraltheologie thun, weil man in einem alle hat. Denn 
diese Moraltheologen citiren weder Schrift noch Väter, sondern 
nur sich und ihre Collegen und in jeder jesuitischen Moraltheo­
logie kommen alle andere, die vor ihr verfasset sind, als zeu­
gende Citate vor. In Betreff des zweiten Theiles habe ich vor­
züglich Bellarmin, Mariana und Rosseus zu Grunde 
gelegt.

Ich habe ungefähr 150 jesuitische Schriftsteller citirt; den 
größeren Theil davon habe ich selbst gelesen und kann also für 
die Richtigkeit der Citate bürgen; namentlich ist dieß der Fall 
bei Busenbaum, Escobar, Tamburin!, Mariana, Bellarmin, Ros­
seus, die ich deßhalb namentlich nenne, weil sie die Grundlage 
meiner Schrift bilden. Nur wenige Stellen sind es, die ich aus 
Pascal's Briefen ohne Vergleichung mit den mir nicht zu Gebote 
stehenden Originalen ausgenommen habe. Ich habe sie auf 
Treu und Glauben dem Pascal nachgeschrieben und durste dieß 
um so getroster thun, als ich bei der Vergleichung von hundert 
Stellen Pascal's mit den Originalen nie ein unrichtiges oder 
entstelltes Citat fand. Indeß alle und sämmtliche Stellen, die 
ich ohne Vergleichung mit den Originalen ausgenommen habe, 
sind immer solche, daß sie nicht als ai-^umeuts »nies, sondern 
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nur als subsiäis der von mir schon aus den Originalen vorge­
brachten Argumente dienen. Ich habe sie nur der Vollstän­
digkeit wegen neben die von mir schon angeführten Beweise 
hingesetzt.

Anfangs hatte ich vor, die citirten Stellen auch im lateini­
schen Texte herzusetzen und ich würde in der That meinem Buche 
dadurch einen großen Dienst erwiesen haben. Allein dasselbe 
würde zu voluminös geworden sein. Sollte es aber eine zweite 
Auflage erleben, so werde ich die Originaltexte beifügen. Für 
die getreue Uebersetzung derselben stehe ich aber jedenfalls ein.

So übergebe ich meine Schrift denn dem deutschen Publi­
kum; möge sie recht vieles Gute wirken und dazu beitragen, 
uns vor einem großen Unheile zu bewahren.

Sollte ich mich hier und da geirrt haben, wie z. B. bei der 
Materie des Wuchers, wo es mir nicht klar geworden, ob die 
Jesuiten jedes Zinsnehmen Wucher nannten, so bitte ich um 
Belehrung, die ich stets dankbar annehmen und eifrig benutzen 
werde. Ueberhaupt werde ich jede Beurtheilung meiner Schrift, 
sobald sie auf die Sache selbst cingeht und sich nicht auf Nai- 
sonnements beschränkt, mit Dank anerkennen; ja, mein sehnlich­
ster Wunsch ist, daß ich, zur Ehre der Jesuiten, besonders aber 
zur Ehre der katholischen Kirche, die hier so sehr betheiligt ist, 
in allen Stücken gründlich widerlegt werde.

Ich weiß es, die ultramontane Partei wird meine Schrift, 
die sich nicht widerlegen läßt, mit Hohn und Schmähungen 
überhäufen; sie wird mich einen boshaften Menschen, vielleicht 
einen Verläumder nennen. Ich werde mich dabei sehr gut trö­
sten, und mich an die des Sokrates erinnern.

Schließlich noch eine Bemerkung zur Vertheidigung der Je 
suiten. Jordan hat in seiner Schrift: „die Jesuiten und 
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der Jesuitismus" behauptet, daß der General im Namen 
Jesu, kraft der Obedienz zu einer Todsünde verpflichten könne- 
Jordan hat die Stelle ehrlich im Originaltexte hergeschrieben, 
aber er hat übersehcn, daß Obligationen» aä xeeestum mortale 
inüuere in der Jesuitensprache heißt sub xeecsto, d. h. eine 
Verbindlichkeit unter einer Todsünde auferlegen. Die Jesuiten 
haben des Bösen genug gethan, was unzweideutig vorliegt; 
man muß ihnen nicht noch mehr aufbürden, was nicht ganz 
klar erwiesen werden kann.

Dieser Schrift habe ich auch die Bullen angehängt, durch 
welche Clemens XIV. den Orden 1773 aufhob, Pins VII. ihn 
1814 wiederherstellte.

Berlin, im Februar 1840.

I. Gllendorf.
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Erster Abschnitt.
Allgemeine Grundsätze der Jesuitischen Moral.

Der Dekalog nach den Jesuiten.

Erstes Kapitel.
Der Jesuitische Probabilismus, die melLsSus SiriKevSLe 

ivlevlivirrs und die restriktiv i»e»t«iis.

Die Jesuiten haben in die Moral den Probabilismus einge­

führt und dadurch unsägliches Verderben angerichtet. Die Sitten 
ihrer Zeit bedurften vielmehr der Strenge evangelischer Vor­
schriften, als der Laxität jenes Systems, das zum Bösen offen­
bar noch mehr reizen mußte. Aber der Probabilismus der Ge­
sellschaft, statt die Sitten zur Reinheit, welche die evangelische 
Moral verlangt, zu erheben, ließ sich zu ihnen herab. Die Mo­
ral der Gesellschaft ging aus den Sitten der Zeit hervor, statt 
daß umgekehrt die Sitten der Zeit aus der evangelischen Moral 
hätten hervorgehen müssen; sie wirkte wieder, die Unsitte der Zeit 
zu erhalten und, weil, wie im Guten, so auch im Bösen kein 
Stillstand ist, sie noch mehr zu verschlechtern. Hierin beurtheil­
ten die Jesuiten die Menschen ganz richtig Da sie sahen, daß 
das Gesetz Gottes denselben eine unerträgliche Bürde sei, so 
waren sie bedacht, es ihnen leichter zu machen, oder ganz abzu- 
nehmen; sie erfanden zu diesem Zwecke die Lehre, wie man Got­
tes Gesetz übertreten könne, ohne ihn selbst wirklich zu beleidigen 

1* 
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und das Gewissen zu beschweren. Das war der Zweck der Kunst­
griffe ihres Probabilismus und der metLoäu8 äiriAenäae inten- 
tionis, das war der Inhalt der r68lrietio mental^. Dadurch 
haben sie vielen Ruhm erlangt, sind die Lieblinge einer zahllosen 
Masse aus allen Ständen geworden, welche von ihnen lernten, 
all ihren Neigungen und Lüsten nachzugehcn, und doch zugleich 
auf der graben, ebenen Bahn zum Himmel zu bleiben. Und 
um diesen ihren Zweck zu erreichen, haben sie, mit gänzlicher 
Verdrängung der alten, einen ganzen Chorus neuer Apostel und 
Väter aus ihrer Mitte gebildet.

Der Probabilismus, dieses A B.C der jesuitischen Moral, 
ist die Lehre von den wahrscheinlichen Meinungen, die 
uns beim Handeln leiten können. Um ein Beispiel zu gebrau­
chen: Wer gestohlen hat, ist zur Wiedererstattung verbunden, 
wenn er Vergebung erlangen will. Diese Ansicht ist probabel 
nach der Lehre des Evangeliums. Die Jesuiten aber suchen nun 
auch die Meinung probabel zu machen, daß man nicht verbun­
den ist zu restituiren. Jede Meinung aber auch -für's Gegen­
theil ist wahrscheinlich, wenn sie sich auf Gründe von irgend 
einem Gewichte stützt'). Wenn ich nach selbiger handle, sündige 
ich nicht und beschwere auch mein Gewissen nicht. Um ein 
Beispiel zu gebrauchen: Ein Armer an einem öffentlichen Wege 
fleht einen vorbeigehenden Reichen um eine Gabe an. Sein 
ganzes Aussehen verräth den bittersten Mangel. Die Meinung, 
daß der Reiche verbunden sei, ihm zu geben, ist nicht nur pro­
babel, sondern sicher nach der Lehre des Evangeliums. Aber 
die Jesuiten machen auch das Gegentheil probabel; denn, sagen sie, 
die Meinung, daß der Reiche dem Armen Nichts zu geben brauche, 
ist auch probabel, weil jener z. B. voraussehen kann, daß noch 
viele andere Menschen an dem Armen vorbeigehen werden, wovon 
der eine oder andere ihm ein Almosen reichen wird. Die Wahr­
scheinlichkeit für's Gegentheil braucht nicht einmal im Innern 
des Handelnden zu wurzeln, sondern sie kann rein äußerlich sein.

1) Lscobar llieol. Moral, in ?rinc. Examen 3. n. 8 lt. p. 24- 
ImZaun. ohne Jahr, (^uaenam eonscientia est probables? Hnae juclicium 
conUnet slicujus rei ex vpinione probabili. ?robat)ilis aulem ea opinio 
äicitur, guae ratiombus innilitur a/icu/us momentk.
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Wenn, sagt Escobar, nur ein einziger sehr angesehener 
Doctor sich für eine Meinung erklärt, so wird sie dadurch wahr­
scheinlich, wenn auch hundert dagegen sind?); denn, setzt er als 
Grund hinzu, ein Mann, der sich der Wissenschaft widmet, wird 
nicht leicht einer Meinung anhängen, wenn er nicht ausnehmende 
und hinreichende Gründe dafür hat'). Als wenn nicht auch 
die, so das Gegentheil für wahrscheinlich halten, ihre ausneh­
menden und genügenden Gründe hätten. Durch so eine Lehre 
wird aber jedes Handeln aus eigener Ueberzeugung aufgehoben, 
und die Menschen fallen in's Gängelband der üoetores Arsves, 
deren ein einziger also das Gewissen nach Belieben drehen 
und wenden kann, wie eine Wetterfahne.

Sollte nun Jemand bezweifeln, ob ein einziger üootor 
eine Meinung für's Gewissen probabel machen kann, so 

lösen die Jesuiten den Zweifel durch ein einfaches ja und be­
kräftigen dieses wieder durch die Aussprüche ihrer kasuistischen 
Collegen,. welche doch gewiß für äoetores Kraves gelten. Das 
Evangelium und die Vernunft mögen dazu sagen, was sie wol­
len. So sagt der berühmte Sanchez:

„Jemand findet Bedenken, ob das Ansehen eines einzi­
gen üoetor Gravis ei probus eine Meinung wahrscheinlich mache. 
Ich antworte: Allerdings. So halten es Angelus, Sylvius, 
Navarra's, Sa u. s. w. Denn: eine Meinung ist wahr­
scheinlich, wenn sie auf keinem leichten Grunde beruht. Nun 
aber ist die Meinung eines gelehrten und frommen Mannes kein 
leichter Grund; Lrxo ... Denn wenn das Zeugniß eines großen 
Mannes, daß dieses und jenes z. B. zu Rom vorgcfallen sei, 
nicht leichtes, sondern großes Gewicht hat, warum soll dann bei 
einem zweifelhaften Punkte der Sittenlehre das nicht von gro­
ßem Gewichte sein, was ein frommer und in der Materie 
bewanderter Mann ") sagt

Freilich ist es der handgreiflichste Unsinn, eine Gewissens« 
frage mit einem historischen Factum in Betreff der Sicherheit 
auf eine Linie stellen zu wollen; aber Sanchez ist darüber

2) Ilucle tantum «loclor gravis o^inionem proba-
bilem pölzest etticeie. 3) IbicI. 4) Dafür hielten die Casuistcn vor allen 
Andern vorzüglich sich. 5) Stricker. Luruma etc. I. 1. c. 9. n. 7.
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anderer Meinung, und diese ist, weil er ein äoetor plus und 
Kravis ist, also auch wohl probabel. „Mir gefällt, sagt er, die 
Einschränkung meiner Collegen Corduba und Hadrian nicht, 
wenn sie sagen, es sei ein Unterschied zwischen einem Irrthume 
Huris bmmani und Huris äiviui. In beiden gilt das Ansehen 
eines frommen und gelehrten Mannes gleich viel." °)

Aber wenn nun in einem Gewissensfalle der eine äoetor 
Gravis die Handlung für Sünde erklärt, der andere aber sie er­
laubt ?

Das macht Nichts, und es ist bei den Casuisten durchgängig 
Mode, dieses zu thun. Auch dieses gehört zum Systeme; man 
kann auswählen, was einem gefällt und zusagt, und das Gewis­
sen bleibt in jedem Falle frei, weil für beide Meinungen, für 
das pro und contra ein äoetor Gravis steht. Hören wir 
darüber den gelehrten Diana, der einen solchen Zweifelfall 
erörtert.

„Hier sind, sagt er, Pontius und Sanchez ganz ent­
gegengesetzter Meinung; aber weil beide sehr gelehrte Männer 
gewesen sind, so macht jeder von ihnen wenigstens aus diesem 
Grunde seine Meinung wahrscheinlich und in praxi sicher."

Und hier braucht einem auch die Wahl nicht schwer zu wer­
den, welcher von den beiden probabeln Meinungen man folgen 
will; man kann der folgen, die einem am meisten zusagt. Man 
höre nur den dieses beweisenden äoetor xravis Emmanuel Sa, 
der noch einen Schritt weiter geht. „Man kann thun, sagt er, 
was man nach einer wahrscheinlichen Meinung erlaubt hält, 
wenn auch das Gegentheil vor dem Gewissen sicherer 
ist. Hier genügt vollkommen das Ansehen irgend eines äoetor 
xravis oder ein gutes Beispiel/") Filliuccius sagt ebenfalls 
gradezu: „Es ist erlaubt, nach einer minder wahrscheinlichen 
Meinung zu handeln, obwohl sie weniger sicher ist. Das ist 
die Meinung aller Neuern." So fragt auch der berühmte 
Escobar: „Darf ich einer minder probabeln Meinung mit 
Hintansetzung der probableren folgend Allerdings; ich darf sogar

6) I, c. 7) Diana. Part. 3. Hact. 4. Resolut. 244. 8) Rin. 8a 
^plaorism. sub voce p 133. 9) killiuccius. Hloral. ()uaest.
Iract. 21. e. 4. n. 128.
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die sicherere hintansetzen; ja, ich darf sogar meine mehr probable 
und sichere Meinung aufgeben und der eines Andern folgen, 
wenn diese nur ebenfalls wahrscheinlich ist." *°)

Die verderbliche Anwendung dieses Probabilismus auf die 
einzelnen Punkte der Sittenlehre soll unten folgen. Daß sie 
nicht bloß für die Speculation, sondern gerade für die Praxis, 
namentlich für den Beichtstuhl berechnet waren, darüber sind die 
Beweise leicht beizubringen, aus welchen erhellt, wie gewissenlos 
der Probabilismus war. Es kommt Jemand zu seinem Beicht­
vater, um ihn in irgend einer Sache des Gewissens um Rath 
zu fragen. Wir wollen annehmen, derselbe sei im Besitze eines 
unrechtmäßigen Gutes, welches ihm Scrupel verursache; aber 
er zeige zugleich eine Abneigung, es dem rechtmäßigen Herrn zu- 
rückzuerstatten. Auf solche Fälle sind die Casuisten gerüstet 
Laymann sagt: „Ein Doctor kann Einem, der ihn um Rath 
fragt, einen solchen ertheilen, nicht nur nach seiner eigenen, son­
dern auch nach eines Andern wahrscheinlichen Meinung, wenn 
diese dem Consulenten günstiger oder erwünschter ist. So Vas- 
quez, Sanchez, Lopez und Escobar.") Ja, ich glaube, 
er wird nicht unrecht thun, wenn er demjenigen, der ihn fragt, 
einen Rath ertheilt, der durch irgend einen Gelehrten für pro­
babel erklärt ist, wenn er auch selbst die sichere Ueberzeugung 
hat, daß er falsch sei." ") Escobar fragt an der oben bezeich­
neten Stelle: „Darf ein Beichtvater gegen seine eigene Mei­
nung dem Beichtkinde eine andere weniger wahrscheinliche an-- 
empfehlen, um dasselbe von irgend einer Last (z. B. der Ver­
meidung einer Gelegenheit zu schweren Sünden) zu befreien?" 
Vasquez, lautet die Antwort, sagt unbedingt ja; Becanus 
hat Anfangs distinguirt und ist später dem Vasquez bcigetre- 
ten. Ferner fragt er: „Der Beichtende bittet den Beichtvater, 
ihm zu sagen, welche Meinung die wahrscheinlichere sei? Dann 
ist jener verbunden, ihm die zu sagen, welcher er selbst folgt. 
Aber wenn bloß von praktischer Verpflichtung die Rede ist, so 
kann er ihm auch die weniger wahrscheinliche Meinung aN- 
rathen; ja, er wird sich um so mehr als Rathgeber em,

10) Lscod. I. c. H) k^cobar. Norsl. prim. Lxam. 3.
c. 6 n. 24. 12) 1^. I. 6r. I c. 2. § 2. n. 7. 
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pfehlen, wenn er recht oft das anräth, was leichter 
und mit geringerem Nachtheile geleistet werden kann."

Allerdings sind das ganz goldene Regeln, die Leicht hin­
wegbringen über göttliches und menschliches Gesetz und Ge- 
wissensscrupel und statt aller dieser Dinge die Meinung eines 
äoetor gravis als insallible Norm setzen. Und jene Regeln 
gelten auch für alle mögliche Fälle. Denn auch die Beicht­
väter sind verpflichtet, sich dem Accomodationssysteme des Pro- 
babilismus geduldig zu fügen. Der ehrwürdige Vater Bauny 
sagt hierüber: „Wenn die Ansicht, wonach ein Beichtender ge­
handelt hat, probabel ist, so muß der Beichtvater ihm die Ab­
solution ertheilen, wenn er auch eine ganz entgegengesetzte Mei­
nung hat." „Denn, fügt er hinzu, Jemandem, der nach einer wahr­
scheinlichen Meinung gehandelt hat, die Absolution zu verweigern, 
ist seinem Wesen nach eine Todsünde. So lehren auch Vas- 
quez, Sanchez, Suarez." ")

Freilich steht im Evangelium und den Vätern Nichts von 
derlei Todsünden^ aber wir wissen ja, daß die Jesuiten die Welt 
mit einem neuen Evangelium und einem Series neuer Apostel 
und Väter beschenkt haben. Dieses kann man aus der Vorrede 
der Moraltheologie des Vater Escobar sehen. Derselbe ver­
gleicht sein berüchtigtes Buch mit jenem in der Apokalypse, wel­
ches mit sieben Siegeln versehen war, und überreicht es den vier 
Thieren, welche ihm seine hochweisen Collegcn Suarez, Vasquez, 
Molina und Valencia sind, in Gegenwart der vierundzwanzig 
Aeltesten, worunter er die vierundzwanzig Casuisten versteht, aus 
welchen er seine fünfundzwanzigste Moraltheologie zusammenge­
schrieben hat, als aus Aposteln und Vätern.

Man hat die Jesuiten — und in manchem Buche habe ich 
es gelesen — vertheidigen wollen, indem man sagte: ihr Pro- 
babilismus sei bloß spcculativer Natur gewesen und mehr eine 
Schulübung, als Regel zum Handeln. Die so etwas behaupten, 
haben nie einen Casuisten in der Hand gehabt; sie schreiben es, 
weil sie nichts Anderes wissen. Die Casuisten haben nicht für

13) 'I'ract. äs poenttencia. IV. (^uaent. 13. p- 93. Nach
dieser Ansicht könnte der Streit über die gemischten Ehen leicht geschlichtet 
werden,
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die Schule (geschrieben, sondern für'S Leben, für die 
Praxis, und sie selbst wollen von der bloßen speculativen Na­
tur ihrer saubern Sittenlehren Nichts wissen, sie sollen auch Nor­
men für's Handeln sein. Wir wollen aus tausend Beispielen 
eins aufgreifen. Der große Escobar wirft die Frage auf: 
„Darf Jemand nach erhaltener Ohrfeige den, welcher sie ihm 
gab, verfolgen oder ihn ermorden? Einige sagen nein, weil das 
Rache und nicht Vertheidigung wäre. Aber Lessius (L-. II. 
e 9. vubium 12. n. 80.) sagt, es sei in der Speculation er­
laubt, aber für die Praxis müsse man nicht dazu rathen." Und 
warum nicht? nicht, weil man dadurch ein göttliches Gebot ver­
letzt, welches Rache und Mord verbietet; das ist dem Jesuiten 
nicht in den Sinn gekommen; sondern „wegen der Gefahr des 
Hasses, der Rache und des Uebermaaßes der Raufereien und 
Morde, die zum Schaden des Staates daraus entstehen wür­
den/' Aber, fährt der weise Escobar fort, Andere (unter de­
nen er Henriquez fb«. II. e. 10. n. 9.^ ansührt) behaupten, 
daß der Mord in genanntem Falle auch in ver Praxis pro­
babel und sicher sei, wenn man nur jene Gefahren meidet. 
Grund ist (und er ist merkwürdig wegen seiner heidnischen Gott­
losigkeit) : solange der zugefügte Schaden schwebend (in susxknso) 
bleibt, habe ich immer die Erlaubniß, mich zu vertheidigen, wie 
es bei dem offenbar ist, der einen Dieb verfolgt, um ihm das 
Gestohlene wieder zu entreißen. Denn wiewohl der, welcher 
mir eine Ohrfeige gegeben, meine Ehre nicht hat, wie der Dieb 
das Gestohlene, so kann diese doch immer wie eine gestohlene 
Sache angesehen und zurückerobert werden, indem man seinen 
Hochsinn (durch den Mord dessen, der mir die Ohrfeige gab) 
beweiset und um die Achtung der Menschen buhlt. Denn gilt 
nicht der Geohrfeigte so lange für ehrlos, bis er denjenigen er­
mordet hat, der sie ihm gab? ")

So fteht's wörtlich im Escobar, daß einem ein Schauder 
überlauft, wie ein einziger äoetor Kravis et xius den Rachemord 
in praxi privilegirt und dem göttlichen Gebote: „Du sollst nicht 
morden", durch seine spitzfindige Casuistik Hohn spricht. Und 
überhaupt, um uns auf die speculative oder theoretische Wahr-

L4) Lscob. I, c, I'ract. I. Lxaw, 7. c. 3. n. 48 x>. 120- 
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scheinlichkeit, die den Mord erlaubt, zu beschränken: wo in aller 
Welt steht bei einem der göttlichen Gebote auch nur mit einer 
Sylbe geschrieben, daß man es theoretisch übertreten dürfe? 
Uns däucht, daß das, was Gott geboten oder verboten hat, dem 
Verstände und der Vernunft ebenso heilig sein muß, als dem 
Willen, als der That. Und sehen möchte ich doch, ob nicht ein 
durch eine Ohrfeige zu Erbitterung und Zorn Gereizter den Plun­
der von Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Erlaub­
niß, durch Mord an seinem Gegner Rache zu nehmen, verwer­
fen und die ihm theoretisch ertheilte Erlaubniß, seinen Beleidiger 
zu tödten, mit der praktischen vertauschen würde, da ja ein 6ov- 
lor §EI8, der fromme Henriquez, sich dafür ausgesprochen hat.

Daß der Unterschied zwischen theoretischer und praktischer 
Erlaubniß nur ein müßiges Spielwerk war, daß, wer eine Mei­
nung in der Theorie billigt, sie auch in xraxi leicht probabel 
hält und nach ihr handelt, sahen auch die Jesuiten ein und 
bewiesen einerseits, daß sie ihre theoretisch-moralischen Lehr­
sätze auch in der Praxis wollten beobachtet wissen, andererseits, 
daß bei ihnen alle Verwahrungen gegen die Übeln und gefähr­
lichen Folgen ihrer Theorie für die Praxis eitel und nichtig wa­
ren, und zwar schon durch den einzigen Umstand, daß ein ein­
ziger äoetor §ravi8 und plus nach der Meinung eines einzigen 
äoctor Gravis und xiu8 hinreichte, die Lehre aller üoetorum 
Aravium et xiorum der Gesellschaft über den Unterschied der 
theoretischen und praktischen Probabilität über den Haufen zu 
werfen und seine Meinung in xrsxi tutum zu machen. Der ehr­
würdige Escobar sagt in seiner großen Moraltheologie, welche er 
später als das oben citirte Werk verfaßte, und nachdem er daher 
in der Zwischenzeit bedeutende Fortschritte in der Lehre von der 
Probabilität gemacht hatte, ganz offen und auch ganz philo­
sophisch richtig: „Einige Juristen wagen es nicht, den Meinun­
gen eines Duaren, Cujaz, Donnel") und Anderer in der 
Praxis zu folgen, und nennen dieselben nur theoretisch und nicht 
praktisch und bloßes Schulgeschwätz. Aber diese irren durchaus. 
Denn ich sehe gar nicht ein, wie eine Meinung spekulativ wahr­
scheinlich und praktisch unsicher sein könne, da die praktische

t6) Berühmte juristische Casuisten des 16. und 17. Jahrhunderts. 
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Wahrscheinlichkeit aus der theoretischen, wie eine Wirkung aus 
ihrer Ursache herfließt. Denn was Jemand gerecht oder ungerecht 
durch die That vollbringt, hat seinen Grund darin, daß er spe- 
culativ urtheilt, er könne es auf erlaubte Weise thun, da die 
spekulative Erkenntniß den Willen erst zum Handeln bewegt. 
Man wird also in der Praxis der Meinung der Doctoren sicher 
folgen können, ja sicherer, als der Anderer, die es in der Unter­
suchung der Theorie nicht so weit gebracht haben. Denn wer 
durch die Speculation tiefer in die Sache eindringt und die 
Gründe und das Wesen derselben untersucht, der wird auch besser 
im Stande sein, eine Regel für's Handeln zu geben. Sonst 
würde es ja Jemandem gar Nichts nützen, eine Sache besser ein- 
zusehen, wenn er nicht dadurch die Befugniß erhielte, die Regel 
für's Handeln mit desto größerer Sicherheit aufzustellen. So 
urtheilt auch Sanchez."

So hat also der äoctor pius ei xravis, der ehrwürdige und 
scharfsinnige Escobar, dieses Hinderniß aus dem Wege geräumt 
und die Bahn des Probabilismus geebnet. Daß die Väter den 
Probabilismus nicht gleich, sondern erst nach und nach zu einer 
so genialen Höhe erhoben haben, ist klar, weil man nicht in 
Sprüngen weise und gotterleuchtet wird. Man kann dieses aus 
der Lehre von dem Rachemord für eine Ohrfeige sehen, die erst 
als bloße Speculation auftritt, von Lessius zu praktischer 
Sicherheit erhoben wurde, wobei jedoch viele Gefahr sei; von 
Escobar zuerst zu größerer, dann zu vollendeter praktischer 
Gewißheit erhoben wurde. Dieses führt uns darauf, kurz an- 
zugeben, wie die Jesuiten es ansingen, die verkehrtesten, gott­
losesten Meinungen probabel zu machen. Wir werden daraus 
sehen, daß sie mit der empörendsten Frivolität mit dem Heilig­
sten, mit Gewissen, Religion und Sittenlehre ihr Spiel getrie­
ben haben.

Jeder Casuist wirft seine Meinung, die er probabel machen 
will, Anfangs in die Welt hinein, als ein Saamenkorn,?welchcs 
in den verschiedenen Neigungen und Begierden der Menschen 
Wurzel schlagen, daraus Nahrungssaft ziehen und erwachsen soll. 
Die Zeit bringt sie zur Reife, wie Diana sagt: „Ich lege diese

16) kzcot». Uzeol. ttnivers. Moral. I'om. I. ?rolegom c 3. n 15 
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Meinung vor; aber weil sie neu ist, überlasse ich es der Zeit, 
sie zur Reife zu bringen." Freilich werden Meinungen, die den 
Neigungen, Wünschen und Begierden der Menschen schmeicheln 
und ihnen den Zügel abnehmen, bald Anhänger und Bekenncr 
in Masse erhalten, und sie werden dadurch zu einem praktisch 
geltenden sittlichen Lehrsatz, dem ein üoctor Arsvis hinreichende 
Begründung gewährt, erhoben und erhalten, falls sie auch noch 
so schändlich sind, die Billigung und Genehmigung der Kirche, 
sobald diese sie nicht ausdrücklich verwirft. Dieß mußte von 
den Casuisten vorzüglich berücksichtigt werden; und sie mußten 
also auch ihren eigenen Weg haben, den eonsensus der Kirche 
zu ihrem Probabilismus zu erlangen, einen Weg, der ebenso 
charakteristisch, haltlos und höhnend ist, als der ganze Probabi­
lismus. Der fromme Vater Bauny, ein üoetor ZEissimus, 
hat ihn, wenn auch nicht zuerst erfunden, doch zuerst ausgedrückt: 
„Was, sagt er, Lehrer in gedruckten Büchern lehren, das hat 
nach allgemeiner Meinung (freilich der Casuisten) auch die Bci- 
stimmung und Genehmigung der Kirche, wenn sie es nicht für 
ungültig erklärt, wie sie doch müßte." ")

Diese Behauptung enthält ebenso viel Frechheit als'Unsinn, 
und wahrlich ist die Kirche zu bedauern, von der hier gesagt 
wird, daß sie alle Irrthümer adoptirt, die gedruckt sind, wenn 
sie sich nicht öffentlich dagegen erklärt. Aber diese jesuitische 
Ansicht ist auch ganz geeignet, nicht nur die Casuisten zu den 
eigentlichen Aposteln und Kirchenvätern zu machen, sondern auch 
ein ganz nagelneues Evangelium in die Kirche einzuführen. 
Man braucht ja nur alle gedruckte Meinungen der ckoctorum 
Kravium, die nicht ausdrücklich von der Kirche verdammt sind 
— und dann hätte sie Vieles zu thun gehabt — in ein System 
zu bringen, und es wird eine Sittenlehre herauskommen, die 
mit der des Evangeliums so viel Aehnlichkeit hat, wie Satan 
mit einem Lichtengel.

Allein, was ficht das die Ehrwürdigen an? Ihre Meinun­
gen und Lehren sind ebenso gut und wirksam, als das Evan­
gelium; haben sie ja alle einen oder gar mehre äoctores Arsves 
zur Garantie. Und das ist auch in allem Ernste ihre Meinung.

1") trsctatus äe poeoitevt. 6. p. 312.
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Hören wir. nur den Vater Caramuel: „Ich bewundere, sagt 
er, das Genie des gelehrten Diana. Nur Neider können läug- 
nen, daß sein Scharfsinn viele Meinungen wahrscheinlich gemacht 
hat, die es früher nicht waren. Wenn nun diese Meinungen 
jetzt wahrscheinlich sind, statt daß sie es früher nicht waren, 
so sündigen die also nicht mehr, die ihnen folgen, da sie doch 
früher sündigten." ") Das heißt nun mit anderen Worten: 
Wenn zwei Menschen eine und dieselbe Handlung begehen, die 
nur durch die probable Meinung eines Casuisten gerechtfertigt 
wird, so wird der eine, der diese probable Meinung und die 
Sätze des Diana kennt, nicht sündigen, wenn er sie begeht, 
während der andere, welcher von jenen Nichts weiß, durch die­
selbe Handlung eine Sünde begeht.

Ja, man könnte nach dieser Ansicht des hochwürdigen äoe- 
tor Kravis und Vaters Caramuel die ganze Welt auf einmal 
entsündigen. Denn da es fast keine unerlaubte Handlung giebt, 
die, wie wir unten sehen werden, durch irgend eine probable 
Meinung irgend eines üoetor xravis nicht erlaubt geworden ist, 
so brauchten die Bibelgesellschaften nur sämmtliche Casuisten der 
Jesuiten zu drucken und sie statt der Bibel in alle Welt zu versenden, 
und es würde bald keine Sünde mehr geben. Und mit Recht 
könnte man dann von den Jesuiten sagen: Lece, qm tollunt 
peceLta INUNÜI. „Seht da diejenigen, so die Sünden aus der 
Welt schaffen."

Die Casuistik mit dem Probabilismus ist eine schlüpfrige 
Schlange, die man mit Kraft festhalten muß, und die Jesuiten 
haben sie mit Fleiß dazu gemacht; sie ist ein Kunstwerk. Die 
Kunst aber besteht gerade darin, daß sie zugleich affirmativ und 
negativ ist und daher leicht vertheidigt werden kann. Hundert 
Casuisten stellen eine Meinung als probabel dar, hundert ver­
werfen sie, und selbst über eine und dieselbe Meinung werden 
so viele Distinctionen, sowie Nüancen vorgebracht, daß oft das 
Eine durch das Andere wieder aufgehoben wird. Aber die Haupt­
sache bleibt bei allen unangefochten, daß ein äootor Gravis eine 
Meinung probabel machen kann.

t8) Larsmuel Ibeol. fuaäaw. m der exlstola üeüieLtoria an Oi»ns.
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Daher ist eS denn auch den Jesuiten und ihren Freunden 
leicht geworden, sich gegen die ihnen gemachten Anschuldigungen 
zu vertheidigen, indem sie, je nachdem es in ihren Plan paßte, 
bald die negative, bald die affirmative Seite des Probabilismus 
vorhielten, und wer sich nicht, um hinter die Wahrheit zu 
kommen, die ungeheure Mühe gegeben hat, die Casuisten selbst 
zu lesen, wird leicht irregeführt. Nicht alle Casuisten haben 
einerlei Irrthümer; wer gegen den Mord ist, dem beweisen die 
Jesuiten aus dem Vasquez, daß er nicht todten dürfe; und 
wer seinen Rachedurst durch den Mord des Feindes löschen will, 
dem geben sie den Lessius und Escobar, und da mag er 
auf das Ansehen dieser äoetorum Aravium den Mord begehen. 
Lessius mag vom Morde wie ein Heide, und vom Almosen, 
geben wie ein Christ sprechen; dagegen wird Vasquez vom Morde 
wie ein Christ, vom Almosengeben wie ein Heide sprechen. Auf 
diese Weise wird das Gute und Böse ganz indifferent; ich kann 
den Gegner mit gutem Gewissen morden, weil der äoetor Gra­
vis Lessius es erlaubt; ich kann ihn schonen, weil Vasquez 
diese Meinung probabel macht. Auf diese Weise kann Jedem 
geholfen werden, dem Frommen wie dem Bösewichte, der Tugend 
wie der Sünde; und nach der Theorie des Probabilismus, ver­
möge dessen Wahrscheinlichkeit keiner Meinung für die eine oder 
andere Seite hin abgesprochen werden kann, und der alle Mei­
nungen A6N6ri8 V0MINUM8 macht, wird Einer dem Andern nöthigen 
Falls seine Meinung leihen, und jeder Beichtvater wird den­
jenigen zu absolviren verpflichtet sein, der nach einer, auch nur 
durch einen äoetor Kravi8 probabel» Meinung gehandelt hat. 
Und gerade diese schlangenartige Doppelzüngigkeit der Casuistik, 
die mit einer Zunge das Laster, mit der andern die Tugend 
lehrt, und beides als gleichviel werth und thunswürdig darstellr, 
ist die Pest derselben.

Um nun unsere Darstellung über den Probabilismus voll­
ständig zu machen, wollen wir noch die Ansichten einer Reihe 
berühmter Jesuiten folgen lassen.

1) Henriquez. Ein in seinem Gewissen beunruhigter 
Mensch wählt den Weg der Sicherheit, wenn er gegen seine 
Gewissenszweifel dasjenige anwendet, was er als recht erkennet, 
ungeachtet er sich nicht verhehlen kann, daß die andere Meinung 
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wohl noch richtiger sein möchte, und der Deichtiger muß gegen 
seine eigene Ansicht sogar mit derjenigen des Beichtenden sich 
vereinigen, vorausgesetzt nämlich, daß diese letztere vor Gott ent­
schuldigt. ")

2) Franz von Toledo. Noch ist eine dritte Bemerkung 
zu machen, wenn die Meinungen über einen Gegenstand getheilt 
sind; denn nicht sehr selten behaupten die Einen, ein Vertrag 
sei erlaubt, während die Andern das Gegentheil finden. Wenn 
zufälliger Weise also ein Beichtiger der Ansicht derjenigen zugethan 
ist, welche glauben, eine Sache sei unerlaubt, die der Beichtende 
als erlaubt betrachtet, so kann der letztere den Beichtiger nöthi­
gen, ihn zu absolviren, während er sich auf die Meinung des 
Beichtenden stützt; und der Beichtiger muß so handeln, wenn 
die beiderseitigen Meinungen sich mit Gründen der Vernunft 
vertheidigen lassen; im andern Fall jedoch kann er dieß nicht 
thun: und der Fall tritt wirklich in vielfachen Formen und bei 
mancherlei Verhältnissen ein, worüber die Meinungen getheilt 
sind, daß nämlich der Beichtiger für sich mit Gewissensüberzeu­
gung der einen oder der andern Meinung folgen kann, ungeach­
tet es eine geben mag, welche ihm, nach seiner Art zu denken, 
als die allein wahrhafte erscheint.

3) Johann von Salas. Es ist eine in der Wahrheit 
begründete Meinung, daß man nicht allein dem der Neigung 
am meisten entsprechenden Gefühl, wenn es schon das weniger 
richtige ist, folgen darf, sondern daß man sogar die am wenig­
sten richtige Weise wählen kann, wenn die Neigung zwischen 
beiden gleich getheilt ist. ")

Es ist wahr, wie es Angelus ... denkt, daß jeder ordent­
liche oder besonders ernannte Beichtiger gegen sein eigenes Ge­
fühl dem Beichtenden die Absolution ertheilen kann, wenn er 
von dessen nicht verwerflicher Meinung sich überzeugt hat, un­
geachtet diese die minder richtige ist, sie mag auch dem andern 
Theile entsprechen oder nicht.

rs) Summe der moral. Theol. Buch 14 von d. Unregelmäß. 3. Nr. 3.
20) Anweisungen für die Priester. 3. B. 20. Cap. 21) Abhandlung 8. 
einzige Disp. 5. Abth. Nr. 51. 22) Ebend. 9. Abth. Nr. 62.
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Ueber die Frage aber, ob ein abgeordneter Beichtiger, nach­
dem er die Beichte gehört, gegen seine eigene Ansicht den Beich­
tenden absolviren dürfe, erklären sich mit Recht Sotus, Sayr, 
Perez und Vasquez bejahend. Sie scheinen übrigens in dem 
von einander abzuweichen, worüber sich Sotus mit allem Schein 
der Wahrheit ausspricht, daß nämlich der Beichtiger hierzu ge­
nöthigt ist, unter der Strafe einer Todsünde. In der That 
wäre es, wie Sotus bemerkt, für den Beichtenden ein höchst 
peinlicher Umstand, wenn er sich wieder ohne Absolution weg­
geschickt und genöthigt sehen müßte, einem andern Priester auf's 
Neue zu beichten, während man ihn gegen die eigene Ansicht 
von der Sache mit aller Ruhe des Gewissens absolviren kann; 
ein Fall, der besonders hervortritt, wenn der Beichtende nicht 
leicht einen andern Priester finden könnte, welchem seine Mei­
nung entsprechen möchte. Velasquez jedoch sagt, daß hierzu 
der Beichtiger nur im Fall einer erläßlichen Sünde genöthigt 
sein könne.... Ich, meines Theils, glaube, daß man in die­
sem Fall selbst die Absolution nicht einmal verschieben darf, we­
nigstens auf keine zu entfernte Zeit, denn das hieße, dem Beich­
tenden ohne Noth eine Last auflegen und ihn benachtheiligen.

Ihr werdet aber fragen, ob denn ein Beichtiger oder irgend 
Jemand einem Beichtenden oder einer andern Person gegen seine 
Ueberzeugung überhaupt nur einen Rath geben könne; z. B. 
wenn er glaubt, es sei ein Ersatz zu leisten, kann er rathgeben, 
der Lehre anderer Doctoren zu folgen, welche erklären, daß hier­
zu keine Verbindlichkeit vorliege? Ich antworte, daß man dieß 
allerdings kann,. .. denn für seine Person kann man den Leh­
ren eines Andern folgen; man kann also auch ebenso Andern 
hierzu den Rath geben. Doch ist es immer besser, wenn man 
anrathet, sich an die Meinung zu halten, welcher man sonst ge­
wöhnlich folgt, besonders, so man seinen Rath schriftlich mittheilt; 
denn da wäre man der Gefahr ausgesetzt, mit sich selbst in Wi­
derspruch zu gerathen; manchmal ist es auch sehr gut, wenn 
man den Anfragenden geradezu zu einem andern Lehrer weist, 
von dessen der anfragenden Person günstiger Ansicht man voraus 
schon Kenntniß hat, vorausgesetzt übrigens, daß die Ansicht richtig

2Z) Abhandlung 8. einzige Disp. 9. Abth. Nr. 63. 
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sei; ein Zeichen, das jedoch fehlen würde, wenn derjenige, zu 
welchem ich jenen sende, das Gesetz oder den Grund nicht ken­
nen möchte, welche Mir seine Ansicht selbst als völlig falsch dar- 
stellen. Dieß ist die Ueberzeugung von Vasquez. ")

Nun werdet ihr noch fragen, ob der Beichtiger oder die um 
Rath befragte Person gegen ihre eigene Ueberzeugung und auf 
die Ansicht Anderer hin die Verbindlichkeit des Ersatzes ausspre­
chen dürfe? Vasquez... erwiedert, daß dieß in keinem Fall 
erlaubt sei, wenn man voraussehe, daß derjenige, dem man diese 
Verbindlichkeit auflege, ihr nicht nachkommen werde; wenn er 
wisse, daß dieses nicht die Ansicht des Lehrers, der ihm den Rath 
gebe, sei, sondern nur die Meinung anderer Lehrer. Wirklich 
wäre es auch höchst unrecht, wenn man eine verstellte Autorität 
anwenden wollte, um den, der den Rath nachsucht, zu überzeu­
gen. Fragt man jedoch, ob es nicht Mittel und Gründe gebe, 
dieser Ersatzverbindlichkeit sich zu entziehen, so muß diejenige 
Meinung ihm erklärt werden, welche zu Gunsten des Fragenden 
lautet, oder man muß sich einer Berathung desselben ganz ent­
halten, besonders wenn dieß angeht, während übrigens jeder ein­
mal durch sein Beichtkind aufgeforderte Beichtiger verbunden ist, 
darauf einzugehen. ")

4) Franz Suarez. Wenn der Beichtende sich an eine 
nicht verwerfliche Meinung hält, der Beichtiger aber die entgegen­
gesetzte richtiger findet, dann entsteht eine nicht geringe Schwie­
rigkeit, weil nun eine Meinungsverschiedenheit entsteht. Der 
erste Gedanke ist hierbei der: der Beichtiger darf dann nicht der 
Ansicht seines Beichtkindes sich anschließcn, sonst würde er gegen 
sein Gewissen handeln. Dieser Grund verliert jedoch sein Ge­
wicht; denn wenn man auch gegen einen theoretischen Meinungs­
artikel handelt, so kann man doch nicht gegen sein Gewissen han­
deln, und so thut auch hier der Beichtiger Nichts wegen einer 
einfachen Ansicht, sondern er ertheilt einem Büßenden die Abso­
lution, weil er die sichere Ueberzeugung über ihn gewonnen hat, 
daß er derselben würdig sei. Eine zweite Meinung ist, daß in 
einem solchen Fall der eigene Beichtiger seinen Beichtenden ab-

2») Abhandlung 8. einzige Disp. 9. Abth. Nr. 84. 25) Ebend. 
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solviren soll. . , daß aber der außerordentliche Beichtiger oder 
ein besonders dazu Beauftragter dieß weder thun kann, noch 
soll.. Diese Unterscheidung ist aber ohne Gehalt.... So 
zerfällt auch die Frage, daß Jemand hierbei Schaden nehme; 
denn wir stellen den Satz auf, daß, den Schaden unberücksichtigt 
gelassen, die Ueberzeugung des Beichtenden so richtig sein kann, 
daß er ihr in aller Ruhe des Gewissens zu folgen vermag (und 
dieß also angenommen, ist der Schaden nur materiell und 
zufällig, nicht aber in der Form ungerecht); und da auf 
der andern Seite der Beichtende hinwieder Schaden leiden kann, 
während er der Ansicht seines Beichtigers folgt, wie zum Bei­
spiel: wenn der Beichtiger und der Beichtende verschiedener Mei­
nung über den Gegenstand eines Ersatzes sind; denn wenn er, 
keinen Ersatz leistend, einen zeitlichen Schaden für einen Dritten 
verursacht, so erfolgt gleichergeftalt ein zeitlicher Schaden für den 
Beichtenden, so er den Ersatz leistet.

Ich sage also, daß in einem solchen Fall ein Beichtiger 
seinen Beichtenden nicht allein absolviren kann, sondern sogar, 
daß er es muß.... und der Grund springt nach dem Voraus­
gesandten in die Augen, weil alsdann der Beichtende ein völliges 
Bekenntniß abgelegt hat, in einer guten Richtung steht und in 
lediglich keinem Punkt gegen sein Gewissen handelt, der Beich­
tiger auch dieß alles deutlich sieht, der nun nicht irgend einen 
Grund oder irgend ein Recht hat, den Beichtenden ohne Abso­
lution fortzuschicken, so daß also hierüber sich keine Schwierig­
keit erheben kann.

5) Gregorius von Valencia. Man fragt, ob ein 
Richter, vor dem kein Ansehen der Personen sein soll, seine Ent­
scheidung nach dem Vortheil seines Freundes richten kann und 
zwar nur nach einer auf die eine oder die andere Meinung an­
wendbaren Wahrscheinlichkeit, während über den Punkt des 
Rechts die Rechtsgelehrten selbst nicht einig sind. Vorerst nun 
sage ich: Wenn der Richter glaubt, daß die eine Meinung so 
viel als die andere an Wahrscheinlichkeit für sich habe, so kann 
er unge scheut, um seinen Freund zu begünstigen, nach der

26) Commentar über den dritten Theil des heiligen Thomas. Bd. 4. 
Disp. 32. Abth. 5. Nr. 3. r?) Ebend. Nr. 4.
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Meinung urtheilen, welche die Ansprüche seines Freundes aner- 
kennt. Noch mehr, er könnte selbst, in der Absicht, seinem 
Freunde zu dienen, das einemal sich dieser Meinung an­
schließen und das anderemal die entgegengesetzte zur 
Richtschnur nehmen, immer nämlich vorausgesetzt, 
daß daraus kein Skandal erfolge. ^)

... Handelt es sich nicht darum, einem Dritten Schaden 
zu thun, nämlich in außergerichtlichen Sachen, so kann man 
selbst die eine oder die andere Meinung annehmen, oder einem 
Andern anrathen (die wahrscheinlichere oder die minder wahr­
scheinliche) .... Denn in beiden Fällen ist es gleich angemes­
sen, sowohl in seinem eigenen Benehmen, als in Rathschlägen 
diejenige zu befolgen, welche man will, denn alle beide können 
darin, daß man sich für wahrhaft hält und für rechthandelnd, 
dem Gebote der menschlichen Klugheit entsprechend erklärt wer­
den, welche allein die Güte einer Handlung bestimmt.

6) Thomas Sanchez. Wenn irgend Jemand gegen ein 
Gefühl einen eigenthümlichen Widerwillen hat, den er nicht un­
terdrücken kann, der ihm unwiderstehlich zur Seite steht, so ist 
dieß für ihn kein Grund, dieses Gefühl bei Andern als unrich­
tig und für so bedingt zu betrachten, daß er ihm gar nie Folge 
leisten dürfte. '°)

Wenn bisweilen der Gelehrte zu entschuldigen ist, daß er 
seine eigenthümliche Ansicht der allgemeinen Meinung vorzieht, 
so muß nach ungleich stärkeren Gründen dieselbe Folgerung auch 
zu Gunsten des Unwissenden sprechen. ")

Um eine Meinung als wahrscheinlich zu erklären, muß sie 
allgemein dafür gelten, daß sie keinen Irrthum enthalte, und sie 
darf nicht abgekommen sein. Denn es ist nicht selten, daß ge­
wisse Schriftsteller (alte) darauf nicht gemerkt haben, daß irgend 
ein Grund, irgend ein Gesetz, irgend ein Beschluß eine große 
Gewalt gegen ihre Meinung übe, und daß die Neuern, von 
solchen Gründen überzeugt, nun die entgegengesetzte Meinung 
aufstellen: so daß also die Ansicht der Alten nicht mehr jene

28) Bd. Z. Disp. 5. Frage 7. Punkt 4. Sammt. 1152. 20) Ebend. 
Sammt. 1157. M) Moralisches Werk über die 10 Gebote. I. Cap. 9. 
Nr. 6. 3i) Ebend. Nr. 10.

2*
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Wahrscheinlichkeit für sich haben kann, welche ihre Befolgung 
im thätigen Leben fordern darf.

Ein Abtrünniger, überzeugt, daß seine Sekte sich zu rich­
tigen Grundsätzen bekennt, ungeachtet die entgegengesetzte noch 
richtigere hat, würde gewiß bei dem Herannahen des Todes den 
wahren Glauben annehmen müssen, den er als den richtigeren 
erkannt hat.... Außer diesem Falle aber ist er durch Nichts 
dazu genöthigt Fügt man diesem noch bei, daß die My­
sterien unseres Glaubens so erhaben, als die Ehristensitte den 
Gesetzen des Fleisches und Blutes entgegen ist, so kann auch 
die höchste Wahrscheinlichkeit nicht für zureichend erklärt werden 
zur Verbindlichkeit, daran glauben zu müssen.

7) Aegidius von Coninch. Aus allem dem Voraus­
gesagten folgt: 1) daß man von einem zweifelhaften und minder 
wahrscheinlichen Satz der speculativen Theorie einen gewissen und 
zuverlässigen Schluß auf das praktische Leben übertragen kann. 
Irgend Jemand zum Beispiel steht in Zweifel befangen, ob er 
mit Sicherheit einen gewissen Contrakt schließen dürfe; er be­
rathet sich mit verschiedenen Rechtslehrern über das Für und 
das Gegen; allein, nachdem er ihre Gründe wohl erwogen hat, 
bleibt er immer noch ungewiß, oder neigt sich sogar auf die ver­
neinende Seite; dennoch aber der Meinung, daß die bejahende 
Ansicht wirkliche Wahrscheinlichkeit für sich habe, sei es nun der 
Gründe wegen, die solche stützen, oder des Ansehens derjenigen 
halber, welche dieselbe aufstellen, kann er mit voller Ruhe 
sich überzeugen, daß der fragliche Contrakt ihm in 
der Ausführung wirklich gestattet sei, weil es erlaubt 
ist, der weniger sicheren Meinung dennoch zu folgen, 
sowie sie die Wahrscheinlichkeit nicht gegen sich 
hat. ")

Es folgt 2) daß der Hauptsatz, in zweifelhaften Din­
gen muß man den sicherndsten Weg einschlagen, nicht 
auf theoretische Speculationszweifel, sondern nur auf jene Zwei­
fel über die Anwendung selbst, ausgedehnt werden soll, nämlich 
auf jenen Zweifel, der uns nach genauer Erwägung aller innern

32) Moralisches Werk üb. d. 10 Gebote. I. Cap. 9. Nr. 11. 3Z) Ebend. 
k. 2, Cap. I. Nr» 6. 34) Lowment. äisp. 34. Nr. 67.
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und äußern Gründe darüber noch übrig bleibt, ob eine solche 
Handlung im gegenwärtigen Augenblicke erlaubt sei... Denn 
damit Jemand rechtlich handle, muß er in dem Au­
genblick der Ausführung einer That überzeugt sein, 
daß sie ihm wirklich erlaubt ist.

8) Ga-briel Vasquez. Es muß geprüft werden, ob 
ein Beichtiger nicht nur gegen seine eigene Ueberzeugung einen 
Beichtenden, aus dem Grunde der diesem gewordenen Meinung 
und Ansicht, absolviren kann, sondern sogar muß. Nun hören 
wir aber von so vielen Fällen, in welchen die Ansicht des Beich­
tenden nicht gerade verwerflich zwar, aber doch minder richtig ist.

Die Doctoren theilen sich hierüber in verschiedene Ansichten. 
So glaubt vornehmlich Hadrian, daß, wenn ein Beichtender durch 
eine die Wahrscheinlichkeit für sich habende Meinung im Irr­
thum sich befinde, es sei nun, daß er geschickte und erfahrene 
Leute berathen habe, oder, weil er selbst belehrt genug sei, und 
aus sich selbst diese Art zu denken geschöpft habe, wenn sie einen 
Dritten beeinträchtigt, wie zum Beispiel, wenn es sich darum 
handelt, einen Ersatz nicht zu leisten, so glaubt Hadrian, sage 
ich, daß sodann der Beichtiger sein Beichtkind ermähnen solle, 
seine Meinung aufzugeben und den Ersatz zu gewähren, wenn 
er nämlich einigermaßen hoffen könne, den Beichtenden von sei­
ner Denkweise abzubringen; so jedoch der Beichtiger damit nicht 
zum Ziele zu kommen hoffen könne, dann müsse er ihn bei sei­
ner Ueberzeugung belassen.

Diese Anweisung Hadrian's gefällt mir auf keinerlei Weise; 
denn nehmen wir an, wie er es auch angenommen hat, daß der 
Beichtende wirklich eine nicht verwerfliche Ansicht habe, so mag 
es wohl nicht wahrscheinlich sein, daß dieser Beichtende sich im 
Irrthum befinde, und also hat auch der Beichtiger zu glauben, 
daß sein Beichtkind durch seine nicht verwerfliche Ueberzeugung 
entschuldigt sei, weil es sich klug und auf zu billigende Weise 
benimmt, und somit wird ein Beichtiger sein Beichtkind absol­
viren können, von dem er weiß, daß er dieser Meinung in Ge­
wissenssicherheit folgt; denn in desem Fall muß ein Beichtiger

35) Lomment. 34. Nr. 88. 36) Lomment. clisj). 62. ^uaest. 19. 
c. 7. rrt. 6 ir.
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nicht aus besonderen eigenen Gründen den Vortheil eines Drit­
ten berücksichtigen, dem nach der entgegengesetzten Meinung ein 
Ersatz zu leisten gewesen wäre, sondern er hat einzig und allein 
das Wohl seines Beichtkindes im Auge zu behalten; und da in 
diesem Fall der Beichtende nicht sündigt, vorausgesetzt nämlich, 
daß er keiner verwerflichen Meinung folge, so soll er ihm auch 
die Absolution nicht verweigern.

Ich für meinen Theil trete den Ansichten des Angelus, 
des Navarra und des Sotus bei, welche geradezu und ohne 
alle Unterscheidung erklären, daß jeder Beichtiger, der ordentliche 
wie der außerordentliche, gegen seine eigene Denkweise einen Beich­
tenden absolviren kann, der einer obschon minder anerkannten 
und richtigen Meinung folgt, ob sie nun einem Dritten prä- 
judicirlich ist oder nicht ... Indessen fügt Sotus noch bei, 
baß ein ordentlicher Beichtvater ein solches Beichtkind nicht allein 
absolviren kann, sondern es muß; und ich halse dieß für so rich­
tig, daß ein Beichtiger seinem Beichtkinde nicht allein die Abso­
lution nicht vorenthalten kann, wenn er seine Beichte einmal 
gehört hat, daß der Beichtiger sogar selbst, so der Beichtende es 
fordert, dessen Beichte hören und ihm die Absolution geben 
muß.... Ich für meinen Theil glaube, daß es einem außer­
ordentlichen Beichtiger sogar zur Sünde anzurechnen ist, wenn 
er nach Anhörung eines Beichtenden, der eine der seinigen ent­
gegengesetzte Meinung hegt, denselben nicht absolviren will, den 
er sonst wohl hätte absolviren können.

9) Stephan Fagundez. Es würde wahrlich die Ge­
wissen unerträglich drücken und einer Menge von Gewissens­
zweifeln die Thüre öffnen, wenn wir immer die richtigste Mei­
nung überall aufsuchen und befolgen müßten. Deßhalb können 
gelehrte, einsichtsvolle Männer und kluge Beichtiger ihre eigenen 
Ansichten, so die richtigsten gewesen wären, völlig beseitigen, 
die Gewissen der Beichtenden den Meinungen derselben, welche 
diese als richtig erkennen, gemäß leiten, wie sich denn hierüber 
ebenso stark als umständlich Sancius, Vasquez, Azor, 
Salas .... aussprechen. Z')

b7) l)e praecept. LccI. 2. praec. 1^. 3. c. 4. 9. 3.



Diese Lehre ist wahr, nickt allein vor Gott selbst und vor 
dem inneren Richter des Gewissens, sondern auch vor dem äuße­
ren Richterstuhle. Deßhalb kann der weltliche Richter nicht nur 
in Criminalsachen, sondern auch bei Gegenständen der bürger­
lichen Rechtspflege seine eigene Ansicht, welche für ihn die rich­
tigste gewesen wäre, beseitigen und einer entgegengesetzten folgen, 
welche ihm minder richtig erscheint. Dieß ist die Ueberzeugung 
eines Sancius, Vasquez, Valencia, Henriquez, Les- 
sius. °°)

10) Paul Laymann. Lehrsatz I. Bei zwei mit Grün­
den der Wahrscheinlichkeit belegten, sich jedoch entgegenstehenden 
Meinungen, ob irgend eine gewisse menschliche Handlung erlaubt 
sei oder nicht, kann jeder in der Anwendung derselben derjenigen 
folgen, welche ihm am besten gefällt, wenn er sie schon in Ge­
danken als die minder richtige betrachtet. So spricht Suarez, 
Azor, Sanchez u. s. w.

Lehrsatz H. Von zwei an sich richtigen Weisen über die 
Lösung eines Fragcpunctes ist es sogar erlaubt, derjenigen zu 
folgen, welche man für die weniger sichere und begründete hält, 
derjenigen nämlich, welche man selbst von jedem Schein einer 
Versündigung entfernter findet, als die andere ihr entgegen­
stehende. «°)

Ein Doctor kann dem ihn um Rath Fragenden einen Rath 
geben, nicht allein in Gemäßheit seiner eigenen Meinung, sondern 
eben sowohl auch nach der entgegengesetzten und von andern 
Personen angenommenen Ansicht, wenn diese letztere jenem An­
fragenden günstiger und angenehmer lautet. .. , wenn auch 
dieser Lehrer selbst in seinem Dafürhalten sicherlich von ihrer 
Unrichtigkeit sogar überzeugt ist, so zwar, daß er ihr in der An­
wendung selbst nicht folgen konnte Hieraus folgt, daß ein 
gelehrter Mann verschiedenen Personen auch verschiedene, sich so­
gar gegenseitig widersprechende Rathschläge geben kann, je nach­
dem die an sich nicht unrichtigen Gesinnungen der einen von 
denen der andern sich trennen, ohne daß er deßhalb der Vorsicht 
und Klugheit je sich zu begeben hat. ")

38) Oe prsecopt. LccI. 2. praec. 3 c. 4. n. 5. 20) Moral. 
Theologie. Abhandl. I. Kap. 5. §. 2. Nr. 7. §o) Ebend. ") Ebend. Nr. 9.
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11) Ferdinand von Castro-Palao. In Sachen der 
Wohlfahrt des Einzelnen oder des Ganzen habt ihr euch nicht 
gerade der sichersten und wahrscheinlichsten Ansicht zu ergeben. 
Es genügt, so ihr einer sichern und wahrscheinlichen folget. Denn 
selbst in derjenigen, welche ihr als die sicherste und wahrschein­
lichste erkennet, kann sich Irrthum befinden . Denn die 
Richtigkeit des Rechts richtet sich nach der Richtigkeit der That­
sache selbst; ich sage, von der Richtigkeit der Thatsache läßt sich 
auf die Richtigkeit des Rechts erst schließen. Ich erläutere 
die Sache durch ein Beispiel. Ich glaube, daß der Mantel, 
den ich besitze, mir gehört: indessen meine ich aber mit mehr 
Bestimmtheit, er sei dein; ich bin nun nicht genöthigt, ihn dir 
zu geben, wohl aber kann ich ihn mit aller Ruhe behalten. 
Ferner: im jetzigen Moment glaubt ein unserer Religion nicht 
Angehörender, er bekenne die wahrhafte, wenn das Gegentheil 
schon wahrscheinlicher ist; man kann ihn nicht wohl zwingen, 
seinen Irrthum abzulegen. Er ist aber hernach dem Tode nahe 
und hat nicht mehr Zeit, die Sache zu prüfen: das zwingt ihn 
dann nicht, eine ihn beruhigende Ansicht zu verlassen, um der 
sichereren zu folgen, sondern er hat nur, soviel er kann, die 
Dinge mit mehr Sorgfalt zu untersuchen. ")

12) Nikolaus Baldel. Einem Beichtiger ist gestattet, 
die Ueberzeugung des Beichtenden der seinigen nachzusetzcn, und 
dieß bleibt Vorschrift der Wahrheit selbst dann, wenn jene irgend 
einem Dritten, z. B. wo es sich um Ersatz handelt, zum Nach­
theil gereichen sollte. Denn obschon Hadrian . .. . behauptet, 
daß der Beichtiger sein Beichtkind erinnern und ermähnen müsse, 
auf die von ihm vorgefaßte Ansicht zu verzichten, so scheint doch 
hierfür kein vernünftiger Grund vorzuliegen; wir müssen ja be­
kennen, daß der Beichtiger nicht bestellt, die Vortheile oder Nach­
theile Dritter zu bewachen, und der Beichtende kann die Ueber­
zeugung, die er hat, als begründet betrachten, selbst über die 
Nichtverbindlichkeit des Ersatzes. ")

42) Moralische Werke über die Lugenden und der ihnen entgegengesetz­
ten Laster. Th. I. Abth. 4. Disp. I. Punkt 12. Nr. 14. 4Z) Fünf Bücher 
über theol. Sittenlehre. I. 4. Disp. 13. Nr. 5.
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13) Franciscus Amicus. Corduba behauptet, eine 
Handlung sei nicht erlaubt, wenn man darüber selbst nur eine 
schwache Ueberzeugung von ihrer durch schwere und gewichtige 
Zweifel angegriffenen Statthaftigkeit habe. Vasquez... ver­
sichert, sie sei erlaubt, ungeachtet er dafür hält, es sei für das 
Gewöhnliche besser, sich an die Ansicht Corduba's zu halten; 
nicht als ob, ungeachtet des Gewichtes des Zweifels, diese leichte 
Ansicht über Statthaftigkeit nicht genügen konnte, sondern weil 
sie sich, wenn man durch wichtige Vernunftgründe sich gedrückt 
finde, nicht zum bestimmten Gefühl zu erheben vermöge. ")

Meiner Ansicht zufolge ist der auf diese Weise bedingte 
Ausspruch von Vasquez vollkommen richtig, denn ein schwa­
ches Vertrauen gegenüber dem starken Zweifel ist dasselbe, was 
die an sich zwar billigende Meinung gegenüber der mit unum­
stößlichen Gründen belegten Ansicht ist; und so kann man, wie 
ich hernach zeigen werde, mit aller Statthaftigkeit handeln, in­
dem man sich einer mindern Wahrscheinlichkeit gemäß einer stär­
ker» entgegenstellt; man kann nämlich ebenso regelrichtig handeln, 
indem man dieses leichte Vertrauen über jeden Zweifel empor- 
hebt. Auch ist es keinesweges durchaus Noth, um richtig zu 
handeln, sich gerade von jeder Furcht, übel zu thun, völlig frei 
zu fühlen, wie denn es nöthig ist, daß das Vertrauen in irgend 
eine Wahrscheinlichkeit sich erhebe. Es genügt, wie ich es in 
der Folge zeigen werde, wenn man sich jeder thatkräftigen 
Furcht enthebt, indem man sich zur Gewißheit erhebt, daß es 
uns gestattet ist, nach dem Grade des Vertrauens auf eine 
Sache zu handeln, welches uns innewohnt. ")

14) Nikolaus Caussin. Ein Priester, der seine eigenen 
Ansichten, die gegen die Entscheidungen der einsichtsvollsten Leh­
rer streiten, befolgt, würde genöthigt sein, seinen Dienst einem 
Beichtenden, welcher ihm eine in den Schulen erhaltene Lehre 
entgegenhielte, nicht zu verweigern.

Es giebt eine ziemliche Anzahl von Meinungen, worüber 
die Lehrer getheilter Ansicht sind; wenn man nun einem Beich­
tiger gestattet, nur seiner Ansicht, nur seinen Einsichten zu glau-

»») Cursus d. Theologie, Bd.3. DiSp. 15. Abth.3. Nr. 48. 45) Ebend. 
Nr. 49.



26

ben und nur gemäß seiner eigenen Lehre zu absolviren, so müßte 
oft der Fall eintreten, daß ein Beichtender die Verweigerung aller 
Priester einer Diöcese der Reihe nach einholt, und daß er ebenso 
oft seine Sünden wieder bekennt, als er verschiedenen Priestern 
seine Beichte ablegt, bis er endlich einen findet, der mit seiner 
Ansicht sich vereinigt. ")

15) Escobar sagt: In der That, wenn ich die Menge 
verschiedener Ansichten über sittliche Gegenstände betrachte, er­
kenne ich eine glückliche Einwirkung der Vorsehung, indem gerade 
diese Verschiedenheit der Meinungen uns mit höherer Ruhe das 
Joch des Herrn tragen läßt. Die Vorsehung wollte, daß es 
mehrfältige Ansichten gebe, denen man in sittlichen Dingen fol­
gen möge, und daß dieselbe Handlung als gut erkannt werde, 
sei es nun, daß man dieser oder jener der entgegengesetzten Mei­
nungen gefolgt sei. ")

16) Poignat sagt: V. Eine wahrscheinliche Meinung ist 
eine solche, die auf das Ansehen eines einsichtsvollen Mannes 
gegründet ist; so können, als einer solchen, die Schüler der Mei­
nung ihres Lehrers folgen.

VI. Es ist erlaubt, einer weniger wahrscheinlichen und 
sichern Meinung zu folgen und die wahrscheinlichste zu beseiti­
gen. — Noch mehr, wir sind nicht genöthigt, selbst bei zweifel­
haften Fällen die sicherste Meinung zu ergreifen. Die sicherste 
Meinung ist aber die, bei welcher man lediglich keiner Gefahr 
zu sündigen ausgesetzt ist, oder welche am wenigsten Uebles ent­
hält. ")

XII. Zwischen streitenden Parteien kann der Richter, wenn 
über den Rechtspunkt von dem einen oder von dem andern Theile 
wahrscheinliche Gründe vorliegen, nach seinem Belieben und Gut­
dünken entscheiden.

XIII. Der Richter kann die wahrscheinlichste Ansicht verlas, 
sen und der minder dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit entspre­
chenden folgen. ")

46) Regeln über das die theolog. Moral der Jesuiten betittelte Buch. 
23. Satz. 47) Hoiveesae ttieol. morsl. receptioris aks^ue Ute sentent. 
Vol. I. u>. II. c. 2. n. 23. 48) Auszug aus den Schriften des P. Poignat: 
Bon den Grundsätzen der Gewissenssälle. Frage 5. 4S) kesolvsotur 
c^uae6am clilkic. ex juöice.
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17) Thomas Tamburin i. Freundliche Leser, leset, ich 
bitte euch, die Weisung, die ich euch mit wenigen Worten gebe: 
wenn ich in diesen Büchern über die zehn Gebote, oder auch 
sonst eine Meinung probabel nenne, oder, was dasselbe ist, nicht 
inprobabel, so verstehe ich darunter, daß ihr sie ohne Gewissens­
zweifel und ohne Furcht zu sündigen annehmen und sie mit 
Sicherheit und Ruhe anwenden könnet. Es ist euch bekannt, 
daß diese Weise des Ausdrucks von allen guten Lehrern ange­
nommen ist, und gegründet auf den Satz, daß derjenige, welcher 
einem probabeln Grundsätze folgt, sich klug benimmt und also 
fehlerfrei handelt. Ihr wisset es zwar wohl, doch schien es mir 
angemessen, euch daran zu erinnern, um jedem Zweifel zu begeg­
nen. Gott befohlen hiermit! *°)

Ist es erlaubt, über einen und denselben Gegenstand bald 
dieser probabeln, bald einer andern Ansicht und Meinung zu 
folgen? Es ist z. B. eine probable Meinung, eine Auflage sei 
unrcchterweise befohlen; aber auch die Meinung ist nicht inpro­
babel, daß sie gerechter Weise decretirt sei. Kann ich — heute, 
durch die Regierung zum Einzug dieser Auflage beauftragt, sie 
fordern? ... und morgen, und selbst heute noch, weil ich Kauf­
mann bin, sie insgeheim umgehen? . .. ")

So ist es eine probable Meinung, daß man durch Geld für 
Hen Verlust des guten Rufes entschädigt werden könne; und 
auch kann behauptet werden, daß dieses nicht möglich sei. Kann 
ich, der eines Dritten guten Ruf geschändet hat, demselben heute 
die Entschädigung in Geld verweigern? Ich versichere, man 
kann in diesem Fall bald dieses thun, bald nicht, je nachdem 
man mag. ")

Derjenige, welcher um seinen Rath befragt worden ist, kann 
ihn in Gemäßheit einer probabeln Meinung geben, selbst mit 
Beiseitsetzung seiner eigenen, wenn sie auch weit mehr Grund 
für sich haben würde, weil er immer einen klugen Rath ertheilt.

So z. B. fragt Jemand, was er mit einem Geld, daS er 
gefunden hat, anfangen solle. Da derjenige, dem es gehört, sich 
trotz der Bekanntmachung und der sorgfältigsten Bemühung nicht

5") Erläuterung der zehn Gebote. Borrede, si) Ebend. 1^. Z. Kap. Z. 
§. 5. 52) Ebendas. Nr. 2.
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zeigt, um es zurück zu verlangen; er fragt, ob er es nicht für 
sich behalten dürfe: und dieß ist ihm wohl zu gestatten, weil es 
ebenso zu billigen ist,- als die Ansicht, daß es den Armen gege­
ben werde. Aber, ihr seid nicht genöthigt, ihm solches anzura- 
then, vorausgesetzt, daß ihr ihm überhaupt Rath zu geben euch 
verbindlich gemacht habet. Es sind daher wahrlich jene unwissen­
den Beichtiger sehr zu tadeln, welche sich immer vorstellen, daß 
sie recht thun, wenn sie die Beichtenden zum Ersatz nöthigen, 
weil dieß das Sicherere sei. Gewiß, wenn die guten Beichtkinder 
das Sicherste hätten hören wollen, euren guten Rath hätten sie 
nicht abgewartet, sondern selbst und freiwillig den Ersatz ge­
leistet. ")

Ein Lehrer kann probable Meinungen lehren und selbst die 
probabelsten unterdrücken, vorausgesetzt immerhin, daß daraus 
kein Aergerniß entstehe; denn, was das betrifft, so benehme er 
sich klüglich und er zeige denen, welche ihn hören, ein passendes 
Mittel, um richtig zu handeln. ")

18) Karl Anton Casnedi sagt: Nie sind wir der Ge­
fahr, das Gesetz zu beeinträchtigen, minder ausgesetzt, als wenn 
wir uns bereden, daß das Gesetz uns nicht nöthigt; denn der­
jenige, welcher sagt, daß das Gesetz etwas fordere, setzt sich der 
Gefahr zu sündigen weit mehr aus. In der That sündigt viel­
leicht derjenige, welcher sich hiervon überzeugt hält, während der­
jenige, welcher sagt, daß das Gesetz ihn nicht nöthige, wohl 
nicht sündigt. Das bestätigt der P. Perez, welcher noch Meh- 
reres beifügt, wovon wir an einem andern Orte sprechen wer­
den. Es unterliegt daher keiner Frage, daß der, welcher einer 
beschränkteren und weniger probabeln Meinung folgt, nicht leicht 
sündigt. ")

Es ist eine zuverlässige Sache, daß die für die Kanzel oder 
den Lehrstuhl bestimmten Graduirten eine tödtliche Sünde bege­
hen, sagt Neuß (Disp. 215, Frage 15), wenn sie nicht mit 
Berücksichtigung derjenigen Ansichten lehren, welche von dem 
Lehrer aufgestellt wurden, dem man auf dem ihnen angewiesenen 
Platze folgt, vorausgesetzt, daß diese Lehre eine sichere Probabi-

5Z) Erläuterung der zehn Gebote. §. 4. Nr. 13. 64) Ebend. Nr. 16. 
sä) Theologisches Urtheil. Band 2. visp. 4. 8ceK 2. §. 2. n. 47.
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litä't darbittet. Der Grund davon ist, daß die Kanzeln errich, 
tet und die Graduirten dafür bezahlt sind, diese und keine andere 
Ansichten zu unterhalten. ")

Dieß ist unsere Gesinnung über einen Gebrauch der pro­
babeln Meinungen, die man so wie ihre Anwendung als eine 
apostolische Tradition betrachten muß, weit mehr, als die diesem 
Gebrauche entgegengesetzte Ansicht....

Seit dem Wiegenalter der Kirche hat jeder der heiligen 
Väter diejenige Meinung immer befolgt, welche der Freiheit am 
meisten entsprach; jeder Gläubige hat folgende Grundsätze aner­
kannt: Einer, der klug handelt, sündigt nicht; Niemand ist ge­
zwungen zu dem, was noch klüger sein mag; unüberwindliche 
Unwissenheit entschuldigt; das Allersicherste ist oft unmöglich; 
das Wahrscheinlichste läßt sich nicht immer genau bestimmen; 
bei ungewissen Dingen, wo es ein Für und ein Gegen giebt, 
kann man kaum darüber völlig in's Reine kommen, weil nur 
höchst selten die höchste Wahrscheinlichkeit wirklich notorisch ist; 
und so giebt es noch unendlich viele Gründe, durch welche wir 
nachgewicsen haben, daß es erlaubt ist, der auch minder wahr­
scheinlichen und deßhalb auch minder propabeln Meinung, die 
aber die Freiheit begünstigt, zu folgen. Dieß ist unsere Ansicht, 
oder vielmehr es ist eine apostolische Ueberlieferung.

Alles, was nicht ganz zuverlässig unerlaubt ist, ist gewiß 
erlaubt; denn man hat doch wahrlich einem zweifelhaften oder 
unbestimmten und ungewissen Gesetz nicht zu gehorchen, dessen 
Vorhandensein bloß wahrscheinlich ist; und Alles, was nachdem 
Gesetze der Klugheit gestattet ist, selbst wenn man noch klüger 
handeln würde, wenn man es nicht gestattete, ist zuverlässig er­
laubt, weil Niemand gezwungen ist, gerade das Klügste zu 
thun.

56) Theologisches Urtheil. Band 2. visx. 12. 8ect. 4. 2. n. 182.
67) Ebend. visp. 13. 8ect. 4. §. 1. n. 117. 58) Ebend. visp. 13. 8ect. 4. 
Gerade dieselben Lehren tragen vor: Fegeli pract. üo olkicio
6ontoss. ?. 3. c. 6. yu. 11. n. 70); Carpani (üe opill. probad.); 
Stotz (tribunae poenid. 1,. I. HU. 3. art. 3. n. 112 1k.); Lacroix (Mo­
raltheologie. Bd. 1. §. 7 ff.); Muzska (ve actibus kumanis. 1^. I. 
p. 366 1k.); Reuter (Praktische Anweisung für jüngere Beichtväter. Th. 3. 
Kap. 3. Nr. 233.); Trachala (I^vscruw conscienti^e. I'it. 2. ca». 6.) 
Die Meinungen dieser einzeln anzuführen, würde zu weit sein.



3N

Wir wollen jetzt, um den Geist des Probabilismus näher 
zu beleuchten, was freilich auch unten bei specieller Abhandlung 
der einzelnen Theile der jesuitischen Sittenlehre zur Genüge ge­
schehen wird, eine Reihe von praktischen Fällen anführen. Man 
muß es uns hier zu Gute halten, daß wir so viele Beispiele 
aus dem Gebiete des sechsten Gebotes angeführt haben: es geht 
nicht anders; die frommen Väter haben sie mit sichtbarem Beha­
gen ausgesucht; wir schreiben ihnen ja nur nach.

1) Escobar stellt die Frage auf: „Jemand hat das Ge­
lübde gethan, nicht huren zu wollen, und zwar unter der Strafe, 
eine Wallfahrt zu thun, wenn er das Gelübde brechen würde. 
Nun hat er, ohne an das Gelübde zu denken, die genannte 
Sünde begangen: ist er nun verpflichtet, sich der auferlegten 
Strafe zu unterziehen? Antwort: Sanchez (t. I. I. IV. c. 22. 
n. 18) ist der Meinung, er sei nicht dazu verpflichtet, weil eine 
unverschuldete Vergessenheit oder Achtlosigkeit der Unwissen­
heit gleichzuschätzen ist."

2) „Jemand hat zum erstenmal Hurerei getrieben; ist 
er verbunden, diesen Umstand in der Beichte anzugeben? Ant­
wort: Mädchen sind dazu verbunden wegen der Deflora- 
tion; Jünglinge aber brauchen es nicht, weil, diese bei ihnen 
nicht stattfindet. So Suarez (x. 3. et 22. sect. 4). Jedoch 
halte ich es mit Vasquez für wahrscheinlich, daß auch eine 
Jungfrau nicht dazu verbunden ist, wenn sie auch noch unter 
Aufsicht ihrer Aeltern steht, weil wenn die Jungfrau aus freien 
Stücken einwilligt, keine Schändung stattfindet; sie begeht dann 
auch kein Unrecht, weder gegen sich selbst, noch gegen ihre 
Aeltern, da sie ja über ihre Jungfrauschaft frei disponiren kann." 
Welch eine Gottlosigkeit!

3) „Muß man beim Inceste auch den Grad der Verwandt­
schaft angeben? Antwort: Probabel ist es, daß dieß geschehen 
müsse, und daß ein Incest mit der Mutter seiner Art nach ver­
schieden sei von einem mit der Tochter oder der Schwester, weil 
bei jenem der Frevel gegen die Pietät am schwersten ist. Aber 
ich weiß, daß Cajetan (ein äoetor xrsvis) behauptet hat, es

59) Lscobar tkeol. Moral. aus den 24. Princip. Lxameo. II. c. 6. 
n. 24 p- 9- 60) I. c. p. 1Z. n. 4t.
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sei genug, in der Beichte zu sagen: „Jch habe so und so vielmal 
einen Incest begangen."" «')

4) „Eine Frau hat ihren Mann ermordet, um ihren Buh­
len zu hcirathen, und hat nachher mit ihm gesündigt; muß sie 
nun in der Beichte diesen Umstand aufdecken? Antwort: Hen­
ri quez sagt ja, ich aber stimme dem Lessius bei, der es läug- 
net."

5) „Jemand hat mit einer Türkin oder Jüdin gesündigt; 
muß er in der Beichte den Umstand der Religionsverschiedenheit 
angeben? Antwort: Lessius sagt ja, weil hier ein Sacrilegium 
stattsindet; ich halte mit dem Azor, daß ein solcher Umstand 
die Art der Sünde nicht verändere, sondern nur erschwere, 
daher ist es denn genug zu sagen: ich habe so und so vielmal 
gehuret, wenn man nur Aergerniß, Gefahr der Verkehrung, Ver­
achtung gegen die Religion vermieden hat."

6) „Muß ich bei Verläumdungen, Beleidigungen und fre­
ventlichen Urtheilen gegen Andere dem Beichtvater auch die nä­
heren Umstände entdecken? Antwort: Nein; weil es lauter 
Sünden einerlei Art sind. So Fagundez." ")

7) „Muß ein Apostat, der ganz und gar vom Glauben 
abgefallen ist, dieses auch in der Beichte aufdecken? Antwort: 
Es ist genug, wenn er beichtet, er sei ein Ketzer, weil Apostasie 
von der Ketzerei nicht nach der Art, sondern nur nach dem Mehr 
oder Weniger verschieden ist; denn ein Apostat fällt ganz ab, ein 
Ketzer nur theilweise. So Sanchez. Muß er dann auch die 
Art der Ketzerei angeben? Nein, weil alle Ketzereien in einem 
materiellen Verhältnisse zur Species der Sünde stehen. So 
Reginald." Nach dieser Resolution fände sich vor dem 
Richtersiuhle des Gewissens der Gottesläugner in gleichem Ver­
hältnisse mit dem, der behauptete, man brauche die Fasten nicht 
zu halten.

8) „Wenn Jemand mit einem Mädchen gesündigt hat, thut 
er genug, im Beichtstühle zu sagen: Jch habe gegen die Keusch-

61) I. c. p. 13. 14. n. 46. 62) I. c. n. 48. 63) Daß man aber auch 
sehr erschwerende Umstände in der Beichre gar nicht anzugeben brauche, re- 
solvirt Escobar mit Vasquez. I. c. x. 12. n. 39. 64) 1. c. p, 14. ». 49. 
05) I c. p. 15- n. 53. 66) Ibi6. n. 55.
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heit gesündigt, ohne die Hurerei zu erwähnen? Antwort: Tur- 
rianus führt (in Ubro Ü6 poenitentis yuaest. 9. s. 2. 6. 29. 
äudium 2. nä Li-Kum. 5.) Mehrere an, die behaupten, er thue 
genug daran; und er selbst ist dieser Meinung; aber ich stimme 
dem Gegentheile bei." ^) Aber auch Turrianus ist ein äoe- 
tor Aravis und macht seine Ansicht probabel und in praxi lutam.

9) „Jemand stiehlt in der Kirche die Börse eines Beten­
den, muß er dem Beichtvater den Umstand des Ortes angeben? 
Suarez behauptet es mit Beziehung auf die Constitution des 
Papstes Johannes: Ein Sacrilegium wird begangen, wenn man 
eine heilige Sache an einem heiligen Orte, oder eine nicht hei­
lige Sache (hier die Börse) an einem heiligen Orte, oder eine 
heilige Sache an einem nicht heiligen Orte entwendet." Aber 
hier kommt dem Escobar seine unverwüstliche Distinctionsspür- 
kraft zu Hülfe, und er hilft sich damit vollkommen aus. „Denn, 
sagt er, den Ausdruck eine nicht heilige Sache an einem 
heiligen Orte (stehlen) möchte ich so auslcgen, wenn die nicht 
heilige Sache in der Kirche ist, als unter der Gewalt derselben 
sich befindend,, z. B. als ein ihr anvertrautes Gut, Pfand, Dar­
lehen. Wäre sie aber durch Zufall da, wie z. B. die besagte 
Börse, so möchte ich den Diebstahl für kein Sacrilegium halten, 
weil ein solcher Dieb der Kirche kein besonderes Unrecht zufügt. 
Folge: also braucht er auch den genannten Umstand in der Beichte 
nicht anzugeben." ^)

1V ) „Jemand stiehlt eine heilige Sache (z. B. einen Kelch) 
aus einer Kirche; ist es hinreichend, in der Beichte zu sagen: 
Ich habe eine heilige Sache gestohlen? oder: Ich habe an hei­
ligem Orte gestohlen? oder muß er sagen: Ich habe an heili­
gem Orte eine heilige Sache gestohlen? Keinesweges; er braucht 
nur das Eine oder Andere anzugeben. Fagundez."

11) „Jemand hat im Bethause eines Klosters, in der 
Sakristei, oder unter der Kirchthüre gehurt: muß er diese Um­
stände in der Beichte entdecken? Nein, denn unter einem hei­
ligen Orte versteht man nur das Innere einer geweihten Kirche. 
Azor." ")

67) I. c. p. 16. n. 56. 68) ibicl. n. 57. 69) ibicl. n. 58- 70) idi^. 
u. 59-
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12) „Enthalten unzüchtige Berührungen an einem heiligen 
Orte (z. B. in der Kirche) eine besondere Bosheit, die man in 
der Beichte eröffnen muß? Antwort! Sanchez behauptet es, 
weil schon das natürliche Gesetz schändliche Handlungen an hei­
liger Stätte untersage, wegen der schuldigen Ehrfurcht gegen 
eine solche. Aber mir ist das Gegentheil wahrscheinlich und ich 
bin der Meinung, wenn auf die unzüchtige Berührung keine 
Befleckung gefolgt ist, brauche man den Umstand des Ortes nicht 
anzugeben. So Vasquez, der noch hinzufügt: heimliche Be­
fleckung in der Kirche sei kein Sacrilegium, weil die Pollution 
nur deßwegen ein Sacrilegium ist, weil sie die Kirche beflecke, 
was eine heimliche nicht thut. Ich stimme jedoch mit Suarez, 
der behauptet, es sei ein Sacrilegium u. s. w." ?') Wir und 
jeder, der noch einen Funken ehrbaren und heiligen Gefühles 
hat, erschaudern vor der entsetzlichen Ruchlosigkeit des ehrwürdi­
gen Vater Vasquez, obwohl er ein ckoetor §ravi8 ist und 
seine Meinung probabel und in praxi tutam macht.

13) „Ein Geistlicher zu Schiffe findet das Beten der Ta­
geszeiten beschwerlich und er wirft sein Brevier in's Meer; 
wie muß er beichten? Antwort: Es ist genug, daß er sich an- 
klagt, er habe das Brevier fortgeworfen, oder, er habe die 
Tageszeiten versäumt." ^)

11) „Jemand hat gestohlen, um mit dem Gelde zu huren; 
muß er Beides beichten? Allerdings; aber er kann Beides tren­
nen und sagen: Ich habe gestohlen, und bald darauf: ich habe 
die Absicht gehabt zu huren."

15) „Jemand hat eine schwere Sünde begangen an einem 
Festtage, in der heiligen Woche, an dem Tage, wö er das hei­
lige Abendmahl empfangen hat; muß er diese Umstände in der 
Beichte aufdecken? Ich läugne es Mit Henriquez, weil diese 
Umstände nur erschwerend sind. Aber eine Sünde an einem 
Festtage ist darum nicht größer, weil an einem solchen nur kör­
perliche, knechtliche Arbeit verboten ist, nicht aber eine geistige, 
wofür man doch metaphorisch die Sünde hält." ") Daß das 
göttliche Gebot aber nicht nur sagt: Du sollst am Sabbathe

"r) I. c. n. 60. 72) ibi<j. 17. n. 63. 73) itn6. n. 67. 7») 
codur I. c. n. 72. p. 18-
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keine knechtliche Arbeit thun, sondern auch: Du sollst den Sab­
bath heiligen, daß also eine Entheiligung des Sabbaths 
durch eine schwere Sünde ein doppeltes Vergehen ist, daran hat' 
der sophistische Jesuit nicht gedacht.

16) „Ist Jemand verpflichtet, in der Beichte zu sagen: ob 
die Sünde nach der letzten Beichte begangen ist? Antwort: 
Nein, wenn nicht ein Umstand hinzukommt, der die 8xevi68 tacti 
ändert, oder den Beichtenden in die nächste Gelegenheit zu sün­
digen versetzt. Z. B. Jemand schämt sich irgend einer schweren 
Sünde, so kann er eine allgemeine Beichte ablegen und jene 
Sünde mit einmischen, ohne zu erklären, ob sie neu sei, oder 
zu der alten gehöre, weil dieses auf das Urtheil des Beichtva­
ters keinen Einfluß hat." ")

17) „Jemand liest Messe in einer Todsünde und mit der 
Exkommunikation beladen; wie viel Sünden begeht er? Ant­
wort: Nur eine. Vaöquez." '°)

18) „Kann ein Arzt, der eine Menge Heilmittel hat, das 
minder sichere ausgeben und das sichere zurückbehalten, obwohl 
er das erstere nicht für sicher hält? Antwort: Sanchez ver­
neint es, weil die christliche Liebe es verbietet. Azor aber be­
hauptet, in Ermangelung eines sicheren Medikamentes kann der 
Arzt einem Kranken, an dessen Aufkommen man noch nicht ver­
zweifelt, ohne Sünde ein probables Medicament geben, wenn 
er auch die wahrscheinlichere Meinung hat, daß es schaden 
werde; weil, was aus einem wahrscheinlichen Grunde gethan 
wird, nickt getadelt werden kann." ^) Und Azor ist doch 
auch ein ckoctor Aravis, also seine Meinung in xisxi tnts.

19) „Ist der Beichtvater verbunden, sich der probablen 
Meinung des Beichtenden zu fügen mit Aufgebung seiner eige­
nen probableren Meinung? Antwort: Allerdings, weil der 
Beichtende ein Recht auf die Absolution hat, wenn er sich auf 
eine probable Meinung stützt. So Vasquez, der hinzufügt, 
daß ein vonkessarius non xroxrius, der nach einer wahrschein­
lichen Meinung die Absolution verweigert, nur läßlich sündige. 
Aber ich glaube, daß er eine Todsünde begehe, wenn die Beichte

75) Lscobar I. c. p. 19. n. 73. 76) ibicl. n. 88- P. 22. 77) ibi6. 
kxamen III. c. 6- n. L5. p 27. 28.
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über Todsünden ist." Und nun der Grund? der ist sauber: weil 
er den Beichtenden zwingt, seine Sünden einem andern Beicht­
vater zu entdecken, was doch eine schwere Last ist." „Wenn 
nun dem Beichtvater die Meinung des Beichtenden falsch scheint? 
Antwort: So muß er sich derselben doch fügen, wenn äoetores 
Araves sie für probabel halten." ^)

2V) „Darf man in der Todesstunde einer wahrscheinlichen 
Meinung folgen, mit Aufgebung der sichereren? Sanchez sagt 
nein, wegen der Wichtigkeit des Momentes. Aber nach der 
Meinung Anderer glaube ich, daß es erlaubt sei, weil der Mensch 
nicht weniger verpflichtet ist, im Leben nicht zu sündigen, als 
in der Todesstunde, und es immer nothwendig ist, ein passendes 
Seelenheilmittel zu gebrauchen. Nun aber ist die Meinung eines 
Sterbenden eine probable, also ist auch das Heilmittel angewen­
det." 7°) Welch' eine verführerische Ruchlosigkeit!

21) „Obrigkeit und Unterthan haben eine entgegengesetzte 
Meinung; muß der Unterthan gehorchen? Salas sagt: ja; 
aber Palao sagt: Wenn der Unterthan sich auf eine probable 
Meinung stützt, daß das Gebot der Obrigkeit unerlaubt sei, oder 
daß sie ihre Macht überschreite, so braucht er nicht zu gehorchen, 
weil es einem Jeden sreisteht, einer wahrscheinlichen Meinung 
zu folgen." °°) Damit wäre ja dem Gewissen aller Rebellen 
flugs geholfen.

22) „Was soll man von der Annahme eines Gesetzes sagen? 
Antwort: Lessius und Beccanus sind der Meinung, es ge­
höre dazu unerläßlich, daß es vom Volke, oder doch vom größ­
ten Theile desselben angenommen werde, weil es dem gütigen 
und liebevollen Sinne eines Papstes und der Fürsten angemes­
sen scheint, ihre Gesetze ausgehen zu lassen mit der stillschwei­
genden Bedingung, wenn sie von dem Volke angenommen wer­
den , damit sie nicht allzusehr zur Last fallen. In Betreff der^ 
päpstlichen Gesetze stimme ich mit Vasquez, daß sie nicht ab­
hängig sind von der Annahme des Volkes, weil die Gewalt des 
Papstes nicht abhängig vom Volke ist, so daß seine Gesetze ihre 
Geltung erst durch die Beistimmung des Volkes erhalten. (Die

78) Lscodsr Lxameo III. n. 37. 7V) ibicl. p. 29. n. 30. 80) ibi<I. 
n. 3t.
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Zoctore« Ki-sves et pii Lessius und Beccanus wollen aber 
von diesen Ausnahmen Nichts wissen, und da ihre Meinung 
probabel ist, weil sie äoetores xraves sind, so ist sie auch in 
xrsxi tuta. Was würde man aber wohl in Rom zu der An­
wendung derselben sagen?) In Betreff der Civilgesetze bin ich 
der Meinung des Lessius und Beccanus."

22) „Sündigen Unterthanen, die ein gerechtes Gesetz 
gleich Zu Anfänge seiner Verkündigung ohne gerechte Ursache 
nicht annehmen? Antwort: Nein, weil ein Gesetz vor der An­
nahme desselben durch das Volk keine verbindende Kraft hat; 
denn noch ist jene stillschweigende Bedingung nicht erfüllt, wor­
unter es erlassen ward: „Wenn das Volk es annehmcn wird." 
Ich weiß, daß die gewöhnliche Meinung, wovon der gelehrte 
Diana sehr scharfsinnig handelt, das Gegentheil will. Aber 
ich stimme dem Valencia bei, der die erste Ansicht ausgestellt 
hat." Freilich hat Valencia die allgemeine Meinung und 
die gesunde Vernunft gegen sich; aber ist er nicht ein äoetor 
KEi8, der seine Meinung probabel und in xraxi lutsm macht? 
Und welche Sophisterei in der Ansicht! Der Einzelne soll nicht 
eher verbunden sein, ein gerechtes Gesetz anzunehmen, bis er 
weiß, daß das Volk es angenommen hat. Bilden denn nicht 
alle Einzelne das Volk, und wie kann in absoluten monarchischen 
Staaten, wie doch zur Zeit jener Jesuiten die meisten waren, 
der Einzelne gewahr werden, ob das Volk ein Gesetz angenom­
men hat? Fürwahr, eine solche fade Sophistik ist geeignet, die 
besten Absichten der Fürsten und Obrigkeiten zu nichte zu ma­
chen und alle gesetzliche Kraft zu verbannen.

24) „Können Unterthanen bei dem Gesetzgeber mit Bitt- 
schuften gegen ein Gesetz einkommen und es einstweilen suspen- 
diren? Antwort: Vasquez läugnet es, da Appellation und 
Bittstellen nur gegen einen Richterspruch, nie aber gegen ein 
Gesetz stattsinden. Aber Salas behauptet es, weil bei dem 
Gesetzgeber eine so liebevolle Gesinnung vorausgesetzt wird, daß, 
wenn irgend ein gerechter Grund dem Gesetze entgegensteht, er

81) klscotrar I'rsct. I. I.egez klxam. I. e. 12. o. 91. p» 52. 53. 
sr) idi6. p. 53. n, 93-
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davon in Kenntniß gesetzt werden möge, um eS widerrufen zu 
können." ") Freilich, Salas ist ein äoetor gravis.

25) „Wird eine gewisse Zeit, z. B. zehn Jahre dazu erfor­
dert, daß ein Gesetz durch die Nichtbeobachtung abgeschafft werde? 
Antwort: Ich halte mit Suarez dafür, daß sie nicht erfordert 
werde, sondern daß allein die Widersetzlichkeit des Volkes durch 
Handlungen gegen das Gesetz Hinreiche. Ja, Azor behauptet, 
daß mit dem Wissen und ohne Einschreiten des Fürsten und 
seiner Beamten und der Bischöfe zwei oder drei Handlungen 
gegen das Gesetz hinreichen, es zu annulliren." ^') Das wäre 
ja allerliebst; man könnte es den Franzosen und Spaniern em» 
pfehlen.

Diese Beispiele mögen vorläufig genügen, den Geist, und 
zwar den gefährlichen und verderblichen Geist des Probabilismus 
darzustellen, dem nichts Göttliches und Menschliches heilig und 
unverletzlich war. Mögen namentlich die Pfarrer, denen daS 
wichtige Geschäft der Seelsorge im Beichtstühle obliegt, erwä­
gen, wie schrecklich die Pest war, womit die Casuisten das Ge­
wissen von Tausenden vergifteten und so recht geflissentlich von 
wahrer Bekehrung und Sinnesänderung abhielten.

Aber noch mehr wird dieß erhellen aus der jesuitischen Lehre 
über die Methode, die Absicht zu lenken.

Die Lehre über die nietboüus üirigentlrte inlentionis ist 
eine der sonderbarsten und bewunderungswürdigsten Ausgeburten 
grübelnden Scharfsinnes und distinguirender Spitzfindigkeit; aber 
sie zeigt aüch ebenso sehr auf die schlechtesten Grundsätze Hin- 
Sie weiset nach und lehret, wie durch einen ganz einfachen Ge» 
dankcnmechanismus die größten Verbrechen und Schandthaten 
in ganz unschuldige, reine und unsündliche Werke verwandelt 
werden können. So etwas konnten aber auch nur die Jesuiten 
ergrübeln, erfinden und thätlich in Gang bringen-

Wir wollen über diese berühmte Lehre einige Worte zur 
Erläuterung hersetzen.

Auf der einen Seite treibt den Menschen seine Sinnlichkeit, 
sein Haß, kurz, jede böse Begierde und Leidenschaft zum Uner-

83) k'.scod.ir 1>^t. l. Lx. 1. c. 12. n. 9t- 84) 
o. 109. r>. 57.
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laubten, zur Sünde hin; auf der anderen Seile aber tritt mah, 
nend, warnend und drohend das göttliche Gesetz vor ihn hin 
und untersagt ihm das Böse und befiehlt, nach der Tugend und 
inneren Vollkommenheit zu streben. So bildet des Menschen 
sündige Natur einen beständigen Gegensatz zwischen dem gött­
lichen Willen und Gesetze, und entweder jener nachgebend, oder 
dieser huldigend, geht er den Weg des Heiles oder des Verderbens.

Die Aussöhnung zwischen dem Bösen und Guten war bis 
dahin unmöglich geworden; man glaubte und war allgemein 
überzeugt, daß die böse That auch die Sünde und die Schuld 
und die Beleidigung des Herrn durch Uebertretung seines Ge­
setzes involvire. Da kamen die Väter Jesu und versöhnten das 
Böse mit dem Guten und streiften von der bösen That die 
Sünde und die Schuld und den darauf ruhenden Zorn Gottes, 
bewiesen, daß man auch ungehorsam gegen Gott sein und dessen 
Gebote übertreten könne, ohne ihn zu beleidigen.

Dieses haben sie zu Stande gebracht durch ihre metlioäus 
ülrl§enüi intentionem, vermöge welcher man jede böse Hand­
lung begehen kann, wenn man nur nicht die Absicht hat, da­
durch gerade zu sündigen, sondern einen beliebigen erlaubten 
Zweck erreiche. Nach dieser Lehre sind nur diejenigen verdam- 
mungswürdig, die eine böse Handlung bloß begehen, weil sie 
am Bösen Gefallen haben, also um des Bösen willen. Solche 
Naturen sind aber wohl selten; die meisten Menschen werden 
von ihrer Sinnlichkeit und Lust zum Bösen getrieben. Sie blei­
ben aber schuldlos bei der Begehung, sobald sie die Absicht, die 
Sünde als solche zu wollen, nur vermeiden und sich nur einen 
andern erlaubten Endzweck vorsetzen. Und in der That, die 
Menschen wären ja Teufel oder Narren, wenn sie das Böse 
aus purem Gefallen an der Sünde als solcher begingen und ihre 
Absicht nicht auf einen erlaubten Zweck richteten. Das hieße ja 
der Hölle mit sehenden Augen in den Rachen laufen. Wer 
z. B. stiehlt, wäre ein Thor, das zu thun in der ausdrücklichen 
Absicht, ein göttliches Gebot zu übertreten; er kann sich ja einen 
ganz erlaubten Zweck vorsetzen, z. B. sich vermittelst des Ge­
stohlenen elegant zu kleiden, anständig zu leben, oder eine Lust­
reise zu machen. Namentlich aber haben die Jesuiten die Lehre 
von der Lenkung der Absicht auf den Mord und die Rache an­
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gewendet und sind denn auch wirklich so glücklich gewesen, beide 
zu entsündigen. Jemand begeht einen Rachemord; dann darf 
er nur seinen Willen von dem Durste nach Rache, welcher frei­
lich sündhaft und unerlaubt ist, abwenden und ihn auf den 
Trieb, seine Ehre zu vertheidigen, richten und dann sündigt er 
nicht, weil dieser ganz erlaubt und unschuldig ist. Mehr kann 
man von den ehrwürdigen Vätern doch gewiß nicht verlangen. 
Sie stehen da als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. 
Sie erlauben den Menschen ihrem Gelüste, ihren Begierden und 
Leidenschaften zu stöhnen und geben dem göttlichen Gesetze Sa- 
tisfaction, indem sie verbieten das Böse zu thun, weil es böse 
ist. So sind durch sie die göttlichen Gebote und Verbote in 
eine Harmonie gebracht mit der Sinnlichkeit und den Begierden 
der Menschen.

Wir wollen nun diese christlich-apostolische Lehre von der 
Leitung der Absicht durch schlagende Stellen aus den Casuisten 
erläutern.

1) Der ehrwürdige Vater Bauny sagt von den Bedien­
ten: „Diener, welche ihre Herrn bei Tage oder Nacht zur Woh­
nung ihrer Buhlerin begleiten, Bottschaften und Liebesbriefe zwi­
schen beiden bestellen und von beiden Seiten die Verabredung 
über Zeit und Ort der sündhaften Zusammenkünfte überbringen, 
oder Wache halten, während ihr Herr mit seiner Maitresse oder 
mit einer Andern sündigt, können nicht absolvirt werden, wenn 
sie in die Sünde ihrer Herrn einstimmen; wohl aber 
sind sie absolutionsfähig, wenn sie jene Dienste wegen des ihnen 
daraus entstehenden zeitlichen Gewinnes verrichten." ")

Da kommt der Bediente also leichten Kaufes von der Sünde 
los; denn warum sollte er nun gerade hartnäckig darauf beste­
hen, an der Sünde seines Herrn Theil zu nehmen, welches ihm 
ohnehin so sehr erschwert wird?

2) Zu den Zeiten der Jesuiten war der Kauf oder Verkauf 
von Kirchenpstünden, welcher Simonie heißt, ganz an der Ta­
gesordnung. Weil nun hierdurch viele Sünden begangen wur­
den, so hatten die Väter Jesu Mitleid mit ihren geistlichen Brü­
dern und den Patronatsherrn, die den Versuchungen der Simonie

SS) summ» ?eccstoruw. 710. Läil. I. 
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nicht widerstehen konnten, und suchten durch eine einfache äireetio 
lntentionis dem Laster seine Sündhaftigkeit zu nehmen. Und 
das gelang ihnen auch über die Maaßen glücklich. Hören wir 
den Vater Valencia, einen von Escobars vier apokalyp- 
tischen Thieren:

„Auf zweierlei Weise, sagt er, kann Jemand ein zeitliches 
Gut für ein geldliches hingeben. Einmal, wenn er es als den 
Preis für das Geistliche hingiebt und jenes also höher achtet 
als dieses, und dieses ist durchaus Simonie; dann, wenn er es 
giebt, um den Collator der Pfründe dadurch zu bewegen, seinen 
Willen zur Verleihung der Pfründe zu bestimmen; und in die­
sem Falle findet keine Simonie statt, auch dann nicht, wenn der 
Collator das Geld als Hauptzweck ansieht und es geradezu er­
wartet." Derselben Meinung ist auch Tann er, der dem 
Valencia nachschreibt, meint aber doch, dieselbe sei dem heili­
gen Thomas entgegen, der geradezu lehre, daß ein geistliches 
Gut für ein weltliches nicht gegeben werden könne ohne Simo­
nie, wenn es nämlich wegen des weltlichen gegeben wird."

Auf diese Weise werden unzählige Simoniesünden verhütet. 
Denn wer wird wohl so niederträchtig sein, wenn er Geld für 
eine Pfründe giebt, dasselbe als Preis derselben zu zahlen und 
nicht vielmehr die Absicht haben, es unter dem Titel eines Be­
weggrundes für den Collator, die Pfründe zu verleihen, zu ge­
ben. Ich glaube nicht, daß sich leicht Jemand finden wird, 
der sich eine solche Absicht nicht gefallen ließe.

A) „Rache üben, sagt Reginald, heißt eigentlich Böses 
mit Bösem vergelten und das darf keine Privatperson, weil es 
die heilige Schrift untersagt." Aber es wäre seltsam, wenn 
der Scharfsinn der Jesuiten keinen Weg gefunden hätte, dieses 
Gebot des Herrn zu umgehen und zwar durch den Kunstgriff 
der Leitung der Absicht.

Lessius sägt: „Wer einen Backenstreich erhalten hat, kann 
sogleich zurückschlagen, auch mit dem Schwerdte, nicht zwar in 
der Absicht, Rache zu nehmen (das ist verboten), sondern um 
der Infamie und Schande zu entgehen." 8»)

86) Valencia. 7V 111. v. 6. tzuaest. 16. p. 3. p. 2039. 2042. 
87) Banner. IV 111. 1510. 88) Uezinaläo Praxis. 21- n. 62. 260.
80) dessi«? cle justiüa ct juie. 1^. II. c. 9. cl. 12, n. 79
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4) So resolvirt auch Escobar: ,,Du kannst deinem Feinde, 
der dir sonst sehr schaden würde, den Tod wünschen; nicht zwar 
aus Haß (das wäre unchristlich), sondern um deinem Schaden 
zu entgehen; du kannst dich auch über seinen Tod freuen, weil 
er dir Vortheil brächte. So Sa aus dem Sotus." °°)

5) Hurtado, den Diana anführt, erfrecht sich sogar, 
Folgendes zu behaupten: „Ein Sohn kann sich, ohne eine Tod­
sünde zu begehen, über den Tod seines Vaters freuen, weil er 
dessen Güter erbt; ein Pfründebesitzer über den Tod desjenigen, 
dem er eine Pension bezahlen muß. Dasselbe gilt von dem 
einfachen Verlangen, womit die Vorgenannten aus besag­
ten Gründen dem Genannten den Tod wünschen, wenn es nur 
nicht aus Haß oder einem andern todsündlichen Beweggründe 
geschieht." Schande diesen Jesuiten, die so frevelhaft mit 
dem heiligsten der göttlichen Gebote, mit dem ersten aller Na­
turgesetze Spiel treiben.

Mögen diese Beispiele, die wir leicht mit der zehnfachen 
Anzahl vermehren könnten, genügen, den Geist jener Lehre über 
die Leitung der Absicht zu offenbaren, und mögen sie uns ge­
rechten Abscheu cinflößen gegen Männer, die so schändlich mit 
den Geboten Gottes umgingen, den Menschen das Sündigen 
leicht machten, sie dazu freundlich und artig cinluden und die 
todeswundcn Gewissen in den Schlaf einer scelenverderbenden 
falschen Gcwissenssicherheit einlulltcn. Diese Jesuiten mit ihrem 
modernen Sündenevangelium! Solchen Menschen mit solcher 
Lehre sollte man die neue Zeit und die jetzige Menschheit preis- 
gebcn? Fürwahr, wir verdienten die Strafe, die der Heiland 
denen droht, so Aergerniß geben den Kleinen und Unmündigen.

Wir kommen nun zur dritten Ausgeburt der jesuitischen 
Casuistik, die da erzeugt wurde, um den Pfad der Sünde glatt 
und eben zu machen, die Menschen mit derselben zu befreunden 
und Gott mit derselben zu versöhnen, nämlich zur sogenannten 
i-es/notro nren/a/rs, von der Lehre vom Vorbehalte und der 
zweideutigen Wortstellung. Diese Lehre hat des Giftes genug 
erzeugt und ist ganz geeignet, alle Redlichkeit, alles Zutrauen

90) Lzcodai-. IVact. 5. tlx. 5. n. 145. p. 625. 91) IlmUxIo lle »ud. 
cljjleicuU 9- Oi^nsm. P. 5. 14. 99. 
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aud dem menschlichen Verkehre zu verbannen und der Lüge im 
Leben das Bürgerrecht zu geben. Und so ist es geschehen und zwar 
im Großen. Denn jene gehaltlose, trugvolle Politik, ohne Ehre, 
Treue und Glauben, die von dem letzten Viertel des sechzehnten 
Jahrhunderts an die nächsten hundert und fünfzig Jahre hindurch 
in Europa herrschte, was verhindert uns, dieselbe für ein Erzeugniß 
der jesuitischen Moral zu halten? Spiegeln sich nicht die Grund­
sätze derselben darin ab und hat sie nicht, jene lockende Moral, 
Schüler genug in den Cabinetten gehabt, die so oft von Mit­
gliedern der Gesellschaft Jesu beherrscht wurden?

Vermöge jener Lehre haben die Jesuiten es erlaubt, erstens, 
zweideutige Worte zu gebrauchen und denjenigen Sinn geltend 
zu machen, der dem sie Aussprechenden vortheilhaft ist und zu 
Stätten kommt. Sanchez trägt diese Lehre folgendermaßen 
vor, und, wohl gemerkt, er ist ein üoctor §ravi8. „Die erste 
Regel, sagt er, sei: Sooft Worte ihrer Bedeutung nach zwei­
deutig sind und mehrere Sinne gestatten, so ist es keine Lüge, 
sie in dem Sinne auszusprechen, welchen der Sprechende in sie 
hineinlegen will, obwohl diejenigen, welche sie hören, und an 
den sie gerichtet sind, sie in einem andern Sinne nehmen."

Allein wenn man nun keine zweideutige Worte, um sich 
auszusprechen, finden kann? Auch für diesen Fall haben die 
Ehrwürdigen trefflich gesorgt durch die Reservationen und Re- 
strictioncn. Sanchez ist hier wiederum der Wegweiser und hilft 
glücklich über alle Schwierigkeiten und Scrupel hinweg.

„Man kann auch, heißt es bei ihm am angeführten Orte, 
ohne eine Lüge zu begehen, Worte gebrauchen, die ihrer Bedeu­
tung nach gar nicht zweideutig sind und den erwünschten Sinn, 
den man hineinlegen will, weder aus sich, noch aus zufälligen 
Umständen zulassen, sondern ihn nur dann zulassen und wahr 
machen, wenn man heimlich im Sinne etwas hinzufügt. Wie 
wenn z. B. Jemand unter vier Augen oder vor Andern gefragt 
wird und nun aus freien Stücken zum Scherze oder zu ir­
gend einem andern Zwecke schwört, er habe in der That 
nicht gethan, was er doch wirklich gethan hat, so kann er sür 
sich im Sinne etwas anders verstehen, was er wirklich nicht ge-

S2) 8soelicL Opp. Uor»I. ?. 2. 1^. 3. c. 6. n. 1H. 
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khan hat, oder einen andern Tag verstehen, als den, woran er 
es gethan hat, oder irgend etwas anderes Wahres unterschieben. 
Dann begeht er keine Lüge und auch keinen Meineid, sondern 
er sagt nur bloß keine bestimmte Wahrheit, welche die Zuhörer 
sich denken, und welche seine Worte ausdrücken, sondern eine an» 
dere, die von jener ganz verschieden ist."

Sanchez giebt nun die Erläuterung durch Beispiele selbst, 
von denen wir nur eins hersetzen wollen. Er sagt nämlich:

„Wenn Jemand, der eines Mordes schuldig ist, den er an 
einem Pater verübt hat, deßhalb befragt wird, so darf er antwor­
ten : er habe den Pater nicht getödtet, indem er an cstien andern 
dieses Namens denkt; oder wenn er ebenfalls an den fraglichen 
Pater denkt, so darf er antworten: Ich habe ihn nicht getödtet, 
mit der restrietio mentslis, vor seiner Geburt nämlich." „Eine 
solche Schlauheit, fährt Sanchez fort, und wohl zu merken, er 
war ein üoctor xrsvis, ist von großem Nutzen, sowohl um Vieles 
zu verbergen, was verborgen bleiben muß, und was doch nicht 
ohne Lüge und Meineid verborgen werden könnte, wenn es nicht 
auf diese Weise geschehen dürfte. Rechtmäßiger Weise aber kann 
man sich einer solchen List bedienen, so oft es gilt, seinen Kör­
per, sein Leben, seine Ehre zu erhalten, fein Vermögen zu schü­
tzen, oder irgend eine Tugend zu üben." (!!!)

Filliuccius setzt zugleich den Grund bei: „Weil der End­
zweck die Güte der Handlung bestimmt." Aber er erläutert 
die Sache auch noch auf eine höchst erbauliche Art.

„Welche Vorsicht, fragt er, muß man bei den Zweideutig­
keiten anwenden? Antwort: Um sie recht zu gebrauchen, 
kann man Leuten von Verstand und Scharfsinn zwei 
Wege vorschlagen. Der erste ist folgender: Wenn man die Ab­
sicht hat, deutliche Worte zu gebrauchen, so muß man zur grö­
ßeren Sicherheit eine restrjctio mentalis leise einschieben. Wenn 
also Jemand schwören will, er habe eine That nicht begangen, 
so würde der Eid lauten: Ich schwöre, daß ich — (nun kommt 
die re8trictio) heute das oder das nicht gethan habe. Der 
zweite Weg ist, wenn ich mich folgender Formel bediene: Ich

23) I. c. St) I. e. n. 26. 28) killiucciu». 1>. 25- c. 11. n. ZZ1. 
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schwöre — (und nun leise als restrlctio mvntslis eingeschoben) 
daß ich sage — daß ich dieß oder jenes nicht gethan habe." -°)

Indeß nicht alle Menschen sind Leute von Verstand und 
Scharfsinn; daher hat der großmüthige und mitleidige Jesuit 
auch für die gewöhnlichen und stumpfsinnigen Menschen väterlich 
gesorgt; denn weil sie nicht im Stande sind, dergleichen restrie- 
liones menMlk8 gleich zur Hand zu finden, so erlaubt er ihnen 
Meineid und Lüge ohne viele Winkelzüge, und da er ein äoctor 
§rav!8 ist, so gilt auch seine Meinung als probabel und in xraxi 
sicher.

„Für Leute, sagt er, welche des Verstandes und Scharf­
sinnes ermangeln, um sich gleich mit einer derartigen Zweideu­
tigkeit auszuhelfen, ist es genug, wenn sie die Absicht haben, 
zu bejahen oder zu verneinen (daß sie etwas gethan haben oder 
nicht), in einem Sinne, der in der That wahr sein kann; nur 
ist hierzu nothwendig, daß sie im allgemeinen wenigstens wissen, 
daß ihre Bejahung oder Verneinung in irgend einem Sinne 
wahr sein kann."

Welche Lüge, welcher Meineid konnte bei solchen Grund­
sätzen und Kunstgriffen noch als solcher gelten? Aber auch: 
Was wird bei solchen Grundsätzen und Kunstgriffen aus Red­
lichkeit und Ehrlichkeit, aus Vertrauen im öffentlichen und Pri­
vatleben? Und welcher nicht ganz in den Grundsätzen der Tu­
gend Befestigte — und die wenigsten Menschen sind es — sollte 
nicht, verlockt durch Vortheil und getrieben durch Furcht vor 
Verlust an Gut l^nd Ehre, sich dazu verstehen, der jesuitischen 
Lehre Folge zu leisten und durch Lüge und Meineid jenen zu 
zu erlangen, diesen zu verhüten?

Vater Escobar dehnt die Lehre auch auf gemachte Ver­
sprechungen aus, indem er sagt: Versprechungen ist man zu er­
füllen nicht verpflichtet, wenn man nicht wirklich beim Abgeben 
derselben die Gesinnung gehabt hat, sich zur Erfüllung zu ver­
pflichten. Diese Gesinnung möchte aber wohl kaum Jemand 
haben, wenn er sein Versprechen nicht durch einen Eid oder förm­
lichen Contrakt bekräftigt. Wenn die Leute sagen: Ich will es

S6) billiucciur. 25, c. 1t. n. ZZ1. 
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thun, so verstehen sie darunter: ich will es thun, vorausgesetzt, 
wenn ich meine Willensmcinung nicht ändere.

Ausgerüstet mit den Werkzeugen des Probabklismus, der 
metkollus üii-ixenäkm intentionis und der reservatio und re- 
strietio mentslis haben die Jesuiten ihr neues Moralsystem auf­
gebaut, welches wir nun im Einzelnen näher beleuchten wollen.

Zweites Kapitel.
Sittenlehre der Jesuiten in Betreff der zehn 

göttlichen Gebote.

Gott hat den Menschen in den zehn Geboten das Gesetz 
verkündigt und die Beobachtung derselben unter schwerer Strafe 
befohlen. Die jesuitischen Casuisten haben sich ihrerseits alle 
mögliche Mühe gegeben, die Menschen von der Pflicht der Er­
füllung der göttlichen Gebote zu entbinden und die Uebertrctun- 
gen derselben als unsündlich darzustellen. Sehen wir, wie ihnen 
dieses gelungen ist, und bewundern wir ihren Scharfsinn und 
die liebevolle Theilnahme an den menschlichen Schwächen, denen 
die göttlichen Gebote so oft eine gar unerträgliche Last sind, 
welche man gerne abwerfcn möchte.

Die Jesuiten haben die Gebote Gottes von vorn herein 
und im Ganzen dadurch befleckt, daß ihre Casuisten behaupten, 
man könne dieselben auch ohne Liebe erfüllen.

Busenbaum, unser ehrwürdiger Landsmann, stellt die 
Frage auf: „Müssen die Gebote aus Liebe erfüllt werden?" 
Antwort: „Sie können auch ohne Liebe erfüllt werden, wenn 
sie diese nicht in ihrer Wesenheit einschließen, wie z. B. das 
Gebot, Gott zu lieben. Grund ist, weil durch das Gebot nur 
die Wesenheit der in demselben eingeschlossen Handlung gefordert 
wird. So z. B. thut man dem vierten Gebote genug, wenn

27) Lrcodsr 1'rsot. z. Lx. 3. n. 48. x. 369. Zahllose andere Bei­
spiele oben beim Ende.
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man seine Aeltern ehrt, ohne sie zu lieben. Denn eS wird ja 
nicht der Zweck, oder die Art und Weise, wie man das Gebot 
erfüllen soll, vorgeschrieben. So der heilige Thomas." ') Bu­
senbaum ist aber ein äoetor also ist seine Meinung pro­
babel und in praxi tuta.

Also hat die Casuiftik der Erfüllung der göttlichen Gebote 
ihre schönste, einzig wcrthvolle und eines Menschen würdige, 
zum Heile nothwendige Seite, nämlich das Motiv der Liebe ge­
nommen. Demnach reicht es hin, dieselben zu erfüllen, um den 
Strafen der Hölle zu entgehen, oder sogar um zeitliche Vortheile 
zu erringen, oder Nachtheile, die mit der Nichterfüllung als na­
türliche Folge derselben verbunden sind, zu vermeiden.

Ja, der Jesuit geht noch weiter; man kann nach ihm ein 
Gebot erfüllen, wenn man dadurch auch eine sündliche Hand­
lung zum Zwecke hat und sie vollbringt. „Wenn Jemand, sagt 
er, einer Messe beiwohnt aus eitler Ruhmgierde (z. B. um sich 
sehen zu lassen) oder auch um während derselben einen Diebstahl 
zu begehen, so kann er nichts desto weniger das Gebot erfüllen, 
auch durch eine durch die Umstände sündige Handlung, weil er 
die Wesenheit des Gebotes erfüllt u. s. w. So Sanchez, 
Laymann, Lugo." ?) Auf ähnliche Weise erfüllt man ein 
Gott geleistetes Gelübde, einen Eidschwur, eine auferlegte Buße, 
wiewohl die Handlung selbst, wodurch sie erfüllt worden, Sünde 
ist." b) Wer also z. B. eine Wallfahrt nach einem heiligen Orte 
gelobt hat und daselbst und auf dem Wege dahin stiehlt, mordet, 
hurt, der hat dessenungeachtet seinem Gelübde genug gethan. Auf 
die Gesinnung — und die ist doch bei allen Handlungen die 
Hauptsache — kommt es gar nicht an.

In Folge dieser sauberen Grundsätze sagt Busen bäum: 
Zur Erfüllung eines Gebotes sei die Absicht, demselben genug 
zu thun, gar nicht erforderlich; die nackte Handlung genüge. 
Nach Sanchez, Vasquez '). Ja, er behauptet sogar, das 
Gebot würde doch erfüllt, wenn man auch bei der vorgeschriebe­
nen Handlung geradezu die Absicht habe, es nicht zu erfüllen.

1) Lusenbaum meclull» Hieol, inoral. Läit 4to. Noosster. 1654. 
Duodezformat, p. 33. 34. 2) ibicl p. 34. n. I. 3) ibi^. n. II. 4) jbicl. 
6ub. 2. 5) ibiä. p. 35. III. »atislscit prsecepto, ^ui taeien» 
opu», expresre inteaclit, per illucl non satiskseers? kerp. Latirfacit.
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Nach Suarez, Valencia, Dasquez, LessiuS. Grund ist, 
weil das Gebot nur zum Wesen der auferlegten Handlung der» 
pflichtet; wenn diese gesetzt ist, so ist es nicht mehr in der Ge­
walt des Handelnden, es nicht zu erfüllen.

„Wer an einem Sonntage die Messe gehört, wer die Horas 
gebetet, gebeichtet hat, mit der ausdrücklichen Gesinnung, dadurch 
dem Gebote, das ihn dazu verpflichtet, nicht zu genügen, braucht 
nachher seine Gesinnung nicht zu ändern, d. h. braucht nicht zu 
wünschen, durch das vorhergehende Werk seine Pflicht erfüllt zu 
haben. Er hat sie schon wirklich erfüllt." °) Nach Sanchez, 
Salas, Lugo.

Schande über die Jesuiten, welche die Erfüllung der Gebote 
zu einem förmlichen körperlichen Mechanismus herabwürdigen 
und ihr die Seele, die Gott geweihte Gesinnung, die der That 
allein Werth und genugthuende Kraft giebt, abläugnen.

tz. 2.
Ueber die Pflicht, Gott zu lieben.

„Liebe Gott über Alles und den Nächsten wie dich selbst", 
das ist der Inbegriff der evangelischen Lehre und die Erfüllung 
des göttlichen Gesetzes. Aber auch dieses Gebot hat die kasuisti­
sche Lehre der Jesuiten bis zur Verzerrung verunstaltet. Nach 
der Lehre der Bibel soll das ganze Leben des Menschen jener 
Liebe geweiht sein, sie soll festgewurzelt sein im Herzen und im 
Bewußtsein und dem Leben das Siegel christlicher Vollendung 
aufdrücken. Alles soll uns an Gott erinnern, wir sollen stets 
bewußt in seiner Gegenwart wandeln und das Gute, womit 
seine Huld und Gnade uns liebend beschenkt, das Böse, das 
er uns nach seinem weisen Rathschlusse sendet, soll uns aufmun- 
tern, ihn immer und stets inniger zu lieben. Diese göttliche 
Liebe, die das ganze Leben zum Dienste Gottes macht, ist den 
in ihren Speculationen und Spitzfindigkeiten verknöcherten jesui­
tischen Casuisten durchaus unbekannt; ihnen ist die Liebe Got­
tes ein momentaner, vorübergehender Act, der bei Gelegenheit 
wie aus dem Stegreife geübt werden kann. Daher haben sie 
denn die unsinnige Frage aufgeworfen:

0) pureobaum p. 37. v. III.
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Wie oft und wann sind wir schuldig, Gott zu lieben? ') 
„Vasqucz meint, es sei genug, wenn wir ihn am Ende unsers 
Lebens lieben." Also bis an sein Lebensende kann der Mensch 
ohne Besinnung, ohne sich der ersten und nothwendigsten Tu­
gend bewußt zu werden, dem Thiere gleich, hinbestehen, und 
dieß geschieht nach der Lehre der Jesuiten ohne Sünde, weil der 
Vasquez, der es gelehrt hat, ein äoetor Gravis ist. „Andere, 
fährt der ehrwürdige Escobar fort, bezeichnen andere Zeitmo- 
mente, wann man die Taufe empfängt, wann das Gebot der 
Reue dazu verpflichtet (welch' ein Ausdruck!), wann man Läste­
rern widerstehen muß, die entweder Gottes Ehre oder seinen 
Namen verachten; wann wir schuldig sind, den Nächsten zu lie­
ben; an jedem Festtage. Diese alle bekämpft mit Recht Castro - 
Palao. Ich, mich haltend an meine üoetore« (xrsves), be. 
Haupte zuvörderst, daß wir Gott lieben müssen in der Todes­
stunde, weil wir nach dem Gesetze der Selbstliebe verbunden sind, 
jede Gefahr der Verdammung zu vermeiden und unser ewiges 
Heil sicher zu stellen, soweit wir können." Hurtado von 
Mandoza. Also nur der Egoismus, die feige Furcht vor der 
Verdammniß soll uns Motiv sein, Gott zu lieben. Wie enteh­
rend für den Menschen, wie schändlich gegen Gott! „Dann, 
fährt Escobar fort, sollen wir Gott lieben kurz nachher, wenn 
wir zum Gebrauche der Vernunft gekommen sind, wenn wir 
schon aufmerken und die Gründe, Gott zu lieben, schon bei uns 
erwägen können, indem wir nachdenken über seine Liebe und 
Güte. Jedoch sollen wir nicht in der Art dazu verpflichtet fein, 
daß es gleich eine Sünde sei, wenn wir es nicht thun. Denn 
das wäre doch arg; es soll nur so viel heißen, daß wir mit Aus­
schließung von aller Unwissenheit und Achtlosigkeit die Liebe Got­
tes ohne schwere Sünde nicht lange verschieben dürfen, d. h. 
nicht über ein Jahr. Coninch. Hurtado behauptet, man 
sei alle Jahre einmal Gott zu lieben verpflichtet, ja, es sei zu ge­
linde, daß es nicht öfters von uns gefordert werde. Aber Co­
ninch, welcher meint, wir hätten alle Jahre die Verpflichtung 
dazu, glaubt daneben, man müsse es nur nicht bis auf's dritte 
oder vierte Jahr verschieben. Hurtado fügt hinzu: wir seien

') k.scoh.ir l'rsct. I. Il- c. 4- n. 3t. p. 63.
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absolut dazu verpflichtet, wenn uns eine Versuchung, Gott zu 
Haffen, anwandelt." An einer anderen Stelle fügt Escobar 
hinzu: „Henriquez will, daß wir außer der Todesstunde und 
dem Anfänge des Vernunftgebrauches in der dazwischen liegen­
den Zeit alle fünf Jahre Gott zu lieben verbunden sind. Er 
fügt noch aus dem Filliuccius hinzu: es sei wahrscheinlich, 
daß man nicht einmal alle fünf Jahre streng dazu verbunden 
sein, sondern daß man sich nach den Entscheidungen der Weisen 
richten müsse." '°) Das sind nun wohl keine andere, als die 
ehrwürdigen Väter Jesu; und da ein jeder von ihnen ein üoo 
lor gravis ist und seine Meinung probabel und in xraxi ttttam 
macht, so kann man sich füglich nach der bequemen Lehre des 
Vasquez richten, der, wie wir oben gesehen, kurzweg sagt: es ge­
nüge, wenn man Gott in der Todesstunde liebe.

Aber alle diese Frivolitäten hat der ehrwürdige Vater Anton 
Sirmond noch weit überboten, der es fast bis zu ruchloser 
Gotteslästerung treibt.

„Der heilige Thomas, sagt er, behauptet, die Schuldigkeit, 
Gott zu lieben, beginne mit dem Gebrauche der Vernunft. Das 
ist ein wenig früh! Sotus will, man müsse es an jedem Sonn­
tage; aber wo sind die Grunde dafür? Andere, wenn eine Ver­
suchung uns bedrängt. Recht so, wenn es keine andere Mittel 
gäbe, der Versuchung zu entrinnen. Sotus verlangt, Gott zu 
lieben, wenn wir eine Wohlthat von ihm empfangen haben. 
Freilich, um ihm unsere Dankbarkeit zu beweisen. Andere be­
stimmen die Todesstunde als den schuldigen Moment. Das ist 
zu spät. Meiner Meinung nach sind wir nicht beim Empfange 
eines Sacramcntes verbunden, Gott zu lieben; denn es genügt 
dazu oberflächliche Reue (sttritio) mit der Beichte, wenn 
man beide, ohne sich zu incommodiren, verbinden kann. Sua- 
rez sagt: man sei doch zu irgend einer Zeit verbunden, Gott 
zu lieben. Aber zu welcher? Er überläßt es dem Urtheile eines 
jeden; er selbst weiß es nicht. Aber wenn Suarez es nicht 
weiß, dann weiß ich nicht, wer es wissen soll." *')

8) Lscot». I. c. 64. s) Die Stelle steht in killiuc. 1> 5. Lx. 4. n. 8. 
w) L^cod. t ract. V. Lxain, 4. c. 1. n. 9- 600. 11) 8iimoncl. Dokense 
<le voitu. 'l>. 2. 8cct. I. 12. 1Z. 14; eigens für die Franzosen fran­
zösisch geschrieben. Siehe die Vorrede.
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Da nun Sirmond trotz seines satanischen Scharfsinnes 
gar keine Zeit herausbringen kann, worin wir zur Liebe Gottes 
verpflichtet seien, so schließt er, daß wir ganz folgerecht zu wei­
ter Nichts verbunden seien, als die übrigen Gebote zu erfüllen, 
ohne irgend etwas von Neigung und Liebe zu Gott in uns zu 
erwecken oder zu erhalten. Dem Beweise davon ist der ganze 
zweite Tractat gewidmet, und jede Seite liefert Belege dazu. 
.Wir wollen nur Einiges anführen. So heißt es:

„Indem Gott befohlen hat, ihn zu lieben, ist er schon zufrieden, 
wenn wir nur seine übrigen Gebote halten (diese kann man also 
ohne Liebe zu Gott halten. Welche Sophisterei!). Hätte Gott 
gesagt: Du sollst ewig verdammt werden, wenn du zwar meine 
Gebote hältst, mich aber nicht liebst; wäre dieser Beweggrund, 
ihn zu lieben dem Endzwecke angemessen gewesen, den Gott ha­
ben konnte und mußte? Wir sind also angewiesen, Gott zu 
lieben, d. h. seinem Willen zu gehorchen, als wenn wir ihn in 
der That liebten, als wenn wahre Liebe uns gegen ihn beseelte. 
Wenn dieses der Fall ist, nun gut, dann ist's desto besser; wenn 
nicht, so werden wir das Gebot, Gott zu lieben, hinreichend er- 
süllen, wenn wir nur seine übrigen Gebote nicht übertreten. 
Gott also hat nach .seiner bewunderungswürdigen Güte gegen 
die Menschen nicht so sehr geboten, ihn zu lieben, sondern nur 
verboten, ihn zu hassen." ")

Als diese schändliche und gottlose Lehre von vielen biederen 
und frommen Männern, welche in selbiger den Ruin aller Reli­
gion und Sittlichkeit sahen, kräftig angegriffen wurde, da erho­
ben sich die Jesuiten Annat,^.La Moine und Pintereau 
zur Vertheidigung derselben für ihren würdigen Bruder Sir­
mond, und Pintereau steigerte selbige bis zu entsetzlicher Ruch­
losigkeit.

„Es war billig und gerecht, schreibt der Jesuit, daß Gott 
in dem Gesetze der Gnade und des neuen Testamentes jenes 
harte und schwere Gebot, zur Erlangung der Rechtfertigung eine 
vollkommene Reue, das heißt den Act der Liebe zu erwecken, 
aufhob; billig, sage ich, war es, daß er die Sacramente ein- 
setzte, die den Mangel der Liebe ersetzten und nicht eine so schwie-

12) 8iriuon6 ibicl. 16. Vergl. 19. 24. 28. 
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rige Gemüthsstimme, als diese ist, erforderten. Denn sonst wür­
den ja die Christen, welche doch Gottes Kinder sind, die Gewo­
genheit ihres himmlischen Vaters nicht leichter erlangen, als die 
Juden, die nur Knechte Gottes waren." ")

Das heißt kurz: Der Zweck, wozu Gott seinen eingebornen 
Sohn in die Welt sandte, wozu dieser litt und starb, war einzig 
die Menschen von der genirenden und lästigen Verpflichtung, 
ihn zu lieben, zu befreien. Fluch dieser Lehre uno den Abscheu 
aller wahren Christen!

Karl Anton Casnedl ist vielleicht derjenige Jesuit, der es 
in kasuistischer Frechheit am weitesten gebracht und Gott förmlich 
gelästert hat. Derselbe sagt: Thue, was dein Gewissen dir als 
gut bezeichnet und befiehlt. Wenn du aus unbesiegbarem Irr­
thum glaubst, daß die Lüge oder die Lästerung dir von Gott 
befohlen sei, so lüge, lästere. Aber thu' nie, was dir das Ge­
wissen als verboten darstellt. Verlaß eine Art der Gottesvereh­
rung, von der du glaubst, daß sie von Gott verboten sei. ")

Ein Gesetz ist sicherlich von Gott, dieß nämlich: gehorche 
dem Ausspruche eines unbesiegbar irrenden Gewissens; so oft du 
glaubst, daß die Lüge dir geboten sei, so lüge. ")

Angenommen, ein Katholik glaube fest, daß die Verehrung 
der Bilder verboten sei, so muß in diesem Falle unser Herr Je­
sus Christus am Tage des Gerichts zu ihm sagen: Fort von 
mir, Verfluchter u. s. w., weil du mein Bild verehrt hast.

Es ist nichts Absurdes darin, daß Christus sagt: Kommt 
ihr Gesegneten meines Vaters u. s. w-, weil ihr gelogen habt, 
indem ihr fest glaubtet, was ich euch befahl und in diesem Glau­
ben eine Lüge beginget.

Daß Xaver Fegeli Flüche gegen Gott und die Menschen 
durch Unwissenheit und Unaufmerksamkeit "), Matth. Stotz 
aber durch plötzliche Gemüthsstimmung oder eingewurzelte 
Gewohnheit ") entschuldigt, kann nicht mehr auffallen.

13) kintereau, en lu seconäe Partie Loisiö. p. 53.
14) Lritic. tüeolvAica. I. clisp. 6. ?. H. H. 1. n. 59. 174.
IS) illici. h. 2. p. 177. 16) ibiö. p. 192. n. 165. 1?) Fegeli, über die 
Pflicht des Beichtvaters. Th. 4. c. 1. n. 7. S. 284. 18) Gerichtsstuhl der 
Beichte. !. 1. Lh. 3. Fr. 3. Art. 2. Nr. 173. S. 154.
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Auch wird es nicht befremden, wenn Isaak von BrupN 
sagt: Wodurch willst du mir beweisen, daß Gott den Menschen 
nicht auch einen positiven Irrthum eingeben kann? Eine zwei­
deutige Sprache streitet nicht gegen die Wahrhaftigkeit Gottes; 
und sowie er die Regel der menschlichen Handlungen ist, so folgt 
auch daraus, daß der Mensch nicht gegen die Wahrhaftigkeit 
sündigt, der sich dergleichen zweideutige Reden bedient. ")

Und jenen edeln und großen Männerbund, wie Menzel 
ihn in seiner Reformationsgeschichte nennt, ohne je einen Casui­
sten gesehen zu haben, jenen Mä'nnerbund, aus dessen Mitte 
solche Pest, solcher Abscheu der Sittenlehre auftauchtc, der sie in 
Schutz nahm, sie öffentlich in die Welt trug, sie mit dem Sie­
gel seiner Approbation versah, diesen Bund sollte man in die 
neuere Zeit wiederum einführen und ihm die sittliche Führung 
der Christen und Völker und der Jugend wiederum anverlrauen? 
Fürwahr, es wäre dieß eine Sünde wider den heiligen Geist, 
die nimmer Vergebung finden könnte.

tz. 3-
Vom Eide und Gelübde; von der Lüge.

Der Eid mußte den Casuisten ein weites Feld geben, ihre 
kasuistische Spitzfindigkeit zu üben, und sie haben es, wie wir 
schon oben gesehen, mit solchem Erfolg gethan, daß sie mit 
Hülfe des Gebrauches zweideutiger Worte, der üireetio inten- 
1ioni8 und re8trietio mental^, glücklich über den Meineid weg- 
zukommen gelehrt haben. Wir brauchen daher hier nur noch 
Einiges nachzuholen.

1) Daß Zweideutigkeiten, cquivoque Ausdrücke und die re- 
«trietio mental beim Eide erlaubt seien, als wahrscheinlicher 
wie das Gegentheil, behauptet der unübertreffliche Escobar^) 
und unser Landsmann Busenbaum sagt geradezu: „Wer nur 
äußerlich geschworen hat, ohne die Meinung zu schwören, braucht 
den Eid nicht zu halten, da er ja nicht geschworen, sondern nur

I. v. Bruyn, Sätze der Theologie. Satz 24. 2«) Lscob. Irscl. I. 
H Z. c. 4, v. 16. 17. s>. 69. 70.
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mit dem Eide gespielt hat. -') So Sanchez." Damit wäre 
nun vielen ehrlichen Leuten geholfen.

S) Escohar fragt: „Darf ich Jemand zu einem falschen 
Eidschwure verleiten, den er aber aus Unwissenheit für einen 
wahren hält? Antwort: Azor sagt nein, weil ich einen Fre­
vel auch bei einem Anderen verhüten muß. Aber Hurtado 
erlaubt es, weil es weder formell noch materiell böse sei."

3) „Darf ich ohne gerechte Ursache mit equivoquen Worten 
schwören? Lessius sagt, es sei eine schwere Sünde; aber 
Sanchez läugnet es." Und er ist ein äoetor Gravis.

4) „Ich srage, ob falsche Eidschwure, die achtlos aus böser 
Gewohnheit gethan werden, schwere Sünden sind? Antwort: 
Sorres behauptet es; aber Andere läugnen es mit Wahrschein­
lichkeit." ")

5) „Ich bekräftige ein Versprechen, welches ich nicht zu hal­
ten gesonnen bin, mit einem Eide; muß ich es nun halten? 
Antwort: Lessius sagt ja, Andere läugnen es." ") Also kann 
ich es machen, wie ich es will, weil für Beides äoetores Kraves 
stehen.

6) „Verpflichtet ein Eid, die Statuten einer Stadt oder 
eines Collegiums zu halten, unter schwerer Sünde? Antwort : 
Wenn sie im Gebrauch sind, wohl; nicht aber, wenn sie durch 
den entgegengesetzten Gebrauch außer Gang gebracht sind." Nun, 
daran kann ich ja mithelfen.

7) „Busenbaum sagt: Es ist gewiß, daß man nicht schwer 
sündigt, wenn man von demjenigen, wozu man sich eidlich ver­
pflichtet hat, auch etwas nicht hält; z. B. Jemand hat geschwo­
ren, er wolle keinen Wein trinken, so sündigt er nicht schwer, 
wenn er Etwas trinkt. Das Etwas erklärt Escobar für 
weniger als einen Trunk ^); und der richtet sich wieder nach 
dem Durste oder nach der Beschaffenheit des Magens. Ebenso, 
fährt Busenbaum fort, werden auch diejenigen entschuldigt, 
welche schwören, die Statuten eines Capitels, Collegiums, einer 
Universität zu halten, wenn sie irgend ein kleines Statut über­
treten."

21) Nuseu!). I,. III. I'ract. II. clo II. ^raece^Io OccaloZi. 4- 
n. 5. 22) Lzcod. I c. 7. n. 31. 73. 2Z) Wi3. n. Z5 74. 24) n°. 
36, 2S) n. 37. 26) n, 43. P. 75 27) p. 162. itzA.
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8) „Wer vor Gericht geschworen hat, dem Richter Alles 
zu entdecken, was er über die fragliche Sache weiß, ist nicht 
verbunden, dasjenige zu offenbaren, was nur er allein darüber 
weiß. So Lessius und Bonaccinus."

9) „Jemand ist in einen Orden getreten und wird später 
durch seine Schuld daraus verjagt; bindet das Ordensgclübde 
ihn noch ferner? Antwort: Ja. Aber Azor läugnet es; doch 
ich stimme ihm nur in dem Falle bei, wo der Ausgestoßene, 
nachdem er sich ein wenig bemüht hat, sich zu bessern, doch aus 
Schwäche, oder böser Geartung, oder Gewohnheit in die Schuld 
(weßhalb er ausgestoßen wurde) gefallen ist." ^) Siehe da, 
eine goldene Regel für Mönche, die es in den Klöstern müde 
sind. Sie brauchen es nur so arg zu machen, daß man sie 
herausjagt, so sind sie der Gelübde quitt; denn Azor ist ein 
äoetor xravis und seine Meinung probabel und in xraxi tuta.

10) „Jemand hat gelobt, einen Rosenkranz zu beten und 
zweifelt, ob er ihn ganz zu beten gelobt habe. Antwort: Er 
ist nur zum dritten Theile verbunden, denn der heißt auch Ro­
senkranz." ^")

H) „Jemand hat gelobt, er wolle täglich die sieben Buß- 
psalmen beten, hat aber zufällig kein Buch und weiß nur einen 
auswendig; muß er diesen nun siebenmal beten? Gar nicht, 
besonders wenn es ein großer ist. Daher behaupte ich, er ist zu 
Nichts verbunden. So Sanchez." ^)

12) „Jemand hat gelobt, nicht zu spielen, und sich eine 
gewisse Strafe auferlegt im Begehungsfalle; muß er sich nun 
der Strafe unterziehen, wenn er mit oder ohne Bewußtsein des 
Gelübdes, aber ohne an die Strafe zu denken, spielt? Antwort: 
Nein, weil er aus natürlicher Vergessenheit sündigt " ^)

13) Emanuel Sa lehrt: Es ist keine Todsünde, wenn 
man schwört, etwas nicht thun zu wollen, was angemessener ist, 
gethan zu werden, noch wenn man falsch schwört in Betreff der 
Worte, während der Eid in Rücksicht auf die Intention des 
Befragenden wahr ist. Nach diesen Lehren kannst du vor Ge-

28) üuseubsum I. c. <1ub. 5. n. 5- 166. 2!)) sHadar. 15. I.
^x. 4. c. 7. n. 54. si. 87. 30) ibici. n. 59. p. 88. 31) idic! n. 01- 
32) i6ia. n. 65- 
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richt schwören, du habest etwas nicht gethan, indem du dabei 
denkst: nicht auf die Weise, wie der Richter es meint.

Endlich sagen die Doctoren, während du nicht gehalten bist, 
gemäß der Absicht desjenigen zu schwören, der dich befragt, so 
kannst du dieß nach der eigenen thun. Andere verneinen dieß 
zwar, indem sie sagen, daß die Art und Weise, seine eigene An­
sicht unterzuschieben, die absolut falschen Ausdrücke nicht aus- 
schließe. Auf jeder Seite sind gelehrte Männer, welche bezie­
hungsweise mit Probabilität denken. ")

14) Franz Toletus läßt einen Verbrecher vorführen, der 
die angeschuldigte That wirklich begangen hat, und stellt nun die 
Frage auf, ob er auf die Frage, ob er sich schuldig fühle, ant­
worten dürfe: Ich habe das Verbrechen nicht begangen. Er 
antwortet nun: Voraus ist gewiß, daß er keine Lüge sagen darf; 
denn dann würde er meineidig sein und in allen Fällen eine 
Todsünde begehen; aber einer Zweideutigkeit darf er sich bedie­
nen. Sotus behauptet daher, es sei ihm durchaus nicht gestat­
tet, zu sagen: Ich habe es nicht gethan, weil in diesen Worten 
kein Doppelsinn liege, sondern eine Lüge. Dagegen sagt Adria, 
daß er kühn sagen dürfe: Ich habe es nicht gethan. Cajetan 
sagt, er könne antworten, er habe keine Mitschuldige gehabt, 
obschon er deren gehabt hat, und ich glaube, daß diese Ansicht 
die probablere ist. Indeß muß der Schuldige höchst vorsichtig 
sein und diese Worte nur in einem wahren und seiner Absicht 
angemessenen Sinne gebrauchen. Wenn er z. B. antwortet: 
Ich habe es nicht gethan, so muß er dabei denken: solange ich 
im Gefängniß war. Antwortet er: Ich habe keine Mitschuldige 
gehabt, so muß er dieß so verstehen, als habe er keine Mitschul, 
dige bei andern Verbrechen gehabt, nicht aber bei dem frag­
lichen. Sonst lügt er, während er auf diese Weise es umgeht, 
indem in solchem Falle die Worte nicht nach der Absicht des 
Richters, sondern nach der des Angeklagten zu nehmen sind. ")

15) Suarez. Vor Allem sage ich, daß innerlich kein Ue­
bel daraus entsteht, wenn man sich der Doppelsinnigkeit bedient,

33) 8ü, .^Iicnisin. voce juiamerUum. I«. 2'76- ^)
I. 5. c. 5^. 774. 775'
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sogar bei Leistung eines Eides, denn hierdurch wird jeder Mein­
eid aufgehoben.

Dieß ist die allgemeine und sichere Ansicht; in folgender 
Abhandlung wird sie durch Beispiele gestützt werden. Hier nur 
zu ihrem Beleg der Schluß: Der Doppelsinn in der Rede ist 
nicht immer eine Lüge; er ist also nicht innerlich vom Uebel, 
und man begeht keinen Meineid oder innerliches Uebel, wenn 
man auf solche Weise irgend etwas eidlich bestätigt. Der Grund 
hiervon liegt in Folgendem: Die Lüge ist etwas gegen den Ge­
danken dessen selbst, der spricht, Gesagtes; denn er soll seine 
Worte seiner Ansicht gleichstellen und er ist nichts weniger als 
gehalten, sich nach der Ansicht dessen zu bequemen und zu rich­
ten, der ihn hört. Außerdem kann man nicht sagen, derjenige 
spreche gegen seine Gedanken, welcher sich zweideutiger Ausdrücke 
bedient in dem seiner Ansicht entsprechenden Sinne; er lugt also 
nicht, somit ist auch das so Gesprochene nicht sündhaft gegen 
ihn; denn das ist nur bei der Lüge der Fall. Hiernach schließt 
man, daß dabei kein Meineid eintrete, wenn man mit einem 
Eide bestätigt, was man auf diese Weise gesprochen hat; denn 
auf diese Weise nimmt man nicht Gott zum Zeugen einer Lüge, 
weil eine solche gar nicht zugegen ist. Nun, wo keine Lüge ist, 
da ist auch kein Meineid; denn hier sprechen wir von dem letz­
ten in einem strengeren Sinne. Hieraus folgt endlich, daß ein 
solcher Eid nichts Uebeles in sich halten kann, denn er ist von 
der Wahrheit gestützt und er gilt nur dem Wahren.

Ich sage ferner, so oft zu ehrbaren Zwecken Worte gebraucht 
werden, welche irgend einen mit den Gedanken des Sprechenden 
verschiedenen Sinn haben, es sei dieses nun in den Ausdrücken 
selbst, oder in einer richtigen Deutung gegründet, so begeht man 
keinerlei Meineid oder Sünde, wenn man sie beschwört. Hier 
einmal dafür von guten Schriftstellern an die Hand gegebene 
Beispiele:

1) So Jemand, der ohne den Vorsatz zu versprechen oder 
äußerlich eontrahirt hät, von dem Richter befragt und aufgefor- 
dert wird, auf seinen Eid zu versichern, ob er versprochen oder

35) Von der Kraft und dem Stand der Religion. I. 3. Von dem Eide 
und den ihm gegenüberstehenden Sünden. Cap. 9. Abth. I. Nr. 2. S. 473 
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contrahirt habe, so kann er einfach sagen: Nein; denn dieß soll 
heißen: Ich habe nicht auf eine mich verbindende Weise verspro­
chen; und gewiß, man darf in rechtlicher Beachtung so antwor­
ten; denn würde dieses auf andere Weise geschehen, so müßte 
die betreffende Person, da sie den Mangel ihres Vorsatzes gar 
nicht beweisen könnte, ohne Umstände den Contract oder das 
Versprechen leisten. Dieses lehrt Navarra des Breitern in 
dem Kapitel Humanae snre8, wo er sagt, man könne schwören, 
nicht allein, daß man nicht versprochen habe, sondern auch, wenn 
man es verlange, daß man derlei Worte gar nicht gebraucht 
habe, heimlich hinzudenkend, daß man sie nicht ausgesprochen 
habe, um wirklich zu versprechen, oder wie man solchen Ausweg 
sonst finden mag.

2) So Jemand Geld entlehnt und wieder zurückbczahlt hat, 
derselbe aber dennoch wieder aufgefordert wird, und keine Quit­
tung w. aufzuweisen vermag, so kann er, von dem Richter ver­
hört, völlig läugnen, daß er ein solches Geld entlehnt habe, mit 
heimlichem Sinn, daß er es nicht noch einmal entlehnt habe, 
nachdem es von ihm bezahlt worden, oder daß er es auf eine 
Weise entlehnt habe, die er nicht entdecken dürfe u. s. f.

16) Thomas Sanchez. „Hieraus folgt fünftens, daß 
derjenige, dem es gestattet ist, einige Güter zu verbergen, weil 
er ihrer zum Leben bedarf und aus Furcht, sie möchten von sei­
nen Gläubigern an sich gerissen und er an den Bettelstab ge­
bracht werden, daß ein solcher Mensch, sage ich, durch den 
Richter befragt, schwören kann, er habe keine verborgene Güter, 
und auch diejenigen, welche es wissen, können dasselbe schwören, 
vorausgesetzt, daß er erlaubter Weise seine Güter zu jenem Ende 
verborgen habe, während sie selbst in sich denken, daß er keine 
Güter verborgen hätte, welche er verpflichtet sei, dem Richter zu 
offenbaren."

Ich glaube, dieselbe Antwort könnte ein Schuldner geben, 
der nämlich noch nicht schuldig wäre, Zahlung zu leisten, weil 
der Termin noch nicht verfallen ist, oder d^n Armuth für den

30) Bon der Kraft und dem Stand der Religion rc. Satz 2. Nr. 5.
37) Nr. 6. 38) Moralisches Werk über die zehn Gebote. Th. 2. 1. 3. 
Cap, 6. Nr. 31. S. 30.
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Augenblick von der Zahlung dispensirt, weil der Richter ihn bloß 
verhört, um ihn zur augenblicklichen Zahlung zu nöthigen. Er 
antwortet daher mit Wahrheit, den Empfang der Summe läug- 
nend, in sich nämlich hinzudenkend: um sie gleich auf der Stelle 
bezahlen zu müssen, ganz in dem Sinne des Richters. Nach 
derselben Weise haben wir im Buche von der Ehe bewiesen, 
daß, so oft ein Mensch, aufrichtig oder verstellt, Heirathsver- 
sprechungen macht, er durch irgend einen Grund von der Erfül­
lung dieses Versprechens befreit ist. Er kann durch einen Eid 
bestätigen, daß er Nichts versprochen hat, im Sinn gedenkend: 
auf solche Weise, daß ich gehalten wäre, diese Verpflichtung zu 
erfüllen; dieß kann geschehen nicht allein, wenn er besondere 
Gründe hat, sein Versprechen nicht zu halten, sondern auch, so 
oft nach dem Ausspruch weiser Personen es probabel ist, daß er 
nicht daran gebunden sei. Denn er kann, der probabeln Mei­
nung folgend, in aller Ruhe des Gewissens denken, daß er da­
durch nicht gebunden sei.

17) Laymann ist ebenfalls nicht scrupulös in Beziehung 
des Eides. Ein amphibologischer Eid, sagt er, obwohl es kein 
Meineid, ja ohne alle Schuld ist, wenn ein rechter Grund zu 
schwören vorliegt, um eine Wahrscheinlichkeit zu ver­
heimlichen, ist doch unerlaubt und gewissermaßen ein 
Meineid, wenn er ohne gerechte Ursache abgelegt wird.

18) Was nun eine gerechte Ursache sei, das lehrt uns 
Castro-Palao, der sagt: „Eine anständige Ursache zu einer 
solchen Verheimlichung der Wahrheit ist die Sorge für 
dein und der .Deinigen Wohl, Ehre, Besitzthum, oder wenn der, 
welcher dich fragt, so zu fragen kein Recht hat. Der klare Be­
weis hierfür ist der, daß der Irrthum im Uebel, der auf einen 
solchen Eid hin entstehen konnte, gegen die gegründete Ursache 
zurücktritt, die man hat, die Wahrheit zu verbergen." ^°)

19) Nach diesem Grundsätze lehrt nun Laymann: „Wenn 
Einer eidlich befragt wird, ob er aus einem Orte komme, den 
man von der Pest angesteckt glaubt, so kann er schwören, 
er komme nicht daher, hinzuverstanden, aus dem Orte, wie man

W) IV. 1>LCt. 13 ei 14. n. 7. W) Castro-pal. IV UI.
1?r. 14. punct. 7. o. 4.
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sich ihn verstelle. Ja, die meisten fügen hinzu, wenn auch der 
Ort wirklich insicirt sei, so könne er doch schwören, er sei nicht 
dort gewesen, wenn er nur schnell hindurchgegangen sei und die 
sichere Ueberzeugung habe, nicht von der Pest angesteckt zu sein. 
So Azor, Sanchez. Suarez, Rodrigucz u. s. w." ") 
Das ist trefflich für die Pestcordons.

20) Lessius macht bei dem Meineide noch weniger Um­
stände. Es ist keine Todsünde, falsch zu schwören, ohne die 
Absicht zu schwören, wenn man mit Unrecht zum Eide getrieben 
wird und das Falsche des Schwures verborgen ist. Denn man 
hat weder die Absicht, Gott zum Zeugen zu nehmen, sondern 
sich nur so zu stellen, noch kann man nach vernünftigem Glau­
ben für meineidig gehalten werden, weil das Falsche daran gänz­
lich verborgen ist und weil man eine gerechte Ursache hat, anders 
im Geiste zu schwören. ")

21) Ebenso resolvirt mit gleicher Gottlosigkeit Castro« 
Palao: Wer gezwungen ist, sagt er, irgend eine Person zur 
Braut zu nehmen, die er nicht zu nehmen braucht, so kann er 
schwören, er werde sie ehelichen, indem er hinzuversteht: wenn 
ich eine Verpflichtung habe. ")

Ein Weib, daß einen Ehebruch begangen hat, kann schwö­
ren, es habe ihn nicht begangen, indem sie hinzuversteht, so daß 
sie schuldig sei, ihn zu offenbaren. ")

22) Daß die Jesuiten die Lüge erlaubt haben, kann dem­
nach von vorneherein mit Sicherheit geschlossen werden. Sie 
bewerkstelligen dieß durch ihre Eintheilung der Lügen in a) schäd­
liche, b) Pflichtlügen, die ohne ein Unrecht begangen werden, 
um zu nützen, e) Scher^'ügen, die, ohne Jemandem zu schaden, 
zum Vergnügen vorgebracht werden. ")

23) Ebenso geschieht es durch die Definition, welche sie von 
der Lüge geben. Lügen, sagt Laymann, heißt wider das eigene 
Wissen (contra mentem, auch wohl Absicht) reden, oder durch 
Worte etwas äußerlich zu verstehen geben, was man innerlich 
im Geiste als falsch weiß und für falsch hält; aber im fraglichen 
Falle will der Redende nicht zu verstehen geben, was falsch ist,

41) I. c. 42) t.esz. 1^. II. jusritis. c. 42. cl. 8- 42.
43) l. c. 44) I. c, 45) Lpecist. morste confesssr.
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sondern was wahr ist; denn deßhalb hält er einen Theil der 
Rede im Geiste zurück, damit mit ihm verbunden das äußere 
Wort den wahren Sinn habe, den er auch beabsichtigt; also 
lügt er nicht. ")

Nach derselben Ansicht, meint Laymann auch, eine Wahr­
heit durch ein zweideutiges Wort oder durch Versinnlichung 
einer Thatsache einem Andern verhehlen, sei nicht an sich böse, 
sondern bisweilen erlaubt, wenn man dazu einen rechten Grund 
habe. ").

24) Wir schließen mit einer Stelle aus Palao, die dem 
Ganzen die Krone aufsetzt. Sie steht am oben angeführten 
Platze: „So oft sich dir irgend ein anständiger Grund darbietet, 
die Wahrheit zu verheimlichen, so kannst du ohne Sünde eines 
zweideutigen Eides dich bedienen. Wenn daher auch, wie San- 
chez, Bonaccina und Andere bei ihnen sehr richtig bemerken, 
derjenige, so dich fragt, jede Zweideutigkeit mit ausschließen will 
und dich eidlich auffordert, ihm die Wahrheit ehrlich und ohne 
alle Zweideutigkeit zu sagen, so kannst du dennoch amphibologisch 
schwören und einen Vorbehalt machen. Denn du kannst hinzu» 
verstehen, du wollest ohne ungerechte Zweideutigkeit schwören. 
Diese Schurken!

25) Wir fügen nun noch einige Beispiele bei von der Weise, 
wie die Jesuiten dieses System von Meineid und Lüge auch auf 
den Beichtstuhl anwenden.

Sanchez lehrt: Wenn der Beichtende probabel glaubt, daß 
ihm der Beichtvater die Absolution nicht geben werde, wenn er 
eine Gewohnheitssünde beichtet, so kann er durch Anwendung 
einer Zweideutigkeit die Gewohnheit l^rgnen, so daß der Sinn 
sich so herausstellt: ich bin von der Gewohnheit zu sündigen 
nicht absolut frei, sondern nur in Betreff der gegenwärtigen 
Beichte; so auch Navarra und Hurtado.

Wenn der Beichtvater den Beichtenden kennt und weiß, 
daß derselbe seine Schwester z. B., womit er zu sündigen pflegt, 
nicht aus dem Hause entfernt hat, weßwegen der Beichtvater 
ihm nicht glauben wird, wenn er sagt, er sei in keiner Gelegen -

4tt) I^eol. moi'. 1^. IV. I'racl. 3. c. 18. n. 5. 47) ilzicl
'trscl. 13. c. 14. n. 7. 43) 8ell?d,ic cl pratUil^e ew. Oisj). 9. n. 7- 
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hrit zu sündigen, so kann er (der Beichtende) sich stellen, äl5 
sei er ein Anderer, indem er seine Stimme, seine Kleidung ver­
ändert, einen anderen Namen, ein anderes Vaterland angiebt, 
oder etwas Aehnliches, ohne sich mit einer Lüge zu beflecken, 
jedoch muß er einer Zweideutigkeit sich bedienen. Ja, er kann 
auch läugnen, er sei ein Geistlicher, Verehelichter; einmal zugc- 
geben, daß er absolvirt werden muß, und daß der Priester, wenn 
er hinter jene Umstände käme, ihm die Absolution verweigern 
würde (ibiä. n. 1V).

Auf dieselbe Weise könnte ein Beichtiger, der nicht im Stande 
(impotens) ist, etwas wieder zu ersetzen, behaupten, er habe schon 
wiedererstattet, wenn er probabel glaubte, der Beichtvater werde 
ihm die Absolution im Falle der Nichterstattung verweigern, 
wenn gleich der Beichtende ihm auch von der Unmöglichkeit, wie­
der zu erstatten, sagen würde (n. 7).

Jnglcichen erlaubt Sanchez einer Frau, um ihren eifersüch­
tigen Mann zu beschwichtigen, sich zu stellen, als nehme sie an 
dem Abendmahle Theil. Denn da der Mann nicht das Recht 
habe, sie zum Abendmahle zu zwingen, oder ihre Schuld einzu- 
gestehcn, so darf sie die Gewalt durch Trug vereiteln, indem sie 
eine Mentalrestriction macht (llisp. 35. n. 9).

4.

Ueber die Heiligung der Sonn- und Festtage.

Es war zu vermuthen, daß die frommen und mitleidigen 
Väter der Gesellschaft Jesu gewohnten Scharfsinnes auch Mittel 
finden würden, von der (Beobachtung des lästigen Gebotes der 
Heiligung der Sonn- und Festtage durch Enthaltung von knecht- 
lichen Arbeiten zu befreien, oder doch die gegen dieses Gebot 
begangenen Sünden zu mildern und zu verkleinern. Wir wol­
len nur Einiges anführcn.

1) Escobar läßt die ganze Heiligung des Sonntages in 
der Schuldigkeit, eine Messe zu hören und keine knechtliche 
Arbeiten zu verrichten, bestehen, und hierin stimmen ihm alle 
Casuisten bei ^). Von einer sonstigen positiven Heiligung der

42) Lscod. Ir. 1. Lx. 5, c. 3' 3, 4. p. 96.
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Sonn- und Festtage durch Lesung von Erbauungsbüchern, öfte­
res Kirchenbesucben und Gebet, Uebung von Werken der Mild­
thätigkeit, feiernde Stimmung des Gemüthes; ferner durch Ver­
meidung von Sünde und Ungerechtigkeiten jeder Art ist bei den 
Casuisten keine Rede, und selbst das nackte Gebot, am Sonn­
tage eine Messe zu hören, und das Verbot knechtlicher Arbeiten 
wissen sie noch recht artig zu erleichtern und zu beschneiden; nament­
lich haben sie in Ansehung des Messehörens Vorschriften aufge­
stellt, von denen es zweifelhaft ist, ob sie lächerlicher als gott­
loser sind. Doch davon werden wir später bei den Geboten 
der Kirche handeln.

2) Das dritte Gebot verbietet kncchtliche Arbeiten an Sonn- 
und Festtagen. Busenbaum und Escobar mit einer ganzen 
Schaar anderer Casuisten, die sie citiren, erlauben jedoch knecht- 
liche Arbeit, wenn ein ungewöhnlicher und unerwarteter Gewinn 
dadurch errungen werden kann; ferner erlauben sie das Fischen, 
Jagen, Anstreichen, Malen, Destilliren, Lastthiere treiben, Korn 
nach der Mühle fahren "). Busenbaum meint auch im All­
gemeinen, an einem Sonntage etwas knechtliche Arbeit thun, 
sei überhaupt keine große Sünde, und es würde hart sein, we­
gen drei oder vier Stunden knechtlicher Arbeit schon eine Tod­
sünde zu begehen. ")

3) Escobar erlaubt ferner den Herren, ihren nicht christ, 
lichen Sclaven am Sonntage die gewohnten Arbeiten aufzulc- 
gen "), ebenso unmenschlich und gefühllos, als gegen die Bibel, 
die sogar dem Last- und Zugvieh am Tage des Herrn Ruhe 
gönnt. Und fürwahr, die barbarischen Pflanzer brauchen nicht 
die kasuistischen Aufmunterungen der Jesuiten, um den Neger­
sclaven die einzige Ruhe zu rauben, die ihnen das göttliche Ge­
setz zum Troste ihres Elendes gewähren will.

4) Ebenso tröstet er die Schneider, die dem Sonntage einige 
Stunden stehlen, um ihre Kunden zu befriedigen. ")

50) Lscod. IV. 1. Lx. 5. c. 3. n. 13. p. 98. Nusenbaum I. c. 
H. 3. c. 3. club. 1. n. 4 «ecx. p. 195—197. 51) ibici. UuN. 2. p. 200. 
52) Lscob. I. c. c. 4. n. 15- p. 99. SZ) »dia. n. 23. p. 100.
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5) Den Eseltreibern gestattet er am Sonntage zwei Stun­
den zum Aufladen; das Tragen selbst müßten ja die Esel thun, 
meint er. ")

Von der Kindes- und Unterthancnpflicht.

Nicht einmal das schönste aller göttlichen Gebote, welches 
uns befiehlt, unsere Acltern zu lieben, ist frei geblieben von den 
Angriffen der unseligen Casvistik, welche sich nicht gescheut hat, 
Frevel der Kinder gegen die Urheber ihrer Tage, gegen ihre 
nächst Gott größten Wohlthäter und Freunde, woran sie die 
Natur mit mächtigem Herzenszuge, mit gewaltigen Banden ket­
tet, zu erlauben oder zu beschönigen.

I) Busenbaum entschuldigt es, wenn Jemand sich seiner 
Aeltern schämt, sie äußerlich nicht kennen, sie nicht bei sich ha­
ben will, wenn er ihnen nur das Nothdürftige giebt, nach Bo- 
naccinus. ")

2) Cr erlaubt dem Sohne, seinen Vater der Ketzerei wegen 
bei der Inquisition anzuklagen, Menschcnsatzungen höher denn 
das göttliche Gebot achtend. ")

3) Daß die Casuisten den Kindern erlauben, ihre Aeltern 
zu bestehlen, werden wir im folgenden §. sehen.,

4) Oben haben wir gesehen, daß ein Sohn den Tod seines 
Vaters wünschen, ja, sich über ihn freuen darf, weil er dadurch 
in den Besitz von den Gütern desselben kommt; und mancher 
hartherzige Junge, dem die Aeltern im Wege standen, mag von 
dieser Erlaubniß Gebrauch gemacht haben.

5) Am weitesten geht aber doch Bauny, der jedem Mäd­
chen das Recht zugesteht, über ihre Jungfrauschaft zu disponiren, 
ohne dadurch das vierte Gebot zu verletzen.

„Wenn, sagt er, ein Mädchen sich freiwillig preisgegeben 
hat, so hat freilich der Vater Ursache, sich über sie zu beklagen; 
aber beleidigt hat sie ihn nicht, und auch die Gerechtigkeit nicht 
verletzt; denn sie hat eben sowohl Recht und Macht, über ihre 
Jungfrauschaft, als über ihren Körper, sie kann damit nach Be-

54) Lscob. I. c. c. 4. n. 30. p. 102. 55) Luseubsum 1.. III. 1>. 3. 
c. 2. club. 1. o. 2. p. 215. 56) idicl. p. 216.
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lieben schalten." ") Welcher Heide hat je solche Gottlosigkeit 
gelehrt!

6) Dicastill sagt: Man kann fragen, ob es einem Sohne 
erlaubt sei, seinen geächteten Vater zu tödten? Eine große An­
zahl von Schriftstellern behaupten es, darunter Gomez und an­
dere. Nichtsdestoweniger ist mehr Probabilität- in dem, was 
Clarus selbst lehrt: daß dieß nämlich nicht erlaubt sei; denn ein 
Sohn hört nie auf, Sohn zu sein, aus dem Grunde der Ach­
tung, die er dem Vater verschuldet; auch wird er der natürlichen 
Verpflichtung gegen seinen Vater nicht enthoben, obschon nach 
meiner Ansicht auf einen dem Staate und der Gesellschaft Nach­
theil bringenden Vater, der auf keine andere Weise von der Ver­
letzung der allgemeinen Interessen abgehalten werden kann, der 
Ausspruch der hierüber allegirten Schriften anzuwenden ist.

Es folgt hieraus, daß es erlaubt ist, Gewalt mit Gewalt 
zu vertreiben, und zwar den Söhnen gegen ihre Väter, den 
Sclaven gegen ihre Herrn, den Vasallen gegen ihre Fürsten, 
wenn sie wirklich ungerechter Weife angegriffen sind, gemäß den 
oben gegebenen Bedingungen. Ebenso verhält es sich hinsichts 
der Mönche gegen ihre Acbte und anderer Untergebenen gegen 
ihre Vorsteher. Diese Ansicht ist allgemein angenommen.

Es folgt ferner, daß man, sich in den Schranken einer 
vorwurfsfreien Vertheidigung haltend, die Häscher und Diener 
der Polizei oder der Gerichte tödten könne, wenn sie es unge, 
rechter Weise unternehmen, einen Unschuldigen entweder zu töd­
ten oder zu verhaften, damit er hingerichtet werde, vorausgesetzt 
nämlich, daß die Häscher wissen, er sei unschuldig, °°)

Man setzt der hier vorgetragenen Lehre gewöhnlich einige 
Sprüche der Schrift entgegen, um zu beweisen, daß es nicht 
recht sei, einen Menschen zur Selbstvertheidigung Und Rettung 
zu tödten, z. B. die Stelle bei Matth. Cap. 26: „Wer zum 
Schwerdte greift, wird durch das Schwerdt umkommen" und 
Röm. 12: „Vertheidigt euch nicht, Geliebte, sondern lasset fah­
ren den Zorn." Diese und andere Sätze haben verschiedenen

67) 8uwmL peccator. p. 148. Auch französisch. 68) vl! ju-
sMia ct jure I. 2. 8ect. I. Uisp. 10. Uub. 1. n. 18. 50) jkicl. Uub. 3. 
n. 30. 60) UM, n, Zi.
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Sinn; denn sie können entweder auf Rache oder auf eine nicht 
nothwendige Vertheidigung, wie die des heiligen Paulus war, 

» oder auf einen eigentlichen Anfall, wie es der heilige Augustinus 
nach dem Zeugnisse des Lessius erklärt, angewendet werden. 
In der That bezeichnet die heilige Schrift durch den Ausdruck, 
sich vertheidigen, gewöhnlich angreifen, oder den Krieg 
beginnen.

Da,es nicht gleich gewiß ist, ob es einem Sohne gestattet 
sei, z. B. den Tod seines Vaters zu wünschen, oder sich darüber 
wegen der ihm zufallenden Erbschaft zu freuen, so würde ich 
doch diese Freude, welche nicht den Tod des Vaters selbst zum 
Gegenstände hat, nicht für eine Todsünde erklären, weil sie ja 
nicht daher rührt, daß der Tod den Vater als ein Uebel treffe, 
sondern daher, daß er ein Mittel ist, zur Erbschaft zu gelangen; 
und nicht strenger würde ich auch den Wunsch beurtheilen, daß 
dieser Tod auf dem naturgemäßen Wege durch Gottes Willen 
komme, nicht als ob es ein Uebel für den Vater ist, sondern 
insofern er dem Sohne etwas Gutes bringt.

7) Georg Gobat läßt sich so aus: Der Vater Fagun- 
dez spricht im neunten Buche über die zehn Gebote: Es ist 
einem Sohne erlaubt, sich über den an seinem Vater von ihm 
in dem Zustande der Trunkenheit verübten Todtschlage zu freuen, 
und zwar wegen der großen- Güter, die ihm nun zufallen.

Diese Lehre folgert er aus dem wahren und von Mehreren 
mit Ueberzeugung angenommenen Satze: Ist irgend eine Hand­
lung an sich zwar verboten, aber wegen Mangel an Ueberlegung 
schuldlos, und ist sie für uns von Vortheil, so können wir uns 
ihrer ohne Scheu freuen, und zwar nicht allein wegen der Wir« 
kung und Folge derselben, wie von selbst erhellt, sondern auch 
der verbotenen Handlung selbst, nicht zwar, weil sie verboten 
ist, sondern insofern sie uns die Ursache oder, Gelegenheit eines 
erfreulichen Ereignisses war. So Vasquez, Tanner und 
Andere.

Sowie man nun von der einen Seite annimmt, daß der 
Vatermord unverschuldet sei aus Mangel an Ueberlegung, ver-

61) vo justiÜL et jure I. 2. 8ecd. I. 6isp. lO. «tut». 1. n. 33. 
02) ibi^. II. 8cct. 2. ctisp 12. tlud. 6. 546.
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anlaßt durch die Trunkenheit, und nicht vorbedacht, und wieder, 
daß dieser Mord große Reichthümer, kurz eine Wirkung, welche 
gut ist, zur Folge hat; so ergibt sich, daß diese Lehre des Vaters 
Fagundez, welche sonst paradox erscheinen könnte, in der Spccu- 
lation wahr ist, ob sie schon in der Anwendung gefährlich sein 
dürste.

Man würde sich täuschen, wenn man aus dem Gesagten 
schließen wollte, daß es wegen dieser Erfolge erlaubt sei, sich 
Betrunkenheit zu wünschen, oder sich der freiwilligen Trunkenheit 
zu freuen. Richtiger würde man schließen, wenn man sagte, 
es sei erlaubt, zu wünschen, sich ohne Absicht berauscht zu ha­
ben, wenn aus diesem Rausche uns ein großes Glück entspringt. 
Siehe Caramuel. . . . °^)

Diese gräßlichen Menschen!
8) In gleicher Weise lehrt Casnedi: Ich kann den Tod 

meines Vaters, als etwas ihm Böses, wünschen, und dieses ist 
nicht erlaubt; aber auch als etwas mir Glückbringendes; und 
dann muß man unterscheiden, erstlich: Ich kann mir in dem Gute, 
welches mir durch den Tod meines Vaters zu Theil wird, eben 
so sehr gefallen, als in dem Tode des Vaters selbst, welcher die 
Ursache dieses großen Gutes ist .. Zweitens: Ich kann mich 
völlig des Gutes freuen, das mir durch den Tod des Vaters 
zufällt, nicht aber des Todes, der mir jenes verschafft. Das 
erste ist nicht erlaubt, wohl aber das zweite; denn hier denke ich 
nicht an den Tod und freue mich nicht seiner, sondern nur des 
dadurch erlangten Gutes.

Mit dieser Lehre muß man sich wohl vertraut machen, denn 
sie ist Allen nützlich, welche nach Gut und Habe trachten und 
dieß nur durch den Tod Anderer erlangen können, wie z. B. 
wo es sich um Anstellungen in Aemter, um kirchliche oder welt­
liche Würden handelt.

9) Man muß nicht plötzlich als sündhaft denjenigen betrach­
ten, welcher wegen des einem Anderen zu Theil gewordenen 
Gutes niedergeschlagen und betrübt ist, sowie damit die Vermin­
derung seines eigenen Guts zusammenhängt. Ebensowenig, wenn

6Z) O^s). moral. 1. II. ?. 2. tr. V. c. 9. IN. lc. 5ecd. 8. u. 54. 55 57.
64) 8endcmüat! tl^eoloF. 1^. 5. clisp. 13. 8. 5- §. 4. n. 169. 170.
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Jemand sich über das Unglück .eines Andern freut, nicht weil es 
dem zum Uebel gereicht, den es getroffen hat — denn das wäre 
ein Zug des Haffes und nicht erlaubt — sondern insofern es 
die unmittelbare Ursache des eigenen Gewinnes ist, z. B. daß 
ihm durch den Tod seines Vaters eine reiche Erbschaft werde, 
wo er sich nicht über das dem Anderen zugestoßene Unglück, son, 
dern über sein eigenes Glück freut.

1V) Ebenso deutlich drückt sich Tamburin! aus: Kann 
ein Sohn den Tod seines Vaters wünschen, um ihn zu beerben? 
Kann eine Mutter den Tod ihrer Tochter wünschen, um der 
Pflicht, sie zu ernähren und auszuftatten, enthoben zu sein? 
Kann ein Geistlicher den Tod seines Bischofes wünschen, in der 
Absicht, ihm im Amte nachzufolgen, oder von einem Prälaten 
befreit zu werden, der ihm zuwider ist, und was dergleichen Dinge 
mehr sind ? So ihr nicht allein wünschet, sondern vielmehr noch 
dazu Folgendes als freudige Ereignisse vernehmet, nämlich ein 
Erbe, eine Prälatur, das Ende eurer Bedrängniß, dann ist es 
erlaubt, solche Dinge zu wünschen und zu erlangen, weil ihr 
euch nicht dabei über das Unglück eines Andern, sondern über 
das Gute freut, was euch begegnet.

II) Die Obrigkeiten, die zu den Unterthanen doch gewiß 
in einem älterlichen Verhältnisse stehen, kommen indeß nicht bes­
ser weg, als die Aeltern. Durch die Sophistik der Casuisten ist 
den Unterthanen jedes Band des Gehorsams abgestreift und dem 
Ungehorsam gegen die Gesetze, dem Aufstande und Aufruhr wird 
voN den frommen Vätern Thor und Thüre geöffnet. Obwohl 
wir nun in dem zweiten Theile unserer Schrift das Kapitel 
über den Aufstand und die Empörung ausführlich zu behandeln 
haben werden, so wollen wir doch den ersten Punct schon hier 
erörtern.

Die Jesuiten stellen die Erklärung eines bürgerlichen Ge­
setzes so, daß nicht leicht ein Bürger zum Gehorsam gegen es 
verpflichtet ist.

Filliuccius sagt: Damit ein bürgerliches Gesetz verpflichte, 
ist die Genehmigung des Volkes erforderlich. Denn die Gesetze

65) 8lotr. I'ribunal poenitentiae. I. L ?. 3. cju«08t. 3. rnl. 1. § 3' 
n. 148. 66) Erläuterung des Dekalogs. I. 5. c. 1. g. 3. n. 29.

5* 
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werden nur unter der stillschweigenden Bedingung erlassen: wenn 
sie vom Volke angenommen werden (4'. U. tr. 2l. p. 429). 
Dasselbe lehrt Lessius (1^. II. e. 22. 6ub. 13. n. 98).

12) Daher lehrt Escobar in seiner Moraltheologie (1^. V. 
8eet. 2. prodl. 13) nach Diana, Valencia, Filliuccius: 
Die Unterthanen sündigen nicht, wenn sie ohne Grund ein 
von dem Fürsten rechtmäßig verkündetes Gesetz nicht annehmen, 
weil die Fürsten ihre Gesetze stets verkündigen abhängig von der 
Annahme der Unterthanen und diese nicht anders zu verpflichten 
gemeint sind. Denn die Annahme ist eine Bedingung, die zur 
Verbindlichkeit des Gesetzes erforderlich ist; wenn also das Ge­
setz nicht angenommen wird, so verpflichtet es nicht, und folglich 
sündigt der nicht, der es nicht annimmt; denn noch ist die Be­
dingung nicht erfüllt, unter welcher der Gesetzgeber zu verpflich­
ten gemeint hat; er will aber verpflichten unter der stillschwei­
genden Bedingung: wenn das Gesetz angenommen wird.

13) Derselbe lehrt ferner: „Ein ungerechtes Gesetz (aber 
wer entscheidet darüber?) verpflichtet nicht im Gewissen, und 
wer es Übertritt, sündigt nicht, wenn er nur Aergerniß und Scha­
den des Staates vermeidet. — Ein Gesetz ist aber ungerecht, 
wenn es dem Gemeinwohl schadet, wenn den Unterthanen eine 
der Veranlassung unverhältnißmäßige Last aufgelegt wird, oder 
wenn dieselbe ungleichmäßig vertheilt ist." (8eet. I. e. 8.)

14) Hiernach resolvirt nun Escobar: Die Unterthanen 
sind den Tribut zu bezahlen schuldig, je nach zwei sich entgegen­
stehenden Meinungen. Sie sind, so sie jenes thun, durch den 
Grund entschuldigt, daß der Fürst gerechtermaßen die Steuer 
auferlegt habe, in Uebereinstimmung mit der Meinung, welche 
mit Wahrscheinlichkeit bezeugt, daß dieß recht sei; ebenso aber 
kann der Unterthan mit Recht den Tribut verweigern- indem er 
der Meinung folgt, die mit Wahrscheinlichkeit nachweiset, daß 
der Tribut ungerecht sei. So entscheiden Sanchez, Lessius, 
Lopez, Molina, Filliuccius Und ich bekenne mich 
zu derselben Meinung. ^)

15) Ludwig von Scildere lehrt: Ein Unterthan, der 
dafür hält, sein Vorgesetzter habe einen falschen Ausspruch gethan,

V7) Lzccb. Uteol. n.or. II. aclibvs Imm. 18. n. 91. 92.
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braucht nicht zu gehorchen, wenn jener auch von Amtswegen ge­
sprochen hat ... und zwar, weil kein Gesetz den Unterthanen 
hindert, im Bereiche seines Gewissens seiner Meinung und An­
sicht auch gegenüber den Befehlen seines Obern zu folgen °b). 
Ebenso braucht der Untergebene, der denkt, der Befehl der Ob­
rigkeit überschreite die Gränzen ihrer Gewalt, nicht zu gehorchen.

Wenn daher ein Unterthan mit Ueberzeugung glaubt, eine 
Auflage sei nicht mit Recht auferlegt, so ist er nicht gehalten, sie 
zu bezahlen.

Zweitens, ein Verbrecher, welcher die Ueberzeugung hat, daß 
der Richter ihn nicht nach den Vorschriften inquirire, braucht 
nicht zu antworten, obschon der Richter das Gegentheil glaubt.

16) Die Befreiung von der Last, die Staatsgesetze zu er­
füllen, haben die Jesuiten natürlich zuvörderst dem geistlichen 
Stande, wozu sie selbst gehören, zugewandt.

Escobar lehrt nach Salas, Laymann, Bonaccinus: 
Geistliche und andere Kirchendiener sind durch die Staatsgesetze 
nicht zwangsweise verpflichtet; wohl aber sind sie durch eine vis 
tlirediva gehalten, diejenigen Staatsgesetze zu beobachten, die 
zum gemeinen Besten ausschlagen und der Freiheit der Kirche, 
den heiligen Canones und der Pflicht der Geistlichen nicht Wider­
streiten. Denn weil die Geistlichen unbeschadet ihres Standes 
Bürger und Glieder des Staates sind, so müssen sie die Gesetze 
auch halten, insofern dieselben zum Nutzen und Frommen des 
Gemeinwesens dienen.

17) Lorca hatte gelehrt, daß die Geistlichen auch durch die 
dem bürgerlichen Gesetze inwohnende Kraft zur Beobachtung des­
selben verpflichtet seien. Sämmtliche Jesuiten erhoben sich gegen 
diese Ansicht, am heftigsten Escobar, der sagt: Ich glaube, daß 
Lorcas Meinung durchaus verwerflich ist, und halte dafür, daß 
die Geistlichen nicht dircct den Staatsgesetzen unterworfen sind, 
sondern sie nur aus einem natürlichen Grunde, wegen der Con- 
formität mit den übrigen Staatsbürgern zu halten brauchen, die 
jenen Gesetzen unterliegen. Die Geistlichen stehen hierin den 
Fürsten gleich, die durch ihre eigenen Gesetze nicht direct ver-

Oc ^riucipiiz conscieuüilo iusUuct. I. c. 4. u. 54. 2. idul 
55. 5. '0) 1^, V. 8vct. 1. c. 5.
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pflichtet find, sondern .nur indirekt, weil nämlich die natürliche 
Vernunft sagt, daß die Fürsten denselben Lasten unterworfen 
seien, die sie dem Volke auflegen. Ich schließe also, daß ein 
Geistlicher, falls er nur ein Aergerniß meidet, nicht schwer sün­
digt, wenn er die Gesetze der Könige Übertritt, weil er denselben 
nicht direct unterworfen ist. ")

18) Nicht anders lehrt Jacob Gordo in seiner allge­
meinen Moraltheologie, worin es heißt: „Die Theologen 
beweisen, was ich hier als gewiß erkläre, daß die Kirchendiener 
der weltlichen Macht nicht unterworfen sind, und zwar nicht 
allein die kirchlichen Personen selbst, sondern rechtlicher Weise auch 
ihre Güter sind von jedem Tribute oder jeder Staatslast frei."

„Man muß sagen, die Geistlichen sind in ihrem Gewissen 
schuldig, den bürgerlichen Gesetzen zu gehorchen. Die Schrift* 
steller sind jedoch hierüber nicht einig. Die Einen wollen, der 
Klerus sei an sich gar nicht zu jenem Gehorsame verpflichtet, 
sondern nur, um sich äußerlich nicht von der übrigen Gesellschaft 
zu scheiden . . . und sie bestätigen dieß durch folgenden Grund­
satz, daß die Geistlichen nicht gänzlich und eigentlich dem Fürsten 
unterworfen seien, weil diese dieselben ja nicht strafen könnten."

„Zweitens ist zu bemerken, daß die Geistlichen gar nicht 
der von dem bürgerlichen Gesetze ausgesprochenen Strafe un­
terliegen, oder sie sind nicht an diese Gesetze aus Furcht vor 
Strafe gebunden. Darin, daß ein Geistlicher dem Fürsten als 
der regierenden Gewalt unterworfen ist, liegt keine Unschicklich­
keit, wohl aber darin, und zwar eine sehr große, daß die Geist­
lichkeit den von den Civilgesetzen erkannten Strafen unterliegen. 
Dieß wäre den Freiheiten ihres Standes, sowie dem Privilegium 
des kirchlichen Gerichts zuwider." "")

19) Johann Dicastill: Daß die Geistlichen von der 
Gewalt der Laien befreit sind, erweist sich vor Allem; denn 
Keiner ist dem unterworfen, der nicht zu Recht über ihn erken­
nen ka^n. Nun hat aber der Laienfürst keine Jurisdiction über 
Geistliche und Kirchendiener .... Ich behaupte ferner, daß 
die Geistlichen jeder Gewalt der Laien nicht nur durch mensch-

71) Oe principiis etc. I,. V. 8cc1. 2. sirodl. 19 72)
univi?rr. I. 2. 9. e. 15 1. n. 59.
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liches, bürgerliches und kanonisches, sondern auch durch das gött­
liche Recht enthoben sind. ")

2V) Gerade so lehren Platelius "), Taberna"), Lay- 
mann^), Muzska^), Castro-Palao und unzählige an­
dere Casuisten.

Es ist zu beherzigen, welche Saat heute, wo eine gewisse 
Partei die Jesuiten um jeden Preis in Deutschland und Frank­
reich zurückführen will, aus solchem Saamen reifen möge. Na­
mentlich dürften protestantische Regierungen darüber Betrachtun­
gen anstellen, wozu Schriften, wie die von Mariana, Ribe- 
daneira, Rosseus und Andere, die wir im zweiten Theile 
dieser Schrift vornehmen werden, den Stoff liefern können.

21) Aber auch der geistlichen Obrigkeit, selbst den Päpsten 
ergeht es nicht besser. Die ganze Geschichte der Jesuiten ist voll 
von Beispielen des Ungehorsams und der Widersetzlichkeit der­
selben gegen die Papste. Aber sie haben jenen Ungehorsam auch 
gelehrt, und vermöge ihres Probabilismus u. s. w. in ein förm­
liches System gebracht.

Der gelindeste Weg, sich den Verordnungen der Päpste zu 
entziehen, ist ihnen, denselben eine andere Deutung zu geben, 
sie nach ihrem Probabilismus zu interpretiren und zu verdrehen. 
Bekanntlich, um ein Beispiel anzuführen, haben mehrere Päpste 
den Mönchen unter der Strafe des Bannes verboten, ihre Or­
denskleidung abzulegen. Escobar fragt aber: „Wann darf ein 
Mönch, ohne in den Bann zu fallen, sein Ordenskleid ablcgen? 
Antwort: Wenn er es thut, um besser laufen oder tanzen zu 
können, ferner, um heimlich in's Bordell zu gehen, oder zu steh­
len; nur muß er es bald wieder anziehen wollen."

So haben sie manche Verordnung der Päpste umgedeutet 
und umgangen.

22) Aber dabei sind, sie nicht stehen geblieben; sie haben 
alle Befehle der kirchlichen Obern der Prüfung nach dem Pro-

73) Oe just, ot jurc. 1^. I. 8, 2. 4. tlu6. 8. n. 126. 128.
74) Lursus tlieol. ?. 2. c. 5- § 6- n 466 1k. 75) llieol. ^ruct. 1. I.

1. 8cct. 3. c. 3. 76)'PNeol moi. 1^. I. 8ect. 4. c. 13- n. 6- 77) 8er- 
«nones tlicol. I-,. I. cüssert. 4. t. n. 185. 78) Oe virtut. et vitii
oz,s>c>z. 8ect. 3. Uis^. I. Punct. 24. § 6. n. 7. 79) kscob. H. 6. Lx. 7 
y. 103. 734-
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babilitätssysteme unterworfen und den Weg gezeigt, sie sämmt­
lich, auch wenn sie vom Papste ausgegangen sind, zu verachten. 
So sagt Escobar, nach Castro-Palao, ein Untergebener, 
z. B. ein Mönch brauche den Befehlen seines Obern nicht zu 
gehorchen, wenn er nach einer probabeln Meinung glaube, das 
Gebot sei ungerecht, oder überschreite die Vollmacht des Obern, 
weil es einem jeden frei stehe, seiner probabeln Meinung zu 
folgen. u°)

Diana dehnt dieß auch auf die Päpste aus. Bei Gele 
genheit, wo er von einer Verordnung dreier Päpste spricht,, sagt 
er ganz unumwunden: Diese Verordnung obiger drei Päpste ist 
zwar meiner Meinung zuwider. Aber was das Ansehen der 
Päpste betrifft, sy muß man sagen, die Päpste haben hier ent­
schieden, indem sie der bejahenden Meinung zugethan waren, die 
auch wir für probabel halten; aber daraus folgt doch noch nicht, 
daß nicht auch die verneinende Meinung sicher sei. ^') In eben 
diesem Tractate behauptet er noch eine andere Meinung gegen 
eine päpstliche und sagt bei dieser Gelegenheit: „Mag der Papst 
dieses als Oberhaupt der Kirche gesagt haben; aber er hat es 
nur innerhalb der Sphäre seiner Wahrscheinlichkeit gesagt."

Was vermochten selbst die Statthalter Christi gegen diesen 
Riesen der Probabilität, dem nirgends eine Wunde beizubringen, 
weil er sich nie eine Blöße gab?

6.
Du sollst nicht todten.

Die jesuitische Lehre vom Morde.

Das fünfte Gebot hat den Casuisten sehr viel zu schaffen 
gemacht; es ist zu klar und ausdrücklich und es gehörte der 
fast übermenschliche Scharfsinn der ehrwürdigen Väter dazu, um 
die Bande, womit es verpflichtet, zu lösen. Aber das Werk ist 
ihnen vermöge ihrer oben dargelegten Kunstgriffe trefflich gelun­
gen und sie haben sich dadurch ein unsterbliches Verdienst um 
ihre Zeit erworben, in welcher der Mord in Italien zu einem

M) LscobkN'. 29. n. 31. 31) Oi^ns. ?. 5. I'ract. 13 Ncs. 39.
^2) Nes. 65.
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Handwerke mit stehender Zunft erhoben wurde, wo er in Frank­
reich, dem von religiösem Fanatismus zerrütteten Lande, an der 
Tagesordnung war und auch in Deutschland nicht zu den Sel­
tenheiten gehörte, in einer Zeit, worin das Duell ein Gesetz der 
Ehre war und eine Beleidigung ohne Blutrache auf sich sitzen 
zu lassen, für ehrlos galt. Daraus kann man ermessen, wie 
wichtig und verdienstlich die Lehre der Jesuiten war, die das 
fünfte Gebot fast gänzlich aus dem Dekaloge wegdemonstrirten, 
das Morden erlaubten und begangene Morde mit meisterhaftem 
Scharfsinne von jeder Schuld rein zu waschen verstanden.

Escobar hat die Casuistik vom Morde fast in ein Sy­
stem gebracht und auf 22 Seiten die Meinungen fast sämmt­
licher äootoruiQ Kravium zusammengestellt. Die Resultate sind 
ebenso glänzend als erbaulich, namentlich für einen Christen, 
dem die zehn Gebote noch etwas gelten.

I) Er fragt demnach: „Was ist vom Morde, den man, 
um sich zu vertheidigen, begeht, zu halten? Antwort: Jemand, 
der angegriffen wird, kann seinen Gegner todten, um sich zu 
vertheidigen, auch dann, wenn der Angegriffene über, 
einer unerlaubten That betroffen würde, auch mit 
Gefahr eines Unschuldigen; er kann sogar den Tod deS Angrei­
fers beabsichtigen, wenn er als Mittel zu seiner Vertheidigung 
nothwendig ist." Nach dieser saubern Lehre kann also 
ein Ehebrecher den beleidigten Gatten, der ihn auf der That 
betrifft und sich rächen will, und ein Dieb den Herrn des ge­
stohlenen Gutes, der ihn züchtigen und sein Eigenthum wieder- 
nehmen will, ohne allen Gewiffensscrupel ermorden.

2) Ebenfalls erlaubt Escobar den Dieb zu todten, wenn 
das Gestohlene Werth hat, und den Mord wegen thätlicher Eh- 
renkränkung.

3) Jemand begeht eine schlechte Handlung, die den Tod 
eines Andern zur Folge hat: kann dieser ihm ungerechnet wer­
den? Nein, falls er durch die Handlung nicht ausdrücklich er­
zielt ist; ja, nicht einmal dann, wenn vorausgcsehen wurde, daß 
die Handlung den Tod des Andern zur Folge haben würde."

83) k^cob. Huce. I. I^x. 7. 2- 5. 112. 84^ it>i3 .
6. 7. 8Z) n. 13. Äergl. 20.
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Nachdem Escobar dieses und noch manches andere An« 
stößige und Unhaltbare vom Morde als seine Meinung voran­
geschickt hat, beleuchtet er ihn ausführlicher aus seinen Vier- 
undzwanzig und dieser Theil giebt die meisten und interessante­
sten Aufklärungen über diese wichtige Materie.

4. Escobar fragt: „Darf man einen Geächteten todten?" 
Antwort: Ja, wenn der Staat es einem jeden erlaubt; es darf 
jedoch nicht außerhalb der Gränzen des Staates geschehen, der 
ihn geächtet hat. Aber er ist vom Papste geächtet? Dann 
darf man ihn überall todten, weil des Papstes Gerichtsbarkeit 
die ganze Welt umfaßt. Nach F illi uccius." Im Folgen­
den erlaubt er nach Molina, einen solchen auch durch Meu­
chelmord aus dem Wege zu räumen.

Gewiß waren dann alle Könige und Fürsten zu bedauern, 
die das Unglück hatten, in die päpstliche Acht zu fallen; und 
das hatten viele, namentlich protestantische Fürsten. Zwei Nas. 
sauer haben auf die von den Casuisten angerathene Weise geen­
det, und Elisabeth von England, die so oft von Rom aus geäch­
tete, war wohl berechtigt, den Jesuiten ihr Reich zu verbieten 
und sie zu verfolgen. Ihre Lehren ermunterten, sie, als eine 
Ketzerin und vom Papste Verfluchte, zu ermorden.

5) Ebenso erlaubt er nach Molina,Jemanden, der mich an- 
greift, zu todten, auch mit der Absicht dieses zu thun, wenn es, 
seinem Angriffe zu entgehen, nothwendig ist.

6) „Darf ich Jemanden tödtcn, der mich nicht thätlich an- 
greift, aber dieß vorhat? Antwort: Molina behauptet es, wenn 
durch dieses Vorhaben mein Leben in Gefahr kommt."

7) „Ein Gatte hat einen Dolch unter's Kissen gelegt, um 
seine Frau zu todten. Dann kann diese ihm zuvorkommen und 
ihn ermorden, wenn sie es ganz gewiß weiß und kein anderes 
Rettungsmittel hat. Nach Lessius."

8) „Ich weiß, daß ein falscher Zeuge oder böswilliger An­
kläger ohne gerichtliche Aufforderung vorhat, von mir ein heim­
liches Verbrechen, welches ich aber wirklich begangen habe, be­
kannt zu machen. Darf ich ihn ermorden, wenn ich fürchte,

36) Hscok. I. c. c. 3. >i. 32. 116- 67) ikid. n. 33. 1t7
83) lbi3. u. 33. 89) ibict, u. 37. 0«) ibi3. 38- p- 118- 
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durch jene Entdeckung eine Verurteilung oder einen bedeutenden 
Dermögensverlust zu erleiden? Antwort: Bannez hat behaup­
tet, ich dürfe ihn todten, wenn er, vorher ermähnt, nicht ablas­
sen wolle von seinem Vorhaben, und ich keine Hoffnung habe, 
anders zu entrinnen, weil, wenn ich ein heimliches Verbrechen 
begangen habe, Keiner einen Grund hat, mich anzuklagen, 
(Welch ein Grund, welche Logik, welche Sophistik! Wer also 
in Gegenwart eines einzigen Zeugen einen Raubmord begangen 
hat, der darf jenen ohne Sünde ermorden, wenn er fürchten 
muß, von ihm angegeben zu werden!) Aber Koninch hat ge­
lehrt, daß, wiewohl die Meinung des Bannez (eines voetor 
§rsvi8) mit bloßer Berücksichtigung des Naturrechtes (erlaubt 
denn dieß einen solchen Mord?) probabel sei, das positive Recht 
einen solchen Mord doch habe verbieten können, und wirklich 
verboten habe." ^)

9) Tann er hat das Kapitel vom Morde mit recht behag, 
sicher Weitläufigkeit abgehandelt und läßt sich in folgender Weise 
vernehmen.

Der heil. Thomas lehrt, daß es Niemandem erlaubt sei, auf 
eigene Faust und mit Vorbedacht einen Menschen zur Rettung 
des eigenen Lebens zu todten, weil, sagt er, Keiner für sich al­
lein und mit dem Vorsätze es zu thun, ohne öffentliche Ermäch- 
tigung töbten darf. Darnach richten sich die Thomisten.

Sotus und Valencia aber lehren das Gegentheil 
und diese Ansicht scheint mir die probablere zu sein, 
denn bei einer den Umständen entsprechenden Mäßigung ist es 
erlaubt, einen solchen Angreifer zu tödten und zwar auf direk­
tem Wege; also ist es auch erlaubt, ihn auf solche Weise todten 
zu wollen, besonders, da es nicht wohl möglich ist, Jemanden zu 
tödten, ohne dazu den Willen zu haben, von dem Augenblicke 
an, wo man den Willen hat, sich zu vertheidigen.

Hieraus definirt der Jesuit nun folgende Sätze:

I. Es ist erlaubt, auf solche Weise den Feind zur Rettung 
seiner Keuschheit, Schamhaftigkeit und seiner Glieder zu tödten. 
Nach Lefsius e. 9. 6nb. 12.

I^scol>. I c c. 39.
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Es ist ferner erlaubt, einen, der unsere Glücksgüter an- 
greift, zu todten, solange die ungerechte Gewaltthat dauert, vor­
ausgesetzt, daß die zu vertheidigenden Gegenstände nach dem 
Gutachten eines Sachkundigen von großem Werthe sind, und 
nicht leicht andcrwärtig wieder angeschafft werden können. Sa, 
Valencia, Lessius

IV. Das bisher vorzugsweise auf Laien Angewandte scheint 
ebensowohl auf Geistliche und Ordensleute zu passen, obgleich 
rücksichtlich ihrer eine materielle Verschiedenheit eintritt. Der 
Nachweis beruht auf dem natürlich begründeten Rechte der mä­
ßigen Vertheidigung und auf das natürliche Recht haben die 
Geistlichen keineswegs verzichtet. Jedoch nimmt Toleto die 
Ordenslcute in Beziehung auf den Punct der Vertheidigung der 
Ehre und zeitlicher Güter aus. . . Silvester, Lessius. . . 
lehren jedoch mit mehr Wahrheit das Gegentheil, den Klerus im 
Allgemeinen angehend, und letzterer versichert speciell dasselbe in 
Bezug auf die Ordensleute.

V. Ferner ist es erlaubt, einen ungerecht Angreifenden zur 
Vertheidigung des Lebens, der Ehre, des Vermögens, der Keusch­
heit einer andern unschuldigen Person zu tödten.

VI. Nach dem Vorausgeschickten ist eS erlaubt, einen Räuber 
unseres Gutes nicht allein zu tödten, wenn man ihn auf der That er­
tappt, oder in nicht zu großer Entfernung von dem Orte der That, 
sondern auch, wenn er schon weit entfernt ist, kann man sich seiner 

.bemächtigen, oder wenn es nothwendig und man sein geraubtes 
Gut nicht anders mehr gewinnen kann, so kann man ihn, wie 
gesagt, durch einen Pistolen- oder Flintenschuß tödten, solange 
er sich nicht irgendwo im Besitze seines Raubes niedergelassen 
hat. So Valencia, Lessius.

VII. Auch ist es gestattet, einem unrechtmäßig Angreifen­
den zuvorzukommen, wenn man kein anderes bequemes Mittet 
zur Vertheidigung hat und er sich schon wirklich zu der Aus­
führung nicht nur fest entschlossen, sondern auch gerüstet hat; 
es ist jedoch nicht erlaubt, solange letzteres nicht ausgemacht 
ist. So Valencia, Sa. Freilich nehmen Lessius und So- 
tus hier die Richter und die Zeugen auS, die einem vor Ge­
richt durch Ränke den Tod bereiten wollen; ober mit Recht er-. 
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klären sich Sa, Navarra und Bannez gegen diese Ausnahme, 
behauptend, ein solcher Mord sei vor dem Gewissen erlaubt. 
Wenn man hier nun erwägt, daß es einem Angeklagten erlaubt 
sei, nach probabler Meinung bei allen Richtern und Zeugen eine 
solche Ansicht zu präsumiren, so kann füglich jeder Angeklagte 
Zeugen und Richter ermorden.

1tt) Ebenso lehrt Tamburin! in seiner Erläuterung der 
zehn Gebote. °^)

II) Reginald resolvirt in seiner Praxis des Beicht­
stuhles: Du hast mir Gift bereitet, mit einiger Klugheit kann 
ich es gegen dich selbst wenden, wenn ich kein anderes Mittel 
habe, um dem mir von dir zugedachtcm Tode zu entgehen.

Du willst gegen mich falsches Zeugniß ablegen, auf welches 
mir das Leben kann abgesprochen werden; kann ich mich nicht 
anders retten, so 'ist mir erlaubt, dich zu todten, gerade wie ei­
nen Menschen, der mich sonst todten will. Denn wohlgemerkt, 
es ist kein Unterschied, ob du mich mordest durch das Eisen oder 
durch das Schwerdt eines Andern, nämlich des Henkers.

Ebenso resolvirt Tamburin! in Betreff des Mordes zur 
Sicherung des Lebens oder des Eigenthums; doch dürfe letzteres 
nicht allzugeringen Werthes sein.

12) Ingleichcm Paul Gabriel Anton. S a. ss) Rc, 
bel. Valencia. ^)

13 Gleiche Grundsätze nicht nur in Betreff des vorstehen­
den Gegenstandes hat A'zor, sondern er erlaubt auch einen Un­
schuldigen, Richter, Beisitzer und Zeugen zu todten, die ihm den 
Tod bereiten wollen; er erklärt sogar die Meinung probabel, 
daß ein Angegriffener, auch wenn er sich durch die Flucht retten 
könne, sobald ihm diese zur Unehre und zum Schimpfe gereiche, nicht 
zu fliehen brauche, sondern daß es ihm nach dem göttlichen und 
natürlichen Rechte erlaubt sei, seinen Gegner zu todten.

02) IKeol. 8cl>ol. 1>. 3. ctisp. 4. Mimest. 8. «tut». 4. n. 65. 66.68. 
69. 76. 77. 79. 8t. 83. 93) I. 6. c. 1. §. .2 n. 1. 94) 1'. 2. I.. 21. c. 5. 
n. 57. 65. 6Z. 95) llieol. moe. 1°. 3. <te justitia ei jure. e. 2. <^. 11. 
96) ^^6orirm. snd voce Ii o m i c i U i u m. p. 178. 179- 180. 97) Oo ok- 
Uciis ju5Üti2e etc. k. I. I. 3. 12. ii. 10. 158- 08) Comment,
ttieol. I.. III. clisp. 5. fs. 8- S. 4. M) mmal. p. 3. c. 1.
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14) Henriguez resolvirt ohne Umstände: Wenn ein Ehebre­
cher, selbst ein Geistlicher oder ein Ordensmann, wohl unterrich­
tet von der Gefahr, bei einem, ehebrecherischen Weibe eingetretett 
ist, und Nun, überrascht von dem Gatten, diesen zur Selbstver- 
theidigung tödtet, so scheint er keiner Irregularität zu unterlie­

gen. '°°)
15) Estobar wirft die Frage auf: Ist es einem Ordens­

mann erlaubt, denjenigen zu todten, der Schmähungen über sei­
nen Orden verbreitet? Antw. Pater L^Ami wagt es nicht, dieß 
zu bejahen, er fürchtet der allgemeinen Ansicht cntgegenzutreten. 
Dennoch bestätigt er die Frage durch folgendes Argument: 
Wenn todten einem Laien erlaubt ist, um seine Ehre zu erhal­
ten , so muß es noch vielmehr dem Religiösen und dem 
Geistlichen erlaubt sein, denn der Stand, die Weisheit und 
Kraft, welche die Ehre der Geistlichen und Religiösen begründen, 
sind viel wichtiger, als die Militärische Stärke, wodurch die Ehre 
des Weltlichen begründet wird. Ferner ist es den Geistlichen 
und Religiösen erlaubt, einen Dieb zu todten, um ihre Güter 
zu behaupten: es ist ihnen also auch erlaubt, Jemanden zu tod­
ten zur Erhaltung ihrer Ehre. '°')

16) Ist es erlaubt, Jemanden zu todten, der mir mein 
Gut nimmt, oder nehmen will? Antwort: Allerdings; denn 
ein bedeutender Verlust von Gütern ist ein großer Schaden, 
welchen abzuwehren ich den Dieb todten kann, weil die äußeren 
Güter äußere Mittel, Leben, Ehre und Stand erhalten. Daher 
kann man sie vertheidigen auch durch den Mord eines Andern; 
Molina, der dieses auch den Geistlichen erlaubt, worin auch 
Tanner einstimmt. "")

17) Wie viel muß denn das Gut an Werth betragen, um 
dessen Bewahrung ich einen Dieb todten darf? Antwort: der 
Werth darf nicht gering sein. Molina giebt ein Goldstück als 
Normalwerth an, um dessen Entwendung ich den Dieb todten 
darf." "i) Jedoch braucht nach Molina der Werth nicht ein­

mal so viel zu betragen.

N») 8umma llaeol. moral. 1^. 1 1^r 24 c. lO n. 3. p. 896 
IM) l'keol. mor. I'r. I. "7. c. I. pax 111. W2) L^cod. l. c. n. 4. 3. 
p. 118. 119- 102) idiN. 44. IM) INolina IV 4. I'r. 3, Disp. 16. 4.
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18) BeccanuS, '") Neginald, Laymann 
Und Lessius erlauben auch Geistlichen und Mönchen, sich die­
ses Rechts zu bedienen. „Es ist den Geistlichen, ja sogar den 
Mönchen erlaubt, zu todten, nicht um ihr Leben, sondern auch 
ihre und ihrer Gesellschaft Güter zu vertheidigen."

Jedoch dabei sind die Jesuiten nicht stehen geblieben; sie 
haben den Rachemord, der gegen mehr als ein ausdrückliches 
Gebot des Herrn verstößt, in aller Weise erlaubt; ja, sie haben 
ihn für ein Schimpfwort, eine Drohung, eine Verläumdung, ja 
sogar für eine beleidigende Miene oder Geberde erlaubt, und all 
ihren Witz und Scharfsinn aufgeboten, um das göttliche Gebot: 
Du sollst nicht todten, zu verhöhnen und unschädlich zu machen. 
Nur haben sie, um die Sünde und Schuld eines solchen Mor­
des, die sich nicht läugnen ließ, abzuwehren, den Rath gegeben, 
die Absicht so zu lenken, als beginge man den Mord nicht, um 
sich zu rächen, sondern um seine Ehre zu vertheidigen. Beispiele 
von letzterem haben wir oben angeführt; sehen wir nun die Be­
weise für's Uebrige.

19) Escobar fragt: Ist es erlaubt, Jemanden, der mir 
eine Ohrfeige gegeben hat, zu verfolgen und zu tödten? Ant­
wort: Einige sagen: nein, weil das sich rächen hieße, nicht aber 
eine Beleidigung abwehren. Aber Lessius behauptet, es sei 
speculativ erlaubt, aber in der Praxis nicht zu rathen, we­
gen der Gefahr des Hasses der Rache und des Uebermaßes von 
Todtschlägen, die jene Erlaubniß zur Folge haben würde. An­
dere jedoch haben, ohne sich um die Gefahren zu kümmern, es 
für erlaubt und in der Praxis sicher angenommen. Grund ist, 
weil, solange der zugefügte Schaden (die Ohrfeige) dauert (und 
wer sie erst weg hat, behält sie immer) die Vertheidigung im­
mer rechtmäßig bleibt, wie man an demjenigen sehen kann, der

<)uanclv Huis injusle a^re<lert.-tnr usurp-ire rem etiam vsloris nnius 
riurci vel minoris vsloris resistenle Domino aul cnstocle
cjns, ccrto ne^ue acl culpum nc<^uc sci pocnsm aucterem conclemnaie, 
<zui cteten^Iencto illum, inju^tum 3^ß»6szerum inteltecerit. >05) kccc.in. 
in. 2. 2. 3- <). 7. >06) keginalct. lid. 21. c. 5- n. 68. 107)
mann. d,. 3. 1>. 3. ?. c. 3. n. 4. >03) t-esrius. 1,. 2. c. 9- <tud. 2. 
n. 72. i'H) Wir haben über die spcculative oder theoretische und die prak­
tische Erlaubniß oben hinreichend erörtert.
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einen flüchtigen Dieb verfolgt, um ihm das Gestohlene zu ent­
reißen. (Die Parallele ist köstlich). Denn obschon der, so mit 
eine Ohrfeige gegeben hat, meine Ehre nicht mit davon nimmt, 
wie der Dieb die gestohlene Sache, so kann sie doch in eben 
der Weise wie etwas Gestohlenes zurückgewonnen werden, indem 
man (durch den Mord des Gegners) seinen Hochsinn zeigt und 
dadurch Reputation bei den Menschen gewinnt. Denn gilt nicht 
der, so eine Ohrfeige erhalten hat so lange für ehrlos, bis et 
den, der sie gab, gemordet hat?" "°)

2V) Ferner fragt der gelehrte Escobar: Ein Edelmann 
wird von Jemandem mit einer Ohrfeige oder einem Stockschlage 
bedroht: darf er ihm durch einen Mord zuvorkommen: Ant­
wort: Lessius bejaht es, weil es in einigen Gegenden die 
größte Schande ist, einen solchen Schimpf nicht zu rächen. Je­
doch beschränke ich diese Meinung nur auf Edelleute; denn ein 
Bürgerlicher kann eine Ohrfeige oder einen Schlag mit einem 
Stocke ohne Schimpf hinnehmen." "') Ganz allerliebst.

21) Dieselbe Frage wirft auch der berühmte Azor auf 
und sagt als Antwort darauf: „Es giebt hier eine doppelte Mei­
nung; die Einen nämlich behaupten, es sei nicht erlaubt, und 
dazu scheint Major zu gehören, weil das Leben eines Menschen 
kostbarer sei, als unsere Ehre; dann, weil es unmenschlich sei, 
Jemanden zu todten, damit er uns nicht schlage. Andere aber hal­
ten es für erlaubt, weil eine Ohrfeige oder ein Schlag für einen 
Mann sehr schimpflich sei. So Sotus, Covar, Navarra. 
Sicher scheint dieses propabel, wenn man seine Ehre nicht an­
ders vertheidigen kann. Denn sonst könnte ja jeder Schurke 
(als wenn alle, die Ohrfeigen austheilen, Schurken wären) ei­
nem Unschuldigen seine Ehre rauben." "?)

22) Gleicher Meinung sind Filliuccius, "^Herreau,'") 
Hurtado von Mendoza und Beccanus. Les­
sius, der resoluteste aller Casuisten, stellt mit Verwerfung aller 
Definitionen und Einschränkungen die Antwort so hin: „Ein

110) Lscob. I. i. u. 43. p. 120. 111) illill. n. 47- p. 119. 120. 
112) ^ror. Instil. moral. ?. 3. 2. s>. 105- l'illiuc. 1'. 2. 29.
u. 3. n. 50. 114) HereNus in leclionidns cle Iioimciclio. 115) Lcccan. 
Summa llieot. 1'. 1. ()u. 64. cle Homiciäio.
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Mann von Ehre darf denjenigen todten, der ihm eine Ohrfeige 
oder einen Stockschlag geb^n will, wenn er dem Schimpfe, der 
ihm zugedacht ist, nicht anders entgehen kann." "°)

Allein auch hierbei sind die hochwürdigen Väter nicht stehen 
geblieben; nicht allein die That, nein, auch das Wort, die Miene 
und Gcberde kann bei ihnen ein des Nachemordes würdiges 
Verbrechen werden.

23) Navarra sagt ohne Umschweife: Nach der Meinung 
(der probabeln nämlich) aller (Casuisten) darf ich Einen, der mich 
schimpft, todten, wenn die Beleidigung nicht anders vermieden 
werden kann. '")

Escobar stellt die lebensgefährliche Frage: ,,Darf ein 
Ehrenmann denjenigen, der ihn schimpft oder ihm in's Gesicht 
sagt: Du lügst, ermorden? Antwort: Azor sagt nein, weil 
solche Wortbeleidigungcn durch Worte können abgewchrt werden. 
Aber Boldell (er war ein ckoetor Aravi«) glaubt, man sei 
befugt, ihn zu todten, aber nur in dem Falle, wo man ihn an­
ders nickt abwehren kann, damit jedem Schurken nicht die Frei­
heit gegeben werde, die besten Männer mit Schimpfworten an- 
zugreifen, die noch bitterer sind, als thätliche Beleidigungen." "8)

Lessius, dieser unerschrockene Patron des Mordes, spricht 
dieselben Gedanken für einen ähnlichen Fall aus.

„Wenn, sagt er, Jemand strebt, meinen guten Namen bei dem 
Richter oder bei Leuten von Ehre zu verkleinern, und ich kann 
den meiner Ehre daraus erwachsenden Nachtheil nickt anders 
verhüten, als dadurck, daß ich ihn todte: darf ich ihn dann heim­
lich aus der Welt schaffen? Antwort: Navarra meint, eS 
sei erlaubt, und nach ihm folgt Bannez, der noch den Zusatz 
macht, es sei erlaubt, wenn auch das Verbrechen, oder das Böse, 
was uns nachgesaat wird, wahr ist; nur sei es noch unbekannt, 
so daß man vor Gericht deßhalb noch nicht belangt werden kann. 
Derselben Meinung sind auch mehrere Neuere. Sie kann begrün­
det werden auf dreifache Weise: I) wenn mir Jemand durch eine 
Ohrfeige oder einen Stockschlag meine Ehre rauben will, so kann 
ich ihn durch Waffen daran hindern '"); folglich habe ich dasselbe

Ilb) , 1^. 2. c. 9. <2. 77. Bergt. 76. 117) !Xavar.
I. c. 118) I. o. n. 49. >20. Also der 3>achemoid ist so
erlaubt, daß er als Obersatz in einem Syllogismus paradirt.

6
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Recht, wenn mir Jemand meine Ehre vermittelst der Zunge 
nehmen will. Denn es ist wenig Unterschied, mit welchem 
Werkzeuge Jemand mir schadet, wenn er nur wirklich schadet. 
2) Beschimpfungen kann ich mit den Waffen hindern, also auch 
Verläumdungen. 3) Gefahr der Ehre wird der Gefahr des Le­
bens gleich geschätzt; nun darf ich, um einer Lebensgefahr zu 
entgehen, Jemanden todten: also u. s. w. "°)

26) Auf diese Weise hat Lessius für die Ehrenrettung hin­
reichend gesorgt und hat den Verläumdern dann einen Warn- 
zettel geschrieben, der- manches lose Maul verstopfen wird. Denn 
es ist kein Spaß, für eine Anschuldigung, und wenn sie auch 
wahr ist, gleich den Degen in die Rippen zu bekommen. Aber 
der große Lessius will auf die Ehre, dieses köstlichste Gut, 
auch nicht das geringste Fleckchen kommen lassen, und daher sagt 
er denn in seinem schätzenswerthen Ehreneifer: „Es ist wohl zu 
merken, daß die Ehre auf verschiedene Weise angegriffen und ge­
raubt werden kann; wobei die Vertheidigung auf die genannte 
Art erlaubt scheint; z. B., wenn mir Jemand eine Ohrfeige oder 
einen Stockschlag geben will, oder mich, es sei mit Worten oder 
Mienen und Geberden beschimpft. Auch hier habe ich das 
Recht, mich (durch Mord) zu vertheidigen." '^')

27) Der ehrwürdige Vater Herreau hat sich ebenfalls 
über diese wichtige Materie vom Morde verbreitet, und sagt in­
dem er dem berühmten Lessius fast wörtlich nachschreibt: Wenn 
Jemand durch falsche Beschuldigung bei dem Fürsten, Richter 
oder einem Ehrenmanne mir meinen guten Namen rauben will, 
und ich dem Verlust desselben auf keine andere Weise entgehen 
kann, wenn ich den Vcrläumdcr nicht ermorde: so kann ich die­
ses mit gutem Gewissen. Vorher aber müßte ich ihn ermähnen, 
daß er abließe; wenn er dann nicht wollte, so müßte ich ihn, 
um Aergerniß zu vermeiden, heimlich aus der Welt schaf­

fen." "")
Auf diese Weise haben die Jesuiten für die Ehre der welt­

lichen Stände hinreichend gesorgt, aber sie haben auch den geist­
lichen Stand in ihre liebevolle Fürsorge eingeschlossen und nicht 
einmal der Mönche vergessen; denn sie wollen bei so kostbaren,

I2v) I^essiuz. I. e. 121) irlem. I. c, 122) Hcrellu- I. c. 
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durch ihren hochpreislichen Scharfsinn errungenen Privilegien 
nicht leer ausgehen. Daher haben sie nicht nur dem Weltgeist­
lichen Stande, sondern auch den Mönchen erlaubt, Jeden, der 
ihre Ehre kränkt, zu ermorden.

28) Lessius erlaubt ihnen, wie wir oben gesehen, den Mord 
zur Vertheidigung ihrer Güter; der fromme Vater L'ami dehnt 
es auch auf die Ehre aus. „Es ist, sagt er, einem Weltgeist­
lichen oder einem Ordensmanne erlaubt, einem Vcrläumder, der 
schwere Verbrechen von ihm oder seinem Orden ausstreucn will, 
zu todten, wenn kein anderer Weg zur Vertheidigung da ist, 
sowie es auch Nichts verschlägt, wenn der Verlaümder öffentlich 
vor den angesehensten Männern seine Beschuldigung zu erhärten 
bereit ist. Dasselbe Recht, was hier der Weltliche hat, hat auch 
der Mönch und der Geistliche, sie stehen sich hierin durch­
aus gleich. Denn der Geistliche und der Mönch haben nichi we­
niger Recht, auf ihre Ehre zu halten, als der Weltliche, ja, ein 
noch größeres, da die Ehre jener aus Weisheit und Tugend, die 
des Weltlichen aber aus Stärke und Waffenfertigkeit herfließt-"'")

29) In gleichem Sinne redet der berühmte Earamuel. 
Er erlaubt den Rachemord einem Geistlichen, wenn Jemand 
ihn ungerechter Weise anschwärzt und seinen guten Namen und 
sein Ansehen verletzt; nur muß die Verläumdung ernster Natu 
und von Wichtigkeit sein. Wenn, fährt er fort, der Geistliche 
sich mit Worten nicht dagegen vertheidigen kann, wenn der 
Staat ihn nicht vertheidigen will oder nicht kann, wenn er end­
lich durch den Mord dessen, der seine Ehre antastet, seine Ehre 
wirklich vertheidigen kann, so kann er, auf das Naturgesetz 
fußend, denselben todten; und wenn er das kann, so wird er zu­
weilen dazu verpflichtet sein, dann nämlich, wenn er seine Ehre 
vertheidigen muß.

Bekanntlich hatten die Jesuiten viele Feinde, die ihnen auch 
viel Böses nachsagten. Die Mordlehrsätze der ehrwürdigen Vä­
ter Earamuel und L'ami kamen ihnen also gerade am mei­
sten zu Gute, und sie werden bei der Ausstellung und Verthei­
digung derselben ihre Ehre gewiß am meisten im Auge gehabt

L2Z) ^micus l'. 5. cÜ5i). 36. n. 1l8. Allsgabe von Douai. 124) La- 
rsmuel. I'kcol. tunllllmenl. p. 543. 544.
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haben. Wenn man nun aber so erschreckliche Grundsätze, so 
überheidnische Lehren betrachtet, so gewinnen die vielen Verwürfe 
von Mordthaten, die den Jesuiten in Betreff ihrer Feinde zur 
Last gelegt sind, bedeutend an Wahrscheinlichkeit, wenigstens se­
hen wir nicht ein, wie sie sich selbst von den Wohlthatcn und 
dem Neckte ihrer sittlichen Gesetzgebung ausgeschlossen, und, was 
sie für Andere als erlaubt hinstellten, sich selbst nicht erlaubt ha­
ben sollten.

30) Der ehrwürdige Vater Caramuel stellt also in allem 
Ernste die fürchterliche Frage auf, ob die Jesuiten die Janscni- 
sten ermorden Kirsten, weil diese die Jesuiten Pelagiancr nann­
ten. Zum Glücke hat der gute und fromme Vater die Antwort 
mit nein beantwortet, aber der Grund dieser Verneinung war 
ebenso bizarr, als er die Gefahr für die armen Jansenisten nicht 
aufhob. „Denn, sagt er, die Jansenisten haben der Gesellschaft 
Jesu durch ihreVerläumdungen nicht mehr geschadet und ihrem 
Rufe nicht mehr genommen, als eine Nachteule der Sonne 
Strahlen raubt. Daher antworte ich, man dürfe ven Janse- 
nius, falls er noch lebte, nicht ermorden, noch die jetzigen Jan- 
senisten, weil sie uns nicht haben schaden können, wiewohl sie 
cS wollten. '")

Was der ehrliche Jesuit hier von der Unschädlichkeit der 
Jansenisten sagt, ist Nichts, als leere Nenomisterei, denn gerade 
die Jansenisten haben den Vätern Jesu am meisten geschadet und 
ihrem Ansehen den ersten Stoß gegeben. Keiner hat die Je­
suiten mit mehr Glück angegriffen als eben die Jansenisten, die 
der gute Caramuel so wegwerfend behandelte, und der Scharf­
sinn und die Beredtsamkeit eines Arnaud und Nicole, der wirk­
lich classische Witz, die gediegene Gelehrsamkeit und die flecken­
lose Redlichkeit eines Pascal haben ihrem Ansehen und ihrer 
Ehre tiefere Wunden geschlagen, als die Verdammungsbullen 
der Päpste und die Censuren der Universitäten und Bischöfe. 
Einen Mann wie Pascal hat der ganze Orden nie aufzuweisen 
gehabt, und die Vater Jesu haben sich gerade dadurch die größte 
Blöße gegeben, daß sie sich über dreißig Jahr abmühten, Pas- 
cals lettres provineiales zu widerlegen.

125) 547. 548.
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Die Mordlehre der Jesuiten mußte auch zur Zeit ihrer Ent­
stehung ungeheures Aufsehen machen. Davon kann nur der sich 
überzeugen, der sich die schwere, aber lohnende und verdienstliche 
Mühe macht, die zahlreichen, den Gegenstand betreffenden Schrif­
ten und Gegenschriften zu lesen. Denn auch damals gab es 
noch in allen Ländern Männer genug, die das göttliche Gesetz, 
das Evangelium und die Lehre der Väter und der Kirche zu 
heilig und ehrwürdig hielten, als daß sie zu einer so gräßlichen 
Verletzung und Verhöhnung derselben, zu welcher die Jesuiten sich 
selber erfrechten, feige hätten stillschweigen sollen. Neben den 
obengenanntcn Männern erhoben sich noch eine Menge anderer 
gegen den sinnlosen Gräuel, von denen wir nur den Julius 
Mercor, einen Dominikaner, Prosper Fagnanus,"°) den 
Liebling des Papstes Alexander VII. "?) und Sinneih, einen 
Doctor der Theologie zu Löwen nennen wollen, welche we­
gen der Gediegenheit und schlagenden Schärfe ihrer Werke die 
Iris Ossuistarum Hagella genannt wurden. Die Jesuiten such­
ten vergebens ihre Vertheidigung; sie machten ihre Sache da­
durch noch schlimmer; denn ihre Casuisten halten sich durch zwei 
Dinge Blößen gegeben, die gar nicht zu decken waren; dieß war 
zuerst der Stolz und die schamlose Hartnäckigkeit, womit der 
ganze Orden und besonders die gesammte Zunft für die Irrleh­
ren und unchristlichen Sätze ihrer Mitglieder und Brüder ein- 
stand und sie bis zum letzten Krafthauche vertheidigte; dann die 
völlig heidnische Gesinnung, welche die Casuisten auch da an 
den Tag legten, wo sie ihre Lehre vom Morde in der Praxis 
noch hier und da einschränken wollten. Sehen wir von beiden 
die Beweise.

31) L'ami war der Urheber jener Lehre vom Morde, die 
er zuerst vortrug „als eine Meinung, die zwar nicht der gemei­
nen Ansicht der Casuisten gemäß, aber doch als eine Spccula- 
tion eines weitern Nachdenkens werth sei "

Das war die gewöhnliche Methode, probable Meinungen 
auszustreuen und sie der Zeit zum Reifen zu überlassen. In der

126) In ihren Werken, knsib ldeologiao 127) Ne Oe-
cretLlidus. 123) 8aul t^xrex. 129) ^micus in seiner Moraltht ologie, erste 
Ausgabe, Douai 1640. visp. 36. 8cct. 7. n. 118-
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Ausgabe von I64S. Antwerpen, findet man daher schon die'Be­
merkung: „Ich habe zwar die Meinung, daß man dem Feinde 
seiner Ehre durch einen Mord zuvorkommen könne, als eine neue 
Lehre vorgetragen, finde sie aber nun schon bei Navarra und 
Suarez."

Der Fiscal kam hinter die Stelle, die Universität Löwen 
erklärte die genannte Lehre für unchristlich. Aber der Orden 
dachte anders, und nicht minder die Casuisten. Aus allen Ca- 
suiften Europa's suchten sie, wie Caramuel und Zargoli be­
kennen, Stellen hervor, um L'ami's Mordlehre zu vertheidigen, 
und namentlich übernahm Caramuel dieses ehrenvolle Geschäft 
mit einer unerhörten Frechheit und Anmaßlichkeit. „Du hast, 
sagt er, diese Lehre (des L'ami) gehört und fragst nun, ob ein 
Ordensgeistlicher, der, menschlicher Gebrechlichkeit nachgebend, mit 
einem gemeinen Weibe gesündigt hat, sie ermorden dürfe, wenn 
sie, es sich zur Ehre rechnend, sich einem so vornehmen Manne 
preisgegeben zu haben, damit groß thut und den frommen Mann 
in bösen Ruf bringt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe von 
einem ausgezeichneten Vater unserer Gesellschaft, einem Doctor 
der Theologie, einem Manne von ebenso viel Genie, als Bil­
dung die Aeußerung gehört: „L'Ami hätte den Fall ganz aus­
lassen sollen; aber da er ihn nun einmal hat drucken 
lassen, so muß er ihn halten und wir müssen ihn 
als eine probable Lehre vertheidigen, der auch 
ein Mönch folgen, so daß er also die Hure ermorden 
darf, damit sie ihn nicht in bösen Ruf bringe." "°) 

Was wollten die Jesuiten auch zur Vertheidigung oder 
Abwälzung solcher Schande und Schamlosigkeit sagen?

32) Wohl haben, wie wir oben bemerkten, einige Ca­
suisten ihre Lehre vom Morde für die Praxis eingeschränkt; 
aber, wie gesagt, diese Einschränkungen zeugen ebenso sehr von 
überheidnischer Gesinnung, als die Lehre selbst. Nicht die Scheu 
vor der Verletzung des göttlichen Gesetzes, nicht die Liebe und 
Ehrfurcht zu Gott, nicht die heilige Nächstenliebe soll von der 
Befolgung ihrer Mordlehre in Praxis abhalten; nein, deßhalb 
ann man ihr ohne Scrupel nachkommen; was abhalten soll, ist

120) Larsmuct. I. c, p. 551.
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bloß der zeitliche Nachtheil, die enorme Ungeheuerlichkeit, die in 
der ruchlosen Lehre sich ausspricht.

Nachdem Escobar dieselbe nach L'ami vorgetragen hat, 
sagt er in der zweitfolgenden Numer: Lessius glaubt, der Mord 
einer Ohrfeige wegen sei zwar speculativ erlaubt, aber in der 
Praxis nicht anzurathen, wegen der Gefahr des Hasses und des 
Unmaßes von Schlägereien und Morden, die zum Schaden 
des Staates daraus erfolgen würden."

Ebenso sagt Regina ld: Wiewohl diese Lehre in der 
Speculation nicht aller Wahrscheinlichkeit ermangelt, so darf man 
ihr doch in der Praxis nicht folgen, weil beim Rechte der Ver­
theidigung immer zu erwägen ist, daß der Gebrauch derselben 
dem Staate nicht schade. Denn es ist kein Zweifel, daß die 
Befolgung derselben Gelegenheit geben würde zu zahllosen heim­
lichen Morden, die den Staat sehr verwirren würden."

Ein Gleiches sagt Lessius "*), und Filliuccius meint 
mit zärtlicher Selbstliebe: „man könnte auch von der weltlichen 
Obrigkeit gerichtlicherweise belangt und bestraft werden, wenn 
man seine Feinde ermordete." So auch Lessius. "S)

Aber alle diese Verwahrungen gegen die Praxis der Mord­
lehre konnten Nichts fruchten, weil es ja, wie wir gesehen haben, 
frommer äootore8 xraves genug gab, die den Mord unbe­
dingt erlaubten und von jenen Einschränkungen Nichts wissen 
wollten. Und diesen konnte man nach eben derselben kasuistischen

131) Larainuel. I. c. 1^. I. k!x. VII. c. Z. n. 46. s>. 119- IH- 
tumne relizioso, occi^ere calumnialoeem zravia crimina 6e Helikone 
sna spargentem : sicnt lieituin cztcuiliket ^io luenäo I»onoie eum wo- 
«teramine inleeimeee? ?. ^micnr von nuclet scl vor8Utiv;eo sententias 
Ki»eie5ceee, ne commum aclvees-ni vicleeelm'. ^llamen sie ar^uencli 
Fiülia roboravit: 8i Inc>o ^roplee Iionoiem et Iimam Iioc licitum est, 
muNo mg»iz viclelnr liccee Lleiico el Ncligioso, Liquidem peole?sio, ra- 
^ientia et viilu?^ ex LIerici et Neiizio^i Iionor ogignitui-,
sunt majora, dexleeilas .iimoeiim, ex Iionor ^eculrn ibus pro- 
ßiznelul'. 9?um: liciium es! cleiicis cd keligiosis in tutelam suarum la- 
cullstum kurem occi6e>e, si slius moiluz non Lnps>elat; eign et in tu- 
telam liouoiis. Welche Voraussetzungen, welche Folgerungen!!! "2) n. 48

120. 133) 16. 2l. n. 63. p. 260. 134) I,. 2. c. 9. clu6. 12. n. 77. 
»s) killiuc. I>. 29. c. 3. n. 51. »36) lessius I. c vncio^ ^ui tnli cssu 
occieleret, pnnireMr loro externo.
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Lehre folgen, weil jede Meinung auch nur eines äoetor §ra- 
vis probabel und in praxi tut» ist, um so mehr, da ja Escobar, 
Lessius und Mehrere geradezu sagen, was in der Speculation er­
laubt ist, ist auch in der Praxis erlaubt, wie wir oben gesehen 
haben.

Zum Schlüsse dieser Materie wollen wir noch einige Casus 
aus dem reichen Magazine von Escobar anführcn. Sollten 
sie christliche und keusche Ohren beleidigen: man muß sich bei 
den Casuisten daran gewöhnen. Wir können Nichts dafür, denn 
unsere Absicht ist es ja, ihre Schändlichkeiten aufzudeckcn und 
davor zu warnen. Wir spüren dem Gifte nach und decken es 
auf, und das ist nicht böse, sondern gut und rechtlich.

33) „Darf man, fragt der schändliche Jesuit, einem Mädchen 
die noch nicht lebende Frucht abtreiben, um ihr Leben und ihre 
Ehre zu retten? Antwort: Sanchez behauptet, das Erstere sei 
erlaubt, nicht aber Letzteres. Jedoch weiß ich, daß ein gelehrter 
Mann (ein üoctor §ravi8) behauptet hat, daß diese zwei Sa­
chen gar nicht im Zusammenhänge stehen; denn, wenn es im 
ersten Falle erlaubt ist, warum sollte es nicht auch im zweiten 
erlaubt sein? Wir aber stimmen dem Sanchez bei." "?) Aber 
jener gelehrte Mann ist ein üoator Gravis, also ist seine Mei­
nung probabel und in xraxi tuts.

34) „Ein Mädchen will sich tödten, um der Schande der 
Schwangerschaft zu entgehen, darf man ihr rathen, sich die 
Frucht abzutreiben? Lugo behauptet, es sei erlaubt, wenn dieß 
das einzige Mittel ist, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, 
weil das ja nicht hieße zum Bösen verleiten, sondern das ge­
ringere Uebel wählen."

Wir gestehen, solche Fragen aufwerfen, ist schon ein Ver­
rath an der Sittlichkeit; die Art, wie der Jesuit sie beantwortet 
hat, ist ein Frevel. Glaubt denn der ehrwürdige Vater, daß 
Mädchen, die in dem besagten Falle sind, sich nicht entschließen 
würden, sich zu stellen, als wenn sie sich, um der Schande zu 
entgehen, tödten wollten, um ihrer Umgebung den schandvollen, 
mörderischen Rath abzulocken, den er ihnen so freigebig gibt?

127) Lscod. p 122. 50. 64. 138) 64.
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Doch genug der Abscheulichkeiten, wir wollen diesen Para­
graphen schließen, um die Lehre vom Duelle vorzunehmen.

tz. 7.

Vom Duelle und Meuchelmorde.

Auch dieser war den Casuisten ein ebenso wichtiger, als 
schwieriger Punkt. Gegen das Duell spricht zu laut das gött­
liche Gebot: Du sollst nicht todten, wodurch jedem Privatmanne 
der Zweikampf untersagt wird, weil er dem Morde sich aussetzt; 
gegen dasselbe sprachen zahlreiche Verordnungen der Kirche und 
der Päpste, und in vielen Ländern waren zur Zeit der Jesuiten 
die Duelle durch die Staatsgesetze unter schweren Strafen ver­
boten.

Aber dem Scharfsinne der jesuitischen Casuisten war Nichts 
unmöglich; sie verstanden es, die Gesetze Gottes, der Kirche und 
deö Staats zu umgehen, und sie demonstrirten, namentlich ver­
mittelst der äirectio intentionis, richtig heraus, haß es nicht al- 
allein erlaubt sei, eine Herausforderung anzunehmen, sondern 
selbst herauszufordern, und fanden sogar eine Gelegenheit, an 
diesen Punkt den Beweis für die Erlaubthcit des Meuchelmor­
des gar fein und artig anzuknüpfen.

Freilich begingen und veranlaßten sie dadurch die frechste 
Verletzung und Verhöhnung der göttlichen, kirchlichen und Staats­
gesetze; '") aber mit Gott wurden sie leicht fertig; der machte 
ihnen gerade am wenigsten zu schaffen; in der Kirche dominirten 
sie und verschrieen Jeden als Ketzer und Gottlosen, der es wagte, 
ihren verderblichen Lehren sich zu widersetzen, und wenn der 
Staat auf ihre mörderischen Behauptungen sein Augenmerk rich­
tete, sie ächtete und die Urheber zur Verantwortung zog, wie dieß 
hundertmal geschah, dann halfen sie sich damit, daß sie ih-

139) Unter Heinrich IV. Regierung war der Unfug der Duelle so groß, 
daß 4000 Edelleute dadurch umgekommen sein sollen, gewiß nicht ohne Ein­
fluß der jesuitischen Lehre, III. 420. biLXXlX c. 2. 8§Ni
V. c. 12. k'ontens^ Uemoir. t,xxxv. Heinrich verbot die Duelle also 
bei Todesstrafe.
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ren Lehren eine bloße speculative Geltung andmteten, ihre Sätze 
durch die haarfeinsten Distinctionen umdeuteten, oder, wenn es 
Noth that, ihre Freunde in Bewegung setzten.

1) Ehe wir die Lehre vom Duelle näher betrachten, wollen 
wir einen flüchtigen Blick auf das Kriegsrecht, was die Jesuiten 
aufstellten, werfen und wir werden über die barbarische Natur 
dieser Menschen staunen. Escobar wirft nämlich die Frage auf: 
„Ist es erlaubt, in einem gerechten Kriege zur Strafe gebroche­
ner Verträge Geißeln zn todten, wiewohl diese gar keine Schuld 
tragen? Antwort: wir bejahen es aus dem Azor und bekräf­
tigen diese Meinung noch mehr aus dem Filliuccius, weil 
Geißeln unter der Bedingung gegeben werden, damit der Feind 
gezwungen werde, eingegangene Verträge zu erfüllen." "°) Wie 
schrecklich! nehmen denn die Geißeln Theil an der Verletzung 
der Verträge, und geschieht sie nicht vielmehr nothwendig gegen 
ihren Willen? Kann die Ermordung derselben den Vertrag her­
stellen, als Strafe des Feindes betrachtet werden und irgend et­
was nützen? ist es nicht empörend, wehrlose Menschen zu mor­
den, um sie fremde, durchaus nicht eigene Schuld büßen zu las­
sen? Aber ein edles Herz und eine christliche humane Gesin­
nung finden wir durchaus nicht bei diesen Vätern Jesu, welche 
in dieser Beziehung tief unter den Heiden stehen.

2) Daß Escobar nach dem ckoctor xravis Beccanus 
erlaubt, Unterthanen eines katholischen Fürsten, die vom katholi­
schen Glauben abgefallen sind, zu bekriegen und sie zu todten, 
nach dem Beispiele Mose's, der 30VW Abgotterer seines Volkes 
erwürgen ließ, "') kann nicht auffallen; sie hatten ja die Hu­
genottenkriege, die Bartholomäusnacht und die spanischen Gräuel 
in den Niederlanden zu vertheidigen, und so ging es.

Gehen wir nun zur Lehre vom Duelle über.
Die Jesuiten haben sich alle mögliche Mühe gegeben, um 

zu beweisen, daß er erlaubt sei, und sind davurch die Lieblinge 
der Edelleute und Officiere geworden, unter denen damals Duelle 
zu den gewöhnlichsten Dingen gehörten. Hören wir, wie sie es 
ansingen, und bewundern wir diesen unverwüstlichen Scharfsinn, 
der sich mit naiver Albernheit paart.

kscobsr 1r. 1. Lr. 7. c. 3, n. 79. p. 126. m) ibiä. n. 84. 
p. 127.
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8) Der ehrwürdige Vater Hurtado läßt sich folgender 
Weise vernehmen: Gesetzt, ein Edelmannn wird von einem an­
dern zum Zweikampfe herausgefordert; er ist übrigens als ein 
Mann bekannt, der sich sonst aus dem Sündigen eben nicht viel 
macht. Schlägt er nun den Zwcikampf aus, so wird man glau­
ben, daß er es nicht aus Achtung vor dem göttlichen Gesetze, 
sondern aus Feigheit gethan habe; man wird ihn daher für feig 
halten. Andere werden ihn verachten und er wird immer ehr­
los bleiben, was ihm nicht geringen Schaden und Nachtheil 
bringen würde. Es ist also die Frage, ob der Herausgeforderte 
in diesem Falle an den ausgemachten Ort sich begeben könne, 
nicht mit dem unbedingten Willen, zu kämpfen, sondern 
mit dem bedingten, wenn er von dem Herausforderer zuerst 
ungerechter Weise angegriffen würde. Der Herausgeforderte 
aber hat den unbedingten Willen, seinen Nuf als tapferer Mann 
zu behaupten und die Schmach der Feigheit von sich abzuweh- 
rcn, Dinge, die an und für sich ganz ehrbar und erlaubt, für 
einen Edelmann gar nothwendig sind, um mit Ehren unter den 
Seinigen leben zu können, besonders wenn er ein Soldat ist; 
denn falls er die Herausforderung ausschlüge, würde man ihn 
im Heere nicht für einen Mann, sondern für eine Memme halten. 
Die Mittel eben, die er zu diesem Zwecke wählt, sind, was ihr 
Gutes oder Böses betrifft, ganz gleichgültig; nämlich hinaus­
gehen, an einem bestimmten Orte spazieren; sie werden erlaubt 
dnrch den Zweck; denn er will nur hinausgehen und da auf und 
ab spazieren; kämpfen will er ja nicht. Nur, wenn er von ei­
nem Andern ungerechter Weise angegriffen wird, will er sich auf 
eine unschuldige Art vertheidigen, und zwar unter der Bedin­
gung, daß es auf eine andere Art nicht angehe. In diesem 
Falle scheint der Herausgcforderte gar nicht zu sündigen, noch 
das Duell anzunehmen; denn seine Absicht ist auf ganz andere, 
erlaubte Dinge gerichtet, zum Duelle aber wird die unbedingte 
Absicht, sich zu schlagen, erfordert, und eben diese hat er nicht." '")

In der That, das heißt ein Beweis von Sophisiik und 
kasuistischer Distinctionsfeinheit! er bringt das Duell rein weg 
um seinen rühmlich bekannten Namen und erlaubt den Anonymus.

142) Hurtsdv bei Dian^ ?. 5. IV 14. Nesol. 99.
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4) Aber andere Casuisten, 6octor68 §rsve8 et pü, sind 
nicht so scrupulös und machen nicht so viele Umstände, als der 
gewissenhafte Hurtado, der doch wenigstens den Schein ver­
meiden will. Laymann erlaubt den Zweikampf mit ganz 
dürren Worten, nur will er, man solle seine Absicht so dirigiren, 
daß man ihn annehme, um seine Ehre und sein Glück und 
Leben zu vertheidigen. „ Wenn, sagt er, der sehr seltene 
Fall eintreffcn sollte — (Diana aber meint, er trete sehr häufig 
ein, — '") daß ein Soldat in einem Heere, oder ein Ritter an 
einem Hofe Amt, Würde und Fürstengunst wegen des Verdach­
tes der Feigheit verlieren sollte, so wage ich nicht, ihn für schul­
dig zu erklären, wenn er, bloß um sich zu vertheidigen, einen 
Zweikampf annähme."

5) Ebenso resolut spricht Escobar: „Ein Edelmann kann 
ein Duell annehmen, wenn er durch Absagung desselben Ehre 
und Amk verlieren würde. Z. B. es wirft Jemand einem un­
schuldigen Edelmanne ein Verbrechen vor, wodurch er Adel und 
Amt verwirken würde, wenn er sich nicht durch Zweikampf recht­
fertigte: dann darf er's kühn thun. Grund ist, weil das der 
einzige Weg ist, sich Adel und Amt zu erhalten."

6) Nicht minder hochherzig erlaubt er den Zweikampf, um 
sich gegen ungerechte Anklage zu vertheidigen und zeitliches 
Gut zu beschützen. In Beziehung auf letzteres sagt er unum­
wunden : „man kann ein Duell zur Vertheidigung zeitlicher 
Güter annehmen, wenn es keinen andern Weg, dieselben sicher 
zu stellen, giebt, mag das DueU als Reinigung von einer An­
klage dienen oder nicht; denn Jedöv hat das Recht, seine Güter 
zu vertheidigen, auch mit dem Tode des Gegners."

7) Noch weiter geht der berühmte Sanchez; er erlaubt 
nicht nur die Annahme eines Duelles, sondern sogar die Her­
ausforderung und bringt damit ganz geschickt die Befugniß zum 
heimlichen Morde in Verbindung. „Diejenigen, sagt er, sprechen 
ganz vernünftig, die da behaupten, einem Unschuldigen sei es 
erlaubt, ein Duell anzunehmen und dazu herauszufordern, um

Diana Part. 5. I'r. 14. IVliscvI. 2. Nesol. 99. Lasns
in ^raxi lacile evenire potest. 144) D. 3. ?. 3. c. 3. n. 2-
145) Lscod. I. c. n. 96» p. 130. 14b) ibiä. n. 97. 147) ll. 98.
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Ehre und beträgliches Gut zu vertheidigen, wenn er ungerecht und 
verläumderisch angegriffen wird und sich nicht anders vertheidigen 
kann. Und ganz trefflich sagt Bann ez, in solchen Fällen sei es einem 
Unschuldigen nicht nur erlaubt, ein Duell anzunehmen und es anzu- 
bieten, sondern auch ohne Herausforderung den ver- 
läumderischen Feind heimlich zu todten; da ja ein 
solcher Mord Nichts als Vertheidigung Ai. Ja, 

Navarra sagt Nro. 290 sehr richtig, der Unschul­
dige sei verpflichtet, die Herausforderung weder 
anzunehmen, noch sie zu machen, wenn er durch heim- 
liehen Mord des Gegners die Gefahr des Lebens, 
der Ehre und desVermögens vermeiden kann. Denn 
so wird er der Gefahr des eigenen Lebens, die ihm 
im Duell droht, entgehen und auch den Feind vor 
der Sünde bewahren, die er begehen würde, indem 
er das Duell entweder annähme oder dazu heraus- 
forderte."

Worüber soll man hier mehr staunen, über die Ruchlosig­
keit oder den sophistischen Scharfsinn oder die Albernheit des Je­
suiten ?

8) Das vollendetste Kunststück kasuistischer Sophistik ist die 
Lehre vom Meuchelmorde, durch welche sie diesen ganz aus der 
Theorie und Praxis verbannen. Etwas Vollendeteres, wir ge­
stehen es, ist uns noch nicht vorgekommen.

Durch die Bulle Gregor's XIV. war den Meuchelmördern 
das Privilegium der Kirchencimmunität genommen. Dieß 
schmerzte die mitleidigen Väter Jesu, daß so viele arme Leute, 
die unglücklicher Weise zu jener Kategorie gehörten, einer so gro­
ßen gesetzlichen Wohlthat beraubt wurden. Und siehe, ihr Herz 
wurde weich, und sie überlegten in der Weisheit ihres Geistes, 
wie sie den Armen, die das Unglück hatten, mit einem Meuchel­
morde beladen zu sein, helfen und sie der Strenge des Gesetzes 
entziehen möchten. Und bald hatte ihr unverwüstlicher Scharf­
sinn und ihre unübertreffliche Spürkraftsgabe das Mittel gefun­
den, und zwar ein ganz einfaches Mittel. Sie desinirten näm­
lich den Meuchelmord so, daß es unmöglich wurde, ihn zu be­
gehen, und machten ihn so zu einem inhaltsleeren Begriffe.

1^ 2. c ZH. n.
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Und wer war der glückliche Erfinder dieses Meisterstücks? Kein An­
derer, als der große Escobar, den wir selbst reden lassen wollen.

Er stellt die Frage: „Ist Jemand, der mit.Dolch oder Gift 
einen Meuchelmord begeht, von der Immunität ausgeschlossen? 
Antwort: Allerdings. Aber meuchelmörderisch todten heißt: 
wenn man Jemanden ermordet, der sich dessen ganz und gar 
nicht versieht. Wer daher seinen Feind tödtet, heißt nicht 
Meuchelmörder, wiewohl er ihn in einem Hinterhalte, oder 
von hinten nicderstrcckt." Der einzige denkbare Grund, den 
Escobar zu dieser saubern Erklärung und Distinction haben 
konnte, kann nur dieser sein, daß er voraussetzt, ein Feind habe 
immer Ursache, vor mir auf seiner Hut zu sein.

9) Aber er fragt weiter: Wie aber, wenn sich der Feind 
mit mir versöhnt und ich gebe ihm die festeste Verbürgung, ihn 
nicht zu tödten, tödte ihn aber dennoch: bin ich dann auch als 
Meuchelmörder von der Immunität ausgeschlossen? Antwort: 
Nein; denn man kann nicht unbedingt sagen, daß ich ihn 
durch Meuchelmord getödtet habe, wenn ich nicht nach der Ver­
söhnung mit ihm in ganz vertraulicher Freundschaft gelebt, d. h. 
mit ihm gegessen, mich mit ihm unterhalten habe; kurz, wenn 
unser gegenseitiges Benehmen so gewesen, daß man, ungeachtet 
jener Verbürgung doch noch alten Haß in mir vermuthen 
konnte." "°)

Nach solchen Erklärungen ist ein Meuchelmörder ein wahr­
haftiger lVonen8 und man könnte das Wort füglich aus allen 
Wörterbüchern streichen. Namentlich können sich die Meuchel­
mörder von Profession, die sich für Geld dingen lassen, um das 
Werkzeug der Rache Anderer zu sein, gratuliren; sie sind keine 
Meuchelmörder, wenn sie auch unversehens und von hinten mor­
den, weil die Gemordeten ja nicht ihre Feinde sind, sondern ge­
wöhnlich Leute, die sie gar nicht einmal kennen. Wir wundern 
uns sehr, daß die Zunftgenossen des löblichen Handwerks dem 
ehrwürdigen EScobar zu Rom oder Neapel nicht schon längst 
eine Ehrensäule gesetzt haben, mit der Aufschrift: „dem großen 
Ehrenretter der Banditen die dankbare Zunft!"

14g) Lscvb. H. 6. klx. 4. e. 3. n. 26. 698. 150) Lsood. I. c.
Lx. 4. c. 5. n. 4- 56. p. 702.
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Drittes Kapitel.
Fortsetzung der kasuistischen Lehre über die 

zehn Gebote.

tz. r»

Das sechste Gebot.

Ich habe lange Bedenken getragen, das sechste Gebot nach 
den Casuisten zu behandeln; der Schmutz und der Koth gemein­
ster und niedrigster Sinnlichkeit ist von ihnen mit sichtlicher Be­
haglichkeit von Grund aus aufgewühlt, daß er verpestenden Mo­
derduft verbreitet. Wer keuschen Herzens ist, wessen Wangen 
noch nicht von der Schaamröthe sich höher zu färben verlernt ha­
ben, lese diesen Abschnitt nicht, bei dessen Abfassung auch 
mir oft die Hand vor Zorn und Abscheu gezittert hat. Aber ich 
wollte die Wahrheit sagen, wollte beweisen, daß ein Orden, der 
solch einen Unfug, solche Grauet sittlicher Entartung aus sich 
erzeugte, duldete und hegte, nicht nur nicht verdiene, an der 
Erziehung und sittlichen Bildung der Menschheit zu arbeiten, 
sondern durch das Natur-, göttliche und Staatsgesetz davon aus­
geschlossen werden müsse. Dieser Beweis aber forderte die Auf- 
hüllung jener kasuistischen Zügellosigkeit, und ich unternahm sie, 
weil man die Gefahr kennen muß, um sie zu meiden. Wir 
wenden uns mit Abscheu von den Doctrinen der Demagogie, 
die das gesellschaftliche Gebäude in ihren Fundamenten untergra­
ben; wir beleuchten sie, enthüllen ihre Bedeutung und ihreTen- 
dcnz und warnen vor ihnen, wie vor lebensgefährlichem Gifte, 
um die gesellschaftliche Ordnung zu retten. Sollte uns nicht 
ein Gleiches zustehen, um die sittliche Ordnung zu retten, ohne 
welche, jene nicht gcdenkbar ist? sollte es darum nicht nur ent­
schuldigt, sondern auch gerechtfertigt, ja, gefordert werden kön­
nen, die moralischen Doctrinen der Jesuiten zu beleuchten und 
zu enthüllen, da sie das sittliche Leben mit eben der Zerstörung 
bedrohen, womit die politischen Doctrinen der Demagogen das 
StaatSlehen bedrohen? Ich zweifle nicht daran.
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Ich will nicht behaupten, daß die ganze Gesellschaft Jesu 

die moralischen Maximen ihrer Casuisten getheilt habe; die Ge­
sellschaft hat der würdigen, edeln und echt sittlichen Männer zu 
viele in sich geschlossen. Aber geduldet hat sie dieselben und aner­
kannt auf officiellem Wege. Sie hat dieses nicht ohne Grund 
gethan; die Casuistik hat ihr als ein Theil ihrer Politik gegol­
ten, Macht nnd Einfluß über die Menschen zu gewinnen. So 
hat sie durch schlechte Mittel ihre Zwecke erreichen wollen. Dieß 
charakterisirt die Gesellschaft, und keine, auch nicht die einseitigste 
und parteiischste Kritik wird sie von dem Vorwurfe rein wa­
schen können, den Interessen des Ordens die der Menschheit, 
d. h. die Sittlichkeit aufgeopfert zu haben.

Aus der jesuitischen Lehre über das sechste Gebot ist jeder 
sittliche Ernst, jede christliche Gesinnung verbannt; es herrscht 
darin der frivolste Vorwitz, die Darstellung des Lasters ist nicht 
abschreckend, nicht warnend, sie lockt vielmehr an, ladet ein, un­
sittliche Handlungen zu begehen, indem sie diese an und für sich 
erlaubt, wenn man seine Absicht nur nicht auf das darin ent­
haltene Böse dirigirt. So wenig seelenkundig und Menschen- 
erfahren zeigen sich diese berühmten Väter, daß sie nicht einsc- 
hen, wie ihre Lehre die große, schlangenartige Vcrsucherin zum 
Bösen ist; denn wer sollte sich nicht den Anfängen sinnlicher 
Lust z. B. durch die unanständigsten Berührungen hingeben, 
wenn er sich entschuldigen kann, er habe nicht aus Wollust, son­
dern aus Vorwitz so gehandelt? Und diese erlaubte Absicht, 
wohin wird sie schwinden vor der Gewalt der Sinnlichkeit und 
der Sünde? wird die schlechte Neigung, die böse Lust, die sich 
den Mantel der guten Absicht umgehängt hat, sich nicht mit 
Gewalt den Weg zur Herrschaft bahnen und sich bald in ihrer 
ganzen Blöße und eigenen Gestalt zeigen?

Wenden wir uns jetzt zu den Casuisten, um unsere Behaup­
tungen durch Beweise zu bewähren. Jedoch Eins wollen wir 
vorher noch bemerken, dieses nämlich, daß wir die schmutzigsten 
Stellen in lateinischer Sprache hinschreiben werden; denn der 
Genius der deutschen Sprache würde erröthen, zu jenen Abscheu- 
lichkciten Ton und Ausdruck hergeben zu müssen.

I) Escobar sagt von den unzüchtigen Blicken: 
Bei den Blicken findet eine zweifache Ergötzung statt; die erste 
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wegen der natürlichen Beschaffenheit der angeblichen Sache. 
Wenn man eine unehrbare Sache (rs8 turpis) ansicht nur der 
natürlichen Ergötzung wegen, die der Anblick gewährt, und keine 
Gefahr da ist, zu unzüchtiger Ergötzung Überzugehen, so ist das 
nur eine läßliche Sünde/' ')

Wir fragen, wo ist die Gränze zwischen natürlicher und 
unzüchtiger Ergötzung? wer wird sich nicht überreden wollen, 
nur erstere zu haben, um, aus Furcht in die zweite zu gerathen, 
nicht von dem Vergnügen solcher Anblicke ausgeschlossen zu wer­
den ? Wie ist es auch nur möglich, jene Gefahr auszuschließen?

Doch unser Escobar fährt fort: „Jedoch ist der Anblick 
der Zeugungstheile (natürlich der des andern Geschlechtes) prak­
tisch zu reden (also theoretisch nicht ?) gefährlich unter einer 
Todsünde, weil sie eine zu große Gemüthsbewegung erzeugt; 
(also einen andern Grund weiß der Jesuit nicht) es sei denn, 
daß man sie nur leichthin oder im Vorbeigehen anblickc." ^)

„Zweitens, fährt unser ehrwürdige Vater fort, kann man 
eine unehrbare Sache anschaucn, um sich einer unzüchtigen Er­
götzung hinzugeben, oder sich der wahrscheinlichen Gefahr aus­
setzen, in eine solche Überzugehen; und das ist eine Todsünde." ')

„Blicke, aus bloßem Vorwitz gehen über eine leichte Ver­
sündigung nicht hinaus, nur sei die Gefahr ausgeschlossen, zu 
fleischlicher Lust Überzugehen. (Wir glauben aber, daß der An­
blick unzüchtiger Sachen aus Vorwitz unerlaubt sei; ja, dieser 
Vorwitz ist schon an sich Sünde, und dann auch, weil der größte 
kasuistische Scharfsinn die Gefahr zur Sünde nie davon zu tren­
nen vermag.) Den Anblick der Schaamtheile aber oder des Beischla­
fes selbst, möchte ich zwar spekulativ nicht verdammen, prak­
tisch aber halte ich ihn unter einer Todsünde verboten." Und 
nun der Grund? Kein sittlicher, weil die Sache an und für 
sich schlecht ist, sondern wegen der Gefahr, leicht zu Unerlaub­
tem Überzugehen; hier muß man eines jeden Complexion und 
Alter berücksichtigen." *)

2) Ueber die Berührungen sagt unser Ehrwürdiger: „Diesel­
ben sind dreifach; I) zum Beweise der Liebe und als Landes-

i) kscol). I'r-iet. I. Lx. 8. c. 1. n. 4. p. 135- 2) Was aber theo­
retisch erlaubt ist, ist nach Escobar's Lehre, wie wir oben gesehen, auch prak­
tisch erlaubt, 2) ibi«Z. 4) idiä. S) ibitlcw.

7



gebrauche; 2) aus unzüchtiger Lust; 3) aus Lust an der Berüh­
rung an und für sich genommen, wie sie nämlich ergötzlich ist 
nach den natürlichen Eigenschaften der. berührten Sache. Küsse, 
Umarmungen, Berührungen sind also jedesmal an und für sich, 
und den Gegenstand allein berücksichtigt, eine gleichgültige Sache. 
Erlaubt sind sie, wenn sie aus Freundschaft geschehen, und dann 
ist auch die Ergötzung an denselben erlaubt. Geschehen sie aber 
aus unzüchtiger Lust, so sind sie eine Todsünde zwischen Unver- 
heiratheten. Wenn sie aber drittens aus bloß sinnlicher Ergö­
tzung (ob solsm üeteelLtionem sensibilem) geschehen, sind sie 
nicht Todsünden, sondern nur läßliche, wenn nicht uuzüchtige 
Lust hinzukommt. In der Praxis aber sind sie zu vermeiden 
unter einer Todsünde, wegen der Gefahr, Lust am Beischlafe 
oder unzüchtiger Begierde herbeizuführen. Alte Doctoren (doch 
gewiß keine andere als Jesuiten) nennen Berührungen aus bloß 
sinnlicher Lust keine wollüstige; denn diese geschehen nur we­
gen der Ergötzung an der Todsünde der Wollust; (es wäre doch 
sonderbar, wenn Jemand seine sinnliche Lust befriedigte, um eine 
Todsünde zu begehen, und nicht vielmehr, um sich zu amusiren) 
daher möchte ich solche Berührungen lieber bloß ergötzliche für 
den Gefühlssinn, als wollüstige nennen."

3) Was die Berührungen der Geschlechtstheile betrifft, wel­
che aus bloßer sinnlicher Lust geschehen, so sind sie praktisch 
Todsünden, in Ansehung der Gefahr (also nickt an und für sich) 
und daher zu meiden. Denn was hilft es, daß sie speculativ 
erlaubt sind, wenn sie in der Praxis unerlaubt sind?" ')

Aber unser Escobar sagt, .wie wir oben sehen, ganz aus­
drücklich, was speculativ erlaubt ist, sei auch in Praxi erlaubt; 
also sind auch alle Arten von unzüchtigen Berührungen in Praxi 
erlaubt, weil sie speculativ erlaubt sind. Der Unterschied zwi­
schen ein und denselben unzüchtigen Berührungen, ob sie nämlich 
bloß aus unzüchtiger Lust oder aus Vorwitz und sinnlichem Be­
hagen geschehen, ist ebenso albern als schändlich. Fürwahr, hät­
ten diese Väter Jesu irgend eine Liebe zur Tugend, ihrer selbst 
wegen, irgend einen Abscheu vor dem Laster, seiner selbst wegen, 
besäßen sie irgend einen Funken von christlichem Sinne, sie wär-

6) Lscob. etc. n. 7. 135- 136- ?) ibici n 8. 
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den anders geschrieben und in frevelhaftem Leichtsinne nicht eine 
solche Versuchungslehre aufgestellt haben.

4) Was die Berührungen aus bloßem Vorwitze betrifft, 
so sind dieselben nur läßliche Sünden, wenn sie an ehrbaren 
Theilen geschehen; geschehen sie an den eigenen Zeugungsthei­
len, so sind sie nach probabler Meinung keine Todsünden; wer­
den sie aber an den Zeugungstheilen Anderer, namentlich ver­
schiedenen Geschlechtes vorgenommen, so können sie zwar specu- 
lativ leichte Sünden sein, praktisch aber sind sie unter einer Tod­
sünde zu vermeiden;" Und nun der Grund? ,,wegen der Ge­
fahr." °) Nickt also, weil sie an und für sich schlecht und sün­
dig sind. Die arme Jugend, die solchen Menschen in die 
Hände fiel!

5) An einer andern Stelle erlaubt Escobar den Priestern 
im Beichtstühle, den Frauen die Hände zu drücken, ihnen die 
Brüste zu berühren, sie zu kneifen und zu kitzeln; dieß Alles 
seien nur läßliche Sünden, wenn es aus bloßem Amüsement ohne 
weitere Absicht und ohne Gefahr der Befleckung geschehe. *9

6) Die Braut eines Andern zu verführen, halt er nur für 
eme einfache Sünde, weil sie noch nicht das Weib des Bräuti­
gams ist.

7) Den Eheleuten erlaubt er jede Art der Zügellosigkeit in 
der Art des Beischlafes; es seien das nur läßliche Sünden. ")

Nachdem nun Escobar in der eben gesehenen Weise seine 
Lehre über das sechste Gebot ausgestellt hat, aus welcher wir 
nur Einiges angeführt haben, ") geht er zur Praxis der Ca- 
suisten über diesen Punkt über, welche voll der unsittlichsten Zü- 
gellosigkeiten ist.

8) Escobar fragt: „Ein Weib hat durch Ehebruch Geld 
verdient; muß es sie ihrem Manne abgeben ? Antwort:. Molina 
behauptet es, weil der Mann Herr ist über die ehelichen Hand­
lungen seiner Frau. Es sei dann, daß sie es empfangen hat 
von Jemandem, der es nicht weggeben durfte, z. B. von einem 
Sohne oder einem Mönche. Nur muß das Weib es insgeheim

8) Lscob. etc. n. 10- 9) l'rsct. V. ex. 2. c. 5- u. 110- p. 585. 
r») I. ex. 8. c. 2. n. 15- p- 137. n) idiö. n. 44. p. 139. 
*2) Anstößig sind ferner n 14 19. 36. 43. 45.

7*
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treiben; daß sie ihrem guten Rufe nicht schade. Aber Lessius 
hat das Gegentheil als probabel gelehrt, weil das Unrecht, wel­
ches der Mann durch den Ehebruch seines Weibes leidet, nicht 
mit Geld ausgewogen werden kann; daher darf die Frau, was 
sie mit Hurerei unrechtmäßig erworben, rechtmäßig für sich be­

halten. ")

9) Steht den Eheleuten jede Art von Berührungen frei? 
Antwort: Fagundez bejaht es, so oft die Gefahr der Befle­
ckung nicht da ist. Ich aber möchte sie doch von läßlicher Sünde 
nicht frei sprechen, wegen zügellosen Lustsinnes, der sich in obscö- 
nen Dingen offenbaret. ")

Iv) ^n mortikerum, virile memdrum in vs uxoris im- 
wittere? Kanones (ein üoetor Aravis), -^t eum sliis
nuckerem od^ieere tanto üoetori, ick non esse simplieiter os- 
eulnm ^uckenckorum, seck ^uenckam aä peeestnm üiversse 
sxeeiei, ick est, praeposteram venerem susum. ")

11) Entscheidet Escobar nach Sanchez, Verehelichten 
seien jede Art wollüstiger Berührungen erlaubt, und sie brauch­
ten sich derselben nicht zu enthalten, auch wenn Befleckung daraus 
entstehe. Beide, sagt er, thun ganz erlaubte Dinge, wovon sie 
wegen Gefahr einer Befleckung sich nicht zu enthalten brauchen. 
Aber der Vater Präpositus sagt, es sei nicht erlaubt. '°)

12) kotestne korniesrius ab sein retroeüere etiam xost 
semen emissum s koemins ei cum pericuio extra vss semi- 
nanüi? kotest, s! ex xoenitnüinis xerst akkeetu ant 
-nrtate. /-essr'^s. ")

13) Darf man eine Arzenei nehmen, den Samen in eine 
andere Feuchtigkeit zu verwandeln, um sich seiner dann auf er­
laubte Weise zu entledigen? Antwort: Sanchez sagt ja; aber 
Einige verbieten es, weil eine solche Vergeudung des Samens 
dem Zwecke desselben widerstrebt. ^)

14) Ickeetne in eonjvAis sdsentia verencka proxris libicki- 
nosv attrevtsre? Lxistiwst nvn esse mor-

12) ete. n. 59- s>» 142. 14) ». 66. 144. 1^) o. 67.
6) v. 68. »7) i,. 71. 18) », 72.
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Isis, 81 Iiuju8mo6i tsetus Stl iHieitum aotum HON reke- 
runtur, ak/sr^ ^o//?/^'o2rr's yuis lieet non
rekersutur sotu, Ismen orüinsntur ex sua nsturs sü eon- 
^nAsIem sclum. Approbst I^orro ^asA^es
eontrsrium S886ruit ")

15) 1-icitsne O8euls et tsetus inter 8pon808 6e lutnro? 
Ktt^kat/o illicits S88eruit, ynis inekostio eontrsetv8 non 
trsn8kert üommium rei, et <jui non Iisbet üomiliium, non 
pote8t es uti, ne inelioste <jn!6em. ^ttsmen et
«/rr sikiimsnt lieere, 8i sli8it pollutionis et con8en- 
8N8 in rem illicitsm perieulum, s>uis 8pon8slis tsnljusm in- 
eliostio matrimonii ^U8ti6esnt tsetu8 et O8euls, ^nse 8unt 
^useüsm eon^uAsIi8 eopulse inekostio. 1'aetn8 io^usm, 8i 
von 8unt -rrmrs impu6iei; Iii enim sem^rer intoräieuntur oü 
-rrmram eoMEöronE. §a/KS (ein 6octor Krsvi8)

al/s^ee^s, ^uis non tsntsm ksbent eonnexionenr 
eum eopuls. ^8t e§o 8emxer ksne 8enten1ism, ob oommo- 
tro?rr'« (also nur deßhalb) improbsbilem ^uüi-
esvi. Kanones citstus ait iiceie O8culs et tsetv8 externo8, 
etismsi pollutio 8eenturs pi sevillestnr . . . ^°) Wir werden 
unten sehen, daß sie Verlobten auch den Beischlaf erlauben.

16) Auf ähnlich laxe Weise erklärt sich Escobar nach der 
Meinung eines äootor §rsvi8 über Küsse und Berührungen. 21)

17) Escobar wirft die schnöde Frage auf, ob man eine 
Samenergießung bewirken dürfe, um einer großen Gefahr der Ge­
sundheit zu entgehen. Antwort: Früher hat Sanchez ge­
lehrt, es sei erlaubt, durch Arzeneimittel, ja, durch Reibungen 
dieselbe zu bewirken, um giftige Accidenzien und Gefahr der Ge­
sundheit zu vermeiden, welche man von verdorbenem Samen 
fürchtet, wenn man nur, wenigstens probabel gewiß ist, daß 
der Samen verdorben sei und die Zustimmung zu dem dadurch er­
regten wollüstigen Gefühle fehlt; weil verdorbener Samen nicht 
für wahren Samen zu achten ist. Aber nach genauerer Erwä­
gung hat der sehr gelehrte und keusche Vater seine Meinung 
geändert. ")

1S) Lscob. etc. m 73. 20) u. 74. p. l45. 21) n. 75- 22) p. 76
9 146.
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Bis also Sanchez seine Meinung änderte, durste man 
seiner schändlichen Lehre ohne Sünde folgen, weil dieselbe pro­
babel war, da Sanchez ein «loetor Arsvi8 galt. Aber was 
brauchte der ehrwürdige Escobar den Koth wiederum auf- 
zuwühlen? Wahrscheinlich wollte er zeigen, daß''des Sanchez 
Meinung, so scheußlich sie auch war, doch durch einen äoctor 
Kravis probabel und in praxi luta werden könnte, was sie denn 
auch war, bis Sanchez sie aufgab.

18) „Sündigt Jemand, welcher bei einer erlaubten Handlung 
eine Befleckung leidetAntwort: Gar nicht, weil diese Hand­
lung nur durch Zufall darauf hinwirkt. Daher mache ich den 
Schluß, daß Jemand gar nicht verbunden sei, sich hitziger Spei­
sen und Getränke, oes Reitens und dieser oder jener Art zu liegen 
zu enthalten, wenn er auch aus Erfahrung weiß, daß er sich dadurch 
eine Befleckung zuziehe, aber in dieselbe nicht einstimme." ^)

19) „Ist eine Befleckung Sünde, die, wie man vorausge­
sehen hat, entstanden ist aus unerlaubten Berührungen, aber 
nicht erzielt worden ist? Antwort: Keinesweges, wenn sie ohne 
Gefahr der Beistimmung geschieht; um den Verdacht der Unhöf- 
lichkeit zu vermeiden. So Sanchez." -")

2V) „Gesetzt aber die Handlung, woraus die Befleckung er­
folgt, sei eine unerlaubte, aber nicht durch Unzucht; ich frage 
nun, ob die daraus entstandene Befleckung eine Todsünde sei, 
selbst, wenn man sie vorhergesehen hat? z. B. Jemand 
sündigt schwer durch Fraß und Vollere!, muß er sich der da­
durch verursachten Befleckung schuldig halten? Antwort: Durch» 
aus nicht, wenn sie gegen seine Absicht entsteht. Vas quez."")

21) Wenn die Handlung zwar nach dem sechsten Gebote 
sündlich, aber nur läßliche Sünde ist, z. B. eine leichte Be­
rührung, ein Blick, Worte und eine etwas unzüchtige Lectüre? 
Antwort: Dann ist die dadurch entstandene, zwar vorhergesehene, 
aber nicht bezweckte Befleckung nur eine läßliche Sünde, weil 
sie aus einer leichtsündlichen Handlung durch Zufall hervorgeht. 
So Tann er. Daraus schließe ich, daß ein Mädchen, welches 
im Gespräche mit ihrem Bräutigam Liebesworte (verbs smatoris)

23) klscod. etc. n. 77. 24) idiä. 25) jdicl.
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vorbringt, die nur läßliche Sünden sind, auch nur läßlich sündigt, 
NMN sie, ohne Aergerniß zu geben und ohne Gefahr der Zustimmung, 
eine Befleckung leidet. So Sanche z." Welche Grundsätze!

Ein Gatte hegt in der Abwesenheit des andern unzüchtige 
Vorstellungen und Gedanken, ohne Gefahr einer Befleckung; 
begeht er eine Todsünde? Antwort: nein.

22) „In Betreff der Gedanken frage ich, ob es eine Sünde 
sei, wenn bei unzüchtigen Gedanken der Wille positiv weder bei- 
stimmt noch mißbilligt, sondern nur erlaubend (xvrmissive, zu­
gebend) sich verhält, indem er die Regungen der Unzucht weder 
verhindert noch unterdrückt, wiewohl er es könnte, wenn er die 
Gedanken davon abwendete? Antwort: „Probabel antworte ich 
mit Sanchez, es sei keine Todsünde. Gefährlich ist es jedoch, 
solchen Gedanken die Zügel schießen zu lassen." ^)

23) Jemand, der ein Weib durch Worte zur Unzucht reizt, 
ist so zügellos und eben durch seine Liederlichkeit so berüchtigt, 
daß das Weib sich durch ihn keincsweges verführen und Aerger­
niß geben läßt? Antwort: „Dann sündigt er nicht schwer."

24) Ein Weib wird von einem Manne überwältigt und 
kann sich nicht wehren, und, ohne sich dem Tode oder dem schwe­
ren Nachtheil der Schande auszusetzen, nicht schreien? Antwort: 
„Salas behauptet, dann dürfe sie die äußere Schändung dul­
den, wenn sie nur nicht beistimmte, sondern sich ganz leidend 
verhielte; ja, dann dürfe sie sich auch der Gefahr der Zustim­
mung aussetzen. Aber was das letzte betrifft, da weiche ich, mit 
der Erlaubniß meines sehr gelehrten Doctors, von seiner Meinung 
ab; denn was seiner innern Wesenheit unerlaubt ist, wird unter 
keinem Vorwande erlaubt." ") Aber ist Salas nicht ein 
ckoetor Gravis und seine Meinung nicht in praxi tuts, da sie 
probabel ist? Wir wollen aber die praktische Anwendung seines 
Satzes nicht nachweisen, weil sie ein Jeder selbst machen kann.

25) „Unzüchtige Berührungen in der Kirche ohne Gefahr 
der Befleckung enthalten in Rücksicht auf die Heiligkeit des Or­
tes keine besondere Bosheit, die man in der Beichte offenbaren 
muß, weil, wie Sanchez lehrt, die Kirche nur durch Vergießung

28) Lzcob. etc. u. 78. p. 146. 147. Vgl. ll. 80. 27) n. 88. p. 149
28) v. 89. 2ü) o. 40. x. 149.
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von Blut oder Samen entheiligt wird; ich frage nun, ob Selbst­
befleckung oder Hurerei, heimlich in einer Kirche verübt, dun 
Frevel des Sacrilegiums in sich schließe? Antwort: Vasquez 
verneint es mit Wahrscheinlichkeit; ich aber halte noch wahr­
scheinlicher mit Suarez das Gegentheil, weil, obwohl kein Aer­
gerniß stattfindet, doch die Heiligkeit des Ortes verletzt wird." -°) 
Aber Vasquez ist ein äoetor Gravis; also

26) Auf gleiche Weise erlaubt Escobar den ehelichen Bei­
schlaf in der Kirche. ^)

27) Jemand schreibt für einen Andern einen Brief, oder 
überbringt ihn, worin ein Weib zum Sündigen eingeladen wird: 
begeht er dadurch eine schwere Sünde? Antwort: Sa verneint 
es; aber ich möchte mit Sanchez behaupten, daß er schwer 
sündige." Aber Sa ist ja ein üoetor gravid

28) Darf man aus gerechter Ursache einer Hure oder einem 
Andern, der es gerade zur Hurerei fordert, ein Haus vermicthen? 
Valencia lehrt, es sei erlaubt, weil ein Haus vermicthen an 
und für sich eine gleichgültige Sache sei, die nur durch die böse 
Absicht des Mißbrauchenden zum Bösen gewendet wird. Wenn 
jedoch ein Freund dich um das Haus bittet, in der ausdrück­
lichen Absicht, um darin verbotenen Gelüstes zu genießen, so 
mußt du es ihm unter einer Todsünde abschlagen; weil die Sa­
che nicht mehr gleichgültig ist." ^)

29) Der letzte Artikel der Praxis üoetorum 8. bei Es­
cobar setzt der saubern Lehre über das sechste Gebot die Krone 
auf. Escobar fragt: IVum buUa kii V. contra Olericos, 
Loüomiam excercentes, obüxet in koro conseienliae? Hen- 

«ontit, N8U non 6886 8666ptLiu prabsbilitor — der 
arme Papst mit seiner Bulle — noe, (und das folgt allerdings 
aus dem ersten) in conseiontiso koro obliAsro. Huoü s! usu 
r6v6pta sit (und nun folgt Einschränkung auf Einschränkung, 
und die freche Willkür der Jesuiten bringt die Bulle um ihren 
ganzen Inhalt); Olcrieus kocminsw in inüobito subigons xa86,

30) Lscot). etc. n. 91. 31) 1>. VI. klx. c. 5. n. 60. p. 702. 32) IV. I. 
n. 97. p. 150. 33) v, 78. Wie werden aber noch auf diesen Punkt an 
einer andern Stelle zurückkommen, wo die frommen Bäter minder strenge 
sind.
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von vommittit Loäomism, quis, tieet von 86rv6t äobi- 
lum VL8, servat tsmen 86XVW. (Was ist denn der 86XU8?) 

inourrit ex pO6v»8 bullse inkrs vs8 vis8euii 86-
men von iwmitt6N8, l^uis äeiictum von 68t eoa8vmivstum. 
(Schande über den Jesuiten!) Nee ex eot/e-n, ^ui von ni8i 
örs sut in 8oäowism 8unt Isp8i, ^uin pontikex ds8 xoenss 
OIeriei8 e^e/'oeK^'A^s 8oäomism inüiAit. (Zwei- oder dreimal 
ist kein exereere; welch feine Distinction!) iVee (säkuv ex 
8usrio) snte 86vl6vtism ^uäiei8 äeoisrstorism poenss dvllso 
in koro con8eientiL6 ineurrunt, ^uin nulis lex poennlis obii- 
Kat Komine8 sä 86 proäenäuw. (Also wer die Sünde und 
den Graue! nur verheimlichen kann, bleibt von der Irregularität 
frei. Welche Grundsätze!) Und nun der Schluß: Ooliixo 
Olerieuin e^e^os/rts-n 8oäomism, 8i 8it eo-rZ-r'Zr/s (/-/) etisn» 
-°eZe?rZo beneüeio, oMero, et omnino slr8olvenäuni
6886." Z') Nein, das geht doch zu weit. Was mögen diese 
Menschen wohl unter dem contritu8 verstehen? nichts Anderes, 
als das Hersagen einer Formel der Reue.

Uebrigens mag die angeführte Stelle auch als Beweis 
dienen, welche Achtung die ehrwürdigen Väter Jesu vor den 
Bullen der Päpste hatten; zugleich kann man sie als ein casui- 
stisches Meisterstück in der Auslegungskunst betrachten.

3ü) Es ist bekannt genug, daß Versuchungen und Reize 
zu keinen andern Sünden größer und häufiger sind, als zu de­
nen gegen das sechste Gebot. Das Evangelium und weise Män­
ner haben das Meiden der Gelegenheit als ein Hauptbewah­
rungsmittel angegeben, und dieses Mittel wird jedesmal sich be­
währt zeigen, wenn man es strenge anwendet. Die Jesuiten 
aber hatten andere Ansichten, und zu diesen paßt das Meiden 
der Gelegenheiten schlecht. Zu der Zeit der Casuisten herrschte 
namentlich in den vornehmen Ständen eine enorme Liederlichkeit, 
besonders in Frankreich, wo der Hof mit dem bösen Beispiele 
voranging. Verbotener Umgang mit dem ganzen Gefolge der 
galanten Sünden lösete alle eheliche und häusliche Verhält­
nisse auf. Und die Jesuiten hatten damals alle Beichtstü hle be' 
setzt. Wenn sie hier die Strenge der christlichen Sitt entehre

2») Lscob. etc. 10. p. 151.
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hätten anwenden, alle unerlaubte Verbindungen hätten unter­
sagen wollen: so würde man die ehrwürdigen Väter Jesu als Rigo- 
risten verschrieen und sie würden mit ihren Beichtkindern auch 
einen bedeutenden Theil ihres Einflusses und Ansehens verloren 
haben. Daher, aus Mitleid mit sich selbst und den Sündern, san­
nen sie einen Weg aus, wie sie ihre Beichtstühle behalten, ihre 
Beichtkinder aber bei ihren süßen Gewohnheiten und amüsanten 
Sünden bleiben könnten. Sie bestreuten den Pfad des Lebens 
mit den Rosen der Sinnlichkeit und ließen genießen, solange 
die Kraft hielt.

Die Jesuiten haben über das Verharren im Sündigen, 
welches in Betreff des sechsten Gebotes wohl am häufigsten Vor­
kommen mag, die schrecklichsten Grundsätze aufgestellt, die auch 
später beim Sakramente der Buße fortsetzungswcise nachgewiesen 
werden sollen.

31) Der ehrwürdige Vater Bauny sagt: Es fragt sich, 
ob Jemand absolvirt werden müsse, welcher beichtet, er habe in 
der Hoffnung, die Absolution zu erhalten, immer darauf los ge­
sündigt, was er sonst nicht gethan haben würde? Diese Frage 
wird verneint und bejaht. Jedoch ist das letztere richtig und 
man muß daran halten." ")

32) Und mit frevelnder Laune sagt über den Gegenstand 
Caussin, indem er Bauny's Meinung vertheidigt: „Wenn 
dieß nicht wahr wäre, so würde man einen großen Theil der 
Menschen vom Beichtstühle ausschließen müssen, und einem Sün­
der würde kaum ein anderes Mittel übrig bleiben, als sich an 
den ersten besten Baum aufzuhängen."

33) Um nun den Sündern das Verharren in der Gewohn­
heit und bei der Gelegenheit zu sündigen zu erlauben, geben die 
Jesuiten eine neue Definition von dergleichen Gelegenheiten. 
Der theuere Vater Escobar sagt: „Die Gelegenheit muß eine 
solche sein, worin man sich nie oder selten der Sünde enthält. 
Darum, wo selten gesündigt wird, findet keine nächste Gelegen­
heit statt; wie wenn z. B. Jemand drei- oder viermal sich mit 
seiner Köchin verginge, ohne den Vorsatz, weiter zu sündigen."

Z5) ItieoloZ. UoiLl. ?. 1. 1r. IV. pe poenit. (^usesU 15-
p. 96. (95). 36) (ÜLUSSIN ill kespons. aäHieoI. Llorsl. p. 211. 37) Ls- 
cob. I. i. Iract. VII. examev 4. n. 226- P. 802.
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34) Der große Sittenlehrer Bauny ist aber nicht so hart­
herzig, als der strenge Escobar, der die Gelegenheit drei- oder 
viermal zu sündigen schon scharf nimmt. Bauny sagt dage­
gen: Was muß man bestimmen, wenn ein Herr und eine Kö­
chin, ein Vetter und eine Muhme, die in einem Hause wohnen, 
sich durch diesen täglichen Umgang zur Sünde verleiten lassen? 
Antwort: Man muß sie von einander trennen, wenn sie häufig 
und beinahe täglich sündigen. Geschieht dieß aber seltener, 
z. B. ein- oder zweimal in jedem Monate, und kann die 
Trennung nicht ohne großen Schaden und Nachtheil geschehen, 
so kann man sie nach der Meinung unserer Autoren, namentlich 
nach der des Suarez absolviren; nur müssen sie versprechen, 
inskünftige nicht mehr zu sündigen, und wahre Reue haben."

35) Derselbe ehrwürdige Vater geht noch weiter; er er­
laubt Leuten, welche in dergleichen nächsten Gelegenheiten zu 
sündigen sich befinden, darin zu bleiben, wenn sie dieselben nicht 
verlassen können, ohne sich dem Gerede der Leute oder sonstigen 
Bequemlichkeiten auszusetzen.

36) Ja, derselbe mitleidige Vater sagt: „Man kann daher 
ein Frauenzimmer absolviren, welche einen Mann bei sich auf- 
nimmt, womit sie oft sündigt, wenn sie ihn nicht auf eine an­
ständige Art von sich entfernen kann, oder irgend einen Grund 
hat, ihn bei sich zu halten, wenn sie sich nur fest vornimmt, 
nicht mehr zu sündigen." Das letztere ist freilich das noth­
wendige pro Formn.

37) Bauny aber thut Nichts halb; er setzt seinem Werke 
die Krone auf, indem er sagt: Castrus, Pal aus, Basilius, 
Pontius und Salas (lauter 6ootores Krsves et pii) sagen, 
es sei einem Jedem erlaubt, in Bordelle zu gehen, um den 
schönen Sünderinnen Haß gegen die. Sünde einzuprägen 
neranlli) wenn gleich zu fürchten, ja, wenn es ganz wahrschein­
lich ist, daß man selbst stark sündigen werde, weil man schon oft 
durch die Erfahrung belehrt ist, daß man sich durch die Lieb­
kosungen und Verlockungen der Weiblein zur Lustbefriedigung

rs) Laun^ in seiner Summe der Sünden, p. 1089. 20) jbi^. 1083.
40) Vkcol. morst. IV. poenit. p. 14. p. 44. Bergt. 
()usvst. 1Z. p. 93.
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wird verführen lassen. Wenn auch Lopez und andere üoeto- 
res diese Ansicht nicht billigen, sondern dafür halten, es sei 
schlecht, um das Seelenheil Anderer zu fördern (sie), sein eige­
nes in Gefahr zu bringen, so unterschreibe ich doch mit Vergnügen 
die Meinung derer, welche anders als sie gemeint sind; und das 
sind Basilius, Sa u. s. w." ")

38) Der stärkste Gewährsmann des frommen Bauny ist 
der ehrwürdige Pontius, der ohne weitere Umstände sagt: 
„Man kann die Gelegenheit zum Sündigen zuerst und um ih­
rer selbst willen suchen, wenn irgend ein Grund da ist, sie zu 
wollen wegen unsers eigenen oder des Nächsten zeitlichen 
oder geistlichen Gutes." ") Nach dieser Absicht kann also Je­
mand ein Bordell besuchen, um den armen schönen Kinderchen 
etwas zu verdienen zu geben.

89) Nach der Lehre der katholischen Kirche, die aber den 
Jesuiten nie heilig gewesen ist, besteht das Institut der Beichte, 
um Gewohnheitssünder durch Verweigerung der Lossprechung 
an den Gräuel ihrer Seele zu mahnen, und sie zur Rückkehr 
vom Pfade des Verderbens auf eine heilsame Weise gleichsam 
zu zwingen. Die ruchlose jesuitische Casuistik hat diesen edeln 
und schönen Zweck durchaus vernichtet, indem sie mit der durch­
dachtesten Planmäßigkeit das Verharren in der Sünde lehrt und 
so Sacrament und Kirche frech verhöhnt. Man höre darüber 
die Casuisten.

Bauny fragt: „Muß man einem jungen Manne, der 
schwere Sünden in den Beichtstuhl bringt, besonders häufige 
Selbstbefleckung, Hurerei u. s. w., die Absolution ertheilen, so 
oft ") er beichtet? Antwort: Allerdings, wenn er ernstliche 
Reue über sein vergangenes Leben hat, mit dem Vorsätze, sei­
nem Gelüste Zügel anzulegen .... Ob es aber zuweilen heilsam 
sei, die Absolution zu verschieben, darüber sind unsere Doctoren 
verschiedener Meinung. Azor, Laymann, Lopez halten da­
für, man müsse sie verschieben; ich sage, man soll das dem 
Urtheile des Beichtvaters anheimstellen, der entscheiden wird, wie 
es nach seiner Meinung für die Ehre Gottes und das Wohl 
des Beichtenden am besten ist. Wenn der Beichtende irgend

4t) IZaun^ etc I. c. 42) kASll. Pont. I. c. 4Z) tatics yuoUes. 
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etwas Mühe und Bestreben, sein vergangenes Leben zu bessern, 
zeigt, wenn er wahre Reue über seine Sünden fühlt, so, glaube 
ich, muß man ihn gleich absolviren und nicht auf die Zukunft 
verweisen. — Wie aber, wenn er, oft ermähnt, sich nicht gebes­
sert hat; wenn er kein Versprechen, sein Leben besser einzurich- 
ten, gehalten, wenn er sich gar keine Mühe gegeben, sein Ge­
müth zu reinigen, und der Gewohnheit zu sündigen, zu entsagen? 
Ledesma und Lopez sagen, dann sei er unwürdig der Gnade 
der Absolution. Aber die richtige Ansicht, der man auch in 
xraxi folgen muß, ist die, daß man ihm auch dann nicht ein­
mal die Absolution verweigern dürfe, wenn er nur mit der noth­
wendigen Reue versehen ist, und zur Beichte den Entschluß sich 
zu bessern bringt, (den er freilich nicht zu halten braucht) 
und der Priester darüber, insofern es menschlicher Weise möglich 
ist, durch Zeichen, Mienen und die Stimme des Beichtenden 
Gewißheit hat." ") Der schändliche Jesuit, der so treffliche An­
leitung zum Heucheln gibt.

40) Ja noch weiter sind die gottlosen Menschen gegangen. 
Bauny sagt, man dürfe solchen, die auch gegen das Naturge­
setz gesündigt haben, und zwar in der Gewohnheit verharren, die 
Absolution nicht versagen oder dieselbe aufschieben, auch dann 
nscht, wenn auch gar keine Hoffnung vorhanden sei, daß sie sich 
bessern werden." ")

Ueber den schändlichen Unfug, welchen die Jesuiten mit dem 
Beichtstühle trieben, werden wir unten ausführlicher reden, wenn 
wir zum Bußsacramente gekommen sind. ^).

41) Escobar lehrt: „Jemand wird beim Ehebrüche ertappt 
und von dem Manne der Ehebrecherin angegriffen? aber er tob­
tet diesen bei unverschuldeter (wie ist das möglich?) Noth­
wehr: ist er verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen? 
Antwort: Rebellus behauptet es, weil er ihn durch den Ehe­
bruch beleidigt und herausgefordert hat; aber Lessius läugnet 
es, weil er das Recht hatte, zu seiner Vertheidigung den Mann

44) Raunz? Ureol. lVIoral. ?. I. I'r. IV. de poenit. (). 15. p. 96- 
(99). 45) ibi6. c^iaest. 22. p. 100. 46) Wer Beispiele im voraus wünscht, 
sehe Lscob. I. i. Princip. Lx. 2. cie artibns kum.
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des Weibes zu todten, dieser aber nicht befugt war, ihn anzu- 
greifen?" ")

42) Emanuel Sa entscheidet: Sowohl Mann als Weib 
kann für eine unzüchtige Hingebung des Körpers eine Beloh­
nung annehmen und fordern; wer solche verspricht, ist verpflich­
tet, sie zu zahlen. ")

43) Fleischliche Vermischung von Brautleuten vorsder Ein­
segnung ist entweder keine oder nur eine leichte Sünde (obschon 
einige sie für eine Todsünde halten;) besonders, wenn die Ein­
segnung sich weit hinausschiebt.

In ähnlicher Weise entscheidet auch Kaspar Hurtado: 
Eine Hauptschwierigkeit gibt die Frage: ob eine fleischliche Ver­
mischung vor der priesterlichen Einsegnung der Ehe unerlaubt 
sei oder nicht. Sanchez, Navarra lehren, sie sei nicht 
unerlaubt, und also billig; denn obwohl das Trident. Con­
cil. (8es8. 24.) anräth und ermähnt, sie solle nicht vor der 
Einsegnung geübt werden, so ist sie doch nirgends verboten. >")

44) Cornelius a Lapide, ein sehr gelehrter und als 
Exeget geachteter Jesuit, kann von dem Schmutze der Casuistik 
sich nicht frei erhalten. Er sagt in seinem Commcntar über die 
vier großen Propheten (Daniel C. 18. V. 22): „Susanns sagte: 
V. 22: Denn so ich solches thue, bin ich des Todes rc. rc. In 
dieser Rücksicht und aus Furcht vor der Schande konnte sie sa­
gen: Ich willige nicht in euer Vorhaben, aber ich will dulden 
und schweigen, damit ihr mich nicht beschimpfet und zum Tode 
führet. Denn ehrbare und keusche Jungfrauen halten sich für 
schuldig und als einstimmend in die Lüste der Verführer, wenn 
sie nicht mit Geschrei, mit den Händen und aller Kraft sich wi­
dersetzt haben." — (V. 23.) „Susanna würde gesündigt haben, 
einwilligend und sich hingebend in die Lust der Alten, wie 
diese es begehrten. Allein sie hätte bei so großer Gefahr der 
Schande und des Todes sich passiv verhalten und ihnen die 
Befriedigung ihrer Lust gestatten können, nur mit dem in -

4") Tscob. I. i. n. I. ex. 7. n. 6t. p. 143. 48) 8a Lpliorism. in 
voce: tuxuris. <t e d itu m. Vgl. 6or6o tkeol. Nor. 1. 3, 5. (). 5. 
c. 6. n. 3. 870. 49) it>i<t. in voce clebitum conjuxsle. SO) Hurt. I'üeol. 
morst, lte (tifLcuitstikus poeoit. 6irp. 10. n. 23 p. 172 
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netlichen Vorbehalte, daß sie nicht in das Schändliche 
willige; denn größeres Gut ist guter Ruf und das 
Leben, als Schamhaftigkeit und Keuschheit; somit konnte sie 
diese für jene hingeben; sie brauchte nicht zu rufen ; daß 
sie nun aber rief und in keiner Weise sich dem Verlangen (der 
Alten) hingab, war die ausgezeichnete Handlung ihrer helden- 
müthigen Keuschheit."

In ähnlicher Weise redet Dica still von der Sache: „Du 
fragst siebentens, ob ein Mädchen, das gewaltsam zur Befriedi- 
digung der Lust gebraucht wird, um Hülfe schreien muß? Ca- 
jetan (2. yuaest. 154. Art. 4.) glaubt, dieß sei, wenn keine 
Beschimpfung entstehe, erforderlich. Sotus und Navarrus 
lehren aber, sowie auch Sa, das Gegentheil. Jch halte es 
mit Cajetan, wenn nicht notorische Beschimpfung oder gar 
Tod damit verbunden ist; denn mit solcher Beschädigung 
seiner selbst braucht man der Sünde des Andern sich nicht ent- 
gegenzustellen. So sprechen Reginald, Navarrus und S a, 
welcher den Gegenstand dahin beschränkt, daß er nicht Leben und 
Ehre gefährde; und zwar, wie sie durch den Tod ihres Bedrän­
gers nicht beeinträchtigt wird, so hat sie auch nicht ihre Keusch­
heit mit ihrer eigenen Gefährdung zu erkaufen."

„Cajctan's Ansicht ist aber in Bezug auf Susanns nicht 
zu verwerfen, welche, obschon sie den Tod und die Schande 
über sich sah, doch nicht schreien wollte; denn sie sah irgend 
eine Einwilligung für freiwillige Vermischung und also für 
Sünde an. Diese Gründe aber überweisen nicht. Susanns ist 
das einzige Beispiel einer so ausgezeichneten Schamhaftigkeit und 
Keuschheit; auch that sie mehr, als sie zu thun ver­
bunden war. Ueberdieß war ihr noch keine eigentliche Ge­
walt angethan, sondern sie war bloß von der Furcht des Todes 
und der Schande bedroht, durch welche die Alten ihre Einwilli­
gung zu erzwingen trachteten." ")

Eine zu dieser ganz gleiche Entscheidung über Susanna gibt 
Jacob Tirinus. ")

51) Dicast. <!e jure et justitia I. 1. «lis^. Z. club. 17. n. 276. 52) Lom- 
ment. D. I. Daniel, v. 22. Bergt. 3. 13. ^uderna tlieol. prsct.
k. I. 1r. 1. 8ect, 1. c. 3. §. 1. p. 12. Luscub. Uievl. mor. 1». 1. p. 324. 
item. Dacroir.
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45) Georg Gobat sagt: „ObschonJ. Sanchez schreibt, 
daß derjenige, der seiner Concubine 10V Goldstücke mit der Be­
dingung gegeben hat, sie nicht wieder von ihr zurückfordern zu 
wollen, wenn er sie entlasse, nicht dazu angehaltcn werden könne, 
daß er sie entlasse, und also, solange er sie nicht entlasse, im­
mer der Gefahr der Versündigung mit ihr unterliege: so ver­
wirft Palao diesen Ausspruch auf den Fall, daß jenes Zusam­
menwohnen mit schwerer Versuchung lange anhalte; und Oviedo, 
von jenem handelnd, der die oftmalige Versündigung mit der 
Concubine fürchtet, gibt solchen Lehrsatz nur in Beziehung auf 
denjenigen zu, der durch seine Vermögensumftände selbst dazu 
aufgefordert ist."

„Wenn also derjenige, welcher die Concubine hält, sie nicht 
ohne Verlust seiner 100 Goldgülden forlschicken kann, so kann 
der Beichtvater nach Umständen sich zur Entscheidung der Sache 
entweder an die Ansicht von Sanchez oder an die des Oviedo 
halten." ")

46) Escobar entscheidet in seiner großen Moraltheologie, 
daß Geistliche, die sich der Bestialität ergeben haben, nicht irre­
gulär sind. ")

47) Sanchez resolvirt nach Navarrus, wenn ein Mann 
seiner Frau sodomitisch beiwohnt, aber nicht in der Absicht, den 
Samen in ein vss inäeditvm zu ergießen, und auch ohne Ge­
fahr dazu, bloß in der Absicht, um größeren Reiz zu bekommen, 
so sei das nur ein läßlich sündlicher Act und man brauche es 
nicht zu beichten. Auch Oviedo halte es so. ")

48) Fegelli wirft die Frage auf: Welcher Verpflichtung der­
jenige unterworfen sei, der ein Mädchen schwängerle? Antwort: 
Derjenige, welcher ein einwilligendcs Mädchen gebraucht, hat 
außer der Buße keine andere Verpflichtung zu leisten; hat ja 
das Mädchen das Recht, den Gebrauch ihres Körpers gültig zu 
gewähren, woran sie ihre Aeltern nur in sofern hindern können, 
als sie glauben, Gott würde durch ihr Kind beleidigt. ")

sz) Moralische Werke. Bd. I. Abcheil. 7. o. 530. 532. S. 538
Ü4) I, 3. 4. 8ect. 2. prob. 28. n. 237. SS) Sancber Nairim. 6isp.2t.
1,. I. 3. 2. luaest. 2. o. 4. 56) ^uaesl. practicae äs ottlcio Louk^ss.
?. 4. c. 8. v. 127. x. 397.
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49) Trachala sagt: Scbald gesteht, daß er mit einer 
VerwandtiN, die er in seinem Hause habe, oft in fleischliche Ver­
gehen falle.

Frage 1. Ist er zu absolviren, ehe er die Concubine fort, 
schickt? Fr. 2. Was kann als die nächste Gelegenheit zu sündigen 
angesehen werden?

Antwort auf die erste Frage: Wenn er zu solchem Ende 
seine Base in seinem Hause erhält, so kann er nicht absolvirt 
werden, er verspreche denn, sie zu entlassen.

Aber wie geht es, wenn die Concubine sehr gute Eigenschaften 
hat, und in dem Haushalte von großem Nutzen ist?

Antw. Er kann dennoch nicht absolvirt werden...
Wenn er aber sonst keine andere finden kann, die für ihn paßt?
Antw. In diesem Falle wäre er zu absolviren auf so lange, 

als die Unmöglichkeit anhält, eine andere hcrbeizuschassem
So lehrt Sanchez.. bei jenem, der seiner Concubine lüv 

Goldstücke gab, welche er, so er sie fortschickte, nicht wieder ver­
langen könnte, daß er nicht gehalten sei, sie zu entlassen, obschon 
er dadurch in der Gefahr bleibe, immerfort zu sündigen.

5V) Ebenso leichtsinnig und frivol hat der berühmte Bu­
senbaum in seiner Alednlla das sechste Gebot abgehandelt. 
Wir nennen diesen, weil er ein Westphale war. Siehe Inb. III. 
?r. 4. 6ud. I. n. 4. 5., wo er ganz unschuldig eine Selbstbefle, 
ckung erlaubt, n. 6. 7. 8. p. 254. 257. eäitio yusrts. üud. I. 
In Lne. n. 6. äub. IV. n. 4. 5. 6. p. 265—267.

So weit unsere AuSzüge aus den Casuisten über das sechste 
Gebot; wir werden dieselben noch vermehren im Verlaufe des 
Werkes, weil die Jesuiten es lieben, allenthalben, wo es nur an« 
geht, Beispiele aus dem Gebiete jenes Gebotes zu nehmen. 
Wer das hier Vorgebrachte, welches in getreuer Uebersetzung 
den Quellen entnommen worden, mit Bedacht liest, wird seine 
Meinung über Sittlichkeit jener ehrwürdigen Väter, über ihre 
Tüchtigkeit, Jugend und Menschheit zu Keuschheit und morali­
schem Wandel zu erziehen, gewiß mit der entgegengesetzten ver­
tauschen. Es konnte nicht unser Plan kein, die sämmtlichen Ca­
suisten zu benutzen; aber kein einziger ist, dessen Lehre nicht mehr

57^ l^vserum LonLueiNiLc'. 06- 
8
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oder weniger von dem Gifte der Unsittlickkeit angesteckt sei. 
Daß wir namentlich Auszüge aus dem Escobar genommen, hat 
darin seinen Grund, weil er sich stets auf andere Casuisten be­
ruft; und seinen Citaten kann man gewiß trauen. Wer sich die 
Mühe nehmen wollte, aus den 3«tt Casuisten daS Anstößige 
und Scandalöse über das sechste Gebot zusammenzustellen, der 
würde ein Gemälde unter seinen Händen entstehen sehen, wovon 
sich jeder, der noch einen Funken Schaam und Sittlichkeit in 
sich hat, mit Abscheu und Entsetzen wegwenden würde.

tz. 2.
Das siebente Gebot.

Kein Theil der Sittenlehre ist von den Jesuiten geachtet 
worden; sie haben das Verderben ihrer Grundsätze nach allen 
Seiten hin verbreitet, und die Erfolge haben den schmählichen 
Bemühungen entsprochen. Aber vorzüglich haben sie auf die 
schaamloseste Weise die evangelische, kirchliche und naturgesctzliche 
Lehre über das siebente Gebot verderbt; sie haben Diebstahl, 
Wucher, Banquerott, Betrug aller Art erlaubt und dadurch 
ebenso sehr dem gesellschaftlichen Zustande der Menschen, wel­
cher auf gegenseitiger Rechtsancrkennung in Betreff des Mein und 
Dein beruht, jede Stütze entzogen, als auch jede sittliche und 
tugendhafte Gesinnung aus dem gegenseitigen Verkehre verbannt 
und dafür den jämmerlichsten Egoismus eingeführt. Jeder Staat, 
jede menschliche Gesellschaft ist es dem Wohle ihrer Mit­
glieder schuldig, die heillosen Lehren der Jesuiten zu ächten 
und sich vor einem Orden zu hüten, der solche Lehren erzeugte, 
duldete und hegte.

I. Vom Diebstahle.
Das göttliche Gebot und die bürgerlichen Gesetze untersagen 

strenge jeden Diebstahl; die Jesuiten aber erklären ihn in unzäh­
ligen Fällen für erlaubt oder nur für eine läßliche Sünde, der 
man sich nicht einmal im Beichtstühle anzuklagen braucht. ")

1) Escobar erlaubt den bei den Ungläubigen als Gefan­
gene Lebenden nicht nur ihre Herren, sondern auch jeden Andern

N) Davon bcim Veichtsocramente. 
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zu bestehlen und zwar, was und soviel sie vermögen. GewährS- 
wann ist ihm Molina, der nicht nur den Gefangenen, son. 
dem auch jedem Christen den Diebstahl gegen die Ungläubigen 
erlaubt. Nach Sanchez erlaubt er den Christen, dieselben 
um Zölle und Abgaben zu betrügen, und spricht sie nach Hur- 
tado von jeder Wiedererstattung frei. ")

2) Die Jesuiten halten einen kleinen Dicbstabl nur für 
eine läßliche Sünde, daher stellen Escobar, Busenbaum 
und Andere die Frage auf: Was ist ein schwerer Dieb­
stahl? Diese Frage wird von den Jesuiten verschieden beantwor­
tet. Busenbaum sagt: Navarra will, es gehöre dazu ein 
halber Thaler; und das ist zu gewissenhaft; andere Doctoren 
(dazu gehört B a n n e z) fordern Ivtt Goldstücke; das ist zu 
lax." °°) Nach mehrerer Casuisten Meinungen führt Escobar 
an. Allein er entscheidet nach einem andern Maßstabe. „Ein 
schwerer Diebstahl, sagt er, ist derjenige, welcher mit Berücksich­
tigung aller Umstände dem Bestohlenen einen schweren Nach­
theil bringt oder ihn eines bedeutenden Vortheiles beraubt. Da­
her muß man auf die Personen, an denen der Diebstahl verübt 
wird, Rücksicht nehmen. Im Allgemeinen fordert Escobar 
zum schweren Diebstahl so viel, als zur Unterhaltung des Be- 
stohlnen für einen Tag hinreicht; daher ist sein geringster Satz 
bei einem Armen ein halber Thaler, bei einem Könige 3 Gold­
stücke. «-)

Ueber die kleinen Diebstähle fragt Escobar: Jemand hat 
durch kleine Diebstähle Vieles zusammengestohlen: welche Sünde 
hat er begangen? Antwort: Wenn er gestohlen hat, mit der 
Absicht fortzufahren, (aber wer wird so dumm oder so boshaft 
sein, eine solche zu haben?) so begeht er eine Todsünde; wenn 
er aber aus Gelegenheit, ohne diese Absicht, zufällig kleine Dieb- 
stähle begeht, so sündigt er nicht schwer, namentlich wenn es in 
großen Zwischenräumen geschieht, so daß er der vorhergegangenen 
Diebstähle sich nicht mehr erinnert. In der Praxis nimmt man 
sicherer an, daß er dann schwer sündige, wenn er es durch kleine 
Diebstähle bis zu einer bedeutenden Summe gebracht hat und

silier, tkeol. mcn.il. 1>. I. kx. 9. c. 4. n. 17. p. 155. 
60) Uusctid. 1^. III. H. V. c. I. lUN). 2, 270. <>>) I. n, zo.

156. 62 I. z. 151. 152.
8*
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dieß gewahr wird. Wird er das aber nicht gewahr, sö 
sündigt er nur läßlich, wiewohl sich die kleinen Diebstähle zusam­
men sehr hoch belaufen. Wird er dieß aber gewahr, so ist er 
zur Erstattung verbunden, wenigstens dessen, was die Quantität 
des Gestohlenen bedeutend macht.

4) Aehnlich spricht der verehrungswürdige Busenbaum: 
„Wenn Jemand gelegentlich Einem oder Mehreren ein Mä­
ßiges stiehlt, ohne die Absicht, dadurch etwas Bedeutendes zu er­
werben und dem Nächsten schwer zu schaden, so sündigt er weder 
durch diese einzelnen Diebstähle schwer, noch machen sie zusam­
men eine Todsünde aus. Steigt aber der gesammte Werth zu 
etwas Bedeutendem, so kann er nach Lessius, Sanchez und 
Bonacci'nus schwer sündigen; aber auch davon wird er frei 
sein, wenn er gerade in dem Augenblicke nicht wiedcrerstatten 
kann, oder doch wenigstens die Absicht hat, späterhin das zu; 
rückzugeben, was er das letztemal gestohlen hat. Nach Gra­
nada und Diana."

5) Hat er aber die Absicht, durch mehrere gegen Einen 
verübte kleine Diebstähle sich allmählich zu bereichern, oder einen 
schweren Schaden zuzufügen, so sündigt er durch diese Absicht 
schwer. Und obwohl die Ausübung solcher einzelnen kleinen 
Diebstähle nur läßlich ist, so ist doch bei besagter Absicht die 
Fortsetzung derselben tödtlich, weil sie dem Staate sehr schadet 
und die Praxis sehr gefährlich für die menschliche Gesellschaft 
wäre (einen anderen Grund weiß der Jesuit nicht), wie z. B. 
wenn ein Schneider von Mehreren Neste Tuches stähle, wenn 
Kaufleute zu kurze Ellen oder zu leichtes Gewicht u. s. w. ge­
brauchen. Jedoch auch diese werden von der schweren Sünde 
frei gesprochen

nach dem, was n. 1. gesagt ist.
b) Wenn sie es thun, um sich schadlos zu halten, oder 

weil sie sonst Nichts gewinnen würden, oder wenn sie den Preis 
erhöhen müßten und dann keine Käufer finden würden. Nach 

Rosella;
e) wenn sie sonst Nichts haben, wovon sie sich und die IH, 

rigen ernähren können.

63) Lscod. 1. c. n. 4. p. 152 153. 64) kusenb. 1. c. äub. Z, v.1.2. 
271. 272. 65) Siehe bei uns n. 4. 66) vusenb. etc. etc.
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6) Auch der diebsfreundliche Eseobar hat den saubern 
Gegenstand in ähnlicher Weise abgehandelt. Er fragt: ,,Können 
viele kleine Diebstähle auch wohl zu einem todtsündlichen zusam- 
menwachsen? Die Antwort lautet fast wörtlich wie die oben ge­
gebene Busenbaums. Escobar fragt weiter: Jemand begeht ei­
nen Diebstahl, wodurch das bisher in kleinen Diebstählen Ge­
stohlene gerade zu einer bedeutenden Summe steigt. Der Dieb 
hat aber die Absicht, das zuletzt Gestohlene gleich zu erstatten. 
Antwort: Dann würde er nicht tödtlich sündigen, weil dieses 
Behalten des Gestohlenen auf kurze Zeit doch eben kein großes 
Unrecht wäre. Granada." ^)

7) Unser Ehrwürdiger fragt weiter: „Ist es aus irgend ei. 
nem Grunde wahrscheinlich, daß kleine Diebstähle niemals zu 
einer Todsünde zusammenwachsen? Antwort: Sa (ein äoetm 
Kravjs) behauptet es und befreiet von der Last der Wiedererstat­
tung, wenn sie nicht aus demselben fortdauernden Willen her- 
vorgchen; denn so werden viele läßliche Diebstähle nie einen 
todtsündlichen bilden. Ich aber (Bater Escobar) halte die ent­
gegengesetzte Meinung für wahrscheinlicher, wenn die kleinen 
Diebstähle in einerlei Art von Geschäft, mit derselben Gesin­
nung sich zu bereichern geschehen, und wenn von einem Dieb­
stahl zum andern nicht gar zu lange Zeit ist. Aber wie groß 
muß denn diese Zeit sein? Antwort: Sanchez will ein Jahr; 
aber Filliuccius (der nicht so hartherzig ist) fordert wahr­
scheinlicher nur einen ganzen oder einen halben Monat. San­
chez fügt noch hinzu, bei ganz kleinen Diebstählen (wie da sind 
zu kleines Gewicht, zu kleines Maaß) werde eine größere An, 
zahl erfordert, als bei andern, um daraus eine Todsünde zu bil­
den, und das um so mehr, je größer die Anzahl der Betheilig- 
ten ist, weil diese dann weniger an dem (ganz kleinen) Dieb-, 
stähle auszusetzen haben."

8) „Wird der, so durch viele kleine Diebstähle schon schwer 
gesündigt hat, durch neueÄeine Diebstähle immer schwer sün­
digen? Antwort: Sanchez bejaht es; Filliuccius verneint 
es, weil derlei kleine Diebstähle ja keine neue große Summe ab­

6') I. c. 24. 157.
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runden, sondern eine abgerundete nur vermehren, bis wieder eine 
zweite bedeutende Summe entsteht, woran nun die Todsünde 
haften wird."

Soll man bei derlei Ansichten mehr über ihre Albernheit 
lachen, oder über ihre Sittenlosigkeit zürnen? Aber wie es auch 
sein mag, das bleibt gewiß, daß diese Jesuiten den Diebstahl und 
die Büberei, namentlich im täglichen Verkehre > in ein System 
gebracht baben.

9) Der fromme Escobar stellt die Frage auf: „Ein Fürst 
ist mir schuldig, und ich kann von ihm keine Zahlung erhalten: 
kann ich, um zu meinem Gelde zu kommen, ihn um die Abga­
ben betrügen? Allerdings, und diese Lehre gilt auch in Betreff 
des Kopfschutzes, der Zehnten u. s. w."'°) Die übrigen Anlei­
tungen, den Fiscus zu betrügen, haben wir schon oben beim 
vierten Gebote von n. II. an angeführt, theils werden sie unten 
folgen.

19) Ganz allerliebst sind die Lehren, welche die Casuisten 
den Bedienten gegeben haben, die mit ihrem Lohne nicht zufrie­
den sind; sie erlauben denselben gradehin, ihre Herren zu 
bestehlen.

Escobar fragt: „Begeht ein Bedienter eine Todsünde, 
wenn er seinen Herrn um ein Bedeutendes bestiehlt? Antwort: 
Allerdings, außer, wenn der Herr ihm das Nothwendige (und 
das ist sehr relativ) nicht gibt. Denn in diesem Falle hat der 
Bediente das Recht, sich selbst zu helfen, nach dem Natur­
rechte."

11) Viel deutlicher aber spricht der ehrliche Vater Bauny; 
er fragt nämlich: „Können Diener, welche mit ihrein Lohne 
nicht zufrieden sind, denselben vergrößern, indem sie von den 
Gütern des Herrn so viel zusammcnftehlen, als genügt, um ihren 
Lohn mit ihren Diensten in Verhältniß zu bringen? Antwort: 
Sie können das zuweilen auf ganz erlaubte Weise thun, wenn 
sie nämlich, als sie sich bei dem Herrn verdingten, so arm wa­
ren, daß sie mit jedem Lohne zufrieden sein mußten, dann, wenn 
andere Bediente für gleiche Arbeit größeren Lohn bekommen." ")

00) Lucod. I. 0. n 26- Wergl. ncch n. 27 2g. Nuzendumn I. II. 
3 272. 70) Kscod. I. c. n. 1l. j>. 153- 71) idiä. o. 14. 154

7r) üuiomil s>. 213. 214- odit. VI. t».
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Nach dieser Lehre bestahl einst, wie uns Pascal erzählt,") 
ein gewisser Jean d'Alba, Bedienter am Jesuiten-Collegium 
zu Paris, seine Herren, und vertheidigte seinen Diebstahl aus 
deren eigenen Schriften zum großen Aerger der frommen 
Väter.

12) Vorzüglich nachsichtig haben sich die frommen und ga­
lanten Väter der Gesellschaft Jesu gegen die Damen gezeigt, 
deren Einfluß und Macht so klugen Männern, wie sie waren, 
nicht verborgen bleiben konnte. Daher haben sie angelegentlich 
deren Gunst zu erringen gestrebt. Und darin sind sie bekanntlich 
nicht unglücklich gewesen. Busenbaum sagt: „Eine Frau 
kann Almosen geben, Geschenke machen, nach Sitte der anderen 
Frauen ihres Wohnortes und Standes, weil die Gewohnheit 
ihr ein Recht gibt, dessen ihr Mann sie nicht berauben kann." 
Nach Diana, Moli na und 1V Anderen. Molina erlaubt ihr, 
dem Manne zu den angeführten Zwecken den zwanzigsten Theil 
des Einkommens zu entwenden.") Escobar gestattet ihr gleiche 
Freiheit, um Geld zum Spielen zu bekommen; sie sündigt nicht, 
sagt er, wenn sie etwas nimmt, was der Mann ihrer Bitte 
nicht ungern gewähren würde. (Und welche Frau sollte wohl, 
indem sie den Mann auf diese Weile bestiehlt, zu ihrer Gewiss 
scnsberuhigung nicht sagen: Thut Nichts, mein Männchen würde 
es mir ja doch gegeben haben). Ferner kann sie auch gegen den 
Willen ihres Mannes für das, was sie und ihre Familie be­
darf, als Kleidung (welche Frau würde nach der Anleitung deö 
frommen Vaters nicht versucht werden, einmal zu einem neuen 
Kleide oder sonstigen Modeartikeln zu stehlen, wenn der Mann 
Umstände machte, es ihr zu geben?) Speisen (wozu auch Lecke­
reien gehören), Arzeneimittel (wozu der gesammte Loilettenapparat 
gerechnet werden kann), das Geld entwenden. Ein Gleiches kann 
sie thun, um ihre Aeltern, oder ihre Kinder erster Ehe, oder, nach" 
Busenbaum,") der sich aufLessius, Palaus, Navarra 
u. s. w. beruft, um ihre Brüder und Schwestern zu unter­
stützen. ")

7Z) t-eltx'.-; ^noviuc. 4. b am Schluß. 74) Nusentr. t. c. c, (. lluk. 
iV. 3. '5) jkicl. n. 4. 76) i. c. n. 13. p. 154<
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13) Busen bäum erlaubt der Frau, wenn ihr Mann ein 
Verschwender ist, denselben zu b.estehlen, um sich zu entschä­
digen.

14) Derselbe erklärt eS für eine läßliche Sünde, wenn ein 
Sohn seinem reichen Vater zwei oder drei (nach Lessius), ja fünf 
oder sechs Louisd'or- (nach Sanchez) stiehlt.^)

15) Busenbaum und Escobar lehren nach Laymann 
und Diana, wenn der Sohn eines Wirthes oder Kaufmannes 
die Güter seines Vaters verwaltet und derselbe will ihm dafür 
nicht ein Salar geben, wie er es einem Fremden geben müßte, 
so kann der Sohn es seinem Vater entwenden; nur muß er die 
Kosten, die der Vater auf seinen Unterhalt verwendet, davon 
abrechnen.

16) Beide erlauben den Bedienten, ihren Herren jede Art 
Lebcnsmittel zu stehlen, wenn sie dieselben nicht verkaufen, son­
dern verzehren. 6°) Die armen Weinkeller!

17) Escobar fragt: „Es wird behauptet, es sei auch in 
schwerer Bedrängniß nicht erlaubt, fremdes Gut zu stehlen: ist 
die entgegengesetzte Meinung nicht wahrscheinlich? Gewiß, nach 
der Lehre des Lessius;^) denn sowie der Reiche verpflichtet 
ist, einem hart Bedrängten zu geben (davon wollen aber die 
frommen Väter in der Lehre vom Almosen Nichts wissen), so darf 
dieser auch entwenden, ohne ein Unrecht zu begehen; der Reiche 
kann vernünftiger Weise nicht einmal unwillig werden, daß er 
etwas hat abgeben müssen; höchstens kann ihm die Art und 
Weise mißfallen." ^)

18) Am schlimmsten kommt der Staat bei den frommen Vä» 
lern weg; sie erlauben, ihn auf jede Weise zu betrügen. Wir 
sahen schon oben, daß Unterthanen nicht verpflichtet seien, an 
den Staat Abgaben zu bezahlen. Escobar lehrt nun weiter:

Diejenigen, so den Staat um rechtmäßige Zollgebühren 
betrügen, sündigen nicht schwer und sind nicht zur Erstattung 
verpflichtet. Denn nach einer probabeln Meinung verpflichten 
reine Strafgesetze des Staates nicht im Gewissen. Nun 
sind aber die Abgaben-und Zölle gleichsam Strafgesetze, also vcr-

>7) Lscot). I. c. n. 4. 78) I, c. u. 6. 70) Lsco6. I c. v Z1. p. 
158. Luseotr I. e. n. 8. p. 275. 80) lclem n. 9. p- 276. 81) Ale Stelle 
steht 1.. II. c. 12 n. 12. 82) ^scob. 1. c.n 29- p- 158. 8z) Kapitel H. § 5-
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Pflichten sie auch nicht im Gewissen. Sollte nun Jemand ein­
wenden, daß Zolldefraudationen denjenigen, die Zölle pachten, 
zum Schaden gereichen, so antworte ich, daß sie dieselben ja 
mit diesem onus pachten. Denn sie haben nicht das Recht, aus 
weine Kosten ihren Vortheil zu erstreben.^)

Ja, diese Ehrwürdigen'ermuntern die Schmuggler gradezu, 
guch trotz der Lebensgefahr, die ihnen droht, doch ihr Gewerbe 
zu üben. Denn Escobar sagt nach Navarra, Philiarch 
und Anderen: Wiewohl es todtsündlich ist, sich der Gefahr des 
Todes oder eines sehr schweren Schadens auszusetzen, weil das 
fünfte Gebot verletzt wird, so ist doch die Ucbertrctung eines Ge­
setzes, welches Todesstrafe auferlegt, einer solchen Gefahr nicht 
ausgesetzt, weil Jemand bei der Uebertretung desselben solche 
Vorsicht anwenden kann, daß es probabel ist, er würde keine 
Gefahr des Lebentz oder andern schweren Verlustes laufen.

II. Vom Wucher.

Die Lehre vom Wucher hat den frommen Vätern nicht we­
nig zu schaffen gemacht, weil die göttlichen und bürgerlichen Ge­
setze ihn streng verbieten. Darum sind auch die Casuisten von 
seiner Verwerflichkeit so überzeugt, daß der liebenswürdige ES« 
cobar es für eine Ketzerei erklärt, zu behaupten, Wucher sei 
keine Sünde, ^) Busen bäum ihn eine Verletzung des gött­
lichen und menschlichen Rechtes nennt, und der gewissen­
hafte Bauny die Wucherer in einer langen Strafredc für in­
fam erklärt. Aber trotz dem haben die Ehrwürdigen den Wu­
cher erlaubt,- und je größer die Hindernisse waren, die sie, um 
etwas so Großes zu Stande zu bringen, zu übcrwältigcn hatten, 
desto glänzender und bewunderungswürdiger hat sich ihr Scharf­
sinn, ihre Spürkraftsgabe, desto rührender ihr christliches Mit­
leid mit den Schwächen der armen Geizhälse und Wucherer ge­
zeigt.

64) Urcob. Univeis., tlieol, moral. etc. d,. V. 8ect. u'ol-I. 20. 
Dergl. l-essiu« di. II. c. 33. clu^. 8. o. 55. d^Lvarr. c. 23. II. 55. Vitlcnt 
1^ II. äisp. 7. c^u. 5. p. 5. k'ill. 1'. II. tr. 21. c. II. n. 420. 65) Und. 
prob. 28. SS) Ir. III. Lx. 5- e. I. n. 1. p.387. 87) I,. 3. "IV. 5. 3u!>. 7. 
p. 333. SS) ks'un^. Lumina. c. 14. Bgl. Lscob. I. e. n. 21. p. 391.
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1) Der treffliche Vater Bauny, dieser große Seelennoth- 
Helfer, hat diese Materie am vollendetsten behandelt und ein wah- 
res Meisterstück geschaffen. Er wußte, wie Vielen er einen un­
schätzbaren Dienst erweisen würde. Daher sagt er: Der würde 
sich die Weltlichen sehr verbinden, welcher das, was am Wucher 
sündlich ist, davon wegschnitte unö irgend eine Art und Weise 
ausdächte, wie man sein Geld ohne Wucher austhue und doch 
damit nicht weniger, als durch Wucher gewinnen könnte.

2) Diese Methode hat er denn auch glücklich ausfindig ge­
macht. Sie ist folgende: „Wenn, sagt er, Jemand um Geld 
angesprochen wird, so soll er ungefähr folgendermaßen antwor­
ten: Ich habe kein Geld auszuleihen, wohl aber gegen einen 
anständigen und erlaubten Prosit anzulegen. Wenn ihr die ver­
langte Summe unter der Bedingung von mir nehmen wollt, 
daß ihr sie anlegt und wir beide alsdann Gewinn und Verlust 
theilen, so möchte ich mich dazu entschließen. Da es aber Mühe 
kosten würde, den Gewinn auszumitteln und uns darüber zu 
vergleichen, so gebt mir statt dessen eine Anweisung auf etwas 
Gewisses, damit ich mein Geld nicht auf's Unsichere hingebe: 
so wird unser Accord viel leichter geschlossen sein, und ich will 
das Geld sogleich aufzählen."

3) „Dieß, fährt der Ehrwürdige, entzückt über das wohlge­
lungene Meisterstück, fort, ist ein ganz probates Mittel, wodurch 
unzählige Menschen in der Welt, die durch Wucher, Erpressun­
gen und unerlaubte Contracte den gerechten Zorn Gottes auf 
sich laden, ihre Seelen retten und schönen, honetten und erlaub­
ten Prosit von ihrem Gelde ziehen können." °°)

4) Es ist eine bekannte Sache, die durch tägliche Erfahrung 
bewährt wird, daß ein Jeder, der zu einem Wucherer seine Zu­
flucht nimmt, allemal in der größten Verlegenheit ist und sich 
folglich ganz in die Hände desselben gibt- Das haben die klu­
gen und scharfsinnigen Väter übersehen, weil es nicht in ihre 
Lehre paßte. Sie erlauben daher den Wucherern ohne Sünde 
jede Erpressung, wenn sie nur unter-einem anständigen Titel 
geschieht und das Geld von dem Darleiher genommen wird un­
ter dem Titel eines Geschenkes aus Wohlwollen, auS Dank­

barkeit.

88^ t-w. l. ^>) t. L.
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Und welcher Wucherer wäre wohl so gottlos und dumm, 
das Gewucherte unter dem Namen eines unerlaubten Gewinnes 
zu erpressen? Titel und Borwand sind ihm ganz gleichgültig, 
wenn das Geld nur in seinen Beutel kommt. Eine solche seine 
Richtung der Absicht, die den Wucher in seiner Wesenheit beste­
hen läßt und ihm nur den häßlichen Namen und die Sündhaf­
tigkeit nimmt, hat den Jesuiten und noch mehr ihren Schutz- 
empfohlenen die trefflichsten Dienste geleistet, und sie entscheiden 
mit Hülfe derselben eine Menge der interessantesten Casus.

Escobar sagt: Wucher ist nichts Anderes, als wenn man die 
Absicht hat, von geliehenem Gelde Gewinn, als eine Schuldigkeit, 
zu ziehen; ihn aber als einen Beweis des Wohlwollens und 
der Dankbarkeit des Leihenden zu nehmen, ist kein Wucher. Fer­
ner ist es nicht erlaubt, von einem Darlehen unmittelbar einen 
Gewinn zu erzielen; aber es zu thun durch Vermittelung des 
Wohlwollens und der Dankbarkeit des Leihenden ist kein Wu­
cher. d>)

5) Weiter fragt unser ehrlicher Vater: „Der Leihende be, 
willigt dem Wucherer einen Gewinn, wozu ihn dieser angctrie- 
ben hat, zum Lohne sür den durch das Anleihen zu hoffenden 
Gewinn: ist das Wucher? Antwort: Ich gestehe mit Filliuc- 
cius, daß die Sache gefährlich sei. Wenn jedoch der Auslei­
her den Gewinn bloß von der Freigebigkeit des Leihenden er­
zielte, so wäre es kein Wucher Welche Spitzfindigkeit!

6) Anton leihet dem Peter mit der Bedingung, ihm sogleich 
eine Pfründe zu geben, nicht als Prei^ des Anleihens, sondern 
aus Dankbarkeit: Ist das Wucher? Nein, nach Salas." ")

7) Ist es Wucher, für das Darlehen etwas haben zu 
wollen, nicht zwar nach Schuldigkeit, sondern aus Freund­
schaft und Dankbarkeit? Nein; wenn man den Gewinn nicht 
erwartet, weil man geliehen hat und aus gesetzlicher Verbind­
lichkeit. Daher ist es kein Wucher, wenn man für ein Darlehen 
ein Geschenk erwartet von der Dankbarkeit des Anleihendcn, 
und dasselbe aus dieser Verbindlichkeit einfordert."

01) l. c. n. 3. p. 388. 02) ikicl. 4. '") ,8,3 31
p. 393. 01) ikich n. 33.
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8) Kann der Ausleiher etwas annehmen für das tucrum 
C688LN8? (Welche Frage! bezieht er dafür nicht seine gesetzmäßi­
gen Procente?) Allerdings, weil er es nicht nimmt als Folge 
des Anleihcns. Aber um für das luorum ce88sn8 auf erlaubte 
Weise etwas nehmen zu dürfen, muß der Fall da sein, daß der 
Ausleiher das Geld aus dem Handel nimmt und in 
diesem einen Gewinn hoffen konnte." Welcher Wu­
cherer wird diese Beschönigung nicht haben und sogar den Geld­
wucher nicht selbst als einen Handel ansehen?

9) Jemand verleiht ein Capital und nimmt aus Unwissen­
heit ein Uebriges wegen des Darlehens, in der Meinung, er 
dürfe es, weil er sonst nicht geliehen haben würde: darf er nun, 
wenn er nachher das Unrecht einsieht, das genommene Geld als 
Entschädigung für das luerum ce88an8 behalten? Lessius sagt 
nein; aber Tanner und S a (äoetore8 §rsv68) bejahen es."

10) Ebenso lax! sind die von Busenbaum über den 
Wucher vorgetragenen Lehren, die er durch Stellen aus vielen 
Casuisten erhärtet, d?)

IH. Von den Contracten.

1) Die Jesuiten haben eine ganz besondere Art von Con- 
tract erlaubt, der ausschließlich zum Betrügen ersonnen ist und 
nur in der Form einen Schein Rechtens hat. Dieser Contract 
heißt Mohatra, und Escobar erklärt sich folgender Weise 
darüber: Derselbe besieht darin, daß Jemand, der in Geldverle­
genheit ist, von einem Kausmanne Waare auf Credit nimmt, 
und zwar zum höchsten Preise, und eben diese Waare dem Kauf- 
manne sogleich gegen baares Geld zum niedrigsten Preise zurück 
verkauft. §«)

2) In dem Lpilogu8 Lummarum, einem sehr bekannten 
Auszuge aus den berühmten Casuisten, wird derselbe Contract so 
erklärt: „Mohatra nennt man, wenn Jemand, der z. B- 2V 
Louisd'or nöthig hat, vom Kaufmanns für 3V Louisd'or Waare, 
nach Jahresfrist zu bezahlen, kauft und sie sofort an denselben 
sür 20 Louisd'or haar zurückgibt.

95) Lücob. I. c. II. 34. 90) n. 35. 394. Vergl. noch II. 36. 4t. 
42. 43. 44. 97) 333-337. 98) IV. IN, Lx. Z. c. 6. 36.
p. 367. 368. R) j», 54.
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3) Escobar fragt, ob dieser Contrüct auch erlaubt sei? 
Antwort: Nebel lus bemerkt, daß er durch die Gesetze Casti- 
liens unter schwerer Strafe verboten sei. (Aber was kümmern 
sich die frommen Väter um die Staatsgesetze?) Aber er ist dessen» 
ungeachtet erlaubt, wenn nur Folgendes beobachtet wird: Zuerst 
muß weder ausdrücklich, noch versteckter Weise ein Vertrag vor­
hergegangen sein; dann muß der Preis, wozu die Waare ver­
kauft wird, nicht den höchsten übersteigcn, und derjenige, wozu 
dieselbe zurückverkauft wird, nicht unter dem niedrigsten sein. Mo­
lina fordert noch, daß die Waare nicht in der Absicht verkauft 
werde) um sie zum niedrigsten Preise wieder zu kaufen; aber 
Salas versichert, dieß hindere nicht, weil kein Wucher statt- 
sinde, wo Nichts mehr als das ausgemachte Capital wieder ge- 
gegeben, oder wo für das Leihen Nichts als Schuldigkeit er­
wartet werde, wenn gleich ein Gewinn hauptsächlich bezweckt 
werde." '°°)

Wozu alle diese Zusätze, da die Sache klar ist. Denn wer 
für 2V Louisd'or, die er austhut, sich 3V gutschreibt, begeht 
Wucher, da er 33'^ Procent nimmt.

4) L e s s i u s, der an' Nichts weniger leidet, als an Ge- 
wissensscrupeln, bemerkt: „Wer mit Absicht so verkauft, daß er 
das Verkaufte für den geringsten Preis wieder an sich nimmt, 
kann zwar gegen die christliche Liebe sündigen, wenn er einen 
armen Menschen zu dessen großem Schaden zwingt, Waaren zu 
kaufen, die er nicht nöthig hat, da er ihm doch leicht hätte bor­
gen können: jedoch ist er zur Wiedererstattung nicht verpflichtet. 
Nämlich , wohlverstanden, die Gerechtigkeit verbindet ihn nicht 
dazu; aber er kann nach dem Gesetze der Liebe dazu verpflichtet 
werden, wenn der Andere arm ist. Hört aber die Armuth dessel­
ben auf, so ist jener weder nach der Gerechtigkeit, noch nach der 
Liebe zum Wiedererstatten verpflichtet."

5) Namentlich «haben sich die mitleidigen Väter der armen 
Jugend angenommen, die durch Leichtsinn in Schulden geräth. 
Der ehrwürdige Vater Escobar stellt die Frage: „Ein Mün­
del oder Jemand, der noch' nicht 25 Jahre alt ist, hat geborgt

E) kzcoli. I. c. p. A68. E) t-essiu» cle juLtit. 1^. 2. c. 2t. <l. 16. 
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und sich durch einen schriftlichen Contract verpflichtet, zu bezah­
len: ist er dazu verbunden? Antwort: Keineswegs, sondern er 
kann sich mit Sicherheit auf das bürgerliche Gesetz berufen, das 
ihn von der Bezahlung frei spricht, wenn er den Contract nur 
durch keinen Eid besiegelt hat."

6) Aber Escobar heilt die dem Creditor geschlagene Wunde 
gleich darauf durch einen lindernden Balsam. Es ist aus Er­
fahrung bekannt, wie Wucherer oft die Verlegenheit solcher jun­
gen Leute mißbrauchen und ihnen gegen eine Schuldverschrei­
bung Summen zu ungeheuern Procenten leihen, die gleich zum 
Capital geschlagen werden. Escobar stellt nun die Frage: 
„Wie wenn nun ein Mündel dem Creditor eine Summe be­
zahlt hat, die er ihm gar nicht schuldig ist (freilich sieht sie in 
der Verschreibung), kann der Creditor sie mit ruhigem Gewissen 
behalten? Antwort: Allerdings, bis sie gerichtlich von ihm zu- 
rückgcfordert wird. Nach Laymann."

7) Es ist bekannt, daß in früherer Zeit Mancher, durch 
Ränke und List hintergangen, sich verpflichtete, versteht sich mit 
seinem Vermögen, in ein Kloster zu treten. Oft kamen solche 
Leute hinter den ihnen gespielten Betrug und hatten wohl Lust, 
wieder auszulreten, zum schweren Schaden der Kirche, die das 
Geld,' was sie gebracht hatten, wieder herausgeben mußte.

Die Jesuiten mögen nicht selten solche verdrießliche Fälle 
gehabt haben, und die Casuisten suchten ihnen vorzubeugen. 
Daher wirft der scharfsinnige Escobar die Frage auf: „Je­
mand ist durch List bewogen worden, einen geistlichen Con­
tract einzugehen, z. B. in einen Orden zu treten: ist er auch 
verpflichtet, denselben zu halten? Antw. Allerdings, wie S a 
und Silvester (ein Paar öoetores §rsves et xü) behaup­
ten, es sei denn, daß die angewandte List eine solche war, daß 
auch ein Gescheiter dadurch konnte hinter's Licht geführt werden. 
Dann muß man voraussetzen, daß der Wille, den Contract zu 
schließen, ganz gefehlt habe."

IV. Von,den Depositen und dem Geliehenen.

1) Der fromme Vater Escobar führt die Cassenbeamtcn

102) I. c. 32. p. 363. WS) jblcl. IM) IHob. ibiä. n. 44. 
p. 369.
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in eine sehr schwere Versuchung und die Cafsen in große Ger 
fahren. Er fragt nämlich: „Darf ein Casscnbeamter oder königl. 
Schatzmeister ohne Wissen seines Herrn mit dem Gelde dessel­
ben zu seinem Vortheile Geschäfte machen? Antw. Allerdings, 
nach der Lehre des Lessius; nur erwachse dem Herrn daraus 
kein Nachtheil oder keine Gefahr." "") Aber wer vermag hier 
für Gefahr und Schaden einzustehen?

2) Das Folgende gehört eigentlich zu dem Capitel über 
den Wucher; aber eine genaue Ordnung in der Materie muß 
man bei den Casuisten nicht, suchen. Mancher scharfsinnige Ge­
danke ist ihnen so nachträglich eingefallen und nimmt mit jedem 
Plätzchen vorlieb. Unser Escobar also fragt: „Kann derjenige, 
der Geld ausleihet, mit dem Leihenden sogleich den Vertrag ma­
chen, daß er ihm den Gewinn gleich vom Capitale gebe ? Antw. Ich 
behaupte, nach dem Vorgänge des Lessius, daß er es kann 
auf zweierlei Arten. Zuerst, wenn er unter der Bedingung 
z. B. hundert Louisd'or ausleihet, daß der Leihende ihm gleich 
neun Louisd'or zurückgebe, wegen des luerum cessans der 91. 
Die neun kann er ohne Wucher zurückbehalten. Die zweite 
Art ist, wenn der Ausleiher sich für jenes luerum eessans nicht 
durch ein Gewisses vom Capitale, sondern durch Del, Getreide, 
Gerste u. s. w. entschädigt, wie Salas und Azor bemerkt 
haben." 'OK)

Da können sich die Wucherer wahrlich gratuliren. Denn 
sie können das luerum eessans statt der vom gnädigen Esco­
bar angesetzten 9 Procent auch bis zu 2V und noch höher hinauf rü­
cken, und dabei nach kasuistischer Licenz bei sich sagen, daß sie 
mit dem ausgeliehenen Gelde im Handel oder durch eine Spe- 
culation so viel hätten verdienen können.

4) Auch für Geldspeculanten hat unser Ehrwürdiger liebreich 
gesorgt und ihnen die schreiendsten Ungerechtigkeiten erlaubt; er 
fragt nämlich: „Jemand weiß, daß der Werth einer Münze bin­
nen kurzer Zeit sehr herabgesetzt wird: darf er nun einem An­
dern ein Capital in dieser Münze leihen, mit der Verpflichtung, 
daß er es später, wenn die Münze herabgesetzt ist, zum vollen

M5) Lrcob. 1r. III. e. 7. kr. 4. n. 59. p. 378. loo) ibi6. o. 107. 
p. 385. 386.
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Werthe zürückzahle? Antwort: Er darf es nach Reginald 
(einem ckoetnr Gravis et xius), weil er augenblicklich soviel 
hergibt, als er später wieder haben will."

5) Darf ich das, was mir der Leihende §rsli8 gibt, aüch 
wenn ich es gefordert habe (welch ein Widerspruch!) behalten? 
Allerdings, denn es wird ja nicht als Schuldigkeit wegen des 
Darlehens genommen. So Molina.

V. Vom Kaufe und Verkaufe.

Wir sahen schon oben, als vom Diebstahle die Rede war, 
welche Betrügereien die ehrlichen und redlichen Väter den Kauf­
leuten im Handel erlaubten; hier wollen wir nur Einiges zur 
Vervollständigung der Materie beifügen.

1) Der frommeEscobar erlaubt, Forderungen, deren Bei­
treibung dem Creditor schwer wird, mir aber leicht ist, für den 
zehnten Theil des Werthes zu kaufen, und beruft sich auf den 
scharfsinnigen Lessius.

2) Derselbe gute Vater stellt die Frage: „Jemand kauft 
von einem Diebe mit schlechtem Glauben: (d. h. er hält ihn 
für einen Dieb): wem muß er Erstattung leisten, dem Diebe 
oder dem Eigenthümer der Sache? Antw. Turrian sagt, dem 
Herrn, weil, wer mit schlechtem Glauben kauft, es sich selbst zu­
rechnen mag, wenn er den Werth verliert. Aber mit Unrecht 
hat Turrian die entgegengesetzte Meinungimprobabel genannt. 
Denn Sa (ein äoctor §ravi8 et xius) behauptet, er könne,, 
Andere, er müsse die Sache dem Diebe zurückgeben, weil der 
Dieb die Sache rechtlich wicderfordert, um sie dem Eigenthümer 
wiederzuzustellen." Wer in aller Welt hätte je eine solche
Entscheidung und einen solchen Grund dafür von dem ehrlichen 
Vater S a erwartet, von dessen Glauben an Diebesehrlichkeit 
man wohl sagen kann: solchen Glauben habe ich in Israel 

nicht gefunden.
3) Eine Waare hat einen verborgenen Fehler. Nun weiß 

ich, daß der Verkäufer den Preis niedriger stellen muß; ich frage 
aber, ob er den Fehler angebcn müsse? Antwort: Turrian

W7) Lscob. etc. u. 11t. ibicl. o. 115. 1VS) Lscob. 1>. II. 
Nx. 6. c. 5. n. 58. P. 405. N") ibiä. n. 64. P. 406.
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sagt nein, wenn nur die Sache nicht öfters weiter verkauft werde, 
weil die, so sie ferner kaufen, glauben könnten, der Preis der 
Waare sei abgeschlagen, und sie dieselbe fehlerfreie Waare von 
Anderen konnten wohlfeiler kaufen wollen. Salas beschränkt 
es noch mehr, wenn der Käufer die Sache nicht kaufe, um sie 
wieder loszuschlagen; in diesem Falle sei der Verkauf un« 
recht." Vor dem Gewissen und dem bürgerlichen Rechte 
möchte aber diese ehrliche Entscheidung der frommen Väter wohl 
schwerlich Glück machen.

4) Nach Salas entscheidet Escobar, daß die Apotheker 
zu entschuldigen seien, die eine Medizin statt einer theuerern ge­
ben, die aber gleich oder fast so wirksam ist als diese; nur müs­
sen sie den Preis nicht allzu hoch setzen. '")

5) Derselbe sagt, ein Schuhmacher sei nicht verbunden, 
dem Käufer zu sagen, daß die Schuhe fauch Stiefeln) aus 
schlechterem Leder gemacht seien; nur müsse er etwas weniger 
fordern (das Wieviel bleibt freilich dem Meister überlassen, der 
wohl wissen wird, was er abläßt.) Filliuccius aber will in 
Praxi Nichts davon wissen. '") Wir aber haben bisher noch 
Nichts von theoretischen Schuhmachern und theoretisch schlech­
ten Schuhen gehört.

6) Ein Verkäufer wird gefragt über zukünftigen Vorrath 
von Waaren, über Erhöhung des Münzfußes oder Herabsetzung 
desselben: ist er verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, wenn er auch 
von Allem unterrichtet ist? Antw. Er kann sagen, er wisse Nichts 
davon oder negativ antworten, wo- durch er zwar die Wahrheit 
(die schlagen die guten Väter freilich nicht hoch an), aber doch 
nicht die Gerechtigkeit verletzt, weil er die Wahrheit zu sagen nicht 
verpflichtet ist. So Salas.'")

7) Azor erlaubt den Fürsten Staatsämter für Geld zu 
verkaufen, auch wenn keine Nothwendigkeit (z. D. dringende 
Geldbedürfnisse) dazu treibt, wenn das Amt nur an einen Wür- 
digcn kommt, und nicht zu theuer verkauft wird. '") Das wäre 
also weltliche Simonie.

8) Obligationen stehen schlecht; darf man sie für ein Ge­
ringes an sich bringen? Antwort: Allerdings, wiewohl der

Ul) kscot>. t'te. n. 67. "2) i6icl. n. 68. 113) n. 69. 114) ibilj, 
74. i'. 408- >15) ikikt. n. 80. l'. 4t0.

s
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Käufer das ganze Capital erhalten wird; diesen Prosit muß man'der 
Speculation und dem guten Glücke zuschreibcn. So Mo» 
lina." Da können wucherische Speculanten sich freuen.

9) Jemand kaust eine Sache um einen Spottpreis; muß 
er hier annehmen, daß der Verkäufer sich irre? Antw. Durch­
aus nicht, sagt Moli ncr, sondern er muß vielmehr voraussetzen, 
daß ihm der Verkäufer das zum Geschenke mache, was am rech­
ten Preise fehlt."

1V) Darf Jemand gleichgültige Sachen Solchen verkaufen, 
von denen er Voraussicht, daß sie dieselbigcn zu sündigen Din­
gen mißbrauchen werden ? Antw. Sanchez und Salas sagen 
ja, wenn nur ein vernünftiger Grund da ist, entweder Noth­
wendigkeit oder Nutzen.

VI. Vom Miethen und Vermiet!) en.

Auch über diesen Gegenstand haben die frommen Väter 
Jesu manche irrige, unsittliche und unchristliche Ansichten aus­
gesprochen und sie als Verhaltungsregeln hingestellt, wonach 
man sich in der Praxis richten könne.

1) Escobar lehrt: Ein Diener, der ohne einen bestimm­
ten Lohn in Dienste getreten, seinen Herrn heimlich bestiehlt, 
handelt zwar unrecht, ist aber zur Wiedererstattung nicht ver­
pflichtet, wenn das Gestohlene den rechtmäßigen Lohn nicht über- 
steigt. Nur muß er sich nicht doppelt bezahlt machen.

2) „Darf man einer Buhlerin oder einem Wucherer ein 
Haus vermiethen? Antw. Einige haben es geläugnet, weil es 
so viel ist, als den Stoff geben zu Unzucht und Ungerechtig­
keit. Doch Petrus Hurtado von Menvoza beschränkt 
es, im Falle, daß man das Haus einem Andern vermiethen 
könne. Aber Valencia lehrt, man dürfe, wenn man es auch 
an einen Andern Vortheilhaft vermiethen könne, es doch der Buh- 
lerin oder dem Wucherer überlassen, wenn nur nicht die Lage 
des Ortes Gelegenheit gebe, häufiger zu sündigen, oder die Nach­
barschaft jener den züchtigen Frauen allzuviel schade. (Soll das 
Ironie sein?) In diesem Falle darf man ihr das Haus nicht

U6) UvIinL beim k^cob. ibiä. n. 83- "?) ibI6. n. 86. U8) ibicl.
96 HO) krcod. 1r. III. Ilx. 9. c. 3. o. 25- 26.



14l

überlassen, wenn man es einem Andern eben so theuer vermie, 
thcn kann. Kann man es nicht, so mag es die Hure bekom­
men, weil die Vermiethung des Hauses noch weit von der Sünde 
ist, und ja nicht heißt, zum Bösen mitwirken." "°) Bringe 
Einer solche Aussprüche in Einklang mit dem Worte Jesu: „Wehe 
dem, der Aergerniß giebt," und mit den Grundsätzen des Evan­
geliums. Aber die Jesuiten hatten ja ihr eigenes Evangelium.

3) Nach Suarez darf ein Diener, der zu wenig Lohn von 
seinem Herrn erhält, wenn er arm ist, seinen Herrn bestehlen, 
um sich schadlos zu halten. Escobar aber findet das viel 
zu strenge und er fügt, mit Erlaubniß eines so großen Doctors, 
hinzu, daß er zur Schadloshaltung seinen Herrn bestehlen könne, 
wenn er auch nicht arm sei, aber zu wenig Lohn bekomme 
und deßhalb Unrecht leide. '^) Eine so einladende Lehre braucht 
man den meisten Bedienten nicht zweimal zu geben, und viele 
werden gewiß bei gutem Lohne stehlen, indem sie sich überreden, 
daß ihr Lohn mit ihren Diensten in gar keinem Verhältnisse 
stehe. Wahrlich, die Bedienten hatten bei den guten Vätern 
einen guten Stein im Brett; indeß die Herren mußten die Ko­
sten bezahlen.

4) Auf ähnliche Weise erlaubt Laymann dem Sohne ei­
nes Kaufmanns oder Oekonomen, der dem Vater das Geschäft 
führen hilft, von diesem eine Besoldung zu fordern, und, falls 
sie ihm verweigert wird, sie sich selbst zu nehmen." Und das 
wird sich mancher Sohn nicht zweimal sagen lassen und auch 
noch ein Uebriges nehmen, wegen seiner enormen Dienste und 
Anstrengungen für den Vater. Auch oben ist von diesem Falle 
schon die Rede gewesen.

VII. Vom Spiele und Wetten.

Auch gegen die Spieler sind die artigen und humanen Vä­
ter überaus gnädig gewesen und haben sich alle Mühe gegeben, 
jhnen die beschwerten Gewissen von der Last der Sünde, die sie 
gegen die Gesetze Gottes und des Staats begangen haben, zu 
erleichtern.

irn) und Valencia beim I^scob. iliicl. n. 28. p. 425. 426.
121) Suarez. bei ?.scob. I. c. n. 30. 122) ibia. I2Z) I.s>wann bei Lscob, 

3t.
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I) Vater ELcobar, dieser recht resolute Seelenarzt, der 
nie in Verlegenheit kommt, sagt ganz einfach: „Spielen ist 
eine an und für sich gleichgültige Sache, kann sogar gut und 
anständig sein, und ist nur läßliche Sünde, wenn es aus allzu 
großer Gewinnsucht geschieht. Kein Spiel ist unter einer 
Todsünde verboten, wenn eS auch durch Staats - und Kirchen, 
recht verboten ist. Das heißt in wenigen Worten eine tiefe 
Ehrfurcht gegen Staat und Kirche ausdrücken. Man denke sich 
eine solche Sprache in jener Zeit geführt, wo, namentlich in 
Frankreich, das Spielen bis zur Raserei gesteigert war.

2) Jemand, fährt Escobar fort, gewinnt Geld in einem 
durch menschliches Recht verbotenen Spiel: muß er es erstatten? 
Nicht eher, bis der Spruch des Richters es gebietet, weil daS 
Spiel durch die Gesetze nicht widerrufen wird.

3) Wer gegen die Gesetze des Spieles betrügt, ist zum 
Ersatze verpflichtet; nicht aber, wenn er durch den Betrug gegen 
die Gesetze nicht verstößt (si üecepit Huxts Ie§e8 luüi). Es, 
eobar will damit gewiß die zahlreichen Kniffe und Pfiffe deS 
Spiels gemeint haben, welche Busen bäum näher angiebt.

4) Ferner fragt Escobar: Ich stehle einem Mitspielen« 
den Geld und spiele damit: ist der Gewinn rechtmäßig? Die 
Entscheidung ist in der That echt jesuitisch: „Wenn ich kein 
anderes Geld habe, womit ich das Gestohlene erstatten kann: 
so ist der Gewinn unrechtmäßig; habe ich aber außer dem Ge- 
stohlenen noch sonst Geld, so kann ich rechmäßig gewinnen."

5) Ich habe Jemand mit Gewalt oder durch Furcht zum 
Spiele gezogen: dann bin ich verpflichtet, ihm das Abgenom­
mene zurück zu geben; nicht aber, wenn ich ihn durch Bitten, 
oder auf menschliche Weise, oder durch eine leichte Furcht bewo- 

gen habe.
6) Ebenso liberal erlaubt Escobar einem Sohne, die Gü­

ter des Vaters auf's Spiel zu fetzen; nur dürfen die Umstände 
deö Vaters nicht darunter leiden.

124) bei ^r. III. üx. 12. e. I. o. 2. p. 436^
12») ibi6. n. 3. 126) e. 2. n. 7. c. 3. n. 15. 128) Luiellbsum 
I^ecluUa. U. IH. 1>. 5. äuk. 13. n. 9- P. 352. 363. 126) ibiä. n. 16. 
i»>) iki3, n. 17. p. 437. 181) iblä. n. 19. p. 438°
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-) Eseobar ftagt: Begehen Laien, die ein Hazardspiel 
treiben, Kraft des GesetzeS eine Todsünde? Antw. Keineswegs, 
weil solche Spiele nicht durch's Naturrecht verboten sind, wie 
Molina lehrt. Die positiven Gesetze aber, die gegen 
solche Spiele angeführt werden, sind durch Uebertretungen 
abgeschafft worden, wie Salas bemerkt. Der Grund läßt 
sich wahrlich hören.

8) Auch andere Jesuiten haben über das Spiel geschrieben 
und ihre Casus darüber aufgestellt. Escobar's Frage: Johan, 
nes zwingt den Anton mit ihm zu spielen und gewinnt: ist er 
im Gewissen zum Ersatze verpflichtet? verneint Lessius. Jo­
hannes, sagt er, kann ihn durch ungestümes Bitten zwingen, 
ihm drohen, er werde ihn nicht bezahlen, wenn er nicht beim 
Spiele bliebe u. s. w. Wenn daher Anton aus Schaam oder 
Furcht weiter spielt, so verliert er ja nicht gezwungen, denn 
er kann ja auch gewinnen." ^") Welche Sophisterei!

Molina hat noch andere Gründe angeführt'") und San- 
chez erklärt sich ebenfalls für die Meinung des Lessius. '")

9) Wenn nun aber Johannes den Antonus durch wirkliche 
Furcht und wahren Zwang zwingt, zu spielen? Antw. Dann 
ist er verpflichtet, den Gewinn zu erstatten. So Lugo. Aber 
ich weiß auch, daß Caspar Hurtado behauptet hat, daß Jo» 
hannes auch im Falle eines angewendeten Zwanges nicht zum 
Ersatze verpflichtet sei. Hurtado aber war ein äoetor Ars- 
vis et xiv8; erZo . ..

1V) Mancher Spieler, der namhafte Summen verloren und 
sich und den Seinigen dadurch Kummer und Verdruß gemacht, 
entsagt in der Stunde ernsten Nachdenkens und der Reue durch 
Gelübde oder Schwüre dem Spiele. Freilich kostet ihm die 
Sache Ueberwindung und harten Kampf. Darum haben die 
barmherzigen Väter Mitleid mit i hm. Escobar sagt, daß er ein 
solches Gelübde und Eid nicht verletze, wenn er auch einmal eine 
kurze Zeit um ein Geringes spiele. Wußte denn der scharf-

IN) IVloliuL und 8sla» bei Lscod. ». 28. j). 439 440. 133) I-e»iu» 
I,. II. c. 26. dub. 2. o. 9. 13^) lVlotms 6. 516. n. 2. 135) 8sn- 
edcr <Ie Hlatrum. I,. 4. 6. 10. ,n. 10. Auch bei Lscob. I. c. o. 40. 
p. 441. 136) I.UZ» und 0. beim L«cob. I. c. n. 4t. *37) ibict.
v. 42.



sinnige Jesuit nicht, daß bei eingewurzelten Leidenschaften, wie 
die des Spieles ist, jeder auch noch so kleine Rückfall der alten 
Gefahr aussetzt? Kannte er nicht die Macht und den Reiz deS 
Bösen, das sich schmeichelnd einstiehlt, und die Schwäche des 
Menschen, der den Rückschritt zum Schlechten zu beschönigen 
weiß, mit einem: „das Spiel geht ja nicht hoch", und: „ich 
will nur ein Stündchen spielen," und unvermerkt ist die Leiden­
schaft wieder zu der alten furchtbaren Kraft erwacht? Welch' 
armselige Menschenkenner waren diese berühmten Väter!

11) Escobar fragt: Jemand spielt ein hohes verbotenes 
Spiel mit dem Vorsätze, nicht zu zahlen, oder den gezahlten Ver­
lust wieder zurückzufordern: ist er zur Wiedererstattung verbun­
den, wenn er gewinnt? Antw. Ja, es sei denn, daß er sagt, er 
wolle zahlen, und Verlorenes nicht wiederfordern. So Caspar 
Hurtado. "^) Das heißt post 1e8tum, wenn er das Geld 
erst in der Tasche hat; denn daß er es vorher nicht sagt, ist in 
der Frage bedingt. Er werde also nach dem Gewinn sagen: 
Ja, wenn ich verloren hätte, so würde ich bezahlt, oder das Be­
zahlte nicht wiedergefordert haben. Welch eine Albernheit!

12) Jemand hat den Peter im Spiele um 1VV Drachmen 
betrogen, die er ihm wiedererstatten muß; am folgenden Tage 
verliert er 1VO Drachmen an Peter: kann er gegen diese die er­
sten, worum er den Peter betrogen hat, aufrechnen? Sanchez 
sagt nein, und verurtheilt ihn zum Ersatze; aber indem er meh­
rere 6oetor«8 Krav68 für die entgegengesetzte Meinung anführt, 
erklärt er deren Meinung für probabel."»)

13) „Nachdem ich in einem verbotenen Spiele gewonnen 
habe, verhindere ich den Richter durch Gewalt oder Betrug, daß 
er mich zum Ersatze zwinge. Dann bin ich natürlich zum Er­
satze verpflichtet» Nun fragt eS sich, ob ich es sei, wenn es ohne 
List und Trug geschieht? Antwort: Ich bin nicht zum Ersatze 
verpflichtet, weil ich mich meines Rechtes bediene, wenn ich z. B. 
läugne, im Spiele gewonnen zu haben, wenn dieß heimlich ge­
schehen ist, und kein Zeuge da ist, der es beweisen kann. Denn, 
wenn ich deßwegen in eine Criminal-Untersuchung komme, die

138) Hurtaclo contr«6. 8. äiklicult. 5. 139) Lancier bti 
Lieob. I. L- n. 46- p. 442.
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mich zur Strafe meines Verbrechens des Gewinnes berauben 
will, so bin ich nicht verpflichtet, es einzugestehen, auch wenn 
ich eidlich aufgefordert werde, bevor ich nicht durch einen 
unverwerflichen Zeugen wenigstens halb überführt bin.""°) Welch 
eine gewissenlose Schurkerei!

14) Die vortrefflichen Väter ergötzen ihre lieben Leser zu­
weilen auch durch einen possirlichen und naiven Casus, wie fol­
gender ist: „Jemand hat es in der Gewohnheit, beim Spiele zu 
betrügen, zweifelt aber daran, ob er es gethan habe: ist er zum 
Ersatze verbunden? Antwort: Nein, wenn er das Geld mit 
gutem Glauben schon in der Tasche hat; kommt ihm aber der 
Zweifel beim Gewinnen selbst ein, so muß er ersetzen." So 
der scharfsinnige Filliuccius.

15) Jemand, der im Spiele viel verloren hat, zwingt 
einen Andern, weiter zu spielen; auf diese Art kommt er nicht 
nur wieder zu seinem Gelde, sondern gewinnt noch ein Uebnges: 
ist er gehalten, dieses wieder zu erstatten? Molina lehrt: er 
sei nicht dazu verpflichtet, weil der Andere immer noch Frei, 
heit genug behält.'")

16) Ich bin des Erfolges gewiß, kann ich mit dem Anton, 
der diese Gewißheit nicht kennt, eine Wette eingehen? Antw. 
Allerdings, nach Hurtado, besonders wenn auf die Gewißheit 
über den Erfolg hinterdrein ein Zweifel sich cinstelltt.'")

So viel über das Spiel aus den ehrlichen Vätern. Wir 
hoffen, genug gesagt zu haben, um vom Spiele mit den Jesuiten 
Jedermann abzuschrecken.

VIII. Vom Schadenersätze und der Wiederer« 
stattung.

Das siebente Gebot ist von den Casuisten am weitläufigsten 
behandelt worden; denn da es alle Arten von Ungerechtigkeiten, 
wodurch das Mein und Dein angegriffen wird, umfaßt, so hatten 
die Väter ein ebenso weites Feld, ihren unverwüstlichen Scharf­
sinn zu üben, als auch sich um die armen Menschen verdient 
zu machen, die ihr Gewissen mit Sünden der Ungerechtigkeit be-

14") Nolini IV II. IVset. II äub. 514 bti Lscob. idill. 71. 50 
p. 44Z. 141) bVUiucciu, beim Lscob. r>. 55- 142) Nolin» ibicl. n. 57. 
p. 444. *4Z) L-cok. I. c. ». 49.
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fchwert hatten. DaS Mitleid der frommen Väter ist aber sehr 
launig und besitzt oft gar wenig Consequenz; denn während sie 
in unzähligen Fällen vom Schadenersätze, und zwar immer ge. 
rechten, lossprechen, halten sie mit der größten Pünktlichkeit und 
Gewissenhaftigkeit darauf, daß man öffentlichen und heimlichen 
Dirnen u. s. w. xro copia laota Schadenersatz leiste, oder den 
Ehrensold abtrage. Mag diese Strenge wohl herrühren, ent­
weder aus dem lebendigen Rechtsgefühle der Väter, oder aus 
ihrer Zuneigung und ihrem Mitleids zu dem schönen aber schwa­
chen Geschlechte. Die Casuistik der Jesuiten über den Schaden­
ersatz und die Wiederherstellung ist auch deßhalb interessant, weil 
sie ein ganzes Magazin der wichtigsten Gewissensfälle enthält 
und zugleich das glänzendste Zeugniß von dem Scharfsinne und 
der Spürkraftsgabe der gewandten Väter gibt, denen nicht leicht 
ein Casus, welcher diesem oder jenem Sünder zu Gute käme, 
entgangen ist. Nur Schade, daß die Casuisten weniger systema­
tisch verfahren sind in der Behandlung ihrer Gewissensfälle; auch 
wir würden dann die wissenschaftlichen Anforderungen unserer 
Leser mehr zu befriedigen im Stande sein. Das Beste aber, 
und gewiß das Wichtigste, werden wir leisten, nämlich ihnen die 
Lehre der Jesuiten vorlegen.

1) Amadeus Guimenai sagt: Vergesset nicht die 8umm» 
sur! des sehr gelehrten P. Sa bei dem Worte Kabella n. 6 an- 
zusehen, wo man Folgendes liest: Gelehrte Männer versichern, 
daß es keine Todsünde sei, den Fiscus des Königs zu betrügen 
und Nichts zu ersetzen. Ich für meinen Theil möchte dieß nicht 
als ganz bestimmt aussprechen, aber ebenso wenig möchte ich 
doch auch von denen, die jene betrogen haben, Ersatz verlangen; 
denn nach einer Meinung gewichtiger Lehrer (üoctorum Kravium) 
wegen sehr bedeutender Zweifelfälle ist die eonültio possiüeutts 
die bessere, und Einige sagen ja außerdem, daß es keine Aus­
nahme unter dieser ungerechten Auflage gebe, Andere versichern, 
daß sie alle zweifelhaft seien.

Nicht anders lehrt ganz allgemein der Vater Reuter: 
Wenn der Beichtvater glauben sollte, daß der Beichtende nach 
der Strenge von der Strafe des Ersatzes befreit werden konnte

144) Oü opiniouiliun I. 4.
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und zwar in Gemäßheit einer für ihn günstigen probabeln Mei­
nung, so soll er ihn, selbst wenn die entgegengesetzte Meinung 
probabeler erschiene, nicht zwingen Ersatz zu leisten, solange 
nämlich die ihn begünstigende Meinung nicht zerstört und ihrer 
Probabilität entledigt ist.'")

2) Escobar fragt: Jemand verhindert durch Lügen und 
Betrug, daß ein Schuldiger zu einer Geldstrafe, z. B. an den 
königlichen Fiscus, verurtheilt werde: ist er zum Ersatze verbun­
den? Antwort: „Nein." Und nun den Grund? Man höre und 
staune über die Sophistik des Jesuiten: „Man braucht eine 
Strafe nicht eher zu bezahlen, bis das Urtheil gesprochen ist; 
wer daher das Urtheil verhindert, der bewirkt zwar, daß der Fis­
cus oder auch ein Anderer sein Recht nicht erlange, er beein­
trächtigt aber kein erlangtes Recht. So Lessius. Molina 
lehrt das Gegentheil." Beide sind üoetores §rsve8 et pii.

3) „Ist ein Zeuge, der sich weigert, ein Zeugniß abzulegen, 
oder der ein falsches ablegt zu Gunsten einer Sache, oder ein 
Schuldiger, der, gerichtlich befragt, seine Schuld abläugnet, ver­
bunden, dem Fiscus aber der beeinträchtigten Partei Schadener­
satz zu leisten für die ihnen entzogenen Strafgelder? Antwort: 
„Keineswegs, mag die Strafe eine willkürlich angesetzte, oder 
auch gesetzlich bestimmte sein. So Vasquez. Laymann hält 
dafür, daß man zur Erstattung einer gesetzlich bestimmten 
Strafe verpflichtet sei." '") Den Staat also um die, wegen 
Gesetzesübertretung rechtlich auferlcgten Strafen zu betrügen, hal­
ten die Väter für ganz erlaubt, und Schmuggler, Brennerund 
Brauer, Metzger, Bäcker und Müller können sich wegen einer 
so humanen Resolution der Ehrwürdigen höchlich gratuliren.

4) Vorzüglich machen die Väter den öffentlichen Beamten 
das Gewissen leicht und ermuntern sie zur Pflichtverletzung gegen 
ihren Diensteid. Vater Escobar fragt: „Thorwächtcr, Wald- 
wärter, welche diejenigen nicht angeben, welche Waaren in die 
Stadt schmuggeln, oder Holz stehlen ; öffentliche Taxatoren, welche 
diejenigen nicht dcnunciiren, so falsches Maaß und Gewicht brauchen: 
sind sie verpflichtet, der Casse den Schaden zu ersetzen? Antwort:

145) Practischc Anleitung sür jüngere Beichtväter. Lhl. III. 8. 
n. 233. Lxcod. H. III. I.x. 2. e. 6. u. 85- 346. 14")
n. 97. p. 348.
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Lessius (ein äoctor graviUmus) antwortet: Nein.""°) Und 
damit ist die Sache abgethan.

5) Ein Richter, der eine geringere Geldstrafe aufcrlegt, als 
die Gesetze bestimmen, muß er der Cassc Ersatz leisten? „Keines- 
weges, nach Tann er. Der Grund dieser Entscheidungen ist, 
weil diese Alle (in Bezug auf die vorhergehenden Casus) nicht 
gegen die commutative, sondern nur gegen die königlichen Gerech- 
same sündigen. Gewiß ist ein Schuldiger und ein Zeuge ver­
pflichtet, die Wahrheit zu sagen; ein Aufseher und dergleichen, zu 
denunciiren, ein Richter, die vom Gesetze anerkannte Strafe auf- 
zuerlegen, damit der Frieden im Staate erhalten und Schaden 
abgewendet werde; sie brauchen aber nicht zu sorgen, daß die 
Staatskasse dadurch bereichert werde." Die Gründe lassen 
sich hören und die Staatscassen können sich mit der unübertreff­
lichen Weisheit der frommen Väter trösten.

6) „Jemand hat sich gegen eine Geldsumme verpflichtet, 
etwas Böses zu thun (z. B. Einen durchzuprügeln, zu ermor­
den u. s. w.); ist er zur Erstattung verpflichtet? Allerdings, 
wenn er das ihm Aufgegebene nicht ausgesührt hat; hat er es 
aber gethan, so braucht er nicht zu erstatten. Nach Molina." "°)

7) „Eine Buhlerin hat durch gewohnte Künste und Lügen 
viel von ihren Gönnern erpreßt: ist sie zur Wiedererstattung ver, 
bunden? Antwort: Cajetan sagt, was sie durch allzu dringende 
Liebkosungen und Verlockungen erpreßt habe, müsse sie ersetzen, 
uicht aber, was durch die gewöhnlichen. (Schade, daß der kun­
dige Vater sich nicht näher erklärt hat.) Navarra lehrt: sie 
sei zum Ersatze verbunden, wenn sie Betrug übe, indem sie vor- 
gebe, sie sei noch eine reine Jungfrau, oder nur von einem 
Fürsten gebraucht. Ich aber (nämlich Escobar) behaupte mit 
Sa, daß sie nicht zum Ersatze dessen verpflichtet sei, was sie 
durch gewohnte Lügen erpreßt, hat; weil, wenn das ihre ge­
wohnten Kunstgriffe sind, sie Allen (die sich ihr nähern) auch 
so bekannt sein müssen, daß man voraussetzen kann, daß, wer 
ihr gibt, auch freiwillig gegeben habe.""')

8) Lessius bringt die vorige Ansicht in einen allgemeinen

148) Lsool). IV. III. etc. 98. 149) idi6. 99. p. 349. IM) ibich 
n. 138. p. 350. ist) idid 144.
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Satz und sichert dadurch auch der Gottlosigkeit ihre Rechte. 
„Wenn man, sagt er, allein auf das Naturrecht sieht (und er 
dehnt dieses auch auf das positive Recht aus), so hat man nicht 
nöthig, dasjenige wieder zu erstatten, was man für die Ver­
richtung einer schändlichen Handlung, z. B. für einen Ehebruch, 
oder wegen einer feindlichen That erhalten hat, wenn diese wirk­
lich vollbracht ist. Denn, wie Escobar "9 sagt, kann ein 
ehebrecherisches Weib rechtmäßig behalten, was sie durch Sünde 
gewonnen hat."'")

!)) Escobar aber fügt die nähere Erklärung hinzu, indem 
er mehr in's Detail geht. „Was man, sagt er, auf eine schänd« 
liche Weise erworben hat, ist, nach dem Naturrechte genommen, 
nicht unrechtmäßig und braucht nicht erstattet zu werden. So 
kann man sich einen ungerechten Nichterspruch, eine Mordthat 
und öffentliche und heimliche Hurerei bezahlen lassen."'")

10) An einer anderen Stelle führt er als Beispiele recht« 
mäßigen Erwerbes an den Sold für Unzucht, Mord und un­
gerechten Richterspruch, weil man dadurch das Dominium über 
das dafür Bekommene erhalte.'")

11) Das rechtmäßige Dominium aber wird nicht erworben, 
wenn man für eine böse Handlung Geld nimmt von Jemandem, 
der es nicht geben darf, wie z. B., wenn eine Ehebrecherinsich 
bezahlen läßt von einem minderjährigen Sohne oder einem Mönche. 
So Molina.'") Dasselbe sagt auch Escobar.'")

12) Lessius, der Alles so gerne haarscharf bestimmt, er­
örtert den Gegenstand noch näher. „Wiewohl, sagt er, die 
böse Handlung, für welche ein Preis gegeben wird, nicht nach 
einem bestimmten Preise zu schätzen ist, als etwas Böses, so 
wird sie doch von den Menschen gewöhnlich so geschätzt, in wie­
fern sie nämlich dem Einen nützlich oder angenehm, dem Andern 
schädlich, gefährlich, verdrießlich ist. Was man also in der Art 
für, selbe bekommen hat, braucht man nicht wieder abzugeben, 
mag es sein, was es will, Hurerei, Mord, ungerechter Nichter­
spruch, nur muß derjenige, welcher gibt, geben dürfen, und die

152) I^8cot>. I'r. I. k!x. 8. n.759. NZZ) lessius 1^. II. c. 13. «lud. 8. 
154) Lrcob. 1r. III. Lx. 1. c. 4. n. 23. p. 335. 1Z5) I'r. V. Lx. 5. 
c. 4. n. 53. P. 609. 156) Mtolina luztit. ?. I. 7>. II. 6. 94- 157) 1^.1. 
Lx g. u. 59. p. 142. Bergt. 1'r. III. Lx. 1. c. 4. n. 23. p. 335.
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Summe muß die gewöhnliche Schätzung nicht übersteigen."'") 
Daß aber namentlich gefällige Weiblein auch noch ein Uebrige- 
nehmen dürfen, hat uns Vater Escobar oben gelehrt.

13) Lessius hat aber bei Allem dem noch eine Art von 
Gewissenhaftigkeit und fordert sie auch von seinen geistlichen 
Patienten. Man darf nach seiner obigen Erklärung für eine 
böse Handlung sich taxenmäßig bezahlen lassen und den Preis 
als rechtmäßiges Gut behalten. „Aber, sagt er, den Preis vor 
der begangenen Missethat nehmen oder geben, ist Sünde, aber 
ihn nehmen oder geben nach derselben, ist keine Sünde." Mo­
lina und Escobar sagen dasselbe."°)

14) Filliuccius ist in dieser Hinsicht der Patron aller 
schönen Sünderinnen, welche ihre Gunstbezeugungen heimlich 
spenden. Ganz ernsthaft sagt er: „Einer heimlichen Hure ist 
man im Gewissen verpflichtet den Preis zu bezahlen, mit 
viel größerem Grunde, als einer öffentlichen. Denn die heim« 
liehe Preisgebung des Körpers durch jene ist mehr werth, als die 
öffentliche dieser. Auch ist kein positives Gesetz da, welches sie des Prei­
ses unfähig erkläre. Dasselbe gilt von dem Preise, den man einer 
Jungfrau, einer Verehlichten, einer Nonne (also auch diese) und 
jeder Anderen versprochen hat. Bei Allen waltet ein und der« 
selbe Grund."') Ist per gute Filliuccius nicht ein sehr ga­
lanter Casuist?

15)Auch Tamburini behandelt in seiner Erklärung der 
zehn Gebote diesen Gegenstand und fragt: Was und wie viel 
ist das Weib für den Gebrauch ihres Körpers zu begehren be­
rechtigt? Bei solchen Fragen, die den Preis dieser Sache zu 
bestimmen suchen, ist nach Betracht aller Umstände, namentlich 
des Standes, der Schönheit, des Alters, der Ehrbarkeit (?), 
des Rufes, die allgemeine Antwort zu geben: Die Ehrbare und 
Niemandem Lästige verdient mehr, als die Jedermann im Wege 
Liegende.......... Freilich wird aber durch diese Antwort Niemand 
befriedigt, der eine bestimmte Entscheidung wünscht.

Einige unterscheiden, ob von einer Lohnhure oder von einer

158) I^ezriiis 1,. II, e, 14. 6. 18. n. 52- 150) jbi6. 160) Lzcod, 
O. III. L». 2. n, 138. P. 3L6. »6») kAliue. 1> 31. c. 9-n.23t. 
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ehrbaren Frau die Rede sei. Die Lohnhure (Lugo B. l» 
von der Gerechtigkeit 18. Abth. 3. o. 47.) kann mit 
Recht weder mehr verlangen noch fordern, als sie von den Uebrigen 
zu begehren pflegt; denn das ist nichts Anderes, als Kauf und Ver­
kauf zwischen ihr und ihrem Buhlen. Sie gibt ihren Körpet 
zum Gebrauche her, und jener zahlt ihr den Preis. Da nun die 
richtige Bedingung des Kaufpreises fordert, daß der Preis der­
jenige sei, der gewöhnlich dafür gilt, so ist es auch hier nicht 
anders. Wenn daher die Lohnhure sich für eine ehrbare Person 
ausgibt, die sie doch nach meiner Ansicht nicht ist, oder wenn sie 
vergibt, sie erhalte einen hohen Lohn von Anderen, und sie er­
hält merklich mehr, so muß sie das, was sie zu viel bekommen 
hat, erstatten; wenn anders nicht aus den Umständen hervorgeht, 
daß dieß ein freiwilliges Geschenk des Buhlen war. Dieß gilt 
auch von Versprechungen, die zu groß sein können, worüber nach- 
zusehen, was ich beim Eide gesagt habe.

Eine ehrbare Frau aber kann fordern und nehmen, so viel 
sie nur will. Grund ist, weil hier und bei ähnlichen Dingen, 
bei welchen kein bestimmter oder allgemeiner Preis festsieht, um 
so hoben Preis verkauft werden kann, als der Verkäufer den 
Verkaufsgegenstand anschlägt; ein ehrbares Mädchen aber kann 
ihre Ehre nach dem höchsten Preise ansetzen und verkaufen. Hier­
aus siehst du, daß die Lohnhure, von welcher oben die Rede 
war, beim Anfänge ihres Gewerbes einen höheren Preis fordern 
kann, den Preis aber, so sie gleich das erstemal feststellte, darf 
sie später nicht mehr erhöhen; denn sonst würde sie sich über­
schätzt und in zu hohem Preise verkauft haben. So redet 
Lugo. Ich gestehe, diese Untersuchung ist sehr einleuchtend. So 
ist es auch mit Dingen, die nicht zur Nahrung und Kleidung 
des Leibes gehören, welche man zu jedem unbestimmten Preise 
als sein Eigenthum verkaufen kann, z. B. den Falken, Jagd­
hund, Edelstein kannst du zu jedem Preise, den du erhalten kannst, 
verkaufen; denn dieß sind Liebhabereien, nicht Dinge der Noth­
durft. Sa, in seinem Beweise gegen Lugo, schließt auf diese 
Weise. Nun aber sollte dieß nicht auch von der Hure gelten, 
die den thätlichen Gebrauch ihres Körpers, das einmal hier 
niedriger, das anderemal dort theuerer anbringen kann? Sollte 
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ihr dieß nicht etwa gestattet sein, ohne fie eines Betruges zu 
bezüchtigen? "^)

16) Escobar fragt: Wann ist Jemand, der einem Anderen 
zu schaden räth, zum Ersatze verbunden? Antwort: Wenn der 
Schaden wesentlich aus dem gegebenen Rathe entstanden ist. 
Wenn er aber ohnehin doch erfolgen wird, und der Rath nur 
die Art und Weise in Hinsicht auf Zeit und Ort bestimmt, 
z. B., wenn man einem Diebe, der durch's Fenster steigen will, 
die Leiter hält, und er auch ohnedieß hineinsteigen würde, so 
ist man zum Ersatze nicht' verpflichtet. So Laymann."'^)

17) Ein Sohn hat im Namen seines Vaters, ein Diener 
im Namen seines Herrn einen Schaden zugefügt, welchen der 
Vater und der Herr nach der That gut heißen: sind sie zum 
Ersatze verpflichtet? Nein, weil sie nicht die eigentlichen Ur­
heber des Schadens gewesen. Lessius. "*)

18) Jemand besitzt eine Sache mit gutem Glauben, aber 
bei genauerer Prüfung neigt er sich doch zu der Ueberzeugung, 
daß die Sache ihm nicht gehöre; muß er sie zurückgeben? Ant­
wort: Coninch (ein üoctor Ai-avis) verpflichtet ihn, etwas da­
von zurückzugeben, nach Lust und Neigung. Aber Palaus 
glaubt, er sei zu Nichts verpflichtet, weil der wirkliche Besitz alle 
Gegengründe, die nicht ganz überzeugen, überwiegt."'")

19) Wenn Jemand, der mit gutem Glauben besitzt, ver­
säumt hat, die Rechtmäßigkeit des Besitzes zu erforschen, und 
dieses wegen dieser Nachlässigkeit später nicht mehr kann? Pa- 
lauS glaubt, daß er zu Nichts verpflichtet sei, obwohl er des 
Fehlers der Nachlässigkeit sich schuldig gemacht hat; weil er erstens 
rm wirklichen Besitze ist, den er mit gutem Glauben angetreten; 
zweitens, weil es ja nicht klar ist, daß seine Nachlässigkeit dem 
Anderen einen Schaden zugefügt hat."'°°) Welch' eine So­
phisterei !

20) Jemand hat in gutem Glauben Geld angenommen, 
was ihm nicht zukommt, und es unter sein anderes Geld ge­
mischt; muß er es zurückgeben, wenn der Eigenthümer es for-

IW) I. 7. c. 5. §. 3. n. 23. 24.25. icz)xscoli. I. c, n. 93. p. 348. 
n>') I^scod. I. c. n. 101. p. 319- 165) idicl. n. 105- ^ 349. *6«') iKU!. 
r>. 10^. l'. 35^-
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dcrt? Antwort: LessiuS behauptet es; aber Nasquez («in 
üoetor Kravissimu«) läugnet es; weil er nicht dazu verbunden 
sei wegen des unrechtmäßigen Empfanges, da Db>es bons Kilo 
angenommen; auch nicht in Ansehung des Geldes selbst, da er 
es durch Vermengung mit dem seinigen zu seinem eigenen ge­
macht hat; endlich ist er ja auch in keinem Falle reicher gewor­
den."'^) Nasquez setzt nämlich voraus, daß sich der Em­
pfänger hier bloß in der Person geirrt hat; schuldig ist man ihm 
das unrechtmäßig eingenommene Geld, aber der ist es ihm nicht 
schuldig, der es ihm bezahlt hat. Aber die Schurkerei in der 
Ansicht des gottseligen Vaters ist mit Händen zu greifen; es be­
darf dazu keines jesuitischen Scharfsinnes, sondern nur des Rechts- 
gefühles.

21) Ferner erlaubt Escobar mit Mündeln, die das ge­
setzmäßige Alter von 1tt Jahren haben, Verträge einzugehen, 
Handel zu treiben, ohne Verpflichtung des Ersatzes, wenn sie 
betrogen oder übervortheilt sind. Nicht das Gewissen könne hier 
zur Wiedererstattung verpflichten, wohl aber das bürgerliche Ge­
setz. Weil aber auch die entgegengesetzte Meinung wahrscheinlich 
sei, so wird dagegen auch dem Mündel gestattet, dem Betrüger 
die Sachen, worum er ihn geprellt hat, wieder zu entwenden, 
wenn es schwer hält, ihn durch's Gericht zum Ersatze anzuhalten, 
Nach Lanner und Laymann.'^) Welch' eine allen Sinn 
sür Recht und Sittlichkeit ertödtende Moral!

22) „Jemand hat eine Sache gefunden, zu der sich kein Herr 
meldet: was muß er thun? Nach eingeführtem Gebrauche muß 
sie den Armen gegeben werden. Aber nach der probabeln Mei­
nung Anderer kann der Finder sie «für sich selbst behalten, wie­
wohl er reich ist. Denn vor dem Rechte ist Unbekanntsein des 
Herrn, oder herrenlos sein, einerlei."'^)

23) Nach Escobar ist ein Mörder, oder der Jemanden 
verstümmelt, zwar verpflichtet die Kosten der Krankheit oder der 
Wunde, nicht aber des Begräbnisses zu ersetzen, noch auch sonstigen 
Schaden, der zufällig aus seiner That entsteht. ^°)

24) Derselbe fragt: „Wenn ein Mörder Voraussicht, daß

167) t^sco!) etc. n. 107. 168) ibiU. ri. 108. 16S) ibid. n. 102.
349. 17") LZcob. I. c. n. 123. p. 353.
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der Mord einem Unschuldigen zur Last gelegt werde, ist er ver­
bunden, diesem den daraus erwachsenen Schaden zu ersetzet? 
Antwort: Nein, weil dieser Schaden mit dem Morde nur zu­
fällig verbunden isti Daher wird der Mörder nicht durch die 
Gerechtigkeit, sondern durch die Liebe verpflichtet sein, vorsichtig 
zu Werke zu gehen. Nach Lessius."'^) Nicht wahr, eine 
echt christliche Gesinnung; als wenn das erste Gebot der Liebe 
nicht Gerechtigkeit wäre? Jene .herzlosen kasuistischen For­
malitäten.

25) Lessius bringt diese Ansicht des Escobar gleich in 
einen allgemeinen Grundsatz, indem er sagt: „Wenn Jemand 
das Recht zu einer Handlung hat, woraus einem Dritten ge, 
wohnlich Schaden erwächst, so ist er nach dem Gebote der 
Liebe verbunden, sich der Handlung zu enthalten, wenn es ohne 
gleichen Nachtheil geschehen kann, nicht aber nach dem Gebote der 
Gerechtigkeit, so daß er zur Ersetzung des daraus erfolgenden 
Schadens verbunden wäre; weil, wer sich seines Rechtes bedient, 
kein Unrecht thut."?) Wenn also ein Reicher ohne Noth und 
Veranlassung einem wenig begüterten, redlichen Manne ein Ca­
pital aufkündigt und ihn durch gerichtliche Beitreibung ruinirt, 
von Haus und Hof treibt, mit seiner Familie in Noth und 
Unglück bringt: der handelt nach des Jesuiten Lehre nicht unge­
recht , sondern nur lieblos." Welchen Begriff mochten die ehr­
würdigen Väter wohl von der Gerechtigkeit haben, die doch in 
dem Natur- und göttlichen Gesetze so klar ausgedrückt ist: Was 
du nicht willst, daß dir geschehe, das thue auch keinem 
Andern?

26) „Jemand kann eine Sache von geringerem Werthe 
nicht erstatten, ohne Verlust einer Sache von größerem Werthe; 
er hat z. B. eine Summe Geldes gestohlen, die Erstattung 
würde seine Ehre gefährden? Muß er erstatten? Antwort-. 
Keineswegs, weil ein bedeutender Verlust der Ehre mit Geld 
gar nicht in Vergleichung gebracht werden kann. So Sa."^') 
Er behält also die Ehre sammt dem Gelde, was freilich am pro.

1'0) Btrgl. 1^. III. H. 5. 3. n. 3. p. 372,
l'l) Lscob. elc. n. 123. »'2) I. c. ctub. 16. n. 114- l'2) ^zc:nl>.
ikiä. o. 140. p- 356.



145

fitabelsten ist. Wahrlich, der fromme Escobar hat sich um die 
löbliche Zunft der Diebe sehr verdient gemacht.

28) „Jemand hat gestohlen, was man ihm auf sein Wittert 
freiwillig würde gegeben haben; ist er zum Erfatze verpflichtet? 
Antwort. S a behauptet: nein." Und damit Punctum.

29) „Ich habe das Haus meines Nachbars niedergcrifsen, 
wodurch eine Feuersbrunst an das meinige gekommen wäre, bin 
ich ihm eine Vergütung schuldig? Nein, wenn ich dem Verluste 
meines Hauses nicht anders vorbeugen konnte." "*)

30) „Jemand, der eine Sache mit gutem Glauben besitzt, 
beginnt am Ende über die Rechtmä'ßigkeit des Besitzes zu zwei­
feln und neigt sich zu dem Glauben, die Sache sei nicht sein 
Eigenthum, muß er sie zurückgeben? Nein, weil er keine Grün­
de hat, die ihm eine hinreichende Ueberzeugung verschaffen; 
daher ist bei einem solchen Zweifel der Besitz entscheidend. Nach 
Vasquez. Späterhin aber meldet sich der rechtmäßige Eigen­
thümer, muß er zurückerstatten? Antwort: Keineswegs, wenn 
^er die Sache^ nicht mehr hat und er nicht reicher geworden ist. 
Nach Vasquez." "°)

31) „Ich verhindere, daß Jemand eine Erbschaft, ein Amt, 
eine Pfründe bekommt, wann bin ich zur Schadloshaltung ver­
pflichtet ? Antwort. Vasquez sagt, wenn ich es durch Gewalt 
oder Betrug verhindert habe. Ich bin aber, nach Lessius, 
nicht zum Erfatze verbunden, wenn ich Bitten, Schmeicheleien 
oder Bestechungen angewandt habe, um Jemanden zu bewegen, 
'einem Anderen eine Erbschaft, ein Amt, eine Pfründe nicht zu 
geben; weil jene Mittel der Freiheit keinen Abbruch thun und 
Keinem ein Unrecht zufügen. Wer daher durch eine Lüge 
verhindert, daß Petrus dem Johannes ein Almosen gibt, indem 
er sagt, dieser sei nicht arm, muß Ersatz leisten." "')

32) „Jemand sieht, daß ein Anderer irriger Weise für das 
bestraft wird, was er selbst gethan hat, und schweigt: ist er ver­
pflichtet irgend einen Ersatz für die verlorene Ehre des Nächsten 
zu leisten? Antwort: Sa entscheidet nach dem Navarra, er sei

174) etc. n. 143. 175) »Kilt. n. 146. ?176) U>i6. n. 153
p. 357. 177) il.icl. 160. p 358

w 
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nicht verpflichtet. Ich (Escobar) möchte hinzufügen, er sei 
nur dann nicht verpflichtet, wenn er nickt ohne schwere Gefahr der 
Schande oder körperlichen Strafe den unschuldigen Nächsten befreien 
kann. "'^) Welche Blüthe christlicher Liebe und Gerechtigkeit!

33) „Jemand dingt einen Soldaten, einen Nachbar durch- 
zuprügeln, seine Scheune in Brand zu stecken, weil er von ihm 
beleidigt ist. Wenn nun der Soldat den Schaden nicht ersetzt, 
so fragt sich, ob der, so ihn zu der Unthat angestiftet hat, dazu 
verpflichtet ist? Vater Bauny, der die Frage aufwirft, sagt: 
Ich halte dafür, daß er nicht verpflichtet ist. Denn Niemand 
ist zur Wicderftattung verbunden, als wer die Gerechtigkeit ver­
letzt: verletzt man aber wohl die Gerechtigkeit, wenn man Je­
manden um eine Gefälligkeit bittet? (einen durchzuprügeln oder 
ihm das Haus anzuzünden.) Denn wie sehr man ihm auch mit 
Bitten zusetzt, ihm bleibt noch immer die freie Macht, ja oder 
nein zu sagen. Er mag nun einwilligen oder nicht, er handelt 
immer nach seinem Willen; er thut es nur aus Güte, Gefällig­
keit und Höflichkeit, ohne allen Zwang. Wenn also der Soldat , 
den Schaden nicht ersetzt, so kann man den Anderen, auf dessen 
Bitten er den Schaden und das Uebel dem Unschuldigen zuge­
fügt hat,zum Ersatze nicht verpflichten." "°) Welch eine teuflische 
Lehre!

IX. Von den Richtern, welche sich 
bestechen lassen.

Wir haben schon im Allgemeinen oben gesagt, daß die 
Casuisten die Geschenke, welche ein Richter für einen ungerechten 
Richterspruch annimmt, unter die rechtmäßigen Erwerbungen zäh­
len. "°) Nach solchen Vorerklärungen wird es nicht mehr auf­
fallend erscheinen, wenn die frommen Väter auch dem Richter 
erlaubten, sich bestechen zu lassen.

1) Escobar sagt: „Angestellte Richter können von den 
Parteien Geschenke an Speise und Trank annehmen, und zwar

17S) Lscvb. etc. n. 169. p. 359. Vergl. über den gesammtcn Gegen­
stand auch Lusenb. restitutwnc, wo des Verderbten auf jeder Seite 
genug verkommt. 17b) kann^. 8uwma peccatorum. c. 13. i«0) Siehe 
das vorige Capitel, n. 8.
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so viel, daß sie drei Tage davon leben können. In Hinsicht der 
Geschenke, die gegen das Gesetz gegeben sind, stellen wir fest: 
wenn sie aus Freundschaft, aus Dankbarkeit oder aus Freude 
über den gewonnenen Proceß gegeben sind, so erwirbt der Rich­
ter das Dominium über sie, da kein positives Gesetz da ist, 
welches die Annahme solcher Geschenke verbietet. Wenn der 
Richter für einen gerechten Urtheilsspruch ein Geschenk nimmt, 
so muß er es zurückgeben, es sei denn, daß der Geber das Ge­
schenk machte, nicht um zu bestechen, sondern aus Liebe, oder 
einer anderen Tugend." ^^)

2) Also für einen gerechten Urtheilsspruch darf sich der 
Richter nicht bezahlen lassen. Das versteht sich nun auch von 
selbst, und diese Seite der Justiz, nämlich die gerechten Urtheile, 
ist für den Geldbeutel des Richters ein unfruchtbares Feld. Um 
also die (versteht sich, schurkischen) Richter zu trösten, haben 
ihnen die frommen Väter erlaubt, sich die ungerechten Urtheile 
bezahlen zu lassen. Die Sache lautet zwar etwas komisch, aber 
sie ist dennoch sehr fein ausgedacht und wirft ungerechten Rich­
tern mehr ab, als alle gerechte Urtheile. Escobar sagt: 
Was ein Richter für einen ungerechten Urtheilsspruch bekom­
men hat, kann er als rechtmäßiges Eigenthum behalten.'^)'

3) LessiuS, einer der scharfsinnigsten und spürkräftigsten 
Casuisten, stellt beide Fälle zusammen, indem er sagt: „Ich 
läugne, daß ein Richter Geld zu erstatten braucht, was er für 
einen ungerechten Spruch angenommen hat; weder das Natur-, 
noch das positive Recht nöthigt ihn dazu. Hat er aber Geld 
bekommen, um einen gerechten Spruch zu th^n (z. B., wenn 
derjenige, so es gibt, fürchtet, Unrecht zu haben), so muß er 
das Geld zurückgeben. Ein Anderes ist es, wenn er es als ein 
freiwilliges Geschenk anzusehen hat." "*)

4) Dasselbe lehren fast mit denselben Worten R egin ald/") 
Molina "°) und Filliuccius.

181) Lscod. ibi6. ». 21. p. 334. 182) I. c. I^nner beim k.zcolx I. 
e. n. 110. j). 351. 183) I. c. n. 23. p. 335- 184) I^sius 1>. II. c. 14. 
6. 8. n. 52. (l)isp. 1. n. 55- 64.) IHob. I. c. n. 112. s>. 351. 183) He- 
Zinslä v. 178. 184. 185. 186) Uolina dispnt. 94. 99. 187) f'iUiuc. 
1>. 31. n. 220. 228.

1V*
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5) Jngleichen sind dieser Meinung Honorius Fabri,'") 
Johann Bapt. Taberna, der sich auf 85 Doctoren beruft, '^) 
Laymann, '^) Fegeli.

6) Die scharfsinnigen Väter haben keinen Fall unerforscht 
gelassen. Escobar fragt: „Vorausgesetzt, der Prozeß steht 
für beide Parteien gleich, darf der Richter von beiden etwas 
annehmen? Antwort- Fagundez (ein «loctor Kravls) lehrt, 
daß nicht allein solche, die ein Majorat, eine Pfründe zu ver­
geben haben, in dem genannten Falle ein Geschenk von den Be­
werbern annehmen dürfen, '^) sondern auch der Richter von den 
Parteien, wenn er in einem für beide gleichstehenden Prozesse 
den Spruch thut; weil er nach seiner Willkür einer jeden Par­
tei den Sieg verleihen kann. Daher kann auch eine Vergütung 
dafür stattsinden, die nach einem gewissen Geldpreise geschätzt 
werden darf, da nämlich die für die eine Partei von dem Rich­
ter erlassene günstige Entscheidung gewöhnlich mit dem Verluste 
der Freundschaft und der Gunst des anderen Theiles verbun­
den ist."

7) Escobar hat dieselbe Frage noch an einem anderen Orte 
gestellt und beantwortet sie daselbst, wie folgt: „Wenn die 
eine Partei dem Richter, um seine Gunst beim Urtheilspruche 
zu gewinnen, ein Geschenk anbietet, so sündigt dieser, nach 
Lessius, nicht gegen die Gerechtigkeit, wenn er das Geschenk 
annimmt, um zu Gunsten des Gebers zu entscheiden." "»)

8) Ebendaselbst erlaubt er nach Laymann und Molina 
dem Richter, wenn mehrere Parteien vorgeladen sind, von einer 
ein Geschenk anzunehmen, um sie schneller und früher, als die 
anderen zu expediren.

9) Um dem Richter, der sich hat bestechen lassen, oder Re­
muneration für seinen Spruch von der gewinnenden Partei 
hofft, ja den Gewissensscrupel von der Seele zu nehmen, stellt 
Escobar die jFrage: „Kann ein Richter bei einem Urtheils-

138) ^poloz;. Ltkic. 3e5uit. conträ anonym. c. 30. p. 275.
LSS) Ureol. prsct. ?. II. 8ect. 2. c. 31. p. 286. 287. 190) Hieol. mor. 
I. 3. 8ect. 5. c. 4. n. 10. x. 492. 10») tzuiesl. pract. ollicio con- 

^sessarii. ?. III. c. 12. Hubest. 8. n. 179. s>. 244. 245. 102) Das heißt 
für den letzten Fall die Simonie gestatten. »oi) Lscob. I. c. n. 11t. p. 351.

N-mob. IV. VI. Nx. 6. c. 6. n. 44. p. 71S. »05) illici. n. 43.
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spruche eine wahrscheinliche Ansicht befolgen, mit Aufgebung sei­
ner eigenen wahrscheinlicheren? Antw. Castro Palaus lehrt: 
er dürfe es, wenn die Wahrscheinlichkeit sich auf ein Recht, nicht 
aber auf ein Factum bezieht."

10) Ferner erlaubt der Ehrwürdige den Parteien, die Mai- 
treffe des Richters zu bestechen, damit diese Fürbitte für ihn ein- 
legc, wenn die Sache wichtig ist und kein anderer Weg offen 
steht, den Richter für das Recht des Gebers zu gewinnen."

11) In gleichem Sinne entscheidet über den ganzen Gegen­
stand Busenbaum."»)

Wir fragen, ob die Jesuiten den Richtern nicht die scharf­
sinnigste Anleitung zu Schurkereien und Ungerechtigkeiten gege­
ben und das Recht förmlich feil gemacht haben?

X. Vom Banqueroute und der Saumselig­
keit im Bezahlen.

Wer Schulden hat und sie nicht bezahlen kann; wer end­
lich gar einen Banquerout machen muß, ist übel daran und ver­
dient Mitleid, oft Nachsicht. Das haben auch die frommen und 
barmherzigen Väter gefühlt und gesucht, jenen armen Leuten 
uuter die Arme zu greifen, auf Kosten der Gerechtigkeit und ih­
rer Gläubiger. Es ist dieses ein neues Kapitel aus der jesui­
tischen Theorie und Praxis der Schurkerei und des Betruges.

1) Busenbaum resolvirt: „Man ist zum Bezahlen dcS 
Schuldigen nicht verbunden, wenn man Voraussicht, daß man 
selbst, seine Familie oder der Staat durch das Bezahlen größeren 
Nachtheil, als der Gläubiger Vortheil daraus erhalten werde. 
In diesem Falle kann man es aufschieben, bis man zu besseren 
Vermögensumständen gelangt ist. So Laymann, Navarra. 
Und diese Meinung ist richtig, wenn die Schuld auch durch eine 
schlechte That entstanden ist," '^) z. B. durch Verschwendung.

2) Ferner sagt Busenbaum: Man braucht nicht zu zah. 
len, wenn man es nicht kann, d. h. wenn man dadurch außer.

1W) Iv^od. elc. r>. 45. '1'^) n. 47. p- 714. 108)
1,. IV c. club. 2. 4. r^8j>onz. I. 2. 518. 510. 1'^) Nusvnk
x,. Nl, 1r. 5. »rl. 3 c. 4. j), 312.
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Stand gesetzt würde, anständig nach seinem Stande, dem man 
rechtmäßig angehört, zu leben. Wenn daher ein Adeliger nicht 
gleich bezahlen kann, ohne sich seiner Diener, Pferde und Waffen 
zu berauben, oder ein Bürger aus der vornehmen Klasse, wenn 
er nicht ein Handwerk ergreifen will, oder ein Künstler, wenn 
er sich seiner Werkzeuge, durch die er lebt, nicht entäußern, oder 
großen Schaden leiden will, so kann er die Zahlung verschieben, 
und sie allmählich leisten, ohne daß er aus der Standesmäßig- 
kcit kommt. 2°°)

3) Am besten aber kommen bei den Ehrwürdigen die Ban- 
querouteurs fort. Denn, wenn dergleichen Leute nicht mehr Ver­
mögen genug haben, um honett zu leben und ihre Schulden zu 
bezahlen, so haben ihnen die Casuisten erlaubt, erst einen Theil 
ihres Vermögens in Sicherheit zu bringen und sich dann für 
banquerout zu erklären., So hat es Lessius ausgedacht, dem 
der üoctor Kravissimus, der edle Escobar, sein plackt gibt. 
Er wirft die Frage auf: „Kann Jemand, so sich für insolvent 
erklärt, mit gutem Gewissen von seinen Gütern so viel zurück- 
behaltcn, daß er mit seiner Familie anständig leben kann? Ant­
wort: Ich behaupte mit Lessius, daß er es dürfe, wenn er 
auch die Schulden, wegem welcher er in Concurs kommt, durch 
Ungerechtigkeit und notorische Laster (durch Verschwendung, Lie­
derlichkeit) gemacht hat. Nur darf er dann nicht so viel in Sicher­
heit bringen, als sonst/"") Siehe andere Beispiele oben beim 
Eide, wo zu lesen ist, daß Sanchez den Banquerouteurs, die 
ihr Vermögen bei Seite gebracht haben, erlaubt, dieß vor Ge­
richt eidlich abzuläugnen.

Wir wollen nun noch eine Reihe Väter anführen, die die 
vorhergehenden Materien, ohne weitere Ordnung zu halten, 
behandeln.

1) Emanuel Sa. Daran haftet keine Todsünde, wenn 
man dem Anderen etwas nimmt, was dieser selbst geben würde, 
wenn man ihn darum bäte, wenn er schon nicht will, daß man 
es ihm heimlich nehme; und es ist nicht nothwendig, es wieder 
zu geben.

2M) kuscnd. t-lc. 5. 2ttl) L,cod. 1. c, n. 1b3, s>. 359.
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Es ist kein Diebstahl, wenn man seinem Gatten oder sei« 
nem Vater eine Kleinigkeit heimlich nimmt; ist der Gegenstand 
aber von Bedeutung, so muß er zurückgegeben werden.

So du etwas erhalten hast, was du nicht als dir bestimmt 
ansehen kannst, so sagen die Einen, daß du es zurückzugeben 
habest, die Andern aber verneinen es, weil im Zweifelsfalle der 
Besitz entscheide.

Derjenige, welcher kein Unrecht beging, indem er eine ihm 
nicht gehörige Sache nahm, weil sie der Eigenthümer gar nicht 
benutzte, ist nicht verbunden, sie zurückzugeben, wenn sie nur für 
den Besitzer von gar keinem Nutzen ist.

Derjenige, welcher, getrieben von Noth oder ohne große 
Beschädigung, Holz auf einem Berge nimmt, welches ihm nicht 
gehört, ist nicht zum Ersatze verpflichtet.

Derjenige, welcher Jemandem mehrmals etwas Unbedeuten­
des gestohlen hat, ist zum Ersatze verbunden, wenn das, was 
er nach und nach gestohlen hat, einen ansehnlichen Betrag bil­
det, wenn schon Einige dieses mit Probabilität verneinen.

2) Franz Toleto. Wenn Jemand seinen Wein nicht zum 
guten Preise zu verkaufen vermag, sei es nun wegen Ungerech­
tigkeit des Richters, oder wegen der Bosheit der Käufer, welche 
sich unter einander verbunden haben, um den Preis herabzu- 
drücken, oder es hat der Handelsmann irgend einen anderen ver­
nünftigen Grund, so kann er dann am Maaß selbst mindern, 
oder in seinen Wein etwas Wasser mischen und ihn als reinen 
Wein und als guten Maaßes verkaufen .zu jenem Preise, den 
der Wein ohne solche Zwischen-Machwerke galt, nur hat er sich 
der Lüge zu enthalten. Wenn er dieser glücklich entschlüpft, so 
ist dieses weder gefährlich, noch tödtlich, noch zum Ersatze sich 
eignend.

3) Valerius Reginald. „Die Domestiken, Knechte 
und Mägde dürfen sich von den Gütern ihres Herrn Nich!s un­

ter dem Scheine der Vergeltung zueignen, unter dem Vor- 
wande z. B. eines geringen Lohnes, wenn anders dieß nicht

-"-) Aphorismen sui, voce Diebst''.!. S. t6l. A») Abi), v. d. 7 Lod 
fünden. Cap. 49. S, 1027.
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nach dem Ausspruche eines weisen Mannes (d. h. eines Casuisten) 
sich so verhält; xZ jhm allerdings erlauben.

Es ist ein Hauptpunkt, und über denselben muffen die 
Beichtiger ernster Lehre und Unterrichts sich befleißigen, wo es 
nöthig ist, nämlich über die Art des Zurückersatzes: die Do­
mestiken nämlich sind jeder Sünde und des Ersatzes ledig, wenn 
sie nur zu gerechter Vergeltung etwas nehmen: d. h., wenn ih­
nen ihre Herren nicht die Nothdurft zur Nahrung und Kleidung 
des Körpers geben, wie solche in anderen Häusern gereicht wird, 
und wie es Gebrauch ist, so nehmen sie so. viel von dem Gute 
ihrer Herren, als nothwendig ist zur Vergeltung solcher Unge­
rechtigkeit, nicht aber mehr. Unter den Bedingungen einer er­
laubten Compensation ist besonders eine hervorragend, nämlich 
die, daß der schuldige Betrag oder Gegenstand sich nicht anders 
als auf diesem Wege erlangen lasset")

4) Ebenso ist die Ansicht von I. Granada.si°°)
5) I. Gordon. Es ist außer Zweifel, daß ein Sohn 

manchmal und selbst häufig nicht als der Todsünde schuldig be­
trachtet werden kann, und also auch nicht des Wiederersatzes, 
wenn er seinem Vater etwas nimmt, und daß er manchmal 
schwer sich,versündigt. Ein Sohn -gilt nicht der Todsünde schul­
dig, wenn er einen probabeln Grund hat, zu glauben, daß, wenn 
er seinen Vater gebeten hätte, dieser ihm (das, was er ihm nahm,) 
ohne große Schwierigkeit gegeben haben würde; denn dann ist 
es ja nicht gegen den Willen desjenigen gehandelt, welchem 
die Sache gehört, nach dem hier vorwaltenden Verhältnisse selbst, 
sondern einzig rücksichtlich der Weise, sie zu bekommen. Ferner 
wird ein Sohn zu entschuldigen sein, wenn das Quantum des­
sen, was er nimmt, bei Berücksichtigung seines Verhältnisses, 
nicht bemerkenswert!) erscheint. Drittens kommt es darauf an, 
ob er nimmt, um Jemanden, der in großer Dürftigkeit lebt, ein 
Almosen geben zu können, denn in diesem Falle hätte der Va­
ter es selbst mit Grund nicht verweigern können. Wenn viertens

2"4) Praxis des Beichtstuhles. B. I. 10. Oiap. 18. 258. S. 511-
2U5) Ebenso B. 2. I. 25. p. 44. n. 555. S. 567. k20v) Comment, über den 
I. Thl. des Summar. des h. Thomas. Abth. 2. Disp. 4. Abth. 6. n. 36. 
S. 507.
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das, was er seinem Vater nimmt, zu einem ehrbaren Vergnü­
gen, das seinem Stande entspricht, bestimmt ist-

Ebenso unterliegt es keinem Zweifel, daß eine Frau, welche 
ihrem Ehegatten etwas nimmt, in gewissen Fällen gar nicht als 
der Todsünde schuldig betrachte! werden kann, und daß sie auch 
manchmal schwer sich versündigt. In den drei ersten Fällen, 
welche ich oben bei einem Sohne als entschuldigend bemerkt habe, 
ist es auch die Frau, obschon das, was sie nimmt, einen Theil 
des Vermögens, dessen Besitz, Benutzung oder Verwaltung dem 
Gatten gehört, bildet. Sechstens kann sie überdieß einige Ge­
schenke, je nach ihrem Stande und nach dem Gebrauche anderer 
Frauen, machen. Siebentens kann sie Almosen geben, oder für 
die geistlichen Bedürfnisse ihres Gatten (wobei sie also einen die­
sem selbst ersprießlichen Gebrauch macht) Handreichung leisten, 
oder sonst Etwas gleich anderen Frauen ihres Standes thun: 
und wenn der Gatte es verbietet, so gilt es hierbei dafür, daß 
er nur das Uebermaß untersagt habe, wie dieses die Doctoren 
allgemein lehren. Endlich, wenn der Gatte das gemeinschaftliche 
Vermögen (wovon der Frau außer ihrem Heirathsgute rc. die 
Hälfte zustcht) verschleudert, und sie vermuthet deßhalb mit den 
Erben ihres Gatten einen Streit, falls sie ihn überlebt habe, 
so kann sie eine ehrbare und heimliche Compensation ausüben.

Man legt gewöhnlich eine Frage vor, betreffend einen Die­
ner, dessen Lohn noch nicht bestimmt worden, oder geringer aus­
gefallen ist, als billig gewesen. Auch ich antworte auf den ersten 
Punkt, daß ein Herr, in dessen Dienst sich ein Bediente ver­
muthet hat, in Folge dieser Uebereinkunft selbst gehalten ist, ihm 
denjenigen Lohn zu geben, welchen ein rechtlicher Mann als bil­
lig ansieht, und wenn er diesen dennoch verweigert, so hat der 
Diener das Recht der Compensation.^)

6) Stephan Fagundcz. Es stößt ein Zweifel auf, der 
nickt fruchtlos ist: ob nämlich ein Sohn, der übrigens die Ge­
schäfte seines Vaters treibt und besorgt, oder immer bei seinem 
Vater im Hause wohnt, um im Handelsgeschäfte seines Vaters

2v7) Comment, rc. p. 4. S. 826. 208) Ebends. S. 827. 20g) 1^. 0. 9.
5. S. 1261,
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zu verkaufen, der Handelsmann ist, insgeheim von dem Gute 
seines Vaters für seine Arbeit und seinen Fleiß so viel nehmen 
dürfe, als sein Vater einem fremden Diener für dieselbe Arbeit 
geben müßte, und dieses zwar über den Aufwand, den seine Er» 
nährung dem Vater verursacht. Man muß hierauf bejahend 
antworten."°)

Die Dienstleute sind verbunden, ihren Herren Alles wieder 
zurückzugeben, was sie denselben über den Betrag ihres Lohnes 
und ihrer Ernährung genommen haben, welches diese nicht zu 
leisten gehabt hätten, nach ihrer anfänglichen Uebereinkunft; denn 
in einem solchen Falle werden sie (nach billigem Verhältnisse) 
etwas mehr zu nehmen berechtigt sein.?")

7) Franz Amicus. Derjenige, welcher eine bedeutende 
Menge gestohlen hat, ist nicht verbunden, unter Begehung ei­
ner Todsünde Alles zu erstatten; es ist genug, wenn er so viel 
zurückgibt, daß der dem Nächsten zugefügte Schaden nicht mehr 
beträchtlich ist. Wenn also die Beträchtlichkeit eines Diebstahls 
auf einen Gulden bestimmt ist, so ist der Dieb nicht gehalten, 
bei Strafe der Todsünde, den ganzen Gulden wieder zu geben; 
es genügt, wenn er 4 — 5 Groschen erstattet, wodurch der durch 
den Diebstahl gemachte Schaden aufhört, ein beträchtlicher 
zu sein.?'?)

8) Johann von Lugo. Die Meinung und der Ausspruch 
von Henriquez war, daß es Niemandem erlaubt sei, offen oder 
heimlich eine Sache zu nehmen, welche bei dem Schuldner sich 
findet, dem sie gehört, selbst wenn man kein anderes Mittel mehr 
haben sollte, um sich bezahlt zu machen. Doch gibt er zu, daß 
man mit den Gütern des Schuldners, welche man in Händen 
hat, eine Compensation treffen könne über das von ihm schul» 
dig Gewordene, wenn kein sonstiges Mittel zugegen sei, um zu 
seiner Befriedigung zu gelangen. Diese auffallende Ansicht ist 
der aller anderen Lehrer entgegengesetzt, welche behaupten, daß 
die heimliche Compensation unter gewissen Umständen gestattet 
sei. ?")

2l") B. 2. über die zehn Gebote. 1.7. p. 3. II. 11. S. 94. 211) Ebends. 
p. 11. ii. 4. S. 128. 212) Cursus d. Lheol. B. 5. Disp. 38. 4. n. 47. 
S. 587. 21^1) Bon der Gerechtigkeit und von dem Rechte. E. I. Diöp. 10. 
Abth. 5. ii. 86. S. 410.
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Wenn ich weiß, daß du im Sinne hast, mir die Bezahlung 
im Verfluß eines Monats zu verweigern, und ich vermag diesem 
Nachtheile, den du mir zufügst, nicht zuvorzukommen, ohne dir 
etwas zu meiner Entschädigung zu nehmen, so kann ich es thun, 
und es geschieht dabei keineswegs etwas, womit ich das Recht 
der Gewährung meines Eigenthums übertrete. Wenn ich weiß, 
daß du morgen kommen wirst, um mir hundert Thaler zu steh­
len, wo ist derjenige, welcher mir sagen wollte, daß ich dir nicht 
heute gleich ebenso viel nehmen dürfe, um mich für den Diebstahl, 
den du mir auf morgen zudenkst, zu entschädigen.

9) Stephan Bauny. Zehnte Frage: Ob aus meh­
reren kleinen Diebstählen sich nicht einer bilde, der die Todsünde 
begründe? Z. B. man hat einer oder mehreren Personen zu 
verschiedenen Malen einen Groschen genommen; es fragt sich da- 
her nun, ob aus den verschiedenen unbedeutenden Beträgen sich 
nicht ein Vergehen bildet, das der Todsünde unterliegt, und 
wann ist dieß der Fall?

Die allgemeine Ansicht ist, daß die letzte Handlung, durch 
welche man das, was zu der im Diebstahle genommenen Sum­
me, welche jene zur Todsünde stempelt, noch fehlt, stiehlt, daß, 
sage ich, diese Handlung fähig ist, den Menschen der Freund­
schaft Gottes zu berauben, und daß sie folglich zu den tödtlichen 
gezählt werden muß. So entscheiden Salas, Filliuccius.

Nichts desto weniger werde ich mit ihrer Erlaubniß es wa­
gen, zu sagen, daß der letzte Diebstahl, den man für so leicht 
als die anderen erklären muß, die ihm vorausgegangen, 
nur eine crlaßliche Sünde ist; denn die Handlung wird durch, 
ihren Gegenstand bestimmt, und so auch der Diebstahl von dem 
Unrecht, welches durch denselben der bestohlenen Person geschieht, 
u. s. w. 2")

Itt) Emanuel Sa sagt bei dem Worte kurtum lVro. 8., 
auf diesen Satz sich stützend, daß es höchst probabel sei, daß 
derjenige, welcher durch oftmaliges Stehlen kleiner Summen zu 
einer beträchtlichen Menge auf solche Art gekommen, nicht ge­
halten sei, wegen der Bedrohung mit ewiger Verdammung irgend

214) Von der Gerechtigkeit rc. n. 93. S. 412. 215) Summe der Sün­
den, Diebstähle rc. Lsp. 10. S. 143.
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etwas zu erstatten. Also sind solche kleine Diebstähle, welche zu 
verschiedenen Malen an einem oder an mehreren Menschen ver­
übt sind, wie groß auch die hierfür bestimmte Summe sein mag, 
nie Todsünden, und daher.... ?")

11) R. Lonquet. Wenn Vater oder Mutter sich weigern, 
den dringenden Bitten ihrer Kinder nachzugeben, so können diese 
ihnen so viel nehmen zu ihren kleinen Vergnügungen und Freu­
den, als Gebrauch und Stand es gestatten.

Man sündigt nicht gegen die Gerechtigkeit und man ist zu 
keiner Erstattung verbunden, wenn man Geld empfängt, um ei­
nen Menschen zu morden, zu schlagen, oder um irgend eine 
Handlung auszuüben, welche der Gerechtigkeit entgegensteht."')

12) Anton Escobar. Ist derjenige, welcher einem An­
dern einen Schaden zugefügt hat, der nun einer dritten, daran 
unschuldigen Person aufgebürdet wird, verbunden, den Schaden 
zu ersetzen, welcher daraus für die unschuldige Person entsteht?

Der Peter hat den Johann getödtet, oder bestohlen, und 
man bezüchligt dieser That nun den Anton.^) Ist Peter 
verbunden, dem Andern seinen Schaden hiervon zu ersetzen?

Nein, Peter ist nicht verpflichtet, den Schaden, der dem 
Anton schon widerfahren ist, oder noch widerfahren wird, zu er­
setzen, obgleich Peter schließt, daß Anton dem Schaden unter­
liegen werde. ?")

Wir wollen diese Materie beschließen mit einer Stelle aus 
dem Cellotius, die uns Zeugniß geben wird von dem Geiste der 
Ruchlosigkeit, von der Infamie dieser Casuisten, ja, von ihrer 
Lästerung der Religion und des Ewigen.

Cellotius stellt den Fall hin: „Wir wissen, daß es ein­
mal Jemanden gab, der, auf Befehl seines Beichtvaters, im Be­
griff« war, eine sehr bedeutende Summe Geldes zu erstatten. Auf 
dem Wege zu dem Eigenthümer spricht er en xsssant bei einem 
bekannten Buchhändler ein. Er fragt ihn, was er Neues habe,

2'6) Summe der Sünden rc. S. 144. 217) Im Colleg. von Amiens 
dictiere Sätze über den 7. Comm. Fr. 1. Antw. 4. Ebends. Fr. 3. 218) All- 
gem. Mor. Lhcol. B. 5. Th. I. 37. Abth. 2. von dem Ersatz, Zweifel 7. 
S. 42. u. 98. 21-1) 100.
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und jener zeigt ihm eine neue Moraltheologie. Der Mann fängt 
an, darin zu blättern, und stößt ganz unversehens auf seinen 
eigenen Gcwissensfall und steht aus der Entscheidung des Auc- 
tors, daß er zur Erstattung nicht verpflichtet sei. Sogleich wirft 
er die Bürde seiner Gewifsensscrupel ab, ladet sein Geld wieder 
auf und geht beruhigt nach Hause."

„Dergleichen Fälle, setzt der schamlose Jesuit hinzu, sind 
bei Gott die Wirkung seiner Vorsehung; bei dem Schutzengel 
die Wirkung seiner guten Amtsführung, und bei dem Menschen 
die seiner Vorausbestimmung. Gott nämlich hat von Ewigkeit 
her beschlossen, daß diese goldne Heilskette (die im Casuismus 
lag) gerade von diesem oder jenem Verfasser, und nicht von hun­
dert oder lausend Anderen, (die dem Manne nie wären in die 
Hände gekommen) Herabhange. Wenn nun dieser Verfasser nicht 
schriebe, so würde jener nicht gerettet werden. Wir bitten also 
um der Barmherzigkeit Gottes willen einen jeden, daß er kei­
nem Menschen eines unserer Bücher beneide, welches ihm die 
ewige Vorsehung unseres Gottes und das Blut Jesu Christi er- 
worden hat."^°)

Welch eine wahnsinnige Gotteslästerung!!! So weit unsere 
Auszüge der Lehre der Casuisten über das siebente Gebot. Wir 
halten nicht für nöthig, noch irgend ein Wort zur Erläuterung" 
hinzuzufügen, da die gemachten Auszüge auch ohne Commentar 
verständlich sind.

h. S

Das achte Gebot.

Du sollst nicht falsches Zeugniß ablegen wider 
deinen Nächsten.

Nicht ein einziges Gebot ist der Verunstaltung und Unter­
grabung durch die Jesuiten entgangen; so auch das achte nicht. 
Die Väter Jesu mögen einen Glauben gehabt haben, daß sie 
Berge versetzen konnten (und auch an ihrem Glauben ist bei 
vielen Gelegenheiten zu zweifeln) aber die Liebe haben sie gewiß

220) Lcllot. 1^. 8. «te luerarcli. c. 16. §. 2. 
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nicht gehabt, sicher nicht die Nächstenliebe. Darum haben sie 
so laxe Meinungen und Lehren über das achte Gebot ausgestellt. 
Und allerdings, ihnen selbst kamen diese Entstellungen am meisten 
zu Gute. Denn kein einzelner Mensch, keine Corporation hat 
sich je gröbere Vergehen gegen dieses Gebot zu Schulden kom­
men lassen, als die ehrwürdigen Väter, die einen Jeden, 
der es wagte, mit ihnen in Widerspruch, Gegensatz und Feind­
schaft zu treten, und den egoistischen Bestrebungen des Ordens 
im Wege stand, mit jedem Gifte der Verläumdung und der 
Schmähung überschütteten. So haben sie die Protestanten, so die 
Jansenisten, so die ehrwürdigen Männer von Portrojal, worin 
mehr Geist und Frömmigkeit wohnte, als in der ganzen Gesell­
schaft Jesu, so haben sie Cardinäle, Bischöfe, so ganze Orden 
und einzelne Mönche, so Geistliche und Weltliche behandelt, wel­
che das Unglück hatten, ihren olympischen Zorn zu erregen, der 
keine Sühne kannte, als Vernichtung des Gegners. Aber eben 
weil die Jesuiten sich ihrer Sünden gegen das achte Gebot be­
wußt waren, haben sie, wie es in ähnlichen Fällen in der Regel 
zu geschehen pflegt, dasselbe ganz kurz behandelt, und die Ent­
stellungen desselben mit wenigen, aber kraftvollen und markigen 
Pinselstrichen geliefert. Was brauchten sie auch lange schriftliche 
Anleitungen zum Verläumden zu geben, da ihr Beispiel eine 
bessere Anleitung war? was sollte ihnen Theorie, da sie die 
Praxis aus dem Grunde verstanden ? Dabei haben die sonst so 
scharfsinnigen Väter sich und ihre Schützlinge in Betreff des ach­
ten Gebotes in keine geringe Gefahren gebracht. Denn indem 
sie einerseits Verläumdungen für erlaubt erklären, (um sich an 
ihren Feinden zu rächen) haben sie andererseits, (wie wir oben 
beim fünften Gebote gesehen haben), denen, so verläumdet wer­
den, die Erlaubniß gegeben, ihre Ehrenschänder zu ermorden, 
eine Erlaubniß, welche die frommen Väter wahrscheinlich nur sich 
reserviren, niemals aber gegen sich anwenden lassen wollten.

1) In den Thesen des Jesuiten-Collegiums zu Loiren vom 
I. 1645. wurde öffentlich gelehrt: Es ist Nichts weiter, als eine 
läßliche Sünde, Jemanden, der in großem Ansehen steht, wo­
durch er mir schädlich werden kann, zu verläumden und fälsch­
lich Verbrechen ihm anzudichten, im Falle er übel von mir spricht.

Diesen ganz unchristlichen Satz focht der deutsche Capuziner
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Quiroga zu Wien an; dafür fuhr der Jesuit Dikastill über 
ihn her, wie er uns selbst erzählt;"') hartnäckig vertheidigt er 
jenen Satz und beruft sich nicht nur auf die Casuisten, die das­
selbe lehren, sondern auch auf andere Auctoritäten.

2) Der ehrwürdige Vater Caramuel, der begriff, 
wie wichtig der obige, von Dica still vertheidigte Satz 
wäre, da sein Orden so oft den nützlichsten Gebrauch in Praxi 
davon machte, nahm den Satz daher von neuem auf und stellte 
ihn folgender Weise hin: „Ich behaupte, es sei wahrscheinlich, 
daß derjenige keine Todsünde begehe, welcher zur Vertheidigung 
seines Rechtes und seiner Ehre einen Andern verläumdet. Grund 
ist: gelehrte Männer haben es gelehrt, und Alles, was diese 
lehren, ist wahrscheinlich. Mehr als zwanzig gelehrte und große 
Männer haben sich für meine Meinung erklärt; und wenn diese 
nicht genügen sollen, so wird man schwerlich in der ganzen Theo­
logie eine wahrscheinliche Meinung finden. Siehe Hurta- 
do,-") Dicastill,"') Diana"») u. s. w.""')

Gewiß eine schöne Theologie muß das sein, worin Nichts 
wahrscheinlicher ist, als daß man seinen Nächsten, um seine ei­
gene Ehre zu retten, mit gutem Gewissen verläumden könne.

Bei dieser Gelegenheit plaudert der Vater Caramuel ganz 
naiv aus der Schule und erzählt zugleich mit einer ganz lie­
benswürdigen Unverschämtheit, welche Folgen die Lehre des ehr­
würdigen Dicastill in der Praxis hatte. „Die Gräfin N., er­
zählt er, hatte diese Lehre des Vaters Dicastill den Hofda, 
men der Kaiserin beigebracht, welche von hohem Adel und sehr 
anschlägig waren. Denn sie machten von besagter Lehre sogleich 
den schlimmsten Gebrauch, indem sie unzählige Verläumdungen 
erdichteten und zu Tage brachten, wie es an Höfen zu gehen 
pflegt. Die Verwirrung wurde so groß, daß man den ehrwür­
digen Quiroga, diese Zierde der Capuziner, herbeirufen mußte, 
der den Ausspruch that, jene Lehre sei verderblich, am meisten, 
wenn sie Damen gepredigt werde (daran hatte der gute Mann 
wohl recht) und noch mehr, wenn diese Witz und Keckheit be-

22») Dicastill. de justit. D. II. 1>. II. disp. 12. s>. 4. c. 2. n. 404. 
222) Disp. 4. de reo. 22Z) I. e. 224) Diana ?. 9. ^r. 8. Ne»?- 43. 
p. 356. 22s) Laramuel. p. 550. n- 1157.
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faßen. Daher brächte er es dahin, daß die Kaiserin verbot, voü 
besagter Lehre Gebrauch zu machen. ^°)

Eine sehr erbauliche und artige Geschichte!
3) Auch der umsichtige Escobar hat mit Hülfe der Vier 

und zwanzig dieselbe Materie und mehren üetail behandelt; man 
sieht es ihm an, daß er die Sache vollkommen kennt, denn er 
copirt einen hämischen Verläumder, der mit unschuldiger Miene 
seinem Nächsten die Ehre stiehlt, ganz meisterhaft. „Ich habe 
gehört, sagt er, daß Peter einen Ehebruch begangen habe; ich 
erzähle es weiter, wie ich es gehört habe, mit dem Beisätze, 
ich wisse es nicht sicher, sondern erzähle bloß Gehörtes; ich frage, 
ob ich dadurch eine schwere Sünde begehe? Antwort: Azor 
behauptet es-, weil dadurch ein Verbrechen des Nächsten aufge­
deckt und geglaubt wird, da man ja leichter gehörtem Bösen, 
als gesehenem Guten Glauben beimißt. Tann er aber, (ein 
äoetor gravis) lehrt, daß Jemand, so von seinem Nächsten nach 
Hörensagen ein Laster, einfach ohne Zusatz und Bekräftigung, 
(das ist gerade die Manier feiner und schlauer Verläumder) er­
zählt, nicht schwer sündige, da, wenn dem Nächsten dadurch die 
Ehre genommen werde, dieß nicht durch die Schuld des Erzäh­
lenden, sondern des Hörenden geschieht, der einer einfachen An­
gabe nicht Glauben beimessen soll."^')

4) Fagundez behauptet, daß Jemand, der von seinem 
Nächsten ein wirkliches Verbrechen erzählt, was aber an dem 
Orte, wo er wohnt, nicht bekannt ist, weder gegen die Liebe, 
noch gegen die Gerechtigkeit sündige, wenn es auch dort sonst 
nie würde bekannt geworden sein. ^°)

5) Jemand behauptet, daß es in einem gewissen Collegio, 
an dem und dem Orte, viele gottlose und schlechte Leute gebe;^) 
öder daß ein Canonicus, aus der und der Kirche, Simonie oder 
Ehebruch begangen habe, ohne daß doch eine Person namentlich 
genannt wird: sündigt er schwer? Keincsweges, da ja Keiner 
schwer gekränkt wird. (Welch' alberne Sophisterei!) Nur muß 
durch das Gerede die Achtung gegen den Ort nicht allzusehr ver­
mindert werden. So Fagundez."^")

226) Laramuel I. c. l227) ^scol>. I'r. I. 10. c. 4. II. 40. 
p. 165. 228) ibicl. n. 43. 229) Wie es die J.'suitcn mit Portrojal mach­
ten. 2Z0) ibi3. n. 54. Lusend. 1^. Hl. H. 6. c. 1. n. 16. p- 4tt.
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6) Leute, die im Gerüche der Heiligkeit stehen, (worunter 
sich die Jesuiten zuerst selbst verstanden) kommen bei ihnen gut 
fort. Escobar sagt, es sei eine Todsünde, auf einen heiligen 
Mann den Verdacht des Ehebruches oder der Ketzerei zu werfen.

7) Aber übel fahren dagegen die Ketzer und diejenigen, wel­
che das Unglück haben, einmal in bösem Rufe zu stehen; diesen, 
erlauben die frommen Väter, kann man Alles in die Schuhe 
gießen ohne Sünde. Man höre den liebenswürdigen Esco­
bar: „Jemand behauptet fälschlich, ein Ehebrecher habe einen 
Liebesbrief geschrieben, oder ein Ketzer habe ein Crucifix verstüm­
melt (und darauf stand zu Escobar's Zeiten in Frankreich ge­
wiß Todesstrafe, von Spanien und Portugal zu schweigen); sün­
digt er schwer gegen die Gerechtigkeit? Antwort: Keinesweges, 
wie Filliuccius sagt, weil ich ja nur einen in der Art von 
Sünde schon Verrufenen weiter in Verruf bringe, in einer Sache, 
welche mit dem früheren Verrüfe in Verbindung steht.""')

8) Busenbaum erklärt es für eine läßliche Verläumdung, 
wenn man Jemanden ungerechter Weise stolz, zornig nennt, 
wenn man von ihm sagt, er sei dumm, schielend, unehlich, ein 
Verschwender, liederlich, rachsüchtig.""^)

9) Im Beichtstuhe braucht man die Verschiedenheit der ver- 
läumdeten Personen nicht anzugeben. Escobar."') So auch 
Busenbaum nach Lugo, Navarra, Salas, Koninch, 
mit dem Beisätze, man sei auch nicht verpflichtet, zu entdecken, 
wie oft, vor wie Vielen man Jemanden vcrläumdct habe."*)

Ebenso lax sind die Meinungen und Aussprüche der srom- 
men Vater in Betreff der schuldigen Ehrenrettung. Daß sie den 
Grundsatz aufstcllen: Wer mich verläumdet hat, den darf ich 
ebenso sehr verläumden, ohne Verpflichtung der Ehrenrettung, "*) 
kann bei Jesuiten nicht auffallen. Aber sie gehen noch weiter.

11) Escobar, wie wir schon oben sahen, sagt: „Jemand, 
der sieht, daß ein Anderer wegen eines Verbrechens bestraft wird, 
das er selbst begangen hat, kann schweigen und es geschehen las­
sen. Nach Sa und Navarra."°)

23t) Wie eS die Jesuiten rc. n. 56. p. 167. kuscnd. I. c. n. 11. 
2)2)Zusenb. 1, c. s) 406. n. 1. 2.3. 23Z) ibict. r». 36-P. 164. 234) i6i«t. I. c 
». 17. P, 412. -Z5) 1>. III. kx. 2. n. 168. p. 359- 23«;) ibicl. n 169.

11
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12) Derselbe sagt, man dürfe auS Furcht vor der Folter 
oder dem Tode Andere fälschlich beschuldigen und dem Tode aus» 
setzen, ohne Verpflichtung zum Ersatze, ja ohne Sünde. 
Ferner, man dürfe schweigen, wenn man sehe, daß eigene Schuld 
einem Unschuldigen beigemessen werde. Nach Sa, Moli- 

na u. A.

137) Lscob. etc. n. 172. p. 360. -Z8) ibiö. I. «.



Zweiter Abschnitt.

Erstes Kapitel.

Don den Kirchen - Geboten.

Dvenn die jesuitischen Casuisten, wie wir aus dem Vorher­

gehenden zur Genüge gesehen haben, sich nicht scheuten, die gött­
lichen Gebote zu verunstalten und sie durch die Schleichwege 
ihrer schändlichen Casuistik, wie durch unzählige andere Kunst­
griffe und Kniffe zu umgehen , so dürfen wir daraus von vornherein 
schließen, daß sie gegen die Gebote und Gesetze der Kirche gewiß 
keine größere Achtung bewiesen haben. Und dieser Schluß wird 
durch die Schriften der Jesuiten auf's bündigste bestätigt.

Man hat behauptet, und noch täglich wird es wiederholt, 
daß der Jesuitenorden eine Säule der katholischen Kirche und 
die stärkste Stütze des römischen Stuhles gewesen sei, und daß 
sein Sturz beide erschüttert habe. Die solches behaupten, sind 
von Vorurtheilcn befangen und Fremdlinge in der Geschichte der 
katholischen Kirche. Die Erschütterung des Papstthums, die Lei­
den der katholischon Kirche seit fünfzig Jahren, haben ihren 
Grundin dem nothwendigen Gange der Weltgeschichte, einem Gange, 
der sich folgerecht entwickelte aus den Sünden, den Mißgriffen 
und Irrthümern der Päpste, der Hierarchie und der Jesuiten 

II*
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selbst, welche nicht wenig beigetragen haben, die Kirche zu un­
tergraben. Wir wollen dieses nachweisen in der Geschichte der 
Jesuiten selbst. Freilich brach der Sturm über die katholische 
Kirche und ihre Hierarchie nach der Aufhebung der Jesuiten 
los; allein irrig ist es, was sich der Zeit nach folgt, auch in 
den Zusammenhang von Ursache und Wirkung, zu bringen, und 
wir glauben uns ebenso berechtigt, den Schluß zu ziehen: Die 
Jesuiten haben ein Bedeutendes zu den Unfällen der katholischen 
Kirche bcigetragen. Und wahrlich, wer_ das Vorhergehende ge­
lesen hat und das Folgende beherzigt, wird die Wahrheit eines 
solchen Schlusses einsehen.

Die Jesuiten haben zur Zeit ihrer Blüthe die wahren und 
echten Interessen der katholischen Kirche nie im Auge gehabt; sie 
suchten bloß die ihrigen zu fördern, und die ersteren nur inso­
fern, als sie mit den letzteren zusammenfielen. Ihr Zweck war, 
im Staate und in der Kirche zu herrschen. Darum verfochten 
sie die Unumschränktheit der Päpste, ja, deren Unfehlbarkeit, weil 
sie hoffen konnten, wohl einen Papst, aber nicht das ganze sou- 
veraine Episcopat zu beherrschen. Sie suchten den Protestan­
tismus zu vertilgen, weil er dem menschlichen Geiste, den sie 
in Unmündigkeit und Knechtschaft halten wollten, einen freieren 
Schwung gab; nicht minder aber auch, um in den protestanti­
schen Ländern sich anzusiedeln, dort Einfluß und Güter zu er­
werben, um so ihre Herrschaft zu erweitern.') Die Jesuiten 
sind die Stütze des h. Stuhles gewesen, weil sie dessen zu ihren 
Zwecken bedurften. So waren sie Jedermann's Freund, der ihre 
Freundschaft suchte und sie begünstigte. Aber ihr ganzer Zorn, 
ihr unversöhnlicher Haß denen, die es wagten, ihnen in den Weg 
zu treten; Cardinäle, Bischöfe, ganze Orden und einzelne Mönche 
haben ihren Grimm gefühlt, und der heilige Vater hat nicht 
selten vor ihrem Zorne und ihren Schlangentücken gezittert. Sie 
wagten kühn, ihm cntgegenzutreten, und kümmerten sich ebenso 
wenig um die Edicte der Päpste, um die Gesetze der Kirche, 
wie um dir Gebote des Ewigen. Dieses hier mit den schlagend­
sten Belegen darzuthun, soll unsere Aufgabe sein.

Da- bewiesen sie in Böhmen nach dem I. 1620.
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S- 1.
Kirche und Papstthum.

Die Jesuiten haben Kirche und Papstthum nicht Wer ge­
achtet, als Mittel für ihre eigensüchtigen Zwecke; sie haben sich 
eigenmächtig über beide gestellt.

I) Bauny schiebt mit einer Schaamlosigkeit ohne Gränzen 
der Kirche den ganzen Gräuel der Casuistik zu, indem er be, 
hauptet: „Was Lehrer (äoetores, «eil. xrsves, und darunter 
verstanden die demüthigen Väter Jesu nur sich) in gedruckten 
Büchern lehren, das billigt die Kirche, wenn sie sich nicht da­
gegen erklärt, wie sie doch müßte, wenn sie es nicht billigte/")

2) Filliuccius sagt gradezu: „Kirchengesetze verlieren 
ihre Gültigkeit, wenn Niemand sie mehr beobachtet/") Also, 
um dieselben abzuschaffen oder unverbindlich zu machen, braucht 
man sie nur nicht zu halten.

3) Ueber das Ansehen der Päpste, denen eS nach katholischer 
Ansicht zusteht, Kirchengesetze zu erlassen, sagt Diana: „WaS 
das Ansehen der römischen Päpste betrifft, so muß man sagen, 
daß sie (über einen gewissen Gegenstand) die bejahende Meinung 
in Schutz genommen haben, die auch wir für probabel halten; 
aber daraus folgt doch nicht, daß die entgegengesetzte Meinung 
nicht auch probabel (und in tut») sei.*)

4) Weiter unten sagt derselbe: „Der Papst mag eine Ent­
scheidung geben, als Haupt der ganzen Kirche, ich gebe es zu. 
Aber er entscheidet doch nur innerhalb der Gränzen seiner Wahr­
scheinlichkeit." °)

5) Escobar, wie wir oben gesehen haben, stellt die An­
sicht Diana's als einen allgemeinen Satz auf, der sich auf die 
ganze kirchliche Unterordnung bezieht. „Ein Untergebener, (z. B. 
ein Jesuit) ist anderer Meinung, als der Obere (der Papst); muß 
ersterer gehorchen? Antw. Castrus Palaus sagt: Wenn der 
Untergebene sich auf eine probabele Meinung stützt, daß das Ge­
bot ungerecht ist, oder die Machtvollkommenheit des Oberen über­
schreitet, so ist er zum Gehorsame nicht verpflichtet, weil ein 
jeder seiner wahrscheinlichen Meinung folgen darf.")

2) n. VI. p. 3>2. I9IIulc. 'I'om. 2. n. 25. n. HA. 
4) Oisna V. Hucl.. 13, Ue», 39 5) ivicl, Nc5. 65. 6)

?rinc. III n. Z3 29-
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6) Noch schroffer hat Castrus Palaus diese Ansicht aus­
gesprochen: „Es ist unstreitig wahr, daß der Untergebene, wenn 
er eine wahrscheinliche Meinung für sich hat, nicht zum Gehor­
same verpflichtet sei, wenn auch die entgegengesetzte Meinung 
wahrscheinlicher ist. Er kann dann, nach der Lehre des Sau­
ch ez, diejenige Meinung befolgen, die ihm besser zusagt. Es 
steht auch nicht im Wege, daß der Befehl des Oberen gerecht 
ist, um dich zum Gehorsam zu verpflichten, weil er nicht un­
bedingt, sondern nur wahrscheinlicher Weise rechtmäßig ist. Du 
wirft also nur probabel zum Gehorsam verpflichtet, aber auch 
ebenso probabel davon entbunden sein.')

Diese Ansicht, folgerecht entwickelt und angewendet, führt, 
nothwendig zur völligen Zerstörung des Ansehens der Päpste, je­
her kirchlichen Gewalt und aller Disciplin.

7) Wie wenig Ehrfurcht die Jesuiten gegen die Entschei­
dungen der Päpste in Bullen und Breven hatten, wie sehr die­
selben von ihnen mißhandelt und um ihre ganze Kraft und Be­
deutung gebracht wurden, das kann man aus vielen Beispielen 
sehen. Man schlage einen Escobar nach, wie er und seine 
Vierundzwanzig den päpstlichen Erlaß über die Immunitäts­
Beraubung der Meuchelmörder, s) das Verbot an die Mönche, 
ihren Ordenshabit abzulegen,^) die Bulle gegen solche 
Priester, welche Sodomie üben,'°) behandelt und zu nichte ge­
macht haben.

8) Bei solcher Frechheit kann es wohl gar nicht mehr auf­
fallen, wenn der ehrwürdige Vater Bauny, als das päpstliche 
Consistorium sein berüchtigtes Buch Summa xeceatorum, welches 
er in französischer Sprache geschrieben hatte, um eS recht gemein­
nützig zu machen, mit strenger Censur belegte und zum Ver­
brennen verurtheilte, in seiner Schrift gegen Hallicr, der eben 
dieses Buch angegriffen hatte, in die Worte ausbrach: „Was 
hat Frankreich (wo Bauny wohnte) mit römischer Censur zu 
thun? "

Aus dem Gesagten ist hinlänglich klar, daß die Casuisten,

") Last. ?al. morst. ?. I. clisp. 2. p. 6. 8) iNcm Vr. VI. Lx
4. n. 27. 0) Idew. l'r. VI. üx. 7. ». 103. w) »dem Vr. I. Lx. 8. n.102 
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deren Grundsätze die Approbation der OrdenSoberen hatten, eben 
keine große Achtung und Ehrfurcht gegen die Kirche und den 
h. Stuhl hatten; noch mehr aber geht dieses hervor aus den 
thatsächlichen Beweisen, welche in der Geschichte der Jesuiten 
vorgelegt werden sollen.

tz. 2.
Ueber das erste Kirchengebot.

Du sollst an Sonn» und Festtagen mit Andacht 
eine Messe hören.

Die jesuitische Lehre von der Messe läßt sich unter drei 
Hauptgesichtspunkte bringen:

I. die kasuistischen Ansichten über die Verpflichtung, Messe zu 
hören;

II. über die Messe lesenden Priester;
III. über die Application des Meßopfers.

Wer strenge an den Grundsätzen der katholischen Kirche 
hängt und deren Gesetze für heilig hält, namentlich wer in dem 
Meßopfer das hehrste Geheimniß dieser Kirche sieht, der wird 
sich mit Schauder und Verachtung von diesen ehrwürdigen Vä­
tern wenden, die in ihrem frivolen Uebermuthe ebenso sehr mit 
den Geboten der Kirche, als mit dem heiligsten Opfer frevelnden 
Spott treiben.

I. Was nun zuerst die Verpflichtung durch das Kirchengebot 
betrifft, jeden Sonn- und Festtag der h. Messe mit An­
dacht beizuwohnen, so haben die Jesuiten dieses Gebot auf 
alle mögliche Weise zu Schanden gemacht und die Kirche selbst 
auf alle mögliche Weise chicanirt.

1) Das Gebot der Kirche befiehlt, jeden Sonn- und Fest­
tag eine Messe zu hören. Die jesuitischen Casuisten Angelus 
und Rosella (ein Paar üoetores §rLve8 ei xü, deren Mei­
nung also probabel und in xruxi tuta ist) meinen aber, es sei 
ganz verzeihlich, das eine- oder das anderemal im Jahre die 
Messe zu schwänzen (ne§IiA6re). ")

2) Die Kirche befiehlt, unter einer schweren Sünde, eine

1l) .^n^clu« und Nosella l'ei Kurcnli. 1^. III, Z. >1. Z, ^>. 20t 
202.
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ganze Messe zu hören. Allein das schien den Vätern, die voll 
von christlichem Mitleide mit den curranten Schwächen der armen 
Menschen sind, zu hart und sie linderten das Gebot daher be­
deutend, indem sie die Messe sehr stark-beschnitten. Escobar 
erklärt: den vierten Theil der Messe, etwa bis zum Evangelium, 
könne man schwänzen, ohne eine schwere Sünde zu begehen und 
das Gebot zu verletzen. ") Henriquez meint: auch das Evan­
gelium brauche man nicht zu hören.") Lugo ist derselben 
Meinung und fügt als Grund hinzu, es sei sehr probabel, daß 
man nicht verpflichtet sei zwei Evangelien zu hören, da man ja 
doch nach dem letzten Segen schon aus der Messe gehen dürfe. 
Wer daher das Evangelium Johannis hört, braucht das erste 
nicht zu hören.")

3) Laymann ist noch liberaler und gibt auch das Credo 
in den Kauf, indem er sagt, es sei doch sehr hart, einen zu 
verdammen, der vom Offertorium an bis zum Ende der Messe 
beiwohne. ") Laymann stützt sich, wie aus der angeführten 
Stelle zu sehen, auf Amalar und Andere, und Busen­
baum hat gegen diese humane Ansicht Nichts einzuwenden.") 
Nach Bonarscius und Lugo meinen Laymann und Es, 
cobar auch, der letzte Theil der Messe könne Etwas leiden, 
und es sei nicht gar sündlich, wenn Jemand bei der Communion 
herausginge.

4) Es ist gewiß, daß es für Manchen eine harte Beschwerde 
ist, eine ganze Messe continuo zu hören und vom Sonntage 
eine halbe Stunde dem Gottesyause und dem Dienste des Herrn 
zu widmen. Auch hier haben die Jesuiten mit gewohnter Hu­
manität Rath geschafft; sie haben eine Methode ausgedacht, wie 
man in möglichst kurzer Zeit eine Messe hören könne, eine Mc- 
rhode, von der wir unentschieden lassen, ob sie possierlicher oder 
skandalöser sei.

So ist es natürlich für Einen, der in die Messe kommt, 
wenn sie schon halb beendet ist, lästig, eine ganze hindcndrein 
zu hören, denn er kommt rein weg um eine Viertel Stunde.

12) Lscoli. 1>. I. Lx. 1t. c. 3. n. 28. p. 174- 13) ibi4.
75. p. 183. 14) LsrUinsI. 1^uZO ibiU. 15) bei Lscob. I. e.

und bei Lusenk. I. c. n. 6- 16) Luscnb. I. e. 1?) buscob. 1. c.
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Diesen Verlust haben auch die frommen Väter gefühlt und sind 
bedacht gewesen, ihn abzuwenden.

Escobar resolvirt daher, man könne einem Theil der 
Messe bei diesem, den andern bei jenem Priester hören.'") 
Derselben Meinung ist auch Busen bäum, der sich stützt auf 
Navarra, Bonarscius, Sotus, Henriquez, Diana, 
Hurtado.'")

5) Escobar entscheidet nach Turrian ganz folgerecht: 
wenn man von zwei Priestern, von jedem eine halbe, Messe hö- 
ren könne, so könne man auch, ohne das Kirchengebot zu ver­
letzen, die letzte Hälfte zuerst, und die erste zuletzt hörend")

6) Daraus folgert der scharfsinnige ßscobar nun die 
trefflichsten Erleichterungen. Wenn, sagt er, zwei Priester zu­
gleich lesen, und der eine anfängt, während der andere schon 
bei der Consecration ist, so kann ich beide Hälften zugleich, mit­
hin eine ganze Messe hören. Denn, sagt er, die Kirche befiehlt 
nur, eine Messe zu hören, zwei halbe Messen aber machen eine 
ganze aus. °') Er entscheidet dieses nach Hurtado und Azor, 
her noch als Grund bcisetzt, weil man ja wohl beiden Priestern 
seine Aufmerksamkeit schenken könne. Derselben Meinung ist 
auch Bauny.")

7) Escobar ist ein wahres Consequenzgenie. „Aus die­
sem Allen, sagt er, folgere ich, daß man in ganz kurzer Zeit 
eine Messe hören kann. Wenn man z. B. vier Priester zugleich 
an verschiedenen Altären fände, wovon der eine beim Jntroitus, 
der zweite beim Evangelium, der dritte bei der Consecration, der 
vierte bei der Communion wäre, so könnte man die ganze Messe auf 
einmal hören. " ") Natürlich vier Viertel machen ein Ganzes aus.

8) Mit der unerschütterlichsten Consequenz folgert Escobar 
nun weiter: Wer daher drei Messen hören muß, eine des 
Kirchengebetes, die andere eines Gelübdes wegen, die dritte als 
auferlegte Buße, der thut hinreichend genug, wenn er sie von

18) tHod. I. c. n. 73. 12) Nustiud. I. c. n. 7. 204. nebst den
Citaten der Genannten. 2") lHol). I. c. 21) I. c. 22) beim 
pscob. I. c. 2Z) VI. e. 9- p. 312. 24) Diese Stelle fand ich
in der Lllit. I^uFclun. 1644 ei 1646, aber sie fehlt in der K3it, Ul­
timi ohne Datum, wahrscheinlich vom I. 1648.
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drei Priestern hört, die gerade zur selben Zeit lesen.") Dassel­
be sagt Busenbaum nach Sanchez und Major.^)

Die Kirche befiehlt: Du sollst an Sonn- und Festtagen 
einer Messe mit Andacht beiwohnen, und in der That hat 
das Gebot ohne diesen Zusatz gar keinen Sinn. Und da ferner 
die katholische Kirche es als eine untrügliche Glaubenswahrheit 
lehrt, (die auch die Jesuiten anzunehmen sich bekannten) daß in 
der Messe, nach der Consecration, Jesus Christus mit Fleisch 
und Blut, mit Gottheit und Menschheit zugegen sei, so ver­
stand es sich von selbst, daß nur die andächtige Beiwohnung des 
Meßopfers dem kirchlichen Gebote genügen könne- Aber die 
frommen Väter, die sich Jünger Jesu und eine Stütze des katho­
lischen Glaubens nannten, haben jenen Beisatz: mit Andacht, 
von dem Kirchengebote wcggestrichen und über die Gemüths- 
stimmung, worin man einer Messe beiwohnen müsse, eine Lehre 
aufgestellt, die nicht nur die Vernunft empört, sondern dem ka­
tholischen Dogma von dem Meßopfer gegenüber ein wahrer Gräuel 
und ein Skandal ist. Man höre.

9) Die Jesuiten sagen, wie wir soeben aus Escobar ge­
sehen haben, die Kirche fordere nur, daß man eine Messe höre. 
Daher antwortet Escobar auf die Frage: „Welche Gegenwart, 
welche Aufmerksamkeit muß beim Meßopfer stattfmden?" folgen­
der Weise: „Es wird erfordert eine körperliche Gegenwart, mo­
ralisch genommen, so daß man vernehmen kann, was am Alta­
re vorgeht; und die Gesinnung, und zwar eine einschließliche 
(virtuell^) die Messe zu hören. Diesem steht aber nicht entge­
gen eine andere böse Absicht, weßwegen man in die Messe geht, 
z. B. sich lüstern (libiüinose) nach den Weibern umzusehcn, 
welche sich mit der ersten, die Messe zu hören, füglich vereinigen 
läßt, wenn nur die erforderliche Achtsamkeit da ist."")

10) Weiter unten fragt er: „Genügt nun dem Kirchenge­
bote, eine Messe zu hören, eine bloß körperliche Gegenwart, oder 
ist auch eine geistige (mentalis) nothwendig? Antwort: Man 
muß die geistige anrathen; aber Hurtado und Coninch

25) ^zcol». I. c. 2«>) Nusend. t,. I. U. 2. c. 3. cl. 5. p. 30.
2. l 6. 31. p. >74.
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behaupten, die körperliche reiche hin, wenn man nur, obwohl 
das Gemüth zerstreut sei, in ehrerbietiger Stellung und mit der 
schuldigen äußeren Achtsamkeit zugegen sei." Diese Heuch­
ler, die Gott und Menschen zum Besten zu haben lehren!

11) Auch der ehrwürdige Busenbaum hat mit Hülfe sei­
ner kasuistischen Spießritter denselben Gegenstand behandelt und 
sagt: „Der dem Meßopfer Beiwohnende muß aufmerksam auf 
dasselbe sein, wenigstens virtusliter et in conkuso, so daß er 
auf irgend eine Weise aufmerkt auf das, was am Altare vor- 
geht. Wenn also Jemand bald Acht gibt, bald mit einem plau­
dert, so daß er immer wahrnehmen kann, was am Altare ver­
geht: so sündigt er zwar wegen Unehrerbietigkeit, aber er begeht 
keine schwere Sünde. Ja, Koninck, Sylvius, Rosella 
und Medina (lauter Jesuiten und üoctores xrLVLs) lehren: 
dem Kirchengebote- genüge auch derjenige, welcher auch absicht­
lich zerstreut sei; nur sei er sich gegenwärtig und nehme äußer­
lich eine ehrerbietige Stellung an. Diese Ansicht hält auch Lay- 
mann für probabel." 2")

12) In gleichem Sinne erklärt Busenbaum an einem 
andern Orte: Wenn Jemand der Messe beiwohnt, aus eitler 
Ruhmgier, oder um zu stehlen, so kann er nichts desto weniger 
das Kirchengebot erfüllen, auch durch eine durch die Umstände 
sündige Handlung, weil er die Wesenheit des Gebotes erfüllt, 
wiewohl er gegen ein anderes Gebot sündigt. So Sanchez, 
Laymann, Lugo. -°)

12) Ja, noch weiter gehen diese Väter Jesu. Busenbaum 
sagt, man brauche bei der Bciwohnung einer Messe an einem 
Sonn- oder Festtage gar die Absicht nicht zu haben, dem Kir­
chengebote zu genügen.^)

14) Derselbe behauptet sogar, man erfülle das Kirchenge- 
bot, wenn man eine Messe höre, auch mit der bestimmten Ge, 
sinnung, demselben kein Genüge zu leisten, und man brauche 
diese Gesinnung auch nachher nicht zu ändern; denn man habe

28) LZcok, I. c. n. 74. p. 183. 29) 1^. III. H. 3. 6. 3.
u. 8. p. 204. 205. 2") Dusend. I. 1>. 2. c. 3. <Iud. 1. n. 1. I. 
p. 6ub. 2. 34.
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das Gebot ja doch erfüllt. Er stutzt sich auf VaSquez, Lugo, 
Sanchez, Salas.")

15) Escobar fragt: „Ich habe das Privilegium, zur Zeit ei, 
nes Jnterdicts (sie gehören, dem Himmel sei Dank, jetzt unter 
die kirchlichen Alterthümer) Messe zu hören: bin ich dazu ver­
pflichtet? Keinesweges, denn dann würde mich das Privilegium 
mehr beschweren, als mich vom Gebote befreien."") Wie ori- 
ginell und frei!

16) Daß Escobar mit der Pflicht, eine Messe zu hören, 
es vereinigt, während derselben zu beichten und die auferlegte 
Buße zu erfüllen, kann nicht mehr auffallen.")

Aus dem Gesagten gehl zur Genüge hervor, wie sehr die 
Casuisten das hehrste Geheimniß der katholischen Kirche entweiht 
und entwürdigt haben, indem sie erlauben, ohne alle Weihe der 
Gesinnung, ja, mit schändlicher und frevelhafter Gesinnung dem, 
selben ohne Verletzung des Kirchengebots beizuwohnen; geht her­
vor, daß sie dieß Kirchengebot zu einem Kamaschendienste ver­
unstaltet haben, der auf den Katholiken als eine Last liege, die 
zu erleichtern sie all ihren Scharfsinn und ihre ganze frivole Ca- 
suistik aufgeboten haben. Welcher Katholik, der es ehrlich mit 
seiner Kirche meint, der Achtung vor den Geheimnissen seines 
Glaubens hat, muß sie nicht verabscheuen diese Menschen ohne 
Herz und Gemüth und ohne alle edle Gesinnung? Und ihren 
Orden will man anpreisen als ein Institut, Religion, Glauben 
und Sittlichkeit unter der erkrankten Menschheit wiederum her­
zustellen, diesen Orden, dessen angesehenste und gepriesenste Ge­
lehrten, mit Billigung desselben, Religion, Glauben und Sitt­
lichkeit frech verhöhnten und mit Füßen traten? —

II. Ueber den Messe lesenden Priester.
Die Jesuiten haben dem, der dem Meßopfer nach dem Ge­

bote der Kirche beiwohnt, des Wichtigsten der Andacht, der Weibe 
der Gesinnung entbunden; aber noch weiter sind sie gegangen; 
sie haben dieß auch auf den Priester, der das heilige Geheimniß 
feiert, ausgedehnt, haben ihm nicht nur allerlei kleine Frivoli­
täten und Chicanen gegen das Kirchengesetz gestattet, sondern

) Nusenli. cl. 3. n. 2. 3. s). 36.37. 33) !. c. n. 102. 187
3^ I. c n. 32. p. 174



173

ihm auch erlaubt, befleckt mit dem gröbsten Schmutze der Sün­
de, aus dem Rausche sinnlicher Genüsse sofort an den Altar zu 
treten, zur Feier des furchtbaren Geheimnisses, dem sich nur 
Selbstgeprüfte und Reine nahen sollen. Die kasuistischen Ansich­
ten und Grundsätze über diesen Gegenstand sind wahrhaft Grau­
sen und Entsetzen erregend. Aber auch noch in einer anderen 
Hinsicht sind sie dem katholischen Dogma gegenüber frevelnd. 
Denn dieses will, daß nur das Bußsacrament schwere Sünden 
sühne, namentlich eine nothwendige Vorbereitung zum würdigen 
Empfange der Eucharistie sei, welchen doch auch der Messe 
lesende Priester feiert. Die Jesuiten hingegen behaupten, es sei 
hinreichend, daß ein Priester, der das Meßopfer feiern will und 
sich' schwerer Sünden bewußt ist, den sogenannten Act der Reue 
erwecke, der bei den Jesuiten ein bloßer Mechanismus ist.

1) Daß Escobar und Busenbaum, auf ein ganzes 
Heer von Casuisten sich stützend, dem Priester ohne schwere Ver­
sündigung erlauben, eine Messe in eine andere zu verwandeln, 
z. B. auf Christi Himmelfahrt eine Weihnachtsmesse zu lesen,") 
ferner der Messe wissentlich und absichtlich Etwas zuzusetzen oder 
wegzuschneiden, z. B. das 61oria oder Oreüo,") die Gebete 
beim Ankleiden mit den Meßgewändern nicht herzusagen,") das 
Eine oder das Andere der Meßkleider wegzulassen, — das kann 
von den Casuisten nicht befremden und folgt schon aus ihrer 
frivolen Gesinnung, womit sie Alles chikaniren. Wenden wir 
uns daher gleich zu dem Wichtigeren.

2) Escobar resolvirt, daß ein Priester, der ohne vorher 
gebeichtet zu haben, (weil er sich keiner schweren Sünde bewußt 
ist) zum Altare geht und sich nun plötzlich einer schweren Sünde 
entsinnt, mit dem Meßopfer fortfahren könne, ohne nothwendig 
den Act der Reue zu erwecken, falls er, ohne Aufsehen zu er­
regen und seinem Rufe zu schaden, nicht abbrechen kann.

3) Escobar fragt weiter: Ein Priester, der sich einer 
Reservatsünde schuldig weiß, kommt in einen Nothfall; aber es 
ist nur ein Beichtvater ohne Vollmacht, ihn von selber zu ab-

35) 36) 37) Lscob. I. c. n. 39. 40. 41- p. 176. 33) iclem I. c n 51.
178.
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solviren, zur Hand: nun hat aber derselbe Priester noch andere 
nicht reservirte Todsünden auf dem Gewissen: kann er Messe 
lesen, ohne vorhergegangene Beichte? Antwort: Präpo situs 
(ein äoetor Aravis) sagt ja. Hurtado will es ihm sogar zur 
Pflicht machen, weil kein Priester da sei, der ihn ganz absol- 
viren könne.

4) Kann derselbe bei Abwesenheit eines bevollmächtigten 
Beichtvaters die nicht reservirten Sünden einem Geringeren beich­
ten, die reservirten aber auslassen, um durch eine so halbirte 
Beichte das Aergerniß zu vermeiden, welches er geben würde, 
wenn er die Messe nicht läse? Antwort: Valentin sagt nein, 
weil die Beichte vollständig sein müsse und man von allen 
Sünden direct oder indirect absolvirt sein müsse. Hurta'do 
sagt: der Priester müsse sich stellen, als wenn er gar keinen 
Beichtvater zur Hand habe, weil ein Nichtbevollmächtigter nur 
in der Todesstunde absolviren kann. (Echt jesuitisch.) Aber 
Hurtado sagt: die halbe Beichte genüge, weil es ja zu einer 
indirecten Absolution nicht nothwendig sei, die Sünden nament­
lich anzugeben, wie das bei den vergessenen Sünden offenbar 
sei, und die Beichte ja in Betreff dessen, was die Gewalt des 
Priesters überschreite, nicht vollständig zu sein brauche.") Sind 
das katholische Grundsätze?

5) Bauny sagt: Ein Priester, der bezahlt ist, Messe zu 
lesen, kann sich nicht damit entschuldigen, daß er nicht hinrei­
chend vorbereitet sei, weil er das Recht hat, zu jeder Zeit durch 
den freien Act der Liebe zum Guten und des Hasses gegen das 
Böse zu Gott zurückzukehren. Wenn er diese seine Pflicht nicht 
thut, mag er es sich selbst zurechnen. ")

6) Den Schluß macht er mit folgender schrecklichen Stelle: 
Wenn ein Priester ein Weib beschlafen oder sich selbst befleckt 
hat, kann er noch am selbigen Tage nach abgelegter Beichte 
ohne läßliche Sünde zum Altare gehen? Antw.: Villalobos 
sagt nein, weil er verunreinigt ist; Sanchez aber behauptet, 
er könne es, und seine Meinung scheint mir sicher und in der 
Praxis zu befolgen. ")

zg) Lscob. n. 53. p. 179. M) idkt. n. 54. -u) vauri^ 1>. X. 474.
42) ibi6. (^NÄCsl. 32. p. 457.
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Also aus den Armen einer Buhlerin, aus dem Gräuel wi­
dernatürlicher Unzucht sofort zur Feier des höchsten und heilig­
sten Geheimnisses, dem sich, wie die Kirche lehrt, die Engel 
selbst nur zitternd nahen, wenn der Priester nur seine Sünde 
eben vorher gebeichtet hat. Als wenn er im Stande wäre, 
gleich nach dem Verbrechen sein Gemüth in eine tugendhafte 
Stimmung zu versetzen und sein Herz mit dem Feuer der An­
dacht zum Herrn zu erheben. Welche jämmerliche Vorstellung 
von der Beichte, welche Ruchlosigkeit der Eucharistie gegenüber!

III. Ueber die Application der Messe.

Die alte Kirche kannte keine Messen in der neuern Weise. 
An der Feier der Eucharistie nahm die ganze Gemeinde Theil; 
Meßopfer, wo der Priester allein der Handelnde war, gab es 
nicht. Am wenigsten aber kannte man jene sogenannten Privat- 
oder Stillmessen, die auch bei verschlossenen Kirchthüren ohne 
Gegenwart irgend eines Menschen gehalten werden können; man 
dachte sich srüher das h. Opfer von der Theilnahme der Ge­
meinde unzertrennlich, daher wurde es nur beim Gottesdienste 
gefeiert.

Im Mittelalter aber, wo so manches Heilige mißbraucht 
und in den Koth des Gemeinen hcruntergezogen wurde, hatte 
auch die Messe dieses Schicksal; sie diente den Mönchen, vor­
züglich den Bettelmönchcn, als Speculation, indem sie sich ihre 
Messen bezahlen ließen. Daher entstanden die Stipendien. Wer 
täglich ein solches hatte, las täglich Messe und die Zahl der­
selben stieg in's Ungeheuere. Nicht nur, daß man lehrte, eine 
sogenannte Seelmesse reiche hin, die Seele eines Abgestorbenen, 
für welche sie gelesen würde, aus den Qualen des Fegfeuers zu 
befreien, sondern sie seien auch das sicherste Gegenmittel gegen 
alle Nöthen des Leibes, gegen Schaden und Verlust jeder Art. 
So wußten die Mönche die Messe als eine meäieins univer- 
8sli8 dem Volke aufzudrängen und wurden dadurch mit Geld­
stipendien überschüttet. Eine wahre Jämmerlichkeit liegt in 
der Sache: wenn diese Nachfolger der Apostel vorgeben, eine 
Messe reiche hin, um die Seelen der Abgestorbenen aus der 
Pein des Fegfeuers zu erretten und alle Nöthen zu lösen: 
warum lasen sie dann nicht aus purer christlicher Liebe und 
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ließen sich erst bezahlen, so daß nur die Reichen den goldenen 
Schlüssel zu diesem unendlichen Gnadenschatze hatten? Es liegt 
in dem gesammten Meßstipendien-Wesen etwas Unwürdiges, Jr» 
religiöses und auch ein großer Widerspruch. Denn wenn Chri- 
stus die ganze Welt erlöset hat durch seinen Opfertod am Kreuze 
und das Meßopfer die unblutige Wiederholung jenes Opfertodes 
ist: wie sollten nicht alle Gläubige an den Früchten der Messe 
Theil haben, ohne ihren Antheil zuerst zu erkaufen? Wahrlich, 
die Armen wären zu bedauern, die keine Messen bezahlen kön­
nen, und — es ist entsetzlich — nun die Qualen des Fegfeuers, 
bis sie den letzten Heller gebüßt haben, aushalten müssen, wäh­
rend der Reiche durch bezahlte Messen sich daraus befreien kann. 
Und wenn nun nach der Lehre der katholischen Kirche eine 
Messe schon einen unendlichen Werth hat: wozu dann diese un­
zähligen Messen? wie albern und entwrüdigend die Vorstellung, 
jenen unendlichen Werth für ein paar Groschen einem Einzigen 
zuzuwenden?

1) Die Jesuiten haben mitunter vernünftige Ideen über die 
Messe gehabt. Escobar sagt, es sei wahrscheinlich, daß ein 
Priester im Jahre nur drei- oder viermal Messe zu lesen verbun­
den sei, wenn es ohne seinen geistlichen Schaden und ohne 
Aergerniß geschehen könne; täglich Messe zu lesen sei kein Prie­
ster verpflichtet.

Bauny spricht dieselbe Ansicht aus und fügt auch einen 
Grund derselben bei: Kein Gesetz oder Kanon verpflichtet die 
Pfarrer zum täglichen Messelesen; ja, Possevin schreibt: ein 
solches Gesetz könne gar nicht einmal, gegeben werden; denn 
es würde den Geistlichen unstreitig in die handgreifliche Gefahr 
bringen, täglich eine schwere Sünde zu begehen, da es so schwer 
und mühsam sei, in dem Gewühle der Welt nicht zuweilen im 
Kothe des Lasters stecken zu bleiben. ") Jedoch hat der Vater 
Bauny kurz vorher (x. 441) gesagt, ein Priester, der Stipen­
dien habe, sei verpflichtet, jeden Tag Messe zu lesen, und etwa 
begangene Frevel, die ihn unwürdig machten, könne er durch 
Reue sühnen. In Betreff seiner ersten Ansicht muß er entweder

4Z) ^scob. I. c. n. 15. p. 172. 44) Lrnmx s>. 474. 
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selbst ein schlechtes Gewissen gehabt, oder böse Erfahrungen an 
Andern gemacht haben.

8) Aber nicht alle Jesuiten haben so aufgeklärte Ansichten 
als Escobar. Cellotius sagt bei Gelegenheit der Messe in 
wahnsinniger Uebertreibung: Kühn behaupte ich, daß nicht Prie­
ster zu viel (zum Messelesen) seien, wenn auch alle Menschen, 
so viele ihrer je gewesen sind, wenn alle Weiber, alle Thiere, 
alle leblose Dinge in Priester könnten verwandelt werden." ") 
Aber wofür sollten dann die Messen gelesen werden, und wer 
würde Stipendien zahlen? Wahrscheinlich die Engel und Seligen.

4) Was nun die Application der Messe betrifft, so theilt 
Escobar die Früchte derselben in drei Portionen, die eine, 
nach der Absicht der Kirche, für das ganze christliche Volk, die 
zweite fällt auf das Stipendium, wofür der Priester lieft, die 
dritte gehört diesem selbst. Diese Theilung ist, wenn auch 
absurd an sich, doch sehr schlau und rechtfertigt den ganzen 
Stipendienunfug, zumal, da Escobar hinzusetzt, daß die beiden 
letzten Portionen keinen unendlichen Werth haben; (er gebraucht 
den Ausdruck: llnitus) woraus dann folgt, daß sie auch taxirt 
und für Geld hingegeben werden können.

5) Nach der genannten Eintheilung entscheidet nun Esco­
bar: „Wenn ein Meßopfer Mehreren applicirt wird, so hat 
nicht jeder den Nutzen davon, als wenn es einem Einzelen 
zugewendet wird, weil der Werth der Messe (in den beiden 
letzten oben genannten Portionen) ein begränzter ist. Nach 
Präpositus und Henriquez.

6) Muß der Priester auch den thätigen Willen haben, den­
jenigen Theil, der auf das Stipendium fällt, dem Geber des­
selben zuzuwenden? Vasquez fordert ihn zur Zeit der Messe; 
Lugo aber behauptet: es genüge, wenn er es einmal gewollt 
habe und es ihm auch bei der Messe selbst nicht einfällt; nur 
darf er den Willen nicht haben, seinen frühern Vorsatz zu wider­
rufen. ") Der Geber des Stipendiums risquirt also doch, um 
den Preis und die Frucht desselben zu kommen.

45) Lellol:. <te Hicratedia I,. VII. o. 2. s>nr. 1. 40) I. c.
57. p. 180. 47) n. 58. 481 59
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7) Suarez sagt: der Priester könne für eine Messt meh­
rere Stipendien nehmen.

8) Nach Vasquez kann ein Geistlicher, der ein recht fet­
tes Stipendium bekommt, dasselbe einem andern abtreten, aber 
den Ueberschuß über die bestimmte Taxe für sich behalten.
So mit Busenbaum.

An diese Ansicht knüpfte sich die Praxis des Handels mit 
Stipendien, den namentlich die Mönche trieben, handelnd und 
verhandelnd. Stipendien zu 7'^ Sgr. gaben sie zu 5 Sgr. ab 
und nahmen sie auch zur Zeit der Noth zu diesem Preise an.

9) Gegen die Entscheidung der Cardinal-Congregation von 
16V5 durch Clemens VIH. behauptet Henriquez: ein Priester 
könne eine Messe für den appliciren, der ihm nach derselben das 
erste Stipendium geben würde. ")

1V) Escobar entscheidet nach Filliuccius: Ein Prie­
ster, der für die zweite Portion der Früchte des Meßopfers schon 
ein Stipendium erhalten, kann in ein und derselben Messe auch 
sür die dritte auf ihn selbst fallende ein Stipendium nehmen; 
er muß danach auch die Application einrichten. ") Ein wirk­
licher Schacherhandel.

So weit über diesen Gegenstand.

tz» 2.
Ueber das zweite Kirch engebot.

Du sollst die gebotenen Fast- und Abstincnztage halten.
Merkwürdig ist es dem Fastengebote unter den Händen un­

serer ehrwürdigen Väter gegangen; sie haben ihm seinen ganzen 
Inhalt, seine ganze Bedeutung und Kraft entzogen. Wie sie 
das angefangen, ist interessant, lehrreich und unterhaltend zu­
gleich; denn es- läßt einen Blick thun in die tiefsten Liefen 
kasuistischer Weisheit.

1) Escobar sagt: Zur Wesenheit des Fastens gehört, nur 
einmal des Tages zu speisen. Doch ist auch am Abende eine

49) Beim Lscob. ibid. n. 64. p. 181. 50) kscob. ibi6. kusenb.
1,. IV. tr. 3. c. 3. 6. 1, n. 6. p. 694. 5i) ^«cob. ibiä. n. 65. p. 182.
52) ibi6. n. 96. p. 186-
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Erquickung gestattet, wenn sie auch nicht nöthig ist, um schlafen 
zu können, und in einer nicht kleinen Portion besteht; denn die 
Gewohnheit entschuldigt hier.")

2) Derselbe erlaubt die Callation auf den Morgen oder 
Mittag und das Hauptessen auf den Abend zu verlegen. Wenn 
ich Grund dazu habe, brauche ich keine Dispensation; thue ich 
es ohne Grund, so sündige ich läßlich. ") Der gute Vater scheint 
vorauszusetzen, daß, wer diesen Tausch macht, wohl zuschen 
wird, daß er am Mittage nicht zu kurz kommt.

3) Zur Erquickung, die man auch eine Collation nennt, 
erlaubt Escobar Obst, Salat, Brod, Biscuit, und nach Azor 
auch kleine Fische. Eine solche Collation darf aber nicht über 
8 Unzen betragen. Was aber sehr viel werth ist, der humane 
Vater resolvirt, daß kein Trank das Fasten verletze, (möge 
er bestehen, worin er wolle, wenn er nur wesentlich ein Trank 
bleibt) und auch Alles nicht, was man dazu isset, damit er einem 
nicht übel bekomme. ")

4) Jemand, der Dispense hat, Fleisch essen zu dürfen, darf 
auch an derselben Tafel Fische essen.

5) Wer schwach ist, braucht nicht zu fasten; daher darf Je, 
mand zwar nicht essen, um Kräfte zu sammeln zum Huren; 
aber wenn er es einmal gethan hat, darf er seiner Ermattung 
durch Selbstdispense vom Fasten zu Hülfe kommen, um wieder 
Kräfte zu gewinnen.

Das sind einige von Escobars Ansichten über das Fasten; 
allein er beleuchtet denselben Gegenstand auch noch aus den an­
dern Casuisten.

5) Welche sind namentlich vom Fasten dispensirt? Antw. 
Laymann befreit davon Töpfer, Gold- und Eisenschmiede, Holz, 
Hacker, Lohgerber, Maurer, Weber, Bäcker; Azor auch die 
Schuster, Taglöhner; Gordon die Drucker; Fagundez die 
Schneider und Maler, kurz alle Künstler; Escobar die Predi­
ger und Lehrer; Sanchez die Reisenden; Bonarsius die 
schwachen Ehelcute; Filliuccius, Azor, Navarra, Diana,

SZ) ^scoli. I'r. 1 13- c. 1. n. 4. p. 195. 54) ikitl. n 5-
55) iki6. n. 6. 7.

12*
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Sanchcz die Beichtväter, Sänger, Vorleser; Medina, Fa- 
gundez, Filliuccius, Diana Alle, die zu Gaste geladen sind; 
denn diese entschuldige Liebe oder auch feine Sitte sogar von 
läßlicher Sünde. Da nun zugleich Alle, welche unter 21 
und über 6V Jahre alt sind, von selbst dispensirt sind, so 
möchte das Fastengebot unter den Händen der frommen Vä­
ter wohl ziemlich um seinen Inhalt gekommen sein.

6) Escobar fragt: Jemand hat sich durch erlaubte oder 
unerlaubte Anstrengung abgemattet: ist er zu fasten verpflichtet? 
Antwort: Einige behaupten, es sündige, wer vorausgesehen habe, 
daß er sich durch erlaubte Anstrengung, z. B. durch Ballspiel, 
oder durch unerlaubte, z. B. bei einem Mädchen, zum Fasten 
untauglich machen werde. Andere halten dafür, man müsse sie 
unbedingt von dem Fastengcbote freisprechen, weil sie an dem 
Lage, wo sie fasten müssen, dazu nicht im Stands seien; ob sie 
sich aber erlaubt oder unerlaubt angestrengt haben, gilt gleich. 
Wie aber, wenn sich Einer anstrengt, um dem Fasten zu ent­
gehen? Ein Gelehrter (es ist der scharfsinnige Filliuccius) 
dispensirt ihn; aber ich behaupte mit Azor das Gegentheil.

7) Ich weiß, daß Peter bereit ist, das Fastengebot zu 
brechen; darf ich ihn zum Essen laden? Antwort: Suarez 
verneint es, weil es doch möglich ist, daß er das Fastengebot 
hält, wenn ich ihm keine Tafel gebe. Aber Hurtado spricht 
mich von der Sünde frei, wenn ich gewiß bin, daß er das 
Fasten ohnehin brechen werde, und ich ihn mit der ausdrück­
lichen Voraussetzung dieses einlade; auch bin ich entschuldigt, 
wenn ich sonst einen gerechten Grund habe, ihn einzuladen, z. B. 
Höflichkeit.

8) Jemand kann nicht schlafen, wenn er nicht eine voll­
ständige Abendmahlzeit zu sich genommen hat: ist er zum Fasten 
verbunden? Antwort: Keineswcges. Wenn es aber genügt, 
zu Mittag eine Collation zu nehmen und des Abends vollstän­
dig zu speisen: ist er hierzu vepflichtet? Antwort: Nein, weil

56) Bei I. c. n. 42 — 44. 20t. 202. Bei kuscnd. III.
I'r. 4. 6. 2. n. 2 — 5- 57) I'scov. l. c. 45- Bergt. kitliucciuL B. tl. 
'I'r. 27. c. 6. n. 123. 56) I. c. n. 48- 
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keiner verbunden ist, die Ordnung seiner Mahlzeiten zu ändern. 
Nach Filliuccius. ")

9) Ein Sechzigjäriger ist nicht verbunden zu fasten, auch 
wenn er noch so kräftig ist, ja, wenn er auch das Gelübde ge- 
than hat, sein Leben lang das Fastengebot zu halten. Nach 
Granada, Sanchez. Er ist dispensirt, wenn er das sechzigste 
Jahr auch erst begonnen hat. Auch ist er nicht verpflichtet, an 
dem Tage zu fasten, wo er das 59ste Jahr vollendet hat, wie­
wohl er mit ein Uhr Nachts in's sechzigste geht. Wenn er aber 
zweifelt, ob er das gehörige Alter habe? So braucht er doch 
nicht zu fasten, weil für ihn der Besitz spricht. °")

10) Ich stehe an einem Fasttage Geschäfte halber vom Tische 
auf; darf ich auch nachher die Mahlzeit fortsetzen? Allerdings, 
wenn die Unterbrechung nicht zu lange währt. So Azor. 
Sanchez erlaubt eine Unterbrechung von zwei Stunden, die 
ich nicht billige. Nach Sanchez Theorie könnte man also 
die Mittagstafel in lauter Collationen, alle zwei Stunden zu 
nehmen, eintheilen.

11) Trank verletzt das Fasten nicht; kann ich nun an einem 
Fasttage Wein trinken, so oft und so viel ich will? Antwort: 
Allerdings; unmäßiger Genuß würde zwar das Gebot der Mä­
ßigkeit, aber nicht das des Fastens verletzen. Alles, was daher 
Trank ist, verletzt das Fasten nicht. Daher bleibt der aus Wein 
zubereitete Trank, welcher bei uns Clarea oder HypocraS heißt, 
noch immer ein Getränke, wiewohl er mit indischem Gewürze 
versetzt ist; ebenso das Gemisch aus Wasser, Honig und Ge­
würz, welches Aloxa heißt.

12) Nach Escobar gehört auch Chocolade zu den Geträn­
ken und verletzt also das Fasten nicht; nur darf kein Ei und 
keine Milch hinein. Nach diesen Bestimmungen läßt sich 

das Fasten allerdings wohl aushalten.
13) Ist ein Herr verpflichtet, die Arbeit seiner Sclaven 

oder Tagelöhner zu mildern, damit sie das Fasten aushalten 
können? Antwort: Mit Fernandez und Fagundez ant-

50) k^zcol). I. 0. 67 60) Mict. n. Z8. 1' 201. '0) ll)ia. n, ^06.
V2) iliill. n. 76.



182

worte ich: nein. Er sündigt auch nicht, wenn er ihnen eine 
Arbeit auferlegt, die mit dem Fasten gar nicht verträglich ist. 
Ja, er kann Arbeiter dingen mit der Verpflichtung, nicht zu 
fasten, damit sie durchs Fasten nicht an der Arbeit gehindert 
werden. Waren diese Menschen Christen?

So sind die frommen und kirchgläubigen Väter mit dem 
Fastengebote umgegangen.

tz. 4.
Ueber das dritte Kirchengebot.

Du sollst einmal im Jahre einem verordneten 
Priester deine Sünden beichten.

Eins der wichtigsten Kirchengesetze ist das, welches befiehlt, 
in jedem Jahre wenigstens einmal zu beichten; die Kirche hält 
strenge auf dieß Gebot, und wenn wir die katholische Ansicht 
festhalten, daß in der Beichte die Sünden erlassen werden, so 
ist das Gebot sehr vernünftig und zweckmäßig, indem es dem 
Christen gewiß sehr erwünscht sein muß, sich im Jahre einmal 
vor dem Herrn von den Flecken der Sünden zu reinigen, und 
bei dieser Gelegenheit nicht nur mit Ernst in sich zu gehen und 
seinen Seelenzustand zu erforschen, sondern auch in so wichtigem 
Momente seste Vorsätze zur künftigen Besserung zu fassen.

Christus hat zwar nicht festgesetzt, wie oft die Gläubigen 
ein Sündenbekenntniß ablegen sollen. Aber wenn die Katholiken 
gewohnt sind, die Aussprüche der Kirche als die des h. Geistes an- 
zusehen, so dürfen sie auch annehmen, daß das Gebot der Kir­
che: wenigstens einmal im Jahre zu beichten, den Willen 
des Erlösers ausdrückt, und daß diese Bestimmung eben kein 
gleichgültiges Accidenz sei, und auch nicht auf einen viel längeren 
Zeitraum habe ausgedehnt werden können.

Es wäre in der That ein Wunder, wenn die ehrwürdigen 
Väter der Gesellschaft Jesu, die, wie wir sahen, keine Scheu 
und Ehrfurcht vor den göttlichen Geboten hatten, dieses Kirchen, 
gesetz geachtet, wenn sie nicht mit den spitzigen Waffen ihrer 
Casuistik auch die Bande gelüftet und gelockert hätten, womit 
das oben geschriebene Kirchcngesetz die Gläubigen verpflichtet.

63) Lscob. ctc. n. 68
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1) Escobar sagt, indem er von der Zeit der Beichte spricht: 
Wenigstens sollte es die Todesstunde sein, wenn man vorher 
noch kein Sündenbekenntniß abgelegt hat. Doch weiß ich, daß 
man probabel genug behaupten könne, das Gebot verpflichte alle 
vier oder fünf Jahre, wenn nicht die Kirche eine jährliche Beichte 
befohlen hätte. Aber noch probabeler behaupte ich mit Filli- 
uecius und Anderen, daß sich die Schuldigkeit, zu beichten, nur 
auf die Todesstunde beziehe, wenn die Kirche es nicht anders 
bestimmte. Der Empfang des Abendmahles, die Gewinnung ei­
nes Ablasses, welche eine Beichte erfordert, ein Gelübde würde 
nur durch Zufall die Verpflichtung, zu beichten, mit sich 
führen.

Es ist hieraus ersichtlich, wie wenig die Casuisten die Beichte 
als kirchliches Gnadenmittel achteten und ihr Bedeutung beileg- 
ten. Denn sie ziehen die Verpflichtung, mehrmals im Leben zu 
beichten, nicht aus der Nothwendigkeit und Heiligkeit des von 
Jesu eingesetzten Sacramcntes, sondern einzig aus dem zufälli­
gen Gebote der Kirche, ohne welches sie eine einzige Beichte im 
ganzen Leben, nämlich in der Todesstunde, für hinreichend er­
klären. Aber nach den eben angeführten Worten des Esco­
bar steht auch die Verpflichtung, das Kirchengebot zu erfül­
len, nur auf schwachen Füßen. Denn, wenn nach der weiter 
oben ausgesprochenen Lehre der Casuisten die Meinung eines ein­
zigen üoctor pius und Aravis hinreicht, eine Ansicht probabel 
und in praxi sicher zu machen, so würde, wer, auf die oben 
angezogene Stelle aus Escobar sich stützend, nur alle 4 oder 
5 Jahre beichtete, keine schwere Sünde begehen, trotz dem Kir- 
chengebote, da ja auch dieses von den Päpsten und Bischöfen, 
wie die Jesuiten — wir sahen es oben — sich auszudrücken, 
innerhalb der Sphäre ihrer Wahrscheinlichkeit erlassen ist.

2) „Jemand hat zu Ostern nicht gebeichtet, ist er nun für 
das laufende Jahr von der Verpflichtung frei? Antwort: Es 
ist probabel, daß er warten kann bis zu den folgenden Ostern, 
wenn er keine neue Sünde begeht, sdie alten können also ein 
Jahr über sitzen) doch noch probabeler ist es, daß man es, sv-

IV I. IH 1?. c 1. Z lW
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bald wie möglich, nachhole." ^) Da man aber, nach der Lehre 
der Casuisten, von zwei probabel» Meinungen die weniger pro« 
kabele wählen darf, wenn sie einem mehr zusagt (und das wird 
sie in diesem Falle gewiß Manchem), so will Escobar's zweite 
Ansicht wenig bedeuten.

3) Ich habe zwar gebeichtet, aber eine Sünde (natürlich ei­
ne schwere, denn die leichten braucht man nach den Casuisten 
gar nicht zu beichten) ausgelassen, entweder aus Vergessenheit, 
oder doch aus einem anderen vernünftigen Grunde; 
muß ich sie sobald wie möglich beichten? Antwort: Keinesweges, 
sondern ich kann sie bis zum nächsten Jahre aufsparen.

4) Von der Erfüllung des Kirchengebotes entschuldigt mich: 
wenn ich nicht beichten kann, ohne großen Nachtheil für meine 
Ehre oder das Gut des Nächsten?') Da wird Mancher die Ent­
schuldigung wohl heraussinden. Buscnbaum sagt, es sei nicht 
zu beichten verbunden, wer die Verletzung des Beichtsiegels fürch­
te, und es nicht ohne große Lebens- und Vermögensgefahr 
könnet)

5) Nach der Verordnung der Kirche sind die Kinder zur 
Beichte verpflichtet, sobald sie zum Gebrauche der Vernunft ge­
kommen sind, also, nach gewöhnlicher Annahme, nach zurückge­
legtem siebenten Jahre. Sa lehrt aber bei Buscnbaum, daß 
das Gebot vor den Jahren der Mannbarkeit nicht verpflichte.^)

6) Es ist bei den Casuisten gar die Rede nicht von der 
Schuldigkeit und dem Nutzen öfteren Beichtens im Jahre; sie 
meinen, einmal im Jahre sei vollkommen genug. Rechnet man 
nun das Jahr von Neujahr zu Neujahr, so erfüllt derjenige das 
Kirchengebot, der z. B. am 1. Januar 1835 und am 31. Dezem­
ber 1836 beichtet, weil er es in jedem Jahre einmal gethan hat, 
wie wohl eine Zeit von zwei Jahren dazwischen liegt. Nach 
Vasqu ez. ?°)

8) Man kann das Gebot, im Jahre einmal zu beichten, 
auch erst am Ende des Jahres erfüllen. Wer also zu Anfang 
des Jahres schwere Sünden begeht, ist darum doch nicht ver-

65) Lscob. etc. n. 7. 189. 60) ibid. I. c. 07) n. 8. 68) LuscnN.
1^. VI. 1>. 4. c. 1. d. 2. n. 8- p- 815. 09) 8» bei Dusenk. I. c. u.
p. 812. 10) kxcob. I. c. n.
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bunden, vor dem Schlüsse des Jahres zu beichten, wenn er auch 
fürchtet, er werde die Sünden bis dahin vergessen. Busen­
baum nach Coninch, Henriquez, Lugo.")

9) Escobar, der.denselben Gegenstand behandelt, gibt die­
selbe Entscheidung: „Ichbehaupte, sagt er, mit Turrian, daß 
man nicht dazu verpflichtet ist, weil wir ja nicht verpflichtet sind 
zu einer vollständigen Beichte aller begangenen Sünden, sondern 
bloß derer, welcher wir uns erinnern. Denn sonst hätte man 
im Jahre oft zu beichten, weil man sich in der Regel kaum der 
Sünden eines Jahres entsinnen kann. ^)

10) Das Jahr ist verstrichen und ich habe darin dem Kir- 
chengebote nicht genügt, bin ich nun verpflichtet, im nächsten 
sobald als möglich zu beichten? Antwort: Filliuccius läugnet eS, 
weil das affirmative Gebot bestimmt nur für eine gewisse Zeit 
verpflichtet. Escobar behauptet das Gegentheil.")

11) Fagundez und Diana behaupten bei Busenbaum, 
auch durch eine ungültige Beichte genüge man dem Gebote der 
Kirche/') was auch Escobar für probabel hält, da die Kirche 
nur äußere, nicht aber innere Handlungen befehlen könne.")

12) Ich habe im vorigen Jahre nicht gebeichtet, aber im 
Anfänge des gegenwärtigen. Später aber habe ich einige schwere 
Sünden begangen: muß ich in demselben Jahre noch einmal 
beichten? Antwort: Nach der Lehre Hurtado's bin ich nicht 
dazu verpflichtet. ")

13) Wir wollen folgende Stelle noch anführen, nicht um 
die Jesuiten direct zu tadeln; denn sie waren auch wohl zur 
rechten Zeit liberal, sondern um einen schlagenden Beleg zu 
geben, wie sie mit den Verordnungen der Päpste umgingen. 
Plus V. befiehlt in der Bulle super Are§em, daß kein Arzt 
länger als drei Tage einen Kranken besuchen solle, wenn er 
nicht durch einen Handschcin eines Beichtvaters vergewissert sei, 
daß der Kranke gebeichtet habe. Bei ihrer Promotion wurde 
nun von den Aerzten ein Eid verlangt, diese Constitution zu be­
obachten. Nach diesen Erläuterungen fragt Escobar: In wie- 
fern find die Aerzte verpflichtet, den Kranken an die Beichte zu

71) Lusenb. c. 2. 6. 814. 72)^5coK, l. c. n. 25. p. 192. 7Z) jUi6.
n. 25- "4) Nusenb. I. c. n. 7. 75) Lzcod. I. o. n. 27. 7b) ib>6. ii. 35- 
p. 194-
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erinnern? Antwort: Nur bei einer schweren Krankheit, und 
dann auch noch nicht einmal persönlich. Auch sind sie nicht ver- 
Pflichtet, einen unbußfertigen Kranken zu verlassen, weil der 
Papst ja nichts Vergebliches befiehlt, was doch keinen Erfolg 
hat; (nikil krustrsneuw soll wahrscheinlich heißen: der Kranke 
wird dadurch, daß der Arzt auf Befehl des Papstes wegbleibt, 
ja nicht bußfertig). Nach Sanchez. Das Zeugniß der Do­
mestiken, daß der Kranke gebeichtet habe, reicht hin, weil die 
Bulle so ausgenommen worden ist, und die Mediciner schwören, 
sie in diesem Sinne zu halten. Sanchez.

So tyrannisch diese Bulle des heiligen Vaters war, so viel 
Verdienst haben sich unsere liberalen und scharfsinnigen Väter 
gegeben, um ihr den Inhalt zu rauben, und dießmal muß man 
sie loben. Aber sage man ja nicht: die Casuisten haben vor den 
päpstlichen Bullen Respect gehabt.

So viel über das dritte Kirchengebot.

s

Ueber das vierte Kirchengebot.

Du sollst alljährlich zur österlichen Zeit das Sacra- 
ment der Eucharistie empfangen.

Was wir dem vorhergehenden Paragraphen als Einleitung 
vorausschickten, kann passend auch auf diesen angewendet werden. 
Auch gegen dieß Kirchengebot haben die Vater Jesu keine Ehr­
furcht bewiesen und es durch allerhand Ränke und Kniffe ebenso 
chikanirt, als das vorhergehende.

Das Gebot der Kirche, alljährlich die Eucharistie zu em­
pfangen, ihre Aufmunterung, auch noch öfterer zu selber zu ge­
hen, scheint den Jesuiten doch etwas zu übertrieben, und sie 
würden, wie bei der Beichte, so auch hier eine viel mildere Be­
stimmung getroffen haben, 'wenn man ihnen die Sache über­
lassen hätte. Die ehrwürdigen Väter sind so human, daß sie 
Nichts festsetzen, was Einen auch nur im mindesten geniren könnte.

1) Man höre, wie gut es der fromme Vater Escobar vor- 
hat: Man muß, sagt er, nach göttlichem und kirchlichem Gesetze

") I^coti. t. c. 2g. p. L92, 193 
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zum Abendmahle gehen. Nach jenem muß man es einigemal 
im Leben empfangen, nämlich am Ende desselben, beim Eintritts 
in dasselbe, wenn der Gebrauch der Vernunft beginnt, gewöhn­
lich um's zwölfte Jahr; endlich in der Mitte des Lebens, unge­
fähr alle vier oder fünf Jahre, wie ich ganz probabel behaupte. 
Aber nach dem kirchlichen Gebote muß jeder Gläubige, der den 
Gebrauch der Vernunft hat, einmal im Jahre zur österlichen Zeit 
das Abendmahl empfangen.

2) „Wenn Jemand zur österlichen Zeit versäumt, zu com- 
municiren, ist er verpflichtet, es sobald als möglich nachzuholen? 
Antwort: Es ist probabel, daß er bis zu den nächsten Ostern 
verschont bleibe."

3) Auch Busenbaum berührt diesen Punkt und sagt: 
Ob der, so dem Gebote der Kirche, zu Ostern zum Abendmahle 
zu gehen, nicht genügt hat, verpflichtet ist, es später zu erfüllen; 
das wird probabel verneint und bejaht, wiewohl letzteres pro­
babler ist. Siehe Bonarscius, Suarez, Coninch, Lugo. ^°)

4) Wie, wenn Jemand unwürdig communicirt? Antwort: 
So erfüllt er doch das Gebot durch einen freiwilligen Empfang 
des Sacraments; das, was die Kirche ja nur unmittelbar gebie­
tet. ")

5) Busenbaum beantwortet die Frage so: Das Gebot 
wird auch durch eine sacrilegische Communion erfüllt, 
wie die gewöhnliche Meinung Aller ist gegen Durand und 
Sylvius. Denn die Kirche befiehlt bloß äußerliche Handlun­
gen, und der Zweck des Gebotes fällt nicht unter das Gebot.

6) Nach Lugo begeht derjenige, so in vielen Jahren gar 
nicht zum Abendmahle geht, nur eine einzige Sünde.

7) Wer auf dem Krankenlager nach der Wegzehrung noch 
schwer sündigt, ist nicht verpflichtet, noch einmal zu communici- 
ren. So Reginald, Filliuccius, Lugo.

8) Wer in einer tödtlichen Krankheit nicht communicirt hat, 
braucht es nicht nachher zu thun. Nach Bonarscius, Hen- 
riquez und Reginald.

'8 ) Tscob. I, e. e. 2. n. 12. p. 190. 70) jdicl. n. 14. 80) Nusenb. 
I. c. c. 2. ä. 2. 2. n. 1. 689. 81) Lseod. I. c. n. 15. 82) Liisend.
I. c. 83) l^iAo bli Lscvd. t. c. n. 33. p. 194. 84) IZusenb. I. c. resp. 4. 
n. 4. 85) idicl. n, 5.



V) Jemand sieht voraus, daß er zur österlichen Zeit verhin­
dert sein werde, zu communiciren; so ist er doch nicht verpflich­
tet, es vorauszuthun, wie Azor und Suarez ganz probabel 
lehren. Und da er auch nicht verpflichtet ist, es nachträglich 
zu thun, so braucht er es also gar nicht. Aber nun wird Bu­
senbaum auf einmal ganz gewissenhaft. Wer es aber auf 
diese Weise vor der österlichen Zeit gethan hätte, der wäre, falls 
das Hinderniß gehoben würde, verbunden, noch einmal zu com- 
municiren (nämlich zu Ostern), weil er dem Gebote, welches zur 
österlichen Communion verpflichtet, nicht genug gethan hat. 
Doch ist Diana nach Fernandez und Suarez anderer Mei­
nung.

tz. 6.
Das fünfte Kirchengebot.

Du sollst die kirchlichen Feiertage wie die Sonn­
tage halten.

Die Lehre der Casuisten über dieses Gebot ist in den; drit­
ten deS Dekalogs mit eingeschossen.

Zweites Kapitel.
Ueber sonstige kirchliche Erlasse, Gesetze und Verordnungen.

Außer den abgehandelten Kirchengeboten gibt es noch manche 
kirchliche Erlasse, Gesetze, Verordnungen und Einrichtungen, die 
von den Casuisten besonders erörtert sind. Ihre Ansichten dar­
über müssen ebenfalls unserer Prüfung anheimfallen, da sie nicht 
minder durch Verletzungen und Entstellungen der Ehrwürdigen 
gelitten haben, als die eigentlichen Gebote der Kirche. Dahin 
gehören vorzüglich Dispensationen und Privilegien.

6S) kürend. c. 2. n. 2. ^7) idiä. I. c.
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Z- 1.
Ueber Dispensatorien.

Dispensationen sind Befreiungen von den kirchlichen 
Gesetzen, ertheilt durch die betreffenden kirchlichen Obern. Die 
Casuisten haben über selbe viel Ungehöriges, Unkirchliches auf­
gestellt und der Praxis empfohlen, was wir hier kurz anführen 
wollen.

1) Nach Escobar ist eine ohne allen hinreichenden Grund 
von einem Obern ertheilte Dispensation zwar unerlaubt, aber 
nicht ungültig; und derjenige, so sie erhält, darf sich ihrer 
bedienen, obwohl er zweifelt, daß der Obere dazu befugt gewe­
sen sei. 9

2) Jemand erhält eine Dispensation durch Drohung und 
Einschüchterung; ist sie gültig? Allerdings. Nicht so aber, 
wenn sie durch Lift und Lüge erschlichen wäre, so daß der Dis- 
pensirende sie nicht ertheilt hätte, falls er hinter selbe gekom­
men wäre. 9

3) Jemand sündigt mit einer Blutsverwandten und sucht 
um eine Dispensation nach. Ehe diese aber ankommt, wieder­
holt er die Sünde; kann er sich der Dispensation auch für die 
letzteren Fälle bedienen? Antwort: Allerdings. 9

4) Ist es eine schwere Sünde, eine Dispensation zu erthei­
len oder zu erwerben, und sich ihrer zu bedienen, ohne daß ein 
gerechter Grund für selbe da ist? Antwort: Granada behaup­
tet es; aber Sanchez hält es für probabel, daß es nicht ein­
mal eine läßliche Sünde sei, sich einer Dispensation, die man 
ohne gerechte Ursache erlangt hat, zu bedienen. Eine solche aber 
ertheilen, oder sie nachsuchen, halten Einige nur für eine läßliche 
Sünde. Ich stimme aber mit Granada, der behauptet, daß 
es eine Todsünde sei, wenn die Dispensation eine wichtige Sache 
betrifft. 9

5) Eine Dispensation, die nur ein Höherer ertheilen kann, 
wird von einem Geringeren ertheilt; ferner fehlt ihr eine ge, 
rechte Ursache, aber sie ist mit gutem Glauben geschehen; ist sie

9 kscok. 1>. I. Lx. 16. c. 2. n. 5. p. 222. 223. 2) ibill. n. 13. 
p. 224. 3) I. c. n. 20. p. 225. ») idict. n. 32. p. 228- 
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gültig? Salas läugnet es, weil guter Glauben keine Hand- 
lung gültig machen kann, die es an sich nicht ist. Aber San­
chez lehrt, sie sei gültig, weil man nämlich sowohl beim Papste, 
als auch bei Gott eine solche Gesinnung in Betreff ihrer Ge­
setze voraussetzen kann. °) Welch' eine Ansicht!

6) Der Grund zur Dispensation hört auf; verliert dieselbe 
dadurch ihre Kraft? Antwort: Salas verneint es gegen San- 
chez. «)

7) Es ist zweifelhaft, ob die Dispensation gültig sei, weil 
man entweder an der Wahrheit der Angaben zweifelt, oder ob 
der beigefügte Grund, welcher die Dispensation motiviren soll, 
der eigentliche Grund sei; muß man sie für gültig oder ungültig 
halten? Antwort: Für gültig; weil man bei einer zweifelhaften 
Sache zu Gunsten der That (der schon gegebenen Dispensation) 
stimmen muß. So Pa laus. Jch weiß, daß Coninch das 
Gegentheil behauptet hat. ?)

8) In der Erörterung eines Dispensationsgesuches wird 
etwas verschwiegen oder falsch dargestellt, woran man zweifelt, 
ob es der Hauptgrund sei, d. h. ohne welchen der Papst die 
Dispensation nicht ertheilt haben würde, oder bloß ein Ermun­
terungsgrund, so daß auch ohne ihn die Dispensation ertheilt 
würde; wofür muß man sich hier entscheiden? Antwort: Für 
den Ermunterungsgrund, und daraus darf man dann die Gül­
tigkeit der Dispensation folgern, weil man immer zu Gunsten 
der That (der schon geschehenen Dispensation) sein Urtheil ab­
geben muß. ")

S) Eine Ehe ist geschloffen bei obwaltendem Hinderniß, in 
schlechtem Glauben; nach der gewöhnlichen Meinung der Ge­
lehrten kann ein Bischof nicht dispensiren, weil das Tridentinum 
8e«8. 24. eax. 5. von einem solchen Contrahenten sagt: Er 
werde getrennt und entbehre aller Hoffnung auf eine Dispen­
sation; jedoch frage ich, ob es für den Armen und Betrübten 
gar keinen Trost gibt? Antwort: In der That beweiset Hen- 
riquez (ein wahrhaft großes kasuistisches Genie, daß er einen 
solchen Beweis gegen den dürren Ausspruch eines Concils zu 
Stande bringt), es sei probabel, daß ein Bischof hier dispensiren

5) I. L 34. 6) n. 39. p. 229. ') n. 38. «) >biä. n. 39. 



könne. Ein Bischof, sagt er, kann in Betreff des göttlichen 
Rechtes in seiner Diöcese Alles dasselbe thun, was dem Papste 
in der ganzen Welt zustebt; und wiewohl seine Gewalt vom 
Papste beschränkt werden kann, und in der That in dem betref­
fenden Falle beschränkt ist, so erstreckt sich diese Beschränkung 
doch nicht auf alle Fälle, sondern nur auf die ordinären. Aber 
wenn eine Seelengefahr da ist, so wird vorausgesetzt, daß der 
Papst das Heilmittel wolle, und der Bischof kann es anwenden. 
Die Erörterung des Concils schließt diese Beschränkung in sich. 
(Welch' eine impertinente Behauptung, den dürren Worten des 
Concils gegenüber!) Denn hat Gott nicht den Mord verboten, 
den er doch zur nothwendigen Selbstvertheidigung erlaubt? 
(Welch' eine absurde Parallele!) Damit ist der Beweis gelie­
fert, zu welchem Escobar doch sagt: Ich unterschreibe ihn 
nicht. °) Aber ist Henriquez nicht ein üoetor §rsvi8, mit­
hin seine Meinung probabel und in xrsxi 1n1s?

IV) Mit den Ehedispensen sind die frommen und mitleidigen 
Vater sehr liberal. Escobar erlaubt nach Sanchez und Prä- 
positus nicht nur Dispense zwischen Schwiegervater und Schwie­
gertochter, zwischen Stiefvater und Stieftochter, dem auch Hur- 
tado beistimmt, weil diese Ehen nicht nach dem Naturgesetze 
verboten seien '°) (aber wohl nach dem göttlichen), sondern 
Hurtado behauptet sogar, eine Ehe zwischen Schwester und 
Bruder sei gültig nach dem Naturrechte, und der Papst könne, 
falls ein triftiger Grund da sei, darin dispensiren, wie wenn 
z. B. der König von Spanien keine andere Ebenbürtige zur 
Gemahlin bekommen könnte, als eine Ketzerin, oder eine der 
Ketzerei Verdächtige, was ihn der Gefahr aussetzen würde, ver­
führt, sowie das Reich vom Gifte der Ketzerei angesteckt zu wer­
den; dann kann der Papst ihm erlauben, seine Schwester zu 
heirathen, besonders wenn sie seine Halbschwester wäre. Wenn 
nun aber der Papst geantwortet hat, er könne in den durch gött­
liches Gesetz verbotenen Fällen nicht dispensiren? Antwort: So 
muß man das auslegen, als wolle er sagen, er dürfe es nicht 
ohne wichtige Ursache. ")

9) o. 42. p. 230. >") n. 43. lt) ibicl. n 44. l». 230. 23 l.
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11) Petrus und Maria haben ein doppeltes Hinderniß zwi­
schen sich; sie erwähnen aber in dem Dispensationsgesuche nur 
eins; ist die Dispensation erschlichen? Allerdings, weil der 
Papst hintergangen wird. Aber Sa behauptet das Gegentheil. 
Wenn daher Leute zugleich angehörig und blutsverwandt sind, 
so können sie zuerst Dispense wegen der Angehörigkcit und dann 
wegen der Blutsverwandtschaft, oder auch umgekehrt nachsuchen. 
Das billigt auch Sanchez. ") Welch' eine seine Schlauheit 
im Erschleichen!

12) Ein Prälat niederen Ranges hat mit gutem Glauben 
dispensirt, indem er meint, es sei ein hinreichender Grund dazu 
vorhanden; nachher zeigt sich aber das Gegentheil: ist die Dis­
pense gültig? Allerdings nach Sanchez. ")

13) Jemand hat einen Priester erschlagen; in dem Gesuche 
um Dispensation von der Irregularität sagt er bloß: er habe 
einen Menschen getödtet; ist die Dispensation gültig? Sanchez 
sagt ja, und ich stimme ihm bei, sagt Escobar. ")

14) In einem Dispensationsgesuche wird etwas verschwie­
gen, was nach dem Curialstyle nothwendig erklärt werden mußte; 
ist die Dispense gültig? Sanchez erklärt sie für erschlichen; 
Granada aber behauptet das Gegentheil (und er ist ein äoe- 
tor §ravis). Escobar pflichtet dem Sanchez bei. ")

15) Ein bevollmächtigter Beichtvater gibt eine Dispense 
bloß innerlich, ohne alle Erklärung; war sie gültig? Ich glaube 
es mit Turrian, da sowohl der Beichtvater als der Beichtende 
der Meinung waren, eine ausdrückliche Erklärung sei nicht noth­
wendig. "). Aber wie ist dann der letztere die Dispense des 
ersteren gewahr geworden, da dieser kein Wort gesagt hat?

Diese Beispiele mögen hinreichen, um die laxen Grundsätze 
der Jesuiten in Betreff der Dispensationen darzuthun.

2.
Ueber Privilegien.

Der ehrwürdige Escobar hat über die Privilegien im All­
gemeinen ganz kürz gehandelt und sich die Lulla Orueiata als

»2) n. 48. ir) 62. 14) ». 6Z. tt) n. 64, n



1V

eine Gelegenheit gewählt, um seine Maximen Lage zu för­
dern. Diese Bulle war den gegen die Mauren kämpfenden Spa­
niern gegeben, und sie hat ihren Namen OrvciatL (Kreuzbulle) 
daher, weil darin alle jene Privilegien ausgetheilt wurden, welche 
das Concil im Lateran unter Jnnocenz IH. den Kreuzfahrern 
nach dem gelobten Lande verlieh. An die Erklärung, Erweite­
rung, Beschränkung und Anwendung dieser Bulle hat eine große 
Menge der Casuisten ihren Scharfsinn und die gewohnten Künste 
versucht, und wir danken es dem sorgsamen Escobar, daß er 
die Meinungen Aller, seine eigene gewichtige nicht ausgenom­
men, zusammengestellt hat.

I) Die Ablässe, welche die Krcuzbulle verlieh, konnten wie 
alle Ablässe für Geld all xis8 causas, welches in die Kassen der 
Geistlichen floß, gewonnen werden, und sie wurden, wie aus 
Escobar zu erhellen scheint"), alle Jahre verkündigt. Es­
cobar wirft nun die Frage auf: Ist der Ablaßbrief, den eine 
Hure von ihrem Erwerbe kauft, gültig? Allerdings, denn wenn 
sie sich auch ihrer Sünden wegen unanständig (turpiter) auf- 
sührt, so ist doch der Erwerb des Sündensoldes (pretium peo- 
vati) nicht unanständig. '°) Das ist sehr anständig.

2) Wenn aber der Ablaßbrief durch gestohlenes Geld erwor­
ben wird ? Dann hat er keine Gültigkeit; denn der Papst will, 
daß die Gabe dafür aus eigenem Gute genommen werde. ")

3) Kraft der Bulle darf ich zur Zeit eines Interdiktes Messe 
hören; bin ich schuldig, mich an Sonn- und Festtagen dieses 
Privilegiums zu bedienen? Antwort: Einst glaubte ich, man 
sei dazu verpflichtet, gerade so, als wenn das Interdict gar nicht 
bestände, weil ich Messe hören muß, wenn ich darf. Aber mit 
der immer wachsenden Stimme der Doctoren dagegen, behaupte 
ich jetzt, daß man keineswegs verpflichtet sei, weil es ja kein 
Privilegium, sondern eine Last wäre, wenn aus der Vergünsti­
gung selbst eine Beschwerung erwüchse. Avila.

Zweierlei ist hieraus zu sehen, 1) welche Fortschritte die 
Casuistik allmählich machte (erteil oeculto vetut srbor aevo) 
und wie sie immer liberaler wurde; 2) daß die Casuisten das

17) Lscok. 1>. I. rx. 17. c. 1.N.9 18) ibiil. N.6. p. 2Z5. 19) ll.7.
SO) v. 2. n. 10. Vgl. n. 122. p. 254.

1»
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Messehören nicht als einen, der Meinung der Kirche gemäß, Gott 
wohlgefälligen Act, sondern als eine Last ansehen, der man sich 
nicht schlau genug entledigen könne.

4) Dürfen die Ordensnovizen, welche der Bulle theilhaftig 
sind, die darin bewilligten Fastenerleichterungen für sich in An­
spruch nehmen? Antwort: Sie können es gleich den Weltlichen; 
weil die Novizen nicht in Bezug auf die onera, sondern auf 
die Privilegien für Mönche gehalten werden. ?')

5) Ich beichte meine Sünden, um den Ablaß der Bulle 
zu gewinnen; aber der Beichtvater absolvirt mich aus Malice 
nicht; gewinne ich die Ablässe? Allerdings, nach der deutlichen 
Clausel der Bulle. Welch' ein Fall!

6) Die Kreuzbulle enthielt das Privilegium, ein Gelübde, 
welches zu erfüllen schwer fällt, durch den Beichtvater in ein 
anderes umändern zu lassen, oder es auch abzulösen. Escobar 
fragt nun: Welches Gelübde der Keuschheit kann der Beichtvater 
nicht umändern? Antwort: Das einer beständigen und unbe­
dingten. Denn hat Jemand Keuschheit auf eine Zeit lang ge­
lobt, oder in irgend einem Punkte fleischlicher Lust, und nicht in 
andern, z. B. in Belreff unzüchtiger Berührungen, Selbstbe­
fleckungen, so kann man nicht sagen, daß er unbedingt Keusch­
heit gelobt hat; daher ein solches Gelübde kraft der Bulle um- 
getauscht werden kann.

Man denke sich den Gedanken: Jemand hat gelobt, nicht 
mehr zu huren; das Gelübde drückt ihn; nun soll ihm die Kirche 
durch die Bulle die Erlaubniß ertheilen, unbeschadet des Ge­
lübdes der Lust wieder stöhnen zu dürfen, wenn er sich dagegen 
eine andere, natürlich leichtere Verpflichtung hat auflegen lassen. 
Heißt das nicht den lieben Gott zum Besten haben?

7) Nun gelobe ich aber, daß ich nie eine Verwandlung 
meiner Gelübde nachsuchen will; kann der Beichtvater dessrnunge- 
acbtet meine Gelübde verwandeln? Antwort: Allerdings; aber 
dann müssen die Gelübde in bessere verwandelt werden. ")

In anderen Fällen, wie wir sahen, können sie freilich in 
geringere verwandelt werden; z. B. wem das Gelübde, seine

21) c 13. n. 17. p. 536. 22) c. 4. o. 35. p. 239- 23) e. 7. n. 59. 
p. 245. 24) c. 65. P. 246.



195

sinnlichen Triebe zu beherrschen, zu schwer fällt, kann geloben, 
er wolle nicht stehlen, oder sich nicht berauschen. Der Tausch 
ließe sich tragen.

8) Die Kreuzbulle, die sonst ohnehin kräftig und reich be­
gabt mit Indulgenzen war, hat durch den Scharfsinn und die 
humane Liberalität der ehrwürdigen Väter noch bedeutende Zu- 
wüchse lucrirt. Escobar fragt: Kann kraft der Bulle Je, 
mand absolvirt werden von Sünden, die er in der Hoffnung 
des durch sie ertheilten Ablasses begangen hat? Antwort: Al­
lerdings, weil, wo das Gesetz keine Beschränkung macht, wir 
sie zu machen nicht verpflichtet sind, besonders in Fällen, worin 
es auf Nachsicht ankommt. ^) So ungefähr hat einst Tezel 
gepredigt und Luther dadurch erweckt.

9) Jemand vergißt in der Beichte, welche er kraft der 
Bulle ablegt, reservirte Sünden (d. h. er läßt sie aus, denn 
solche vergißt man doch namentlich im Beichtstühle nicht) und 
wird nun von ihnen indirect absolvirt; muß er sie nun, wenn die 
Ablaßzeit um ist, und sie ihm wieder einfallen, seinem Beicht­
vater entdecken? Antwort: Vasquez fordert es; aber Co- 
ninch behauptet, er bleibe frei von der Last der Reservation. 
Die"Methode ist trefflich.

19) Namentlich Excommunicirte konnten bekanntlich nur von 
demjenigen absolvirt werden, der die Excommunication verhängt 
hatte. Escobar fragt: Kann ein solcher, der z. B. der Mör, 
der eines Geistlichen , oder dessen Excommunication noch im Pro, 
zeß ist, absolvirt werden? Antwort: Avila verneint es; San, 
chez bejaht es. ^)

11) Nach demselben Sanchez kann kraft der Bulle von 
einem gewöhnlichen Beichtvater absolvirt werden, wer Weiber 
in ein Mönchskloster, oder Männer in ein Nonnenkloster gelas­
sen hat, und zwar loties quoties.

12) Die Bulle erfordert eine Beichte, um die Ablässe zu 
gewinnen; nun ist Jemand mit den schweren Sünden behaftet: 
muß er beichten? Antwort: Filliuccius lehrt, es genüge die 
Beichte der vergangenen österlichen Zeit mit gegenwärtiger Reue, 
und der Vorsatz, die nächsten Ostern zu beichten, weil ein Reui«

25) c. 9. n. 87. p. 249. r«>) n. 88. 2 7) n. 90. 28) n. 9l.
1L *
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ger dem Rechte nach so gut ist als Einer, der gebeichtet hat. 
Nach dieser Ansicht kann die Beichte füglich ganz wegfallen.

13) Jemand hat Keuschheit gelobt in Betreff der Selbst- 
beflcckung, und das Gelübde mit einem Eide besiegelt; kann er 
sich dieses vereideten Gelübdes kraft der Bulle entledigen und 
es in ein anderes verwandeln lasten? Antwort: Ich habe schon 
oben gesagt, daß er es könne. Ich füge nun aus Suarez 
noch den Grund bei: weil, obgleich Gelübde und Eid zwei Fes­
seln sind in ihrer Art ganz verschieden, sie doch moralisch und 
in Bezug auf Gott und Religion nur für eine Fessel zu achten 
sind. Z") So auch Lessius. ")

Welch' eine Unsittlichkeit und Gottlosigkeit!
14) Ist auch irgend eine gerechte Ursache erforderlich, um 

kraft der Bulle ein Gelübde verändern zu lassen? Suarez 
verneint es, weil das Privilegium der Bulle ertheilt ist, mit 
der Last, etwas zum Kriege gegen die Ungläubigen zu geben.

15) Ja, ein Beichtvater würde sündigen, der sich weigerte, 
dem Beichtenden in Ermangelung eines gerechten Grundes die 
Gelübde zu verwandeln; denn er wäre ein ungetreuer Ausspen­
der eines Privilegiums, das hier doch zum Frommen der Sün­
der gegeben worden. ") Welche Menschen!

16) Jemand hat geschworen, er wolle inskünftige nie mehr 
Würfel spielen, oder im Falle eines Rückfalls wolle er den Ar­
men eine gewisse Summe geben. Wirklich hat er wieder ge­
spielt; ich frage nun, ob er kraft der Bulle auch in Betreff 
der sich auferlegten Strafe Dispensation erhalten könne? Ant­
wort: Allerdings, nach der Lehre des Sanchez; weil er jene 
Strafe nur kraft des Eides zahlen muß; daher erstreckt sich die 
Befugniß, den Eid zu verwandeln, auch auf die Strafe. 
Welch' eine Sophisterei!

Genug der Auszüge über diesen Punkt, die man nicht ohne 
Aergerniß niederschreiben kann; wir hätten ihre Anzahl noch um 
das Doppelte vermehren können. Wer sich weiter belehren will, 
nehme den Escobar zur Hand.

29) n. 114 P.253. 3») 31) n 131. p. 256. I^esrius bei üscob. o. 144.
32) n, 132. S3) ». 133. 34) o. 151. p. 258. 259.



Dritter Abschnitt.

Von dev Sünde.
1-

Von der Sünde überhaupt.

Die Behandlungswelse der Moraltheologie durch die Jesuiten 

ist nicht recht systematisch; die verschiedenen Materien stehen nicht 
selten am unrechten Orte. So verbinden sie die Lehre vom Ge­
wissen mit der von den Geboten im Allgemeinen und lassen die 
Lehre von der Sünde erst auf die Abhandlung des Dekalogs 
und der Kirchengebote folgen. Da wir uns nun vorgenommen 
haben, den Escobar dieser unserer Abhandlung zu Grunde zu 
legen, so wollen wir auch von seiner Ordnung nicht abweichen, 
zumal es doch nicht unser Zweck ist, eine Moraltheologie.zu 
schreiben, sondern bloß die der Jesuiten zu beleuchten, welches 
auch in der fehlerhaften Ordnung derselben geschehen.

Die jesuitische Lehre von der Sünde hat sich zum großen 
Ziele gesetzt, alle Sünde aus der Welt zu schaffen, die Gewis­
sen von jeder Angst zu befreien, und das haben sie dadurch er­
reicht, daß sie den Begriff einer schweren Sünde (denn die 
läßlichen Sünden sind den frommen Vätern zu sehr Baga­
telle, als daß sie es sollten der Mühe werth gehalten haben, 
sich mit ihnen zu beschäftigen) so stellten, daß es wirklich schwer 
wird, eine schwere Sünde zu begehen.
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Wir haben nun zu sehen, was die frommen Jünger Jesu 
unter einer schweren Sünde verstehen.

1) Bauny sagt: Damit Jemand sündige und sich vor 
Gott schuldig halte, muß er wissen, daß das, was er zu thun 
vorhat, wirklich böse sei, oder er muß darüber doch in Zweifel 
sein und Furcht tragen, oder dafür halten, die zu begehende 
Handlung mißfalle Gott; und trotz dem muß er forlfahren, 
sie zu thun und das Gebot übertreten und seinen Begierden 
fröhnen. ')

2) Busenbaum erläutert dieses noch näher; er sagt näm­
lich nach Sanchez, Vasquez und Bonarscius: Es genügt 
zu einer sündigen Handlung nicht Freiheit und eine jede aüver- 
tentia virtualis seu iiiterpretstivs, vermöge welcher Jemand 
auf die Natur seiner Handlung aufmerksam sein müßte, noch 
auch jede aclvertantiL actusli«, vermöge welcher der Verstand 
die Gründe der Handlung bemerkt, sondern es wird auch erfor­
dert, daß er Acht habe auf die Schlechtigkeit des Objects, oder 
wenigstens darüber in Zweifel sei und Scrupel empfinde. Grund 
ist: weil ohne dieses Aufmerken und Jnnewerden die Handlung 
nicht freiwillig ist, da sie nicht erkannt wird; weil, solange 
eine solche Erkenntniß dem Verstände nicht aufstößt, kein gehö­
riges Princip da ist, die Bosheit der Handlung zu erwägen, und 
deßhalb auch keine Freiheit und folglich auch keine Schuld. 
Diese Unaufmerksamkeit und dieses Nichtinnewerden gilt für na­
türlich und unüberwindlich. Jedoch fügt Tanner hinzu: es 
fei nicht nothwendig, daß jene Betrachtung während der sündi­
gen Handlung selbst daure, sondern es genüge, daß sie ^ctu 
vel virtute daure, so, daß mit derselben die Handlung entwe­
der begonnen habe, oder doch der Grund gegeben sei, wie es 
bei dem Trunkenen der Fall sei, der nicht sündigt, kraft feiner 
gegenwärtigen, sondern vergangenen Ueberlegung."

„Aber dieß ist den Neueren zu strenge; diese lehren nämlich 
einstimmig, daß z. B. ein Trunkener nicht formal sündige, wenn 
er, des Vernunftgebrauches beraubt, Böses begeht; der Frevel, 
die er begeht, habe er sich schon vorher schuldig gemacht, indem

1) 8-tunzs Lumma ^eccstor. Lö. V. p. 906- 
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er, das Böse, das er thun werde voraussehend (— aber welcher, 
der sich" berauscht, sieht vorher, daß er in der Trunkenheit z. B. 
Todtschlag oder Unzucht begehen werde? —) den Grund dazu 
gelegt hat." ')

„Zur Sünde gehören also diese drei Bedingungen: 1) daß 
sie freiwillig sei, d. h. mit Beistimmung des Willens geschehe; 
2) daß sie frei sei, d. h. daß es in der Gewalt des Willens 
stehe, sie zu thun oder nicht; 3) daß man sich ihrer Bosheit 
bewußt werde."

Also, der Verstand muß das Böse in der Handlung voll­
ständig erkennen und der Wille vollständig und frei einstim­
men, wenn eine Sünde geschehen soll.

Die Jesuiten haben nun beide Seiten der Sünde, Erkennt­
niß und Willen, weitläufig genug behandelt, und wir wol­
len ihnen hierbei nachgehen.

Sehen wir nun, wie es die Jesuiten angefangen haben, 
um die Begehung einer Sünde, d. h. einer schweren, fast zu 
einer Unmöglichkeit zu machen.

Um bei der Erkenntniß anzufangen, so ist es eine allge­
mein anerkannte Wahrheit, daß jeder Christ des Herrn Gesetz 
kennen muß, und es mag unter den Gläubigen von jeher wohl 
Wenige gegeben haben, die ihre Sünden mit Recht durch eine 
unüberwindliche Unwissenheir, entschuldigen konnten. Wenn wir 
auch nun nicht annehmen können, daß jeder Mensch ^nd Christ 
den ganzen Inhalt des göttlichen Gesetzes beständig im Bewußt­
sein habe, so wird doch wohl nie der Fall eintreten, daß ein Mensch 
und noch weniger ein Christ nicht einsehe, daß Todtschlag, Raub, 
Unzucht, Ehebruch unrecht und Sünde sei; es wird wohl selten 
der Fall eintreten, daß ein Christ, der im Begriffe steht, eine 
solche Sünde zu begehen, nicht durch sein Gewissen an das Böse 
derselben erinnert werde, und nie wird es wohl einem Priester 
ernfallen, einen solchen Sünder damit entschuldigen zu wollen, 
daß er sagt: er war mit seinem ganzen Innern so sehr auf die 
Sünde erpicht und hingewendet, daß er der Mahnung des Ge­
wissens nicht zugänglich war, und daß die Stimme des göttlichen

2) Lureob. I,. V. c. v. N. 1. j>. 546- 549. idicl.
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Gebotes nicht in das Ohr seiner Seele dringen konnte. Die 
Jesuiten aber sind anderer Meinung; sie haben den Begriff jener 
iKnorsntis invineidüis so weit ausgedehnt, daß es wenige Sün­
den mehr gibt, die durch selbe nicht zugedcckt werden könnten. 
Wir wollen dieß aus den Casuisten beleuchten, ohne uns streng 
an eine wissenschaftliche Ordnung zu binden, die auch bei ihnen 
nicht zu suchen ist.

S) Salas sagt: Die Unwissenheit dessen ist unbesiegbar, 
der sich dieser oder jener Verpflichtung gar nickt unterworfen 
glaubt; welchem gar nicht in den Sinn kam, daß er in dieselbe 
wirklich verfallen könne; oder welcher zwar über die Sacke eini­
gen Zweifel gehegt, aber doch keine ihm obliegende Pflicht er­
kannte, oder, falls dieß auch war, sie doch nach dem Probabi- 
lismus nur für eine leichte hielt; oder endlich derjenige, so glaubte, 
es sei ihm unmöglich, darauf alle erforderliche Sorgfalt wenden 
zu können. Dieß ist eben so bei demjenigen der Fall, der, 
nachdem er Alles gethan hat, was er vermochte und sollte, den­
noch seiner Unwissenheit sich nicht entledigen konnte, sondern ne­
gativ oder selbst positiv und zwar auf einen ihm probabel 
scheinenden Grund hin ") darin verharrte; seine Ignoranz 
ist moralisch unbesiegbar und auch probabel zu nennen." *)

Wie nun die Jesuiten eine solche unüberwindliche Unwissen­
heit verstehen, das sollen einige Beispiele erläutern.

4) Marin sagt: Wenn der Beichtvater mit Wahrschein­
lichkeit schließen und glauben kann, daß seine Erinnerungen ohne 
Wirkung sein werden, so ist er gehalten, zu schweigen, selbst 
wenn die Sünde, von der es sich handelt, eine fortdauernde, 
den Nächsten verletzende wäre; z. B. der Beichtende treibt Wucher 
und steht in dieser Beziehung in unbesiegbarer Unwissenheit (aber 
die soll der Beichtvater durch Belehrung ja heben) — so daß er 
nicht einsieht, was ihm andere, die er schon um Rath gefragt 
hat, sagten. Der Beichtvater sieht, daß seine Ermahnungen 
ohne Erfolg sein werden, und daß er den Beichtenden nicht be­
wegen werde, von der Sünde des Wuchers abzulassen und Er-

4) Was das sei, sahen wir oben; ein solcher probabeler Grund ist 
Nichts, als ein Gewissens-Schlaftrunt. 6) LalaZ. Ueber Thomas von Aquin» 
I^ect. I. 8ecd, 3. <tnp. 4. 6- 6 n 6.
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satz zu leisten; dann ist es seine Pflicht, ganz zu schweigen." 
Das heißt den Sünder geradezu verstocken und die Verstocktheit 
souverain machen.

5) Escobar lehrt: Der Beichtvater beurtheilt, ob sein 
Beichtkind in einer unbesiegbaren Ignoranz befangen sei, oder 
ob diese wenigstens nicht verbrecherisch sei. Er hofft ferner von 
seinen Ermahnungen gar keinen Erfolg, fürchtet vielmehr, daß 
daraus Beunruhigung des Gemüthes, Streitigkeiten und Aerger­
nisse entstehen werden. Soll er sich hierbei nun verstellen? 
Suarez sagt: ja; da nämlich, wo die Ermahnung nicht nutzen, 
die Unwissenheit aber den Beichtenden von der Versündigung 
befreien werde. ?)

6) Johann Dicastill. Der Diebstahl kann erläßlich 
sein bei Mangel an Ueberlegung. Denn ungeachtet es, wie 
Lessius lehrt, schwierig scheint, daß der Diebstahl bei Mangel 
an vollkommner Ueberlegung nur eine leichte Sünde sei, so kann 
dieser Fall dennoch zuweilen eintreten. Denn es gibt Leute, die 
so geneigt und gleichsam wie bestimmt sind, aus Gewohnheit zu 
stehlen, daß sie eine Sache eher ergriffen und genommen haben, 
als sie bedeuten und überlegen, was sie thun. Dasselbe kann 
durch heftige Einwirkung einer Versuchung gesche­
hen, besonders wenn die Eilfertigkeit des Ganzen 
zur Ueberlegung nicht einmal Zeit läßt. *)

7) Georg Rhodus. Daß eine Versündigung tödtlich sei, 
dazu reicht hin, die Bedeutung eines Uebels im Allgemeinen zu 
kennen, eine Kenntniß, ohne die es nie eine schwere und bedeu­
tende Versündigung geben kann. Z. B. ein Mensch tödtet einen 
andern, in der That nicht, ohne zu bedenken, daß dieß unrecht 
sei, doch sieht er es nur als eine leichte Uebelthat an. Ein 
solcher Mensch begeht keine schwere Sünde, weil es 
die Kenntniß derselben nur ist, welche auf den Willen die Bös­
artigkeit überträgt.

Auf derselben Seite spricht er Jemanden von schwerer Sünde 
frei, der einen Mord oder Ehebruch begeht und zwar, jedoch

6) Platin. Hieul. et inur. 1^. III. tluct. 23. 5 8ect.
11. n. 122. p. 370. 7) Ueol. Uor. tiact. 7. c. 7. n. 155. 8) Oics-
stills 6e justiUs et jure 1^. 11. Lect. 2- 6isp. 9. tlub. 2. n. 401. 0) Hieol.
rctiolsrt. «le actibus tiumso. 2. qu. 2, 8ect. 1. §. 2- p 322. 
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nur unvollkommen und oberflächlich, die Bösartigkeit seiner That 
einsieht.

8) Anton Bonucci dehnt dieses auf Meineid und 
Sclbstbefleckung aus; bei beiden könne eine völlige und un­
besiegbare Unwissenheit stattsinden. '°)

U) Casnedi wendet es an auf Wucher, Lüge, Hurerei 
und alle Vorschriften des Glaubens und der zehn Gebote. ")

1«) Tamburin lehrt: Obschon derjenige, welcher, in ver­
jährter Gewohnheit und Neigung, aus Unachtsamkeit falsch zu 
schwören, befangen ist, verbunden zu sein scheint, diese Gewohn­
heit zu beichten, so wird er doch gewöhnlich davon dispensirt. 
Der Grund hiervon liegt darin, daß er gewöhnlich die Pflicht 
nicht beobachtet, welche ihm obliegt, die Gewohnheit auszurot- 
ten, damit nämlich dieselbe nicht zu einer nahen Veranlassung 
zur materiellen Sünde werde. Da man nun die Sünde ent­
schuldigt, so muß man ihn selbst ebenfalls entschuldigen und 
vom Beichten dispensiren.

Es ist zu bemerken, daß diese Arten von Handlungen, die 
ohne Aufmerken (aävertentiL) begangen sind, manchmal nicht 
einmal eine materielle Bösartigkeit in sich enthalten; in diesem 
Falle ist weder Gewohnheit und Hang, noch die Handlung 
selbst sündig und braucht auch nicht gebeichtet zu werden. Aus 
diesem Gesichtspunkte betrachtet man gewöhnlich die Beschimpfun­
gen und Beleidigungen, die Jemand, betrunken, einem Andern 
zugefügt hat.

Einige lehren mit Sanchez (in seinen seleetis üisputstio- 
nibus), daß dasselbe von der Gotteslästerung, der Ketzerei, 
dem Eide (und warum nicht auch von jeder andern Sünde?) 
gelte; daß also auch diese Sünden, wenn sie ohne Aufmerk­
samkeit begangen werden, an sich keineswegs sündig oder Ur­
sache einer Sünde seien und daher auch nicht gebeichtet zu werden 
brauchen. ")

Es ist bekannt genug, daß die Jesuiten diese sogenannten 
Unwissenheitssünden philosophische, d. h. bloß theoretische

10) Oe?ensi8 üecreti ^lexaudri VIII. 8ect. 2. n. 14- P. 10- U) Theol. 
Beurtheilung 1^. 2. 6,«^. 16. 8eck. 2. 1. n- 61. p. 487- 12) l'amk.
Uetlioclus expeclitso corlsossioni» t,. II. e. 3. §. 3. n. 23. 24. lk-
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Sünden genannt haben. Welchen Unfug sie damit getrieben, 
haben wir gesehen.

Die Jesuiten sind aber hierbei nicht stehen geblieben; sie 
haben es in ihrer Entsündigungskunst noch viel weiter gebracht. 
Sie fordern zu einer wirklich schweren Sünde nicht nur eine 
vollständige Kenntniß des Bösen in der Handlung, sondern 
diese Kenntniß muß auch im Augenblicke der Handlung voll­
ständig zum Bewußtsein kommen; wo das nicht geschieht, da 
ist nach ihrer Ansicht auch keine Sünde. So, um die Sache 
durch ein Beispiel zu erörtern, weiß ein jeder, daß Hurerei eine 
schwere Beleidigung Gottes und eine Todsünde sei. Nun aber 
kommt Einer in Versuchung, sich mit einem Weibe sündlich zu 
vergehen; die Versuchung und die Reize der Sinnlichkeit nehmen 
seine Seele so in Beschlag, daß er gar keine Zeit hat, an das 
Böse der Handlung zu denken; er stürzt ohne Ueberlegung und 
Nachdenken in die Sünde: da entscheiden die Jesuiten ohne 
Umstände, daß er gar nicht schwer gesündigt habe.

II) Sanchez lehrt: Ich glaube nicht, daß in der Ein­
willigung und Zustimmung des Willens eine Todsünde liege, 
wenigstens nicht, wenn derselben kein Gedanken oder keine aus­
drückliche und wirkliche Betrachtung über die moralische 
Bosheit der Handlung, oder über deren Gefährlichkeit, oder auch 
kein förmlicher Gewifsenszweifel vor an gegangen ist. Es ge­
hört also zum Begehen einer Todsünde, daß ein Mensch darauf 
aufmerksam gewesen sei, daß die Handlung wirklich böse, oder 
daß die Gefahr einer Bösartigkeit damit verbunden sei, oder 
daß er irgend einen Zweifel oder wenigstens einen Scrupel ge­
hegt habe; wenn hiervon Nichts vorausgegangen ist, so sind die 
Ignoranz, die Unachtsamkeit oder Vergessenheit als vollkommen 
natürlich und unvermeidlich anzusehen. '§)

12) Ebenso Reginald: Die Versündigung ist nur dann 
tödtlich, wenn sie gegen das göttliche Gesetz gerichtet ist; nur 
muß, damit die Zustimmung des Willens gegen das Gesetz Got­
tes gerichtet sei, ein Urtheil des praktischen Verstandes dazu 
kommen, durch welches das, wozu der Wille seine Zustimmung

») Ueber die zehn Gebote. I. c. 16. u. 2 t 
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gibt, dem Verstände, als dem Gesetze Gottes zuwider, dargestellt 
wird.

Wenn also Jemand, von irgend einer Vorstellung einge­
nommen, sich ihr mit Vergnügen hingibt, ohne zugleich zu be- 
denken, daß der Gegenstand des Amüsements ein verbotener sei, 
und er den Vorsatz hat, ihn fahren zu lassen, sobald er das 
Böse erkannt hat: so sündigt er nicht, sondern ist von aller Ver­
sündigung frei, selbst wenn er solchem Vergnügen einen ganzen 
Tag gewidmet hat. Der Grund davon ist: wenn der Geist nicht 
die Bösartigkeit des Gegenstandes des Willens ausgenommen 
hat, ebenso auch, wenn er sich selbst nur aus Rücksicht für Nütz­
lichkeit oder Vergnügen ihm hingegeben hat, so ist die Zustim­
mung des Willens nicht sündhaft, (weil er die Bosheit nicht 
erkannte), wofern nicht diese Unachtsamkeit des Geistes von ei­
ner groben Nachlässigkeit oder einer an sich sündigen Neigung 
schon herrührte. ")

Ebenso unumwunden sagt Laymann: Suarez, San­
chez und Vasquez erklären mit Recht, daß, damit eine schlechte 
und durch irgend ein Gesetz verbotene Handlung als Sünde dem 
Begehenden zugercchnet werden könne, es nothwendig sei, daß 
der Handelnde wirklich an die Bosheit eines solchen Acts oder 
an die Gefahr einer solchen denke oder gedacht habe.")

Nie sündigt man, wenn man nicht wirklich an die mora­
lische Schlechtigkeit der Handlung oder ihrer Unterlassung denkt! 
und dieß kann auch, obwohl weit seltener, bei Dingen statthaben, 
die an und für sich böse sind.

13) Filliuccius bezieht dieses auf einen Menschen, der 
in Trunkenheit Hurerei und Mordthat begeht. Sie sind ohne 
Sünde, wenn solche Frevel nur nicht vorhergesehen sind. ")

14) So will auch Taberna, daß eine Todsünde nie als 
vollbracht angesehen werden könne, wenn sie nicht ganz frei­
willig vollbracht werde; vollständig freiwillig aber sei sie nie, 
wenn nicht eine völlige Aufmerksamkeit auf das Uebel vorange­
gangen ist.

14) tridun. poenit. I>. II. e. 3. 8ect. I. n. 44. 16) Ureol. 
mor. 1^. I. 8ect. 2. c. 4. n. 6. 16) ibirl. c. 3. und 8ect. 3. e. 5 o. 13° 
»7) Huestione» mor. 12. 8ect. 21. c. 4 6o covrcienti» n. 116. c. 18" 
n. 309.
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15) Busenbaum resolvirt nach gleichen Grundsätzen, daß 
die ganz heftigen Bewegungen des Zornes und der fleischlichen 
Luft, wodurch der Gebrauch der Vernunft (also auch die »üvsr- 
tens) zerstört und die Freiheit gehoben wird, von schwerer Ver­
gebung frei seien. Daher sei auch Schaden und Unfug in der 
Trunkenheit, und zwar häufig angerichtet, frei von Versündigung, 
Nur müssen sie nicht vorhergesehen sein. Grund: weil sie nicht 
frei sind. Sündig aber sind sie, heißt es weiter, wenn sie vor- 
ausgeschen sind und keine genügende Sorgfalt angewendet ist, 
sie zu verhüten. Ist diese angewendet, so entbehren sie der Ver­
sündigung. Ferner, wenn nach Zeit- und Orts-Umständen keine 
Gefahr des Bösen sich zeigt, und deßwegen keine Sorgfalt an­
gewandt ist; nach Vasquez. Diesem gemäß lehrt Lessius, 
daß, wenn die Nachlässigkeit, Trunkenheit und die aus ihr ent­
stehenden Frevel zu vermeiden, eine verzeihliche (venislis) ge­
wesen sei, auch die Uebel, die als Folgen derselben vorausge­
sehen werden müssen, nur läßliche Sünden seien, weil, da sie 
nicht an und für sich, sondern nur in ihrer Ursache frei sind, 
sie auch keine größere Schuld in sich schließen können, als die 
Ursache selbst. ")

16) Noch schärfer hat der ehrwürdige Vater Annat die 
Sache in seiner letzten Streitschrift gegen Arnaud bestimmt und 
den Kreis der Versündigung merklich verengt. Wer, sagt er, 
gar nicht an Gott und die Sünde denkt und sich gar nicht be­
wußt wird, daß er verpflichtet sei, den Act der Liebe gegen Gott, 
oder der Zerknirschung auszuüben, der hat auch keine wirkliche 
Gnade. Daraus folgt aber auch, daß er während Unterlassung 
dieser Acte gar keine Sünde begeht, und wenn er verdammt 
wird, so wird er es gewiß dieser Sünden wegen nicht. Dieß 
gilt von der Straffälligkeit aller Begehungssünden. ")

17) Am vollkommensten ist diese Lehre durch Le Moine 
ausgebildet, der sich so ausdrückt: Man begeht keine Sünde, 
wenigstens keine eigentliche und imputabele, ohne freie Beistim­
mung des Willens. Ehe aber der Wille' einstimmt, entweder in 
das Gesetz Gottes oder in die Sünde, geht in der Seele Fol-

18) Huaest. etc. t. c. p. 551. *9) p. Z4. 
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durch sie geneigt gemacht werde, das Befohlene zu thun; 2) in- 
spirirt ihr Gott das Bewußtsein ihrer Schwachheit, die Kennt­
niß ihres Arztes, das Verlangen, geheilt zu werden und die 
Neigung, seine Hülfe anzuflehen; 3) wenn die Seele aus Stolz 
verschmäht, zum Gebete sich zu wenden und zum Arzte ihre Zu­
flucht zu nehmen, dann wird sie verlassen sein und das Gebot 
übertreten und sündigen.^)' Wenn dieß Alles in der Seele nicht 
vergeht, so ist eine Handlung nicht sündlich und kann nicht zu­
gerechnet werden, wie Le Moine weitläufig nachwciset.

18) Auch Bauny erklärt sich in ähnlicher Weise. Damit 
eine Handlung frei sei, muß derjenige, so sie thut, schon er­
kennen und einsehen, was in ihr Gutes und Böses liegt. Frei­
willig ist, um mit Aristoteles zu reden, dasjenige, was von ei­
nem Principe herrührt, welches die besonderen Eigenschaften einer 
Handlung kennt. Äenn also der Wille ohne Ueberlegung, ohne 
reifliche Erwägung Etwas begehrt oder verabscheut, thut oder 
unterläßt, ehe der Verstand hat untersuchen können, ob es böse 
sei es zu thun oder zu unterlassen: so ist eine solche Handlung 
weder gut noch böse, weil, ehe der Verstand diese Untersuchung 
über die Güte oder Schlechtigkeit einer Handlung nicht anstellt, 
die Handlung nicht freiwillig, also keine Sünde ist.

19) Auch Escobar theilt diese von seinen Collegen gelehrten 
Irrthümer, indem er zu einer schweren Sünde erfordert das voll­
kommene und ausdrückliche Bewußtsein der Bosheit der Hand­
lung, oder wenigstens einen Zweifel in Betreff derselben. Denn, 
wenn sich Jemand nicht bewußt wird, daß das, was er begeht, 
Sünde oder Sündengefährlichcs sei, oder nicht förmlich Zweifel 
hegr, so nimmt man an, er leide an unüberwindlicher Unbe- 
wußtheit, die nicht minder von der Sünde losspricht, als un­
überwindliche Unwissenheit.^)

Verweilen wir bei diesen Ansichten der ehrwürdigen Väter 
und ziehen daraus die sich einem Jeden von selbst aufdringenden 
Folgerungen.

20) I^e I>Ioio6 bei Pascal in den lettres piovinciales, wo die Stelle 
im Originale abgedruckt ist. 21) I. c. 22) Kscob. 1i. II. el 1. 
c. 3. n. 8. 266,
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Die Sünde entspringt nicht aus der einzelnen sündigen Hand­
lung, sondern sie ist begründet in jenem Zustande des inneren 
Menschen, wo sein Herz, von Gott und der Tugend abgewandt, 
sich der Welt und ihren Lüsten hingegeben hat. Die einzelnen 
Sünden sind bloß die äußeren Offenbarungen eines solchen Zu­
standes, die nicht stattgefunden haben würden, wenn jener Zu­
stand nicht da wäre. Wenn es nun auch viele unerlaubte Handlungen 
gibt die nicht aus einem solchen unglücklichen Zustande der Seele, 
sondern aus wirklicher Unwissenheit und Unachtsamkeit entstehen, 
also eben deßhab des Charakters einer schweren Sünde entbehren, 
so wird doch keiner läugnen, daß diejenigen Menschenkreise, für 
welche die Jesuiten ihre Bücher schrieben, vermöge des christ­
lichen Unterrichtes, sich selten in dem Falle befinden würden, 
Mord, Meineid, Diebstahl, Gotteslä'ugnung, Hurerei, Ehebruch, 
Selbstbefleckung mit Unwissenheit im göttlichen Gesetze entschul­
digen zu können. Die Jesuiten haben es gerade darauf abge­
sehen, den Menschen das Sündigen leicht zu machen und die 
Gewissen einzuschläfern. Deßhalb abstrahiren sie von demjenigen 
verderbten Zustande der Seele, aus dem die Sünden wie Pilze 
sprossen, und halten sich an die einzelne That. Und da haben 
sie leichtes Spiel, wenn sie sagen, diese sei jedesmal unsündlich, 
wenn nicht eine volle Advertenz, ein volles Bewußtsein der 
Sündhaftigkeit und Bosheit hinzutrete. Das ist aber ein Un­
sinn. Nach Bauny und Escobar, die wir oben reden hörten, 
sind die größten Frevel leicht zu entsündigen. Z. B. Jemand 
geht in eine Gesellschaft, beginnt zu poculiren, besaust sich all­
mählich, verliert Besinnung und Vernunft, prügelt Andere, hurt 
und flucht. Das ist nach den Ehrwürdigen keine Sünde. Es­
cobar spricht den Begehenden ausdrücklich frei.") Aber auch 
so: Jemand wird von fleischlicher Lust versucht; er findet schnell 
eine Gelegenheit, sie zu befriedigen, und stürzt sich in den Genuß, 
ohne in der Glut der Begier einen einzigen Moment zur Re­
flexion über das Sündliche der That zu gewinnen. Nach den 
Ansichten der frommen Väter ist das gar keine schwere Sünde; 
die Kraft der Versuchung hat seine Vernunft ja umnebelt und 
den Verstand gelähmt, daß er nicht advertiren kann- Daß es

23) Lscod. etc 13. I- c. n. 56. p- 276. 
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schon ein Frevel sei, die Versuchung solchen Raum gewinnen zu 
lassen, daß sie wild zur verbotenen Tssat hinreißt und jede Ueber- 
legung lobtet, daß es schon eine bedeutende sittliche Werderbtheit 
und Sündhaftigkeit voraussetzt, das Böse blind und ohne Re­
flexion zu begehen, das ist den Ehrwürdigen nie eingefallen.

Und nun ihre Definition von Freiwilligkeit des Han­
deln, die wir soeben bei Bauny, Annat und Le Moine gesehen 
haben! Also um freiwillig zu handeln, ist es nicht genug, zu 
wissen, was man thut, und daß man es thue, man soll über- 
dieß noch genau sich bewußt sein, was in der Handlung Gutes 
oder Böses sei. In. der That, auf diese Weise gibt es selten eine 
freiwillige Handlung, weil die meisten Menschen, wenn sie eine 
böse That begehen, keine solche Reflexion anstellen. Nach dieser jesui­
tischen Weise werden taufende von schlechten Handlungen, Saufe­
reien, Flüche, Zorn, Wuth, Ausschweifungen der Liederlichkeit 
zu unfreiwilligen Handlungen gestempelt und von der Sünde 
rein gewaschen, eben weil man über ihre Sündhaftigkeit vorher 
keine Betrachtungen angestellt hat.

Und nun die obigen Ansichten von Annat und Le Moine! 
Gerade die schrecklichsten Sünder, die es in der Bosheit am 
weitesten gebracht haben, sind nach jenen Vätern die reinsten. 
Denn wie viele Menschen gibt es nicht, die so im Bösen ver­
härtet und verwurzelt sind, daß sie niemals mehr an Gott den­
ken. Sie gebrauchen auch niemals ihre Vernunft, folgen nur 
ihrer Sinnlichkeit. Ihr Gewissen ist so abgehärtet, daß sie nie­
mals dessen warnende Stimme mehr vernehmen, nie sich ihrer 
Schwachheit und Verderbtheit bewußt werden, nie an den Arzt 
denken, der sie heilen könnte, und auch nie ein Verlangen haben, 
sich an ihn zu wenden um Heilung. Nach Le Moines und 
Annat's Ansicht sind sie, wie im Stande ihrer ersten Unschuld; 
haben sie ja stets gesündigt, ohne je an Gott, an sein Gebot zu 
denken; haben sie ja nie Reue gehabt und ihre Schändlichkeit 
sich zum Bewußtsein gebracht, haben sie ja nie daran gedacht, 
daß sie Gott lieben und sich bessern müßten; haben sie ja nie 
Buße gethan. Dieß ist es ja eben, was ihren Sünden die 
Sündhaftigkeit nimmt. Jeder Christ wird freilich an ihrem See- 
lenheile verzweifeln, oder doch wenigstens besorgt darum sein, 
aber nach der Ansicht der Ehrwürdigen ist ja eben ihre Dollkom-
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Menheit im Laster, die eben in der gänzlichen Gotteövergessenheit 
besteht, die sicherste Garantie ihrer Seligkeit. Diese Sünder sind 
weit glücklicher daran, als taufende Andere, die freilich auch des 
Bösen in Fülle thun, aber es noch nicht so weit gebracht haben, 
sich jedes Gedankens an Gott und sein Gesetz, an ihr Unrecht 
vor ihm zu entschlagen und sich ganz von allen Gewissensbissen 
zu befreien. Diese werden ohne Rettung verdammt, während 
jene in die Freuden des Paradieses eingehcn; diese gehen zu 
Grunde gerade durch den göttlichen Funken, der in ihnen noch 
lebt, während jene, die ihn gänzlich erstickt haben, den Teufel 
um so sicherer zum Besten haben, je unbedingter sie sich ihm 
übergeben und sich von Gott losgesagt haben.

Gehen wir nun zur ferneren Lehre der Jesuiten über. Zur 
Sünde gehört die freie Einwilligung des Willens in das Böse. 
Wo diese fehlt, da ist, nach der Ansicht der Väter, auch keine 
Sünde. Aus der ferneren Entwickelung dieser Lehre ist der je­
suitische Quietismus hervorgegangen, in welchem man sich 
jeder fleischlichen Lust ohne Sünde hingeben kann, wenn nur 
der Wille nicht ausdrücklich beistimmt. Beleuchten wir diese Lehre 
kurz aus den Schriften der Väter.

2V) Busenbaum sagt: In Ermangelung.der ersten Be­
dingung (der freiwilligen Beistimmung des Willens) ist eine Hand­
lung nicht sündhaft, die weder im, noch vom Willen ist, wenn 
sie der Wille nicht acceptirt.") Nach diesem resolvirt der Ca« 
suist, daß unter jenen Umständen fleischliche Bewegungen bis zur 
Stärke, daß eine Samenergießung erfolge, nicht sündhaft sei.") 
Daß der Mensch aber von vorn herein verpflichtet sei, über jede sinnliche 
Regung zu wachen und sie nicht eine so enorme Stärke gewin­
nen zu lassen, daran hat der Jesuit nicht gedacht.

Busen bäum hat zu jener Stelle an einem anderen Orte 
noch eine nähere Erläuterung gegeben, worin er sich grundsätz, 
licher über den genannten Punct ausspricht. Er fragt nämlich: 
Ist der Wille verpflichtet, eine fleischliche Ergötzung positiv zu 
unterdrücken? Antwort: Wenn der Wille sich ganz ihrer bewußt 
wird, kann er sich negativ und bloß erlaubend verhalten, so 
daß er sie nicht billigt, aber auch nicht unterdrückt; nur darf daS 

24) Lusenb p. 550- n. I. 25)
14
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Nichtunterdrücken nicht ftattsinden aus Gefallen an der Ergötzung, 
noch darf auch Gefahr der Einwilligung da sein. Er begeht 
dann keine Todsünde nach Cajetan, weil er nicht cinstimmt 
in die Ergötzung; weil es ferner nicht möglich ist, jede solche 
Regung zu vermeiden (aber der Jesuit wird doch wohl wissen, 
daß man sie unterdrücken und sich ihnen nicht permifsiv hingeben 
dürfe, und davon ist hier einzig die Rede); dann, weil man 
sie aus gerechter Ursache zugeben darf. Diese sittlichen Schurken!

Der Jesuit fügt zwar in der folgenden Numer hinzu: 
In der Praxis scheint es wahrer, was Vasquez sagt, es sei 
nämlich eine schwere Sünde, fleischlichen Regungen, (sobald man 
sich ihrer bewußt wird) nicht zu widerstehen, weil der Wille fast 
immer der Gefahr der Einwilligung ausgesetzt ist (und da liegt 
eben der Knoten); aber Laymann (ein üoetor Kravi8 et plus) 
ist mäßig genug, beide Ansichten für probabel (also auch in praxi 
sicher) zu machen.") Und das heißt dann die Sache echt je­
suitisch entscheiden.

Den jesuitischen Quietismus muß man übrigens mehr aus 
der Geschichte der Jesuiten, als aus ihren Lehrbüchern studiren. 
Die furchtbaren Anklagen auf Mädchen- und Knabenschändung, 
auf Sodomiterei, die gegen jesuitische Beichtväter und Lehrer 
erhoben sind, die zahlreichen Urtheile, die gegen sie ergangen, 
sind der beste Commentar zu jener schandvollen Lehre. Man 

braucht nur den öffentlichen Prozeß des Peter gegen
seine Beichttochter Sophie Cadiere,") besonders aber die be­
rühmten und berüchtigten ^mores 1. Narelli, die Lanz aus 
den Ordensarchiven zu München im I. 1815 herausgab, von 
denen uns eine Pariser Ausgabe vom I. 1837 vorliegt,") zu 
lesen. Die Schrift basirt auf einer Reihe authentischer Docu- 
mente und liefert im Anhänge ein Verzeichniß von 33 süd­
deutschen und namentlich baierischen (die historisch-politischen 
Blätter mögen sich dieß merken) Jesuiten, Beichtvätern und Leh­
rern, die ähnlicher Verbrechen, wie die obigen, angeklagt und 
überwiesen waren.")

26) kusenir. etc. p. 559. n. 3. 27) bei Wolf. 28) liL, smours «Zu 
revereucl ^eie 3sc^ues IVlsrell ete. 1837 bei Oelsuns^ palais-koja!, 
perest^Ie Vsloir n. 182. 183. 2S) ibiä.
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tz. 2.
Ueber die sieben Hauptsündcn.

Alle diese Sünden finden an den frommen Vätern sehr gnä­
dige Richter.

I) Escobar fragt: sind diese Sünden (er meint sie alle sie­
ben) immer Todsünden? Antwort: Keinesweges, sondern nur, 
wenn durch sie ein göttliches oder Kirchengebot in einer schweren 
Sache verletzt wird. Sie heißen Todsünden, weil sie die Wur­
zeln der Todsünden sind.^) Also Vollere! ist an und sür sich 
keine schwere Sünde, sondern nur, wenn z. B. dadurch der Ge­
sundheit geschadet, oder ein Festtag verletzt wird.

». Stolz, Hochmuth, Eitelkeit.
2) Wann ist der Stolz eine Todsünde? Antwort: Wenn 

er mit der Verachtung Gottes verbunden ist, und dann ist ex 
die schwerste Sünde. Wenn er aber frei von der Verachtung 
Gottes und seines Gesetzes ist, ist er zwar Stolz, aber zuweilen 
eine läßliche Sünde. "^) Das zuweilen steht aber ohne alle 
logische Consequenz da. Escobar will dadurch sagen: auch der 
Stolz, der mit Verachtung des Nächsten verbunden, könne eine 
Todsünde sein. Er drückt sich darüber folgender Weise aus:

3) Wenn der Stolz mit einer bedeutenden Verachtung 
des Nächsten verbunden ist, verwundet er das Gewissen tödtlich. 
Derjenige aber verachtet seinen Nächsten bedeutend, der stolz au^ 
den ärmlichen geringen Stand (8orä!ckum 8tsluw) herabsieht 
und durch Gedanken, Miene, Worte, Werke diese seine verächt­
liche Gesinnung ausdrückt, an der elenden Lage seines Nächsten 
ein Behagen findend.

4) Auf ähnliche Weise definirt Busenbanm: Der Stolz ist 
eine Todsünde, wenn er vollendet und vollkommen ist, 
d. h. wenn sich Jemand so sehr erhebt, daß er sich Gott und 
seinen Obern nicht unterwerfen will. Unvollkommen ist er 
jedoch, wenn Jemand die schuldige Unterwerfung nicht verweigert 
und sich nur in seiner Gesinnung groß dünkt. Dann ist er nur 
eine läßliche Sünde, nach Cajetan und Andern.

5) So erklärt Escobar auch eitle Ruhmsucht nur für ei-

30) Lx. 2. L. 1. n. 3. p. 280. 31) n. 5. 32) n. 6. 33) Lusenb.
L.. V. c. 3. n. I. p. 572.

14*
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ne läßliche Sünde, wenn sie innerhalb ihrer Schranken bleibt, 
d. h. nicht mit einer bedeutenden Verachtung Gottes und des 
Nächsten verbunden ist.")

6) Heucheln, um sich den Schein eines Heiligen zu geben, 
ist nur eine läßliche Sünde. Heuchelt aber Jemand, um inner­
lich böse zu sein, äußerlich sich den Schein eines Guten zu ge­
ben, so begeht er eine Todsünde.")

7) Ebenso lax sind Escobar's Ansichten über Hartnäckig­
keit, Hadersucht, Ungehorsam, Ehrsucht.")

8) Ruhmsucht ist nur dann eine Todsünde, wenn man sich 
einer schweren Sünde rühmt, oder eines todsündlichen Zweckes 
wegen.") An und für sich ist sie nur läßlich.")

9) Predigen und Messe lesen, vorzüglich aus Eitelkeit, ist 
nach Sa und Silvius probabel nur eine läßliche Sünde.")

1V ) Uebertriebene Kleiderpracht und Leichtsinn, Eitelkeit und 
Gefallsucht und natürliche Neigung zum Stolze ist nur eine 
leichte Sünde, ")

11) Bauny aber setzt noch hinzu: Obwohl eine Frau die 
bösen Wirkungen kennt, die ihre Bemühung, sich zu putzen, auf 
Leib und Seele der Männer, welche die Geschmückte anschaueN, 
hervorbringt, so sündigt sie doch nicht, wenn sie ihrer Neigung 
nachgeht. So Sanchez.")

12) Lessius fragt: Stellen aus der Schrift oder denVä- 
»tern gegen die Ausschweifungen in der Kleiderpracht sind nur für 

die Frauenzimmer der damaligen Zeit gültig, damit sie durch 
Sittlichkeit den Heiden ein gutes Beispiel geben möchten.")

13) Le Moine endlich sagt: Die Jugend sei die Rosen- 
zeit und da habe sie ein Recht, den Körper zu schmücken; im 
Alter sei es lächerlich.")

b. Geiz, Verschwendung.
14) Beide sind, nach Busnebaum, ihrer Art nach 

nur läßliche Sünden und werden nur durch Umstände schwere.") 
Das Nähere darüber bei der Lehre vom Almosengeben.

34) Lusenb. etc. n. 7. 35) Lscob. n. 1t. p. 282. 36) p. 282. 283. 
37) n. 92. p. 293. A) n. 94. 39) v. 95. M) Lscob. I. Lx. 8. n. 5. 
n. 135. 41) 8ummL pec. c. 46. p. 1094- 4?) I^errius 6e jurt. 
I,. 1.V. e. 4. 6.14. n. 114. 4r) 4,e Noioe:lL Devotion siröe x>. 127. 
157. 163. «») Lusenb. I. c. 6. 2. p. 577 tk.
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e. Ueppigkeit.
Gehört zum sechsten Gebote.

6. Neid.
15) Wer in seinem Unglück oder wegen fremden Glückes 

wünscht, nicht geboren, oder ein unvernünftiges Thier geworden 
zu sein, oder, daß der Tag verflucht sein möge, an welchem er 
geboren wurde, oder Jemanden zuerst sah, oder ein Weib nahm; 
der begeht, wenn er nur einer unvernünftigen Creatur fluchen 
will, z. B. dem Tage (der Geburt oder der Heirath), der ihm 
so viel Uebel gebracht hat, nur eine läßliche Sünde; wenn er 
aber vorsätzlich sich oder andern Menschen, die an diesem Tage 
geboren oder verehlicht sind, Böses wünschen will: so begeht er 
eine Todsünde. Nach Escobar und March.")

e. Zorn.
16) Der Zorn, im uneigentlichen Sinne, sagt Escobar, 

ist an und für sich gar keine Sünde, weil er eine natürliche 
Leidenschaft ist, entstanden aus natürlichem Unvermögen (sich zu 
beherrschen), aus einem natürlichen Gegenstände. Wir haben 
ihn mit den Thieren gemein.

17) Der Zorn im eigentlichen Sinne ist eine Todsünde, 
wenn wir streben, einen Unschuldigen, oder einen solchen, über 
welchen wir keine Gewalt haben, schwer zu züchtigen, oder ihn 
zu züchtigen nicht aus Eifer für die Gerechtigkeit, sondern aus 
Rache, oder schwerem Hasse oder aus Verlangen, ihm Schaden 
zuzufügen.") Nach dieser Beschränkung sind Viele auch inr 
höchsten Zorne von schwerer Sünde frei.

18) Jemand zürnt einem Andern und will ihn nicht sehen 
und hören; sündigt er schwer? Antwort: Toletus sagt: in 
der Regel nur läßlich. ") Und doch wäre ein solcher Zorn ein 
hartnäckiger, h. h. Haß.

k. Vollerei.
19) Die Völlerei ist an und für sich eine läßliche Sünde, 

wenn sich auch Jemand ohne Nutzen bis zum Erbrechen mit 
Speise und Trank anfüllt, wenn daraus nur kein schwerer Nach-

kijzcnl). <1. 4. n. 7. 46) Lscob. I. c. ü, 4. n 42. p, 286, 47) il>i4. 
n. 41- 48) iblrt. n. 98- 294.
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theil für die Gesundheit erwächst. In einem solchen Zustande 
darf man sich auch zum Erbrechen reizen.

2V) Busenbaum läßt sich so vernehmen: Vollere! (§uls) 
begeht man auf fünferlei Art: 1) Wenn man vor der Zeit ißt; 
2) zu lecker, 3) zu gefräßig, 4) zu viel, 5) zu ausgesucht zu­
bereitet. Sie ist nur eine läßliche Sünde, weil keine dieser Ar­
ten der Liebe Gottes und des Nächsten widerstreitet. (Der 
kurzsichtige, laxe Jesuit! Verletzt denn der Trunkenbold nicht 
die Liebe zu sich selbst, und ist das keine Sünde?)

21) Daher, fährt er fort, ist es wahrscheinlich, was Na, 
varra, Toletus und Andere lehren, daß es nur eine läß- 
liche Sünde sei, sich bis zum Erbrechen mit Speise und Trank 
zu überfüllen; daß es ferner nur eine läßliche Sünde sei, das 
Erbrechen zu fördern, um wieder saufen zu können. Escobar, 
Laymann, Bäldell, was jedoch Sa und viele Andere für 
eine Todsünde halten. «') So ungefähr lehrten die römischen 
Schlemmer der Kaiserzeit.

22) Escobar sagt an einer anderen Stelle, es sei nach 
Sanchez nur eine läßliche Sünde, sich bis zum Erbrechen mit 
Speise und Trank zu füllen, weil der natürliche Appetit sein 
Recht habe "), d. h. man darf ohne Sünde zum Thiere hin­
absinken.

23) Jemand ist zu sehr der Völlerei ergeben und sieht vor­
aus, daß dadurch Samenergießung im Schlafe entstehen werde, 
sündigt er schwer durch Fröhnen feiner Eß- und Trinklust? Nach 
Lessius sage ich nein; nur darf die Pollution nicht dadurch 
beabsichtigt werden. ")

24) Ihrer Art nach sind die Töchter der Völlerei leichte 
Sünden, nämlich: 1) Abgestumpftheit des Geistes oder Dumm­
heit, so daß man nicht beten kann; 2) alberne Frechheit, welche 
zu obscönen Liedern, schändlichen Handlungen, unanständigen 
Tänzen verführt; 3) Erbrechen; 4) Samenergießung, wenn sie 
nicht freiwillig ist. ")

25) Die Jesuiten haben mehrere Arten von Rausch distin- 
guirt; es gibt bei ihnen einen completen und nicht completen

49) v. 56. p. 288. 50) Vusenb. ct. V. p. 586. 51) ibi6. 2.
52) ». 102. p. 244. SZ) n. 101. Sl) Uusenb. p. 587. 588.



215

Haarbeutel, welcher ersterer auch wohl Arsäus esüucitslig heißt. 
Bei Busenbaum findet man sie beide genau beschrieben: 
„Ein nicht completer Rausch, sagt er, findet statt, wenn Je­
mand noch zwischen dem Guten und Bösen unterscheiden kann, 
wiewohl es im Capitolio nicht ganz richtig ist; wenn Erbrechen 
erfolgt, die Zunge ihre Dienste nicht mehr so recht leisten will, 
die Füße wackeln, die Augen Alles doppelt sehen und das Haus 
sich rund um Einen herum dreht. Das ist ein uncompleter 
Rausch und nur eine leichte Sünde. ")

26) Wenn sich aber Jemand nicht mehr auf das besinnen 
kann, nicht mehr weiß, was er gesagt und gethan hat, wie und 
wann er nach Hause gekommen ist, wann er Streiche verübt, 
die er bei nüchternem Verstände bleiben laßt, z. B. über die 
Maßen schändliches Zeug spricht, Alles entzwei schlägt, sein 
Weib prügelt u. s. w., dann kann mqn einen completen Haar* 
beutel annehmen. *°)

Seelenträgheit.
Hierüber haben wir in den Casuisten nichts auffallend 

Anstößiges gefunden, obwohl ihre Ansichten darüber nichts we- 
niger als christlich strenge sind.

h. 3.
Wir reihen an die vorhergehende Materie füglich die Lehre 

der Jesuiten über

Die drei göttlichen Tugenden: 
Glauben, Hoffnung und Liebe.

Auch diese kostbaren Güter, welche gleichsam die Grund* 
qnker der Religion und die ersten Bedingungen des christlichen 
Lebens sind, haben die Jesuiten mit der giftigen Säure ihrer 
Casuistik durchdrungen. Und in der That wäre es auch ein 
Wunder, wenn das Heiligste Gnade vor ihnen gefunden hätte.

n. Ueber den Glauben.

Man kann eben nicht sagen, daß die Jesuiten nicht ortho­
doxe römisch-katholische Christen waren, haben sie doch, um den

55) kuzcnb. 590. 7. 5.") n. tz- 
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kirchlichen Glauben in feinen starren Formen und Nebengebilden 
aufrecht zu erhalten, Unheil, genug in der Welt angerichtct. 
Aber sage man nicht, daß der Orden, der die Casuisten duldete, 
jenen lebendigen Glauben an Christus und feine Religion hatte, 
der den Menschen zu guten Werken, d. h. zu Werken der Tu­
gend und der Liebe treibt. ") Egoismus wurde schnell die aus­
schließliche Lehre des Ordens und seine Casuisten verriethen mit 
hoher obrigkeitlicher Erlaubniß die Glaubenslehre in der Sitten- 
lehre. Und auch der Glaubenslehre sind sie nahe genug getreten.

1) Die Jesuiten beschränken mit gewohnter Liberalität die 
Zahl der Glaubenspunkte, die zu wissen nothwendig sind, be­
deutend, und entschuldigen auch in diesen noch das Nichtwissen. ") 
Aber namentlich haben sie gesündigt in der Beantwortung der 
Frage: Wie oft muß man den Act des Glaubens erwecken, 
d. h. sich desselben bewußt werden. Diana erfordert es einmal 
im Jahre, und Sanchez nicht einmal auf dem Todesbette. ")

2) Wer aus strafbarer Unwissenheit das apostolische Sym- 
bolum, die zehn Gebote, has Gebet des Herrn, nicht weiß, sün­
digt nach Escobar und Suarez nur läßlich; er braucht nur 
das Wesen davon zu wissen und zu verstehen. °°) Aber wie ist 
dieß ohne Ersteres möglich?

3) Darf man Kleider tragen, die an und für sich zum 
Cultus einer falschen Secte verordnet sind? Antwort: San­
chez behauptet es, weil sie in jedem Falle ihre gewöhnliche Be­
stimmung, den Körper zu bedecken, bcibehalten, zu welchem 
Zwecke man sich ihrer also bedienen kann, mit Verachtung jeder 
andern Anordnung und sedes Betruges-der Menschen, wenn 
auch Aergerniß daraus entsteht. Sy Vater Sanchez, ein 
Zoctor Aravis et plus. In der That kann man die Schlau­
heit der Jesuiten nicht genug bewundern, die sich so vertheidig­
ten gegen den Vorwurf unchristlichen Benehmens in China und 
Japan, wo sie in den Kleidungen der Mandarinen und Bonzen 
sigurirten.

S7) NZir reden hier voy denen, welche die Lenker und Seele des yrdens 
waren; unter den übrigen Jesuiten sind die heiligsten Männer in großer 
Zahl gewesen. 58) Lscob. I'r. 5. Rx. t. Lusendguin. 1^. II. I'r. I. 
59) ibiü. e. 2. resp, 1. p. 62. 6U) Lscob. I. c. c. 5. n. 63. p. 566- 
Ss) ihicl. r,. 67.
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4) Noch schlauerstellt es Escobar in folgender Frage an: 
Darf man sich einer falschen Secte accommodiren, indem man 
ihre abergläubischen Ceremonien mitmacht, nicht zwar als solche, 
sondern aus einem anderen Zwecke, aus anderen Gründen (beide 
fehlten den Jesuiten nicht), wenn sie nur so beschaffen sind, daß 
die Bedeutung (rstio) des Cultus davon getrennt werden kann, 
Aergerniß fern bleibt, und das schuldige Bekenntniß des Glau­
bens durch solchen Gebrauch nicht verdunkelt wird? Antwort: 
Ein Doctor hat es, behauptet (und das genügt vollkommen); 
aber Coninch hat es mit Recht bestritten, da die Congregation 
des heiligen Officiums jene Meinung verdammt hat.

Es ist bekannt, daß die Jesuiten in China, um das Volk 
an sich zu locken, den Dienst des Confucius mitmachten und ihn 
erlaubten; gewöhnlich stellten sie in das Dildniß dieses chine­
sischen Weisen, der sich göttlicher Verehrung erfreut, ein Crucifix, 
mit kasuistischem Kniffe präsumirend, daß dann die Verehrun­
gen, die das Volk dem Bilde des Confucius bewies, dem Cru­
cifixe gälten. Aber die Franziscaner verklagten sie deßhalb, und 
die Inquisition untersagte ihnen den Unfug.

5) Daß Busenbaum nach Sanchez den Katholiken er­
laubt, in den Ländern der Ketzer sich um das Fasten- und Ab­
stinenzgebot nicht zu bekümmern, um Gefahr an Leben und Gut 
zu vermeiden, finden wir sehr liberal; nur möchte es wohl nicht 
im Sinne der Kirche sein. °r)

6) Wer in eine Ketzerei verfallen ist, braucht dieselbe im 
Beichtstühle nicht namentlich anzugeben, weil alle Ketzereien von 
einer und derselben Art sind. So Reginald, Escobar, 
Diana.

b. Ueber die Hoffnung.
Escobar und Busenbaum haben ihr kaum eine Seite 

gewidmet und darüber nichts Ungebührliches gesagt; aber desto 
mehr

c. Ueber die Liebe,
Die christliche. Liebe umfaßt drei Gegenstände:
«. Gott, A uns selbst, 7. den Nächsten. Ueber die Lehre 

der Jesuiten von der Liebe Gottes, über die gottlosen Grund-

62) Uscob. n. 68 6Z) Nusenb. I. c. p. H8- n. 10. 6») ibicl. p. 75. n. 8. 
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sätze und Meinungen, die sie in Betreff derselben aufgestellt ha­
ben^ ist oben bei Gelegenheit des ersten Gebotes die Rede ge­
wesen.

1) Der Rarität wegen wollen wir hier nur Busenbaums 
Erklärung von der Liebe Gottes hersetzen: „Die Liebe zu Gott, 
sagt der philosophische Vater, ist eine Liebe der Freundschaft, 
vermöge deren wir Gott wohlwollen und ihm alles Gute wün­
schen, wegen der höchsten und unendlichen Vollkommenheit seiner 
göttlichen Natur."

A Die Liebe zu uns selbst fordert, daß wir vorzüg­
lich um unseres ewigen Heiles willen die Gebote Gottes halten. 
Welche Anleitung die Jesuiten zur Erfüllung dieses Gebotes der 
Selbstliebe gegeben haben, davon zeugt ihre ganze Casuistik. 
Uns bleibt also noch speziell zu handeln übrig:

7. Von der Liebe des Nächsten. Wenn die Casuisten, 
wie wir beim ersten Gebote gesehen haben, den Menschen von 
der Pflicht, Gott zu lieben, fast ganz entbunden haben, so kann 
man erwarten, daß sie auch dem Nächsten nicht viel Hoffnung 
auf unsere Liebe übrig lassen.

2) Escobar rüttelt gleich an dem Fundamente der Näch­
stenliebe. Im Gebote derselben heißt es: du sollst deinen Näch­
sten lieben, wie dich selbst. „Dieses wie dich selbst, sagt der 
scharfsinnige Escobar, bedeutet keine Gleichheit, sondern nur 
eine Aehn lichkeit." b«) Die Gleichheit kann nicht vermindert 
werden, aber die Aehnlichkeit kann auf ein Geringes, auf einen 
Schatten zurückgeführt werden; und wie die frommen Väter 
das verstanden, in welchem Grade sie es bewerkstelligt haben, 
soll aus dem Folgenden offenbar werden. Wir wollen, zur bes­
seren Uebersicht, die Nächstenliebe nach ihren Hauptbestandthcilen 
abhandeln und nicht minder zugleich die ihr entgegengesetzten 
Fehler vorlegen.

««. Dom Almosen.

Das ganze christliche Gesetz ist ein Gesetz der Liebe; es ge­
bietet: Erbarmen und Mitleid zu üben gegen unsere leidenden,

65) Lusenb. I.. II. 1r. Hl. c. 1. p. 77, 66) Lscob. 1'r, V. Lx. ä. 
c. 1. n. 2. p. 602-
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in Noth und Elend versunkenen Brüder, und legt so den Rei« 
chen die Verpflichtung auf, den Armen und Dürftigen von dem 
Ueberflusse, womit der Himmel sie gesegnet hat, mitzutheilen. 
Diese Perle in dem Kranze der Nächstenliebe haben die Jesuiten 
bübisch herausgestohlen und an ihre Stelle gesetzt den Kieselstein 
der Erbarmungslosigkcit, den jämmerlichsten und schmachvollsten 
Egoismus; sie haben die Verpflichtung zum Almosengeben auf­
gehoben; und zweifelhaft bleibt es, was hier mehr zu bewun­
dern sei, der casuistische Scharfsinn, womit sie das Bubenstück 
ausgeführt, oder die Gottlosigkeit, welche sie dazu trieb.

3) Busen bäum sagt: Die Verpflichtung zum Almosen­
geben entspringt aus einem doppelten Grunde: s. aus der Noth­
durft des dürftigen Nächsten; b. aus den Verhältnissen des Be­
güterten, dessen Güter entweder nothwendige oder über­
flüssige sein können.

Die Nothdurft des Armen ist nunmehr eine äußerste, 
in welcher ihm Gefahr des Lebens oder eine schwere und 
langwierige Krankheit droht; oder eine schwere, worin ihm 
die Gefahr eines großen Uebels, der Schande (nach Escobar, 
wenn der Arme aus Noth seine Tochter preisgeben müßte), gro­
ßer Verlust an Gütern, oder seines Standes droht; eine ge­
meine, worin sich die Bettler befinden.

Was die Güter betrifft, so sind nothwendige die, so 
der Reiche braucht zu seinem Lebensunterhalte^); überflüs­
sige, womit er seinem Stande gemäß lebt. Was daher Einer 
gebraucht, um seine Kinder, Bedienten zu unterhalten, anstän­
dige Geschenke, Gastmähler zu geben, Besuche zu bewirthen, 
das ist nicht überflüssig; daher glauben die Weltlichen selten, 
daß sie Ueberfluß haben. Ueberflüssig ist überhaupt nicht, 
was der Fürst, Markgraf, Herzog, Ritter, Consul, Kaufmann 
gebraucht, um ein Haus zu machen ; was Laien zurücklegen, 
um ihren oder ihrer Verwandten Stand höher zu bringen. Da­
her möchte man bei den Weltlichen, selbst bei Königen wohl 
keinen Ueberfluß finden.

67) Darauf beschränkt sie Escobar c. 4. o. 43. p. 608. 68) So auch 
Lscob. I. c. 69) Nusenb. I. c. 6ub. III. 1. 2. 3. p. 88. 70) Lscol).
I. c. 71) Vss^uen cle LIce mor. c. 4. n. 14.



220

4) Nun macht Escobar den Schluß: Wir sind verbun­
den, Almosen zu geben, bei der äußersten Noth des Nächsten, 
aus unserm Ueberflusse, sollte er auch zu unserem Stande 
erforderlich sein.

5) Aber diese Ansicht scheint dem liberalen Escobar noch 
viel zu hart. Weiter unten, wo er von der xraxk soeietstis 
^68U äoetorum über das Almosengeben handelt — und dieß ist 
das wichtigste Kapitel — sagt er gerade heraus (er spricht da­
selbst srei als Casuist): Ich weiß, daß ein Reicher nicht schwer 
sündigt, wenn er aus seinem Ueberflusse einem Armen in 
schwerer Noth Nichts mittheilt.

6) Sollte jedoch das Almosengeben meinen Stand deran, 
giren, so bin ich nicht dazu verpflichtet, wenn auch der Arme 
in seiner Noth stirbt. Azor. ")

7) Von seinen nothwendigen Gütern braucht Keiner ein 
Almosen zu ertheilen. So lehren alle Doctoren. ")

8) Es ist wahrscheinlich, daß ein Reicher verpflichtet sei, 
aus seinem Ueberflusse dem Nächsten in schwerer Noth bei« 
zustehen, wenn er probabel glaubt, daß Andere ihm nicht bei­
stehen werden. (Wenn er also probabel glaubt, ein Anderer 
werde der Noth des Armen abhelfen, so braucht er es nicht. 
Die Wahrscheinlichkeit aber, daß ein Anderer helfen werde, kann 
man nach den Grundsätzen der Jesuiten nach Belieben ansetzen.) 
Azor, Sylvius und Fumus wollen unter schwerer Sünde 
dazu verpflichten; Medina aber behauptet, es sei bloß ein 
Rath. '»)

9) Bei gemeiner Noth braucht nach Navarra und Vas- 
quez kein Reicher auch von seinem Ueberflusse ein Almosen zu 
geben, 's) Busen bäum dehnt dieß auf alle Bettler aus, wenn 
sie arzch Spuren der größten Noth an sich tragen. Grund: sie 
können nämlich Betrüger sein, und man kann ja voraussetzen, 
daß Andere ihnen geben werden. Nach Malder, Wigers, 
Diana. ")

"2) I^zcot». I. c. n. 154. si. 626. 73) kunenb. i. c. p. 98. resp. 3. 
kscot). I. t-. n. 104. 105. p- 618. 74) Nusenb. I. c. p- 88- resp. 1. 
75) ibill. 89- ross». 2. 76) I, c. p. 90. re«sr. 5- 77) I. c. rLs^>. 5 
n. 1. p. 90.
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10) Derselben Meinung sind auch Escobar, Suarez, 
Granada, der eine solche Verpflichtung schlechterdings läugnet.

Jetzt hat man Armenanstalten, die das Betteln überflüssig 
machen; aber damals? Die harten Väter!

11) Busenbaum concentrirt die casuistische Lehre vom 
Almosengeben in einen einzigen Satz: Man muß, sagt er, Kei­
nem, und wäre er noch so reich, die Absolution versagen, der 
alle und jede Armen ohne Almosen von sich weiset. Grund da­
von ist: erstens, weil die Doctoren über die Verpflichtung des 
Almosengebens ganz zweifelhaft und uneinig sind; dann, weil 
man wohl kaum einen Reichen finden wird, der ancht wenigstens 
einen Scheingrund vorschützen kann, wenn er bekennt, er habe 
keinen Ueberfluß.

12) Bellarmin sagt: das Almosengeben sei nicht durch 
die Gerechtigkeit, sondern nur durch die Liebe geboten. '^)

13) Daß ein Dieb nicht berechtigt sei, von dem Gestohle­
nen, wohl aber eine Hure von ihrem Sündenlohne (denn dieser 
ist ein rechtmäßig erworbenes Gut) Almosen zu geben, führen 
wir nur cur!ositat!8 eau8L aus Escobar an °°), dem auch 
Busenbaum mit klaren Worten beistimmt.

Hs. Von geistlichen Almosen, oder der christlichen Ermahnung 
und Besserung.

Der Kürze halber wollen wir über diesen Gegenstand nur 
einige Casus anführen: Escobar, Busenbaum und andere 
Väter haben darüber recht viel Vernünftiges gesagt, aber es ist 
auch Manches untergelaufen, was die casuistische Verkehrtheit 
beurkundet.

1) So fragt z. B. Escobar: Ist es erlaubt, einen An­
dern sündigen zu lassen, damit er später mit größerem Erfolge 
gebessert werde? Antwort: Palaus behauptet es nach San- 
chez, weil man nicht sowohl eine Sünde zuläßt, als verhindert, 
daß der Nächste vom Falle aufsteht, damit er sich später um so 
eifriger erhebe. (Welch' eine Distrnction!) Ich (Escobar) 
läugne es mit Anderen, weil ich jene nicht zu lassende Zu-

78) Lusenb. I. c. p. 91. u. 3. 79) Dscok. n. 96. p, 617, SO) n. 53. 
p. 609. >1) Lusenb. I. c. p. 92. o. 1.
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lassung nicht verstehe. Und daran hat Escobar Recht; 
wir verstehen sie auch nicht.

2) Busenbaum sagt in gleichem Sinne: „Es kann zu­
weilen die Wiederholung der Sünde erlaubt werden, damit der 
Sünder sich desto eifriger bekehre. So Diana nach Regi- 
nald und Filliuccius."

Wendet man diese Fälle aus schwere Sünden, z. B. gegen 
das sechste Gebot an, welche Sünde enthalten sie gegen Gott, 
welche gegen den Nächsten! Und wissen denn diese gelehrten und 
seelenkundigen Väter nicht, daß jede neue Sünde den Hang und 
Reiz zu derselben vergrößert und die Besserung erschwert?

3) Welche Anwendung nun die Casuisten mit dem vorher­
gehenden Casus gemacht haben, mag aus Folgendem erhellen. 
Nach Laymann darf ein Mann, der seine Frau im Verdachte 
des Ehebruchs hat, um sie auf die Probe zu stellen, ihr eine 
Gelegenheit zum Sündigen geben, um sie auf der That zu er­
tappen "), versteht sich, mit der Absicht, um sie zu bessern. 
Welch' eine Moral! Steht nicht geschrieben im Gebete des 
Herrn: Und führe uns nicht in Versuchung?

4) So resolviren Maldonad und Hurtado, daß man 
die bei Lukas 17 vorgeschriebene Ordnung im Warnen und Er­
mähnen der Fehlenden nicht zu befolgen brauche, sondern gleich 
zum Angeben schreiten könne. Escobar erklärt sich dagegen.

Von der Feindesliebe.

Das edelste und erhabenste Gebot der christlichen Religion, 
welches keine Religion der Alten kannte, welches nur einige gott- 
erleuchtete Männer, wie Sokrates und Epiktet ahneten, ist daS 
Gebot der Feindesliebe, deren schönstes Beispiel ja der Erlöser 
in der qualvollen Stunde seines Todes gab. „Liebet die, so 
euch hassen, thut wohl denen, so euch beleidigen und Uebels zu­
fügen, betet für die, so euch verfolgen", das ist die himmlische 
Lehre Jesu, welche aber seinen sogenannten Jüngern, den Je­
suiten, unbegreiflich war. Und in der That, ihnen mußte ein 
solches Gebot unerträglich sein, denn sie haßten ihre Feinde un-

82) Lscod. n. 8!)- 8Z) kürend, p. 87. n. 6. 84) idiä. p. 107. n. 2. 
?.scod. n. 1:8. p 260. 85) Lrcod. n, 77.
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versöhnlich, verfolgten sie bis auf den Tod und ruhten nicht, 
bis sie sich gerächt hatten. Davon sind in der Geschichte des 
Ordens der bewährtesten Beispiele viele. Daher lag es auch in 
dem Interesse und der Natur des Ordens, das Gebot der Fein­
desliebe zu beseitigen, und die Casuisten waren die Männer, das 
zu bewerkstelligen.

1) Busenbaum sagt: Es ist gewiß, daß man seine Feinde 
einigermaaßen lieben müsse, da sie ja Nächste sind. Aber 
es fragt sich, wie man sie lieben müsse, und ob man sie auch 
hassen könne? (Welch' eine Frage!)

Antwort: Jeder Privatmann ist verpflichtet nach dem Ge­
bote, seinem Nächsten, wenn er auch sein Feind wäre, die ge­
meinen Zeichen und Wohlthaten der Liebe zu erweisen; be­
sondere aber ihm zu erweisen ist keine Pflicht, sondern nur 
Rath, wenn nicht besondere Gründe dazu kommen. Ich sagte: 
die gemeinen, welche diejenigen sind, die ein Christ jedem 
Christen, ein Bürger seinem Mitbürger erweisen muß. Denn 
ihm solche verweigern, wäre Rache, die kein Privatmann üben 
darf. Ich sagte ferner: wenn nicht besondere Gründe 
hinzukommen. Diese sind: 1) Furcht vor einem Aergernisse, 
wenn ich es unterlasse; 2) Hoffnung, das Heil des Feindes zu 
sichern; 3) zeitliche oder geistliche Noth; 4) wenn der Feind mir 
seine Schuld abbittet und mir Beweise besonderer Liebe gibt. 
Grund ist: weil in diesen Fällen die Verweigerung besonderer 
Zeichen der Liebe eine Erklärung des Hasses wäre. Daraus 
kann man nun folgende Fälle entscheiden: (Man merke ja wohl 
auf den Mangel aller Consequenz. Die Casuistik hat hier 
über den Philosophen, das böse Herz über den Kopf Busen- 
baums den Sieg davon getragen.)

„An und für sich genommen ist Keiner verpflichtet, Liebe 
gegen einen Feind zu üben durch einen positiven und besonderen 
Act, also auch nicht, ihn zu grüßen, anzureden, auf dem Kran­
kenbette zu besuchen, in Kummer zu trösten, ihn zu beherbergen 
und freundlich mit ihm umzugchen u.s. w.; weil dieses beson­
dere Zeichen der Liebe sind. So Filliuccius. (Halte man 
dagegen das oben angeführte Gebot Jesu, der freilich kein Ca-

86) kuscnk, 1^. II. l'r. 3. c, 2. äuv. 2. 1. resol. 1. 3.
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suist war und mehr Liebe empfand und übte, als seine Na<- 
mensnachfolger.) Ich sagte: an und für sich, weil, wenn 
die Unterlassung Aergerniß erregte, oder wenn man durch eins 
der angeführten Stücke ohne eigenen Schaden den Feind mit 
sich und Gott versöhnen könnte, die Unterlassung schwere Sünde 
wäre."

„Wiewohl man verbunden ist, dem bittenden Feinde inner­
lich und äußerlich Verzeihung zu schenken, so läugnet doch Fil- 
liuccius und Azor, daß man gleich nach der Beleidigung da­
zu verpflichtet sei, weil das doch gewaltsam wäre und die mensch­
liche Gebrechlichkeit übersteige. Man braucht dargebotene Ge­
nugthuung nicht einmal anzunehmen, sondern kann sie vor 
Gericht fordern (was doch von der äußersten Malice zeugte), 
wenn man nur keinen Haß dabei trägt. So Vasquez." 
Welche Grundsätze: den Feind, der um Verzeihung gebeten, nur 
nicht hassen, aber ihn sonst wo möglich chikaniren, was noch 
die größte Malice im Herzen voraussetzt, heißt nach der from­
men Lehre der erleuchteten Väter also dem Gebote der Feindes­
liebe genugthuen.

2) Escobar drückt sich kürzer aus, aber ebenso bündig, 
als Busenbaum. „Man muß, sagt er, seine Feinde lieben, 
weil sie Nächste sind. Aber, wie muß man sie lieben? Man 
darf sie nicht von der allgemeinen Nächstenliebe ausschließen, 
man muß ihnen die gemeinen freundschaftlichen Bezeugungen zu­
kommen lassen; denn besondere Beweise von Liebe sind nicht 
geboten, sondern nur gerathen, falls nicht u. s. w.;" wo dann 
dieselben Ausnahmen folgen, die Busenbaum hat.^)

3) Die Frage: Bin ich schuldig, einem Feinde Zeichen der 
Liebe zu erweisen? beantwortet er an einer andern Stelle kurz: 
Nach Hole tus bin ich nicht dazu verpflichtet, wenn nicht fol­
gende Ausnahmen (die bei Busen bäum) eintreten. ^')

4) Busen bäum resolvirt ferner: „In der Beichte ist es 
genug, wenn du sagst, du habest deinem Nächsten schweres 
Uebel gewünscht (oder gewollt), und es ist nicht nöthig, die Art 
des Uebels, z. B. den Tod, Infamie anzugeben, weil alle uns

»7) Lscob. t c. 1. n, Z. p. 602. W) n. 146. p. 621. 
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ter dem einen Worte „Uebel" begriffen sind. So lehren pro­
babel Bonarscius, Turrian und Mehrere; aber das Ge­
gentheil ist probabeler nach Suarez und Palaus.

5) Nach Escobar darf man einen Menschen hassen, nicht 
nur inwieweit er Sünder, sondern auch inwiefern er Mensch 
ist, in Ansehung des Unheils, was er anrichtet. Also darf 
ich Jeden hassen, der mir Unheil zugefügt hat.

6) Man darf dem Nächsten ein Uebel wünschen, z. B. ein 
zeitliches, nur darf es nicht zu schwer sein; (dieß bleibt natür­
lich dem Ermessen des Wünschenden überlassen, insofern es ihm 
gut ist, z. B. eine Krankheit, einen Unfall, daß er sich bessere. 
Nach Bonarscius und Vielen. (Man denke sich dieses von 
dem subjektiven Standpunkte des Wünschenden, der auch Feind 
sein kann). Der Beisatz Busenbaum's: „nur hüte man sich, 
daß es nicht aus Rache geschehe", mag wohl wenig hemmen. 
Warum überhaupt so frivole Lizenzen?

7) In gleichem Sinne ist die folgende Numer geschrieben. 
So darf eine Mutter den Tod ihrer Töchter wünschen, weil sie 
wegen Häßlichkeit oder Mangel an Vermögen keine anständige 
Partie machen können.^)

8) Um schwere Uebel zu vermeiden, z. B. innere Betrüb­
niß, darfman,nach Sanchez, Sotus, Granada, Diana, 
sich selbst den Tod wünschen, und namentlich steht dieses Frauen 
zu, um schwere Krankheiten, Armuth, Prügel vom Manne zu 
vermeiden.

So viel von der kasuistischen Lehre von der Feiudesliebe, 
die alles christlichen Geistes entbehrt.

«V. Vom Aergerniß.
„Wehe dem, wodurch Aergerniß kommt; es wäre besser, 

daß er nicht geboren worden. Einen Mühlstein sollte man an 
seinen Hals hängen und ihn in die Tiefe des Meeres versenken." 
Das ist der Ausspruch des Erlösers über diejenigen, so Aerger­
niß geben. Wenn dieser Spruch des göttlichen Gesetzgebers auf 
die Casuisten angewendet und in seiner wörtlichen Strenge voll­
zogen worden wäre, wahrlich, sie moderten alle mit Mühlsteinen an

89) Lusenb. I. c. p. 86. n. 1. 90) Lscob. o. 64. p. 611. 91) Lu- 
aenb. I. c. u. 2. 92) n. 2. VZ) ikici, p. 97.
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den Hälsen in der Tiefe dcS Meeres. Denn die ganze Casuistik 
ist ein großes Aergerniß, wodurch Unzählige zur Sünde sind ver­
leitet worden; ja, sie haben sogar durch ihre Lehre vom Aerger­
niß Aergerniß gegeben.

1) Busenbaum sagt: Es ist nicht immer ein Aergerniß, 
wenn man vor Andern sündigt; es findet nur dann statt, wenn 
man nach Erwägung von allen Umständen, sowohl des Sün­
digenden, als derer, vor welchen es geschieht, mit Wahrschein­
lichkeit fürchten muß, daß sie durch meine Handlung zur Sünde 
verleitet werden, die sie sonst nicht begehen würden. So San- 
chez und Laymann. Wer daher auch öffentlich sündigt 
vor solchen, die entweder so schlecht, gottlos und verrufen sind, 
daß Keiner von ihnen durch meine schlechte Handlung zum Sün­
digen bewegt wird, oder so fromm, daß sie sich nicht verleiten 
lassen, der gibt kein Aergerniß.^) Welche Grundsätze, dem 
Worte der Schrift gegenüber: „Der Gerechte fällt siebenmal in 
einem Tage!"

2) Busenbaum sagt nach Sanchez, Azor und Bo- 
narscius: Jedes thätliche Aergerniß, welches direct den Fall 
des Nächsten beabsichtigt, ist eine besondere Sünde gegen die 
Nächstenliebe. Ob es aber, wenn der Fall des Nächsten nur 
indirect dadurch erzielt wird, Sünde sei, darüber sind die Lehrer 
uneinig und es kommt in der Praxis wenig darauf an.

3) Escobar fragt: Wie muß man die Sünde eines Aer­
gernisses beichten? Antwort: Lugo sagt, man brauche die 
Art der Sünde nicht anzugeben, wozu man verleitet hat, noch 
die Anzahl der Personen, die man verführt hat. Welche 
Grundsätze für die Beichte!

4) Nach Busenbaum, der sich auf L a y m a n n und N a - 
varra beruft, ist man verpflichtet, eine schwere Sünde zu ver­
schweigen, wenn man weiß, daß der Beichtvater aus Schwach­
heit daran ein Aergerniß nehmen wird. Das ist ein schönes 
Mittel, schwere Sünden in der Beichte auszulassen. Denn wer 
sollte nicht nach irgend einer Probabilität glauben dürfen, daß 
der Beichtvater Aergerniß nehmen werde, wenn ihm z. B.^diese

94) kusend. I. c. 6ub. 5- art. 1. p. 99. n. 3. 95) ibiä. p. 101. 
n. 5. 96) p. 99. n. 4. 97) Lscob. n. 117. p. 621. 98) vusenb. I. c. 
p. 106. resp. 5- n. 3.



227

oder jene Sünde gegen das sechste Gebot vorgctragen wird? 
Die Menschen sind schwach.

5) Wenn ein Weib fürchten müßte, daß sie in einem be, 
sonderen Falle Aergerniß geben werde durch überflüssigen, eiteln 
und unanständigen Putz — jedoch ist es nur eine leichte Sünde, 
ihn aus Eitelkeit und Gefallsucht, um schön zu scheinen, um 
einen Freier zu bekommen, zu gebrauchen, — so würde sie un­
ter einer Todsünde verbunden sein, davon abzustehen, weil sie 
kein Recht zu jenem Putze hat; und von der anderen Seite ist 
sie verbunden, der Sünde eines Anderen vorzubcugen, wenn 
sie es, ohne sich zu geniren (eommoüo) kann. Silvius. 
(Da guckt der Fuchs wieder aus der Kutte.) Andere jedoch, 
wie Cajetan und Navarra, lehren, daß sie nur unter einer 
leichten Sünde verpflichtet sei — aber weniger probabel ist diese 
Meinung, lsetzt Busenbaum hinzu, wenn sie ein specielles 
Aergerniß Voraussicht, und sie muß sich kurze Zeit des Putzes 
(des eiteln, überflüssigen, unziemenden nämlich) enthalten. Die 
genannten Doctoren mit Azor, Lessius und Bonast seius 
sprechen von schwerer Sünde die Weiber frei, die aus,Gewohn­
heit die halben Brüste entblößen, sich schminken und pomadisiren, 
falsche Locken tragen, wenn sie dadurch nur nicht Lüsternheitbei 
Andern erregen, sondern nur ihre Schönheit erhöhen wollen. — 
(Die artigen und galanten Väter! wie sie kundig sind der schö­
nen Schwachheiten.) Jedoch, fügen sie hinzu, es werde eine 
schwere Sünde sein, den Gebrauch, die Brüste bloß zu tragen, 
dort einzuführen, wo er noch nicht besteht.^) Welch ein Un­
sinn! Wenn es Brauch geworden, Aergerniß zu geben, darf 
man es mitthun ohne schwere Sünde; aber damit den Anfang 
machen, ist tödtlich!

6) Wenn ein Weib glaubt, daß nicht im Besondern, son­
dern nur im Allgemeinen Einige Aergerniß an ihr nehmen wer­
den, — nur muß sie bei ihnen Lüsternheit nicht gerade erregen 
wollen, — so scheint sie mir nicht verpflichtet zu sein, unter 
einer Todsünde sich von ihrem überflüssigen Putze, sich z. B. 
zu schminken, die Brüste hergebrachter Weise zu entblößen, zu

W) Nusend. I. c. p. 105. n. 9.
15*
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enthalten, wenn diese Entblößung nicht an und für sich schänd­
lich ist und direct zur Lüsternheit reizt. Grund ist, weil sie 
das Aergerniß ja nicht gibt, sondern Andere es vielmehr an ih 
nehmen (welche Sophisterei!) und ihr Putz und ihre Schönheit 
(wozu also bloße Brüste gehören) nur entfernt zur Sünde la­
den, (was also erlaubt ist). Dann, weil es doch für das schöne 
Geschlecht allzuhart wäre, sich dessen ganz zu enthalten, na, 
mentlich, wenn die Schönen einen Mann suchen. Nach Lay- 
mann, Bonarscius, Diana, Baldellus. Wie gut 
mußten es die Väter bei den Damen stehen haben!

7) „Darf man das Theater besuchen?,, fragt Escobar. 
Antwort: Wenn man es aus eitler Neugierde thut, falls auch 
schändliche Sachen schändlich dargestellt werden, so ist es keine 
Todsünde, wenn nur probabel die Gefahr eines Falles ent­
fernt ist, und die Ergötzung auf die dargestellte Sache nicht 
übergeht. So Azor. „Aber ich möchte dem Conictolus bei- 
stimmen, der das Gegentheil behauptet. Wenigstens würde ich 
einen gewissenhaften, edeln und exemplarischen Mann, nament­
lich einen Priester, im oben genannten Falle wenigstens von 
der Sünde eines Aergernisses nicht entschuldigen."

8) „Sündigen diejenigen schwer, welche mit ihrem Gelde, 
das sie in's Theater bringen, Schauspieler unterhalten, die so 
vielen Jünglingen und Mädchen Veranlassung zu Aergerniß und 
Fall geben? Allerdings nach Hurtado. Baldellus aber be­
schränkt es auf diejenigen, so zuerst in's Theater gehen, nimmt 
aber diejenigen aus, so in das schon volle Haus gehen; weil 
die Komödie doch gegeben würde, wenn sie auch fehlten. 
Wie scharfsinnig!

Das sind einige Proben aus der jesuitischen Lehre vom 
Aergerniß. Es ist wahrlich ergötzlich, wie Busenbaum und 
seine Genossen sich drehen, wenden und quetschen, um dem Joche 
des Gebotes: Du sollst nicht Aergerniß geben, sich und Andere 
zu entziehen, und wie sie dennoch bei diesem handgreiflichen 
Streben durch einige daneben hinkende Einschränkungen und 
Ausnahmen so Peinhaft bemüht sind, den Schein streng christ-

100) busenb. p. 105. 106. n. 10. Vgl. L56t)b. I. c. n. 131. 132- 
I>. 623. 101) kscvb. n. 135- p. 624. 102) Lrcob. n. 136-
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licher Gesinnung zu retten und Andere zu täuschen. Aber gerade 
diese Bemühungen, die manche von jesuitischen Dorurtheilen Be- 
fangcne für redlich Hinnahmen, sind fluchwürdig, weil sie eine 
Heuchlermaske sind, hinter denen Fuchs und Wolf steckt; zu 
gleicher Zeit aber sind sie lächerlich, weil der so gepriesene Scharf­
sinn der Jesuiten bei Verdrehung der Moral sich zuweilen als 
Stumpfsinn und plattester Unsinn, ja, oft als Albernheit und 
Dummheit zeigt.

Ueber das Mitwirken zu fremder Sünde.

Wie gewissenhaft und streng die ehrwürdigen Väter, na­
mentlich Bufenbajum, Sanchezund Laymann, sichln Be­
treff dieses Punktes auch stellen, wie sie auch Bedingungen uns 
Vorsicht vorschreiben und empfehlen, so hält sie doch Nichts ab, 
in ihrer Casuistik Alles wieder über den Haufen zu werfen und 
die laxe Praxis zu empfehlen.

1) Busenbaum resolvirt nach Azor, Sanchez, Lay­
mann und Bonarscius: Es sind von Sünde frei die Die­
ner, welche in Folge ihres Dienstes ihren Herren willfährig sind, 
wenn sie dieses ohne großen Nachtheil für sich nicht vermeiden 
können. Dazu gehört: den Herrn in's Bordell begleiten, der 
Maitresse Geschenke bringen, der kommenden die Thüre öff­
nen. Denn dieses Alles steht mit der Sünde nue in entfernter 
Beziehung, und auch ohne dasselbe würde sie geschehen.

2) „Bei denjenigen Werken aber, welche in näherer Be­
ziehung zur Sünde stehen, oder dieselbe fördern: wie z. B. seine 
Schultern hergeben, oder eine Leiter holen, damit der 
Herr durch's Fenster zum Liebchen steigen kann, der Maitresse 
Liebesbriefe bringen, beim Duelle secundiren u. s. w. reicht der 
Umstand, daß man beim Herrn im Dienste steht, nicht hin, 
sondern sie erfordern, um sie auf erlaubte Weise zu verrichten, 
größere Nothwendigkeit und wichtigere Gründe." Und welche 
gelten den gewissenhaften Vätern als solche? Große Gefahr und 
bedeutender Schaden für den Bedienten, im Falle er sich wei­
gert, im letzten Falle z. B. der Verlust des Dienstes oder dey

tOZ) kurenb. t. c. »rt. III. 4. si. tO9-
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Trinkgeldes, welches zu envarten stand. So der fromme Bu­
senbaum nach Bon arscius, Sanchez,Laymann, Azor.'°')

3) Huren und Wucherern Häuser zu vermiethen, wenn sie 
keine andere Miether finden (wir sahen oben: auch wenn sich 
solche melden) ist erlaubt. So Busenbaum, Sanchez und 
Bonarscius.

4) Nach Hurtado erlaubt Escobar, Jemandem, der 
einen Ehebruch begehen will, zu rathen, davon abzustehen und 
bloß zu huren, weil dieses nicht so sündlich sei. ^«)

5) Einem Dieb, der einen Armen bestehlen will, darf man 
einen Reichen recommandiren (da ist auch mehr zu bekommen), 
und man ist nicht zum Ersatze des Gestohlnen verpflichtet. So 
Lessius, Hurtado, Sanchez, Vasquez, Palaus bei 
Escobar. '°')

6) Nach Hurtado begeht man keine Sünde, wenn man 
von einem schlechten, cxcommunicirtcn Priester ohne irgend einen 
Grund ein Sakrament fordert, und der Priester darf es spen, 
den. E)

7) Nach Hurtado darf ich mich an die Maitreffe eines 
Richters wenden, um durch sie die Gunst des Richters zu ge­
winnen.

So weit über diesen Gegenstand, den wir schneller ab- 
brechen, als unser Wunsch ist, weil uns noch über andere Ge­
genstände vieles Interessante mitzutheilen übrig bleibt.

8-

Vom Gebete.

„Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet.", 
Diese Lehre gab der Erlöser seinen Jüngern, und mit ihnen 
allen Bekenncrn des Evangeliums. Daher haben mit Recht alle 
Kirchenväter den Nutzen des Gebetes geschildert und es als das 
beste Bewahrungsmittel gegen das Böse angegeben; daher will 
auch die Kirche den Gebrauch aller ihrer Gnadenmittel mit in-

10t) Lusenb. I. c. n. 5. 105) n. 8, m. 106) k^zcob. n. 1t9, 
p. 621. 107) n. 120. 108) n. 124. p. 622/ 109) n. 126.
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brünstigem Gebete verbunden haben, damit die göttliche Gnade 
in uns einziehe, als in eine vorbereitete Wohnung. Wo die Seele 
auf den Flügeln des Gebetes sich zu Gott erhebt, wo sie oft 
diesen herrlichen Weg einschlägt: wie sollte sie nicht, dem Ewi­
gen genähert und befreundet, immer mehr wachsen pnd erglühen 
in seiner Liebe und daher von sich streifen die Fesseln der Sünde, 
die den Menschen niederhält im Kothe der Erde!

Aber auch das Gebet haben die Jesuiten vielfach mit dem 
Gifte der Casuistik befleckt und es ertödtet; sie haben ihm seine 
Schwingen geraubt, die Glut desselben gelöscht und es zu einem 
herzlosen, leeren Ceremonie! zwischen Gott und den Menschen 
gemacht. Die Jesuiten betrachten das Gebet nur als eine lästige, 
genirende Schuldigkeit, der man bloß wegen des Gebotes genug 
thun müsse. Von eigener, freiwilliger Erhebung des Herzens 
zu Gott, von der Läuterung und Veredlung der Menschen durch 
selbes haben die kalten Menschen Nichts geahnet. Die ganze 
Casuistik ist eine Monstrosität; mußten nicht auch die Gemüther 
der Menschen verkrüppelt sein, deren Gehirn das Ungethüm er­
zeugte?

1) Escobar fragt: „Wann ist man zu beten verpflichtet? 
Antwort: Mir gefällt die Meinung, welche eine dreifache Zeit 
feststellt: 1) Wenn man zu den Jahren der Vernunft gekom­
men ist; 2) in der Stunde des Todes; 3) das eine oder andere 
Mal im Verlaufe des Lebens, nach demselben Maaßstabe, den 
ich bei der Verpflichtung, Gott zu lieben, angegeben habe."

Diesen Maaßstab wollen wir aber zur Würdigung der Herz­
losigkeit des großen Casuisten hersetzen. Er fragt: Wann ver« 
pflichtet das Gebot, Gott zu lieben? Antwort: ich beseitige die 
Ansicht des Azor, der acht Zeiten angibt, des Sanchez, der 
nur eine einzige (die Todesstunde) annimmt. Ich folge aber 
dem Henriquez, der drei Zeiten, dem Gebote zu genügen, fest­
stellt: 1) Wenn man zum Gebrauche der Vernunft kommt; 2) 
in der Todesstunde; 3) alle fünf Jahre in der mittleren Lebens­
zeit. Jedoch füge ich noch aus dem Filliuccius hinzu, daß. 
auch diese Zeit probabel nicht strenge verpflichte, sondern nur 
nach dem Rathe der Weisen.

110) n V. Ivx. 4. c. 1. n. 6. I>. 600- *
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Hieraus ist nun wohl klar, daß Escobar und seine Ge­
nossen noch sehr gnädig waren, die Verpflichtung zum Gebete 
auf fünf Jahre festzusetzen. Denn wenn man verpflichtet ist, 
sich der Liebe zu Gott nur alle fünf Jahre wirklich bewußt 
zu werden, wie sollte größer sein können die Verpflichtung zum 
Gebete, welches ja eine Erhebung des Herzens zum Höchsten 
ist und die Liebe zu demselben im reinen, vollen Bewußtsein 
nothwendig einschließt?

„Durch das Kirchengesetz, fährt Escobar unmittelbar fort, 
wird noch bestimmt die Zeit des Messehörens, wenn der Priester 
für das Volk betet."

Aber wie man Messe hören kann, ohne einen einzigen Ge­
danken an Gott, d. h. ohne alles Gebet, dazu haben ja, wie 
wir oben gesehen, die frommen Väter die scharfsinnigste Anlei­
tung gegeben.

„Uebrigens, schreibt Escobar weiter, ist man auch noch 
kraft anderer Gebote sonst zum Gebete verpflichtet, z. B., wenn 
der Sünder sich zum Empfange der Sacramente vorbereiten muß; 
zur Zeit einer schweren Versuchung, in augenscheinlicher Todes­
gefahr und ähnlichen Fällen. Lessius fügt noch hinzu, wir 
seien verpflichtet, so dem Gebete obzuliegen, daß nicht ein gan­
zer Monat ohne dasselbe verstreiche."

Das ist ein Theil der kasuistischen Lehre vom Gebete, und 
wer nach Escobar alle fünf Jahre, nach Lessius alle Mo­
nate einmal betet, kann sich dabei ganz beruhigen, denn beide 
sind üoctores Kraves et xii, ihre Meinung ist daher probabel 
und in xrsxi tuts. Von der Verpflichtung, das Herz zu Gott 
zu erheben, um uns zu veredeln und im Guten zu kräftigen, 
ferner, um dem Allgütigen für erwiesene Wohlthatcn, an die wir 
doch täglich gemahnt werden, für abgewendete Uebel u. s. w. zu 
danken, davon ist den gottseligen Vätern Nichts eingefallen, de­
ren Moral überhaupt ein modernes Heidenthum mit christlichem 
Zuschnitte ist.

2) Weiter unten fragt Escobar: Für wen paßt das Ge­
bet? Antwort: Für das vernünftige Geschöpf, für Engel näm­
lich und Menschen. Ziemt es sich auch für Christus?

111) ^scol). 1'r, V. Lx. 6 c. 2. n. 8. p. 628, 
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Antwort: Es ziemte sich für ihn, als er noch im Fleische 
auf Erden wandelte. Ja, Suarez behauptet: auch für den im 
Himmel thronenden Christus zieme sich Gebet. Vasquez be­
hauptet zwar das Gegentheil; aber ich glaube doch, daß Christus 
für uns 8puü superos (welche sind das?) bete, indem er nicht 
allein aus seinen Lebenswerkcn dem Vater seine Wunden zeigt, 
sondern auch durch neuen Act des Gebetes, nicht zwar durch 
neues Sühngebet oder Unterwerfung, sondern weil er fordert, 
was man (nämlich der Vater), ihm nicht aus Freigebigkeit, son- 
dern aus Gerechtigkeit schuldig ist." *") Welche Ansichten!

3) An welche muß man sein Gebet richten? Antwort: Vor 
Allen an Gott. Dann an die Engel und seligen Menschen, auf 
deren Händen das Gebet zum Throne des Höchsten getragen 
wird. Muß man aber auch zu den Seelen des Fegfeuers beten? 
Und siehe, die Antwort lautet: Einige Doctoren haben es pro, 
babel behauptet; Escobar ist zwar nicht dafür, aber die Mei­
nung der Ersteren ist ja nach seinem eigenen Ausdrucke probabel 
und in Praxis sicher. Bedenken wir nun aber, daß die Kirche 
für die Seelen im Fegfeuer betet und das Meßopfer bringt, daß 
sie die lebenden Gläubigen auffordcrt, ihnen durch ihr Gebet zu 
Hülfe zu kommen; und nun die probabele Meinung der Casui- 
ftcn damit zusammengestellt, daß wir die Seelen im Fegfeuer 
um ihre Fürbitte bei Gott anrufen sollen: welch' ein Chaos von 
Unsinn, welche Widersprüche und Confusion. '")

4) Gehört zur Wesenheit des mündlichen Gebets auch irgend 
eine Achtsamkeit? Escobar will, daß man sich beim Gebete 
ja nicht zu sehr anstrenge; daher antwortet er: Allerdings; aber 
eins von vieren genügt: entweder zu achten auf die Worte, oder 
auf deren Sinn, oder auf Gott, oder auf die Sache, wcßwegen 
man betet. Ferner ist auch zur Wirksamkeit des Gebetes, in 
Bezug auf Erlangung, Verdienst, Genugthuung und geistliche 
Seelenerguickung irgend eine Aufmerksamkeit nöthig. '")

5) Ist man verpflichtet, für sich mündlich zu beten? Ant­
wort: Kcincsweges. Was wird erfordert, um ein Gebet wür, 
big zu verrichten? Antwort: Die Erzielung eines guten Zweckes,

ur) Lscob. I. n 15. UZ) I, 0. n. 16. 17. U4) n. 20. 630.
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xin heiliger Ort, eine anständige Stellung des Körpers und 
Wohllaut der Stimme. '")

Wahrlich, solche Forderungen kann nur ein jesuitischer Ca- 
suist, der wirkliche Seelenerhebung zu Gott, Salbung deS Ge­
müths nie geahnet hat, dem die Erfüllung göttlicher Gebote nur 
Dressur und todter Mechanismus ist, machen.

Wir reihen an diese Aufschlüsse der Casuisten über das 
Gebet eine ganz verwandte.

tz- 5.
Ueber die Verpflichtung der Geistlichen, die kanoni­

schen Hors8 zu beten.

Wenn die ganze jesuitische Casuistik eine Chicane gegen Gott 
und die Kirche ist, so zeigt sich dieses nirgends deutlicher, als 
bei diesem Gegenstände.

Die Kirche hat verordnet, daß alle und jede Geistliche, 
welche die höheren Weihen erhalten haben, zum Beten der Ta­
geszeiten verpflichtet seien; sie will, daß dasselbe mit möglichster 
Andacht und Erbauung geschehe. Weide Gebote haben die Ca­
suisten mit gewohntem Scharfsinne untergraben und zu nichte 
gemacht, und katholische Geistliche mögen sich wundern, mit 
welchem Kraftaufwande die lieberalen und gefälligen Väter ge­
strebt haben, sie von einer Verpflichtung zu befreien, welche 
manchen von ihnen als eine Last erscheint.

Der Gegenstand hat an und für sich nicht so viel Interesse 
und Wichtigkeit, als andere Punkte der jesuitischen Moral; aber 
weil bei der Behandlung desselben die Jesuiten so schlagende Be, 
weise gegeben haben, wie wenig sie die Institutionen der Kirche 
achteten, wie elend ihre Ansichten über die Erfüllung eines Ge­
botes sind, und wie unchristlich sie über das Gebet dachten: so 
wollen wir doch den reichlich von den Casuisten dargebotenen 
Stoff benutzen und ihn etwas weitläufiger, als wohl Manchem, 
erwünscht sein möchte, behandeln.

>15) Lscol) I. c. n. 2l.
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2 Ueber die Verpflichtung, die Um-i« zu beten.
Die Kirche verpflichtet, wie gesagt, zum Beten der Hoi-ss 

.alle Geistlichen, welche die höheren Weihen, vom Subdkakonate 
einschließlich, erhalten haben. Auch die Jesuiten scheinen diese 
Verpflichtung anzuerkennen; aber sie werfen sie dessenungeachtet 
gleich über den Haufen.

1) Nachdem Escobar gelehrt hat, daß Dom- und Colle- 
giat-Kirchen verpflichtet seien, die Horss im Chöre zu beten, 
(wobei er aber doch resolvirt, daß die Canonici, welche sich dem 
Chöre entziehen, nicht schwer sündigen, nur der Präsenzen ver­
lustig gehen) fragt er: Welche sind verpflichtet, die IIors8 
privat (für sich zu Hause) zu beten? Antwort: Jemand kann 
auf dreifache Weise dazu verpflichtet sein: s) der Weihen wegen, 
nach Verordnung des kanonischen Rechtes; b) wegen Ablegung 
der Ordcnsgelübde, eine Verpflichtung durch Gewohnheitsrecht 
entstanden, nicht für Alle, sondern nur für die, welche zum 
Chöre bestimmt sind, dessen Versäumung seiner Natur nach 
schwere Sünde ist; e) wegen des Besitzes einer Kirchenpfründe. 
Jedoch braucht Einer, der mehrere Pfründen besitzt, darum die 
Tageszeiten nicht mehrmals zu beten. '") So auch Busen- 
baum nach Lcssius, Bonarscius, Azor. '")

So klar diese Verpflichtungen sind, so haben die Casuisten 
doch, mit gänzlicher Jgnorirung der beiden ersten, den dritten 
Fall benutzt, um daraus eine fast gänzliche Auflösung des Ge­
botes zu bewirken. Man höre:

2) Geistliche, welche eine Pfründe besitzen, sind verpflichtet 
zu den I3ori8, wenn sie das Recht haben, ihre Pfründe anzu- 
tretcn, wenn sie das volle Dominium derselben besitzen und die 
Einkünfte beziehen, oder doch bald beziehen werden. Grund, 
weil die Pfründe ihnen verliehen wird, um des Officiums wil­
len. So Lessius, Laymann. "^)

3) Nicht verpflichtet aber sind sie vor der Besitznahme der 
Pfründe, wenn ohne ihre Schuld die Einkünfte nicht eingehen 
und nicht eingehen werden, weil sie die Pfründe dann nicht

>16) k^cob. I. c. I^x. 6. 4. n. 29- p. 631. »7) n 30. >18) Lnsenb.
IV. c. 2. li. 2. nrl. 1. 1. n. 1. 2. resp. 2- >>6) ibici. ress». Z. 
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nach der vollen Wirkung besitzen. Bekommen sie aber etwas, 
so müssen sie pro rata beten. Laymann, Trulleu.

4) Es verpflichtet nach Escobar nicht: Titel ohne Besitz, 
viel weniger, wenn dieser noch im Prozesse ist; ferner nicht 
Titel ohne Verwaltung. Daher sind Coadjutoren nicht ver? 
pflichtct. "')

5) Nach Laymann, Palaus und Lessius sind nicht 
verpflichtet diejenigen, so ein oder zwei Jahre hindurch ihre Ein­
künfte der Kirchenkasse oder dem Nachlasse ihres Vorgängers 
abtreten müssen, bis sie zum wirklichen Besitz der Einkünfte 
kommen.

6) Befreit sind, deren Pfründe nicht so viel einträgt, daß 
sie nicht den dritten Theil ihrer Bedürfnisse bestreiten können, 
also keine 25 Ducatcn, weil das Recht keine Arbeit fordert, wo 
kein Sold ist. Doch möchte ich einem solchen Geistlichen rathen, 
wenigstens an höhern Festtagen großmüthig die Horas zu beten, 
obwohl er nicht dazu verpflichtet ist. So Escobar. So 
auch Busenbaum nach Sotus, Lessius, Rodriguez, 
Maldonad, Diana.

7) An einer anderen Stelle sagt Escobar: Man ist zum 
Beten der Horss erst nach der friedlichen Besitznahme der Pfründe 
verpflichtet; weil, wer die Grundstücke derselben nicht genießt, 
auch nicht mit den Lasten der Pfründe beschwert werden muß. 
Lessius.

8) So bestimmt er auch den Ertrag einer kleinen Pfründe, 
die zu den Hor!8 nicht verpflichtet. Lessius, sagt er, setzt sie 
auf 16 Goldstücke, Sotus auf 8, Sanchez auf 16, andere 
auf 20. "«)

9) Jemand zweifelt, ob er wegen schlechten Ertrages seiner 
Pfründe verpflichtet ist? Antwort: Er muß die Horss beten 
nach Sanchez; er braucht es nicht nach Salas, weil ein 
sehr lästiges Gebot (das war es den frommen Vätern) bei 
einem Zweifel nicht bindet. '^)

120) knsent). ro5p. 3. n. 1. ^>.474. 121) Lzcok. I. c. v. 30.36. p. 631.
632. 122) Nuscnk. I. c. n. 3. Lscob. v. 31. 12Z) Lscob. n. 37. o. 98
nach ?2lsu3. 124) Luzenk. !. o. o. 4. p. 474. 475. 126) Lrcod. e. 13.
n. 97. 120) Q. 99. P. 643- 644 12?) ikiä v. 100.
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10) Jemand hat seine Pfründe durch Simonie bekommen, 
oder ist excommunicirt oder irregulär; muß er beten? Ant­
wort: Nein, weil es keine Wirkung hat. Nach Sanchez.

11) Ist ein Coadjutor mit zukünftiger Nachfolge und einem 
Theile der Einnahme der Pfründe verpflichtet? Antwort: Nein; 
denn solch' eine Coadjutorei ist keine Pfründe. Nach P a l a u 6. "d)

12) Wer aus gesetzmäßiger Erlaubniß nicht residirt und die 
Einkünfte nicht genießt, ist nicht zu den Horis verpflichtet.

13) Ebenso sind diejenigen, welche eine Pension haben, be­
freit, weil diese eigentlich keine Pfründe ist.

Wer also im wirklichen Besitze einer guten Pfründe ist, 
wird zum Beten der Tageszeiten verpflichtet. Aber auch in 
diesem Falle haben die Casuisten das Gebot mit unzähligen 
Chicanen angefeindet und dessen Bande systematisch gelockert.

14) Arragon glaubt, das Gebot verpflichte Mönche nicht 
unter einer schweren Sünde, wenn sie auch zwei- oder dreimal 
die Tageszeiten ausließen. Nach Petrus Marcha sind Non­
nen ganz frei davon "^); ferner alle Mönche, die nicht für den 
Chor bestimmt sind'^); ebenso alle ausgestoßene Mönche, die 
für immer außer dem Kloster leben können. Sotus, San­
chez, Bonarscius.

15) Busenbaum sagt: Jeder, der das Onus hat, die 
Tageszeiten zu beten, sündigt schwer, wenn er sie ganz oder 
einen beträchtlichen Theil ausläßt. So Alle gegen Angelus 
und Richard (Üoetore8 Araves, ergo etc.), welche sagen, es 
sei keine schwere Sünde, außer wenn Jemand die Gewohn­
heit habe, auszulassen.

16) Derselbe resolvirt: Es ist keine schwere Sünde, einen 
Psalm, eine Lektion oder was Aehnliches auszulassen; ja, auch 
der dritte Theil einer Hora verschlägt Nichts; ebenso seien drei 
Lektionen mit den Rcsponsorken eine Kleinigkeit.

17) Escobar sagt: Nach Palaus ist bei der Matutin, 
Laudes und Vesper nur der Theil, der einer ganzen kleinen 
Hors gleicht, etwas Bedeutendes (was also weniger beträgt,

128) Lrcob. n. 10t. 129) n. 102. 130) Luscob. I. e. n. 7. p. 475.
131) ibicl. n. 8. p. 476. 132) resp. H. p. 47Z. 133) ilrirt. n. 1. 
13») idtä. o. 2. 13S) ibitl. art. 2. resp. 1. 136) ikict. n. 1. p. 477. 
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darf ausgelassen werden); bei kleineren Uoris ist die Hälfte be­
deutend (was unter derselben ist, kann also wegbleiben). Nach 
Marcha ist eine ganze kleine Hors in Betreff des ganzen Offi- 
ciums etwas Unbedeutendes und darf ausgelassen werden "?)

18) Wer aus Seelenträ'gheit (ex seeüis) und ohne hin­
reichenden Grund das vorgeschriebene Officium in ein kürzeres 
verwandelt, thut der dem Gebote genug? Antwort: Suarez 
lehrt, er genüge ihm, nur dürfe es nicht oft geschehen. Denn 
weil er das Gebot erfüllt nach seiner Wesenheit, wiewohl nicht 
nach seiner Qualität, so sündigt er nur läßlich. Aber, setzt 
Escobar hinzu, wenn es einmal erlaubt ist, dann ist es,^auf 
meine Verantwortung, auch oft erlaubt.

19) Daher entscheidet denn Vater Caramuel: der sün­
dige nur leicht, der immer das okKcium r68urreetioni8 bete, 
welches bekanntlich das kürzeste von allen ist. Er beweiset seine 
Meinung auch auf echt kasuistische Manier. Unser Franz 
Suarez, sagt er, widmete von den 24 Stunden des Tages 
18 dem Studiren und Schreiben und nur 6 der Messe, dem 
Gebete, den Tageszeiten, dem Essen und dem Schlafe; daher 
hat er denn auch wohl immer das otllcium resurreetionis (als 
das kürzeste) gebetet. (Und was ein solcher üoctor Krsvi8simu8 
gethan hat, ist doch gewiß probabel und in der Praxis sicher.) '^)

20) Vom Beten der Tageszeiten entschuldigt: s. Unver­
schuldeter Mangel eines Breviers. Wenn er verschuldet ist, so 
gereicht es nur dann zur Sünde, wenn ein Geistlicher z. B. 
bei vorhergesehener Unmöglichkeit, künftig das Brevier zu beten, 
es in's Meer wirft; nachdem er eS aber bereut hat, sündigt er 
nicht mehr. "") d. Wer kein Brevier hat, blind ist u. s. w., 
ist nicht verbunden, dasjenige herzusagen, was er weiß, wenn 
es auch z. B. alle Psalmen wären, da er ja die Lectionen, die 
den Haupttheil der Tageszeiten ausmachen, nicht weiß. So 
Filliuccius, Navarra, Suarez, Maldonad, Sanchez, 
Diana, Bonarscius. "')

21) Ich bete mit Jemandem, der das Privilegium hat, ein

1Z7) Lzcnd. n. 1 >7. p. 645. »8) n. 115. 130) n. 116. p. 647.
kscob. p. 486- "0^ n. 56. > . 6.6. IN) 6usen!>. alt, 3. 483 484. 
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kurzes Öfficium zu beten; genieße ich dieß Privilegium mit? 
Antwort: Allerdings, nach Henri quez.

22) Jemand betet die Uoras mit einem Genossen; ist er 
verpflichtet, die Antiphonen und Lectionen zu beten? Antwort: 
Es genügt, wenn er sie lesen hört. '")

23) Jemand hat kein Brevier, aber wohl eine Diurnale, 
und das Öfficium ist keria; muß er die Psalmen beten? 
Nein, weil die Lectionen (die stehen nicht im Diurnale), wie­
wohl klein an sich, doch den wesentlichen Theil des Officiums 
ausmachen, ohne sie also die Matutin nicht kanonisch ist. Nach 
Sanchez II. '")

b. Ueber die Art und Weise, wie man die Horns beten soll.

Die Casuisten haben das Beten der Tageszeiten, das sie 
auch von vorne als eine schwere Last betrachten, alles seines 
geistigen Werthes beraubt und es zu einem bloßen Wortge­
plapper, woran Herz und Geist nicht den mindesten Antheil 
nimmt, herabgewürdigt, so daß die Sache zum förmlichen Skan­
dale wird.

24) Escobar fragt: Thut derjenige genug, der Sylben 
mit Fleiß abreißt, aber den Sinn der Worte nicht bedeutend 
verletzt? Antwort: Allerdings, nach der Behauptung des Fil- 
liuccius. "9

25) Ist allzugroße Eile und Hast beim Absingen der Ta­
geszeiten im Chöre, oder beim Abbetcn eine schwere Sünde? 
Antwort: Jch verneine es mit Filliuccius, wenn es nicht 
aus Verachtung geschieht, kein Aergerniß erregt und die Worte 
nicht ganz verdorben werden. Letzteres würde zum Wiederholen 
verpflichten, zu große Hast aber nicht, weil ich ja dem Gebote 
unbedingt genüge, wiewohl das Aergerniß, so ich gebe, eine 
schwere Sünde ist. '") Das ist auch die Meinung Busen­
baums, nach Diana, Sylvius und Trulleu. "?)

26) „Wird beim Beten der Tageszeiten auch innere Auf­
merksamkeit erfordert? Antwort: Es ist probabel, daß sie nicht 
erforderlich sei, nur habe man (ganz im Allgemeinen) die Absicht

»42) kzcob. n. 146. p. 651. U4Z) II. 132. p. 649. 144) n. 142.
145) n, 128. p. 149. 'I4li) n. 147. 147) Lureud. llit. 4. p. 488. n. 3. 
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zu beten; weil die Kirche keine innere Handlung befehlen kann." 
Das ist die eine Meinung, die, wie uns Escobar lehrt, 
probabel ist. Auf sie sich stützend, resolvirt er gleich darauf:

27) „Ich habe unfreiwillig während des ganzen Officiums 
meine Aufmerksamkeit abgewendet, bin ich dazu verpflichtet, zu 
wiederholen? Antwort: Nein."

28) „Aber, fährt er in der vorhergehenden Numer un­
mittelbar fort, probabler glaube ich, daß es nothwendig sei, weil 
die Kirche befiehlt, zu beten und dazu gehört Aufmerksamkeit.

29) An einer anderen Stelle, bei der Praxis e soeietatis 
^esu üoetoribus, wo Escobar mitten unter seines Gleichen 
ist und sich nun auch nicht mehr genirt, fragt er: Ist bei dem 
Beten der Tageszeiten eine sttentiv setualis oder virtualis er­
forderlich ? Antwort: Ich weiß, daß erstere stcittfindet, wenn 
die Seele thätlich mit dem Gegenstände beschäftigt ist; letztere 
aber, wenn sie beginnt, sich damit zu beschäftigen im Anfänge 
der Handlung, späterhin aber unfreiwillig zerstreut wird. Die 
actuale Aufmerksamkeit ist nicht nothwendig, die virtuale aber 
erfordern fast alle Neueren. Aber Coninch, derbem Durand 
folgt (beide «loetores Krsves), hält auch die virtuale nicht für 
nöthig, weil die Kirche außer der Beichte keine Gerichtsbarkeit 
über Verborgenheit hat; sie befiehlt nur einen äußeren Act. Der 
äußere Act des Gebetes aber, frei von Gelächter und Geplau- 
der, ist ein wahrer äußerlicher Act des Gebetes.

39) Aber auch Geplauder kann mit dem Beten der Tages, 
zeiten gültig bestehen; denn nach Sanchez entscheidet Esco­
bar, daß auch solche, welche im Chöre schwätzen und plaudern, 
doch Ansprüche auf die Präsenzen haben, weil sie das Kirchen- 
gebot erfüllen. "')

31) Muß man beim Beten der Tageszeiten auch die Ab­
sicht und Meinung haben, sie zu beten? Antwort: Suarez 
sagt, sie sei nicht erforderlich (Suarez ist ein 6oetor Kravis), 
Auch Andere behaupten schon probabel, sie sei nicht nöthig; ja, 
(so entfaltete sich und wuchs die Casuistik zu immer höherer 
Vollkommenheit) sie wollen, daß sogar derjenige genug thue,

148) Lscob. c. 7. n. 49. 140) o. 50. I5l>) n. 134. l>. 649. 650.
151) n. 134. 135-



241

der die Tageszeiten mit der ausdrücklichen Absicht, nicht genug 
zu thun, bete. "-) Das geht doch weit.

32) Hören wir nun den ehrwürdigen Busenbaum mit 
seinen wackeren Gehülfen. Er fordert ebenfalls nur die virtuale 
Aufmerksamkeit, theilt diese in drei Theile, je nachdem sie ent» 
weder auf Gott, auf den Sinn der Worte, oder auf die Worte 
allein gerichtetist, und sagt nach Lessius, letztere genüge, wenn 
man nur den Vorsatz habe, zu beten und sich mit Gott zu un, 
terhaltcn. Navarra, Sylvius und Coninch sind aber viel 
gnädiger; sie fordern gar keine innere Aufmerksamkeit, sondern 
nur eine äußere, welche jede andere Handlung, die mit der 
inneren unverträglich ist, ausschließt, wenn man mittlerweile 
auch freiwillig zerstreut sei. Diese Meinung ist nach Lay, 
mann gar nicht improbabel und kommt gut zu Stätten den 
Scrupulösen, den Beichtvätern, damit sie den Pfründern, so die 
Horss ohne Aufmerksamkeit beten, keine Erstattung der Präsen­
zen und Einkünfte auflegen, da ja doch Andacht als Zweck 
des Gebetes zur Wesenheit desselben nicht gehört. 
Aber unsere Ansicht ist die verbreitetere und gründlichere u. s. w.

33) Wer zweifelt, daß er aus Zerstreuung etwas ausgelas­
sen habe, der kann, wenn er probabel vermuthet, er habe es 
hergesagt, weil er entweder zu Anfänge sich vorgenommen hat, 
aufmerksam zu sein, oder am Ende z. B. eines Psalmes wieder 
zu sich kommt, voraussetzen, er habe es hergesagt; und es 
wird besser sein, wenn er es nicht wiederholt, um ängstliche 
Gewohnheiten und Scrupeln zu vermeiden und nicht aus dem 
Zusammenhänge zu kommen. So Binsfeld und Laymann/") 
Busen bäum kann unbesorgt sein, daß diese Anleitung nicht 
werde befolgt werden.

34) So darf Einer die Complet bis in's Bett verschieben, 
wenn er auch weiß, daß er darüber einschlafen wird, ohne ver­
pflichtet zu sein, sie zu wiederholen. Bonarscius, Lessius, 
Diana.

Wir wollen hiermit unsere Auszüge über diesen Gegenstand 
beschließen. Wenn katholische Geistliche in dem Gesagten Grund

152) Hscod. n. 136. 15Z) NuLenb- rnU 4. ji- 49l. 3. 154) ikicl-
P- 4yz n. 1. 155) n. 2.
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finden werden, sich über die Frivolität der Jesuiten zu ereifern, 
so werden sie uns entschuldigen und rechtfertigen, daß wir die: 
selbe aufdeckten.

§. 6.
Ueber Irregularität, Beneficien, Simonie, geist­

liche Immunität und Asyle.

Der Raum gestattet uns nicht, diese Gegenstände einzeln in 
ihrer ganzen Ausdehnung abzuhandeln; denn Wichtigeres harrt 
noch der Erledigung. Daher haben wir die oben geschriebenen 
Punkte zusammengewürfelt und wollen nur die abnormsten ka­
suistischen Ansichten darüber anführen.

i. Ueber Irregularität.

Es ist bekannt, daß mehrere Verbrechen die Irregularität 
hervorbringen, dahin gehören: Sodomie, Simonie, die proen- 
rstio sbortus, Mord. Die Verordnungen der Kirche hierüber 
sind streng und deutlich. Aber die Casuisten haben ihnen ihre 
Kraft geraubt.

1) Avila sagt, daß Simonie in Betreff einer Pfründe, 
wenn sie auch öffentlich ist, keine Irregularität erzeuge.

2) „Geistliche, welche Sodomie treiben insgeheim, sind 
nicht irregulär, weil der Grund der Schande fehlt." "?) Als. 
wenn die Irregularität nicht erzeugt würde durch das Laster 
selbst, sondern erst durch die Oeffentlichkeit. Aber auch jenes 
geheim scheinen die Jesuiten nicht zu fordern; denn wenn Es­
cobar sagt: „Ich schließe, daß ein Geistlicher, der die Sodomie 
übt, wenn er Reue hat, Pfründe, Würde und Amt beibehal­
ten könne" '^), so liegt darin von selbst eine Ausschließung 
der Irregularität.

3) Escobar fragt: Jemand hat einen sbortus bewirkt, 
aber er zweifelt, ob die Frucht Leben hatte; ist er irregulär? 
Antwort: ich behaupte probabel mit Präpositus, daß er es 
nicht ist.

156) ^vila bei Lscob. I'r. V. klx. 6. n. 122. 157) Valencia bei 
Lscob. I. c. 158) Lscob. I'r. I. Lx. 8- n. 102. p. 151- 15S) jbi^. 
I'r. IV. Lx. 6. n. 161. p. 555.
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4) Todtschlag bei Selbstvertheidigung, wenn er auch ohne 
dringende Ursache geschieht, zieht keine Irregularität nach sich. ^°)

5) Hurtado lehrt, daß Jemand, der einem Andern Waf­
fen gibt, womit, wie er weiß, er einen Andern ermorden wird, 
nicht irregulär werde.

6) Nach Vasquez und Präpositus ist nicht irregulär, 
der einen Mord hindern kann und es nicht thut'^), wenn er 
auch der Gerechtigkeit nach dazu verpflichtet ist.

7) Ein Ehebrecher vertheidigt sich gegen den beleidigten Ge­
mahl und tödtet ihn, indem er durch seine Schuld in die Noth­
wendigkeit, sein Leben zu vertheidigen, gerathen ist; wird er 
irregulär? Antwort: Lessius verneint es, wenn er ihn aus 
Nothwehr getödtet hat. '^)

8) Laymann behauptet: ein Priester, der öffentlich Ehe- 
brecher war oder im Concubinate lebte, könne, wenn er bereut 
und sich augenfällig gebessert hat, ohne Dispense wieder Messe 
lesen. '")

n. Von Beneficien.

9) Ich habe den Verleiher einer Pfründe, der schon ent­
schieden war, sie einem Andern zu verleihen, durch Bitten und 
Geschenke bewogen, daß er sie mir, oder meinem nicht so wür­
digen Freunde gebe; bin ich zur Erstattung verbunden? Ant­
wort: Keineswegs, sagt Lessius, weil ich den Vergeber in 
seiner Freiheit gelassen habe. Auch habe ich dem Andern kein 
Unrecht zugefügt, wenn ich auch aus Haß gegen ihn den Ver­
geber umgestimmt habe, weil der Haß keinesweges eine Sünde 
gegen die Gerechtigkeit ist, sondern nur gegen die Liebe. 
Welche Grundsätze!

10) Bin ich auch überzeugt, daß ich unwürdig zu einem 
kirchlichen Amte bin in Vergleich mit einem Andern, so darf 
ich mich doch dazu melden und es auch annehmen. "?)

II) Escobar fragt: ich weiß, daß derjenige, welcher auf 
ungerechte Weise ein Benesicium besitzt, zur Erstattung der Ein-

160) I^scod. n. 123. 161) bei Lscob. I. c. n. 127. >62) Bei
k^scab. I. c. o. 131. 551. 163) iki6. n. 183. p. 555. 164) ibi6. n. 166. 
P. 556- 165) ibi<I. n. 170. 166) lessius bei Lscod. I'r. VI. Lx. 1. 
c. 5. ii 58. p. 666. 167) I.eszjn? und Vurrisn bei Lscob. I. c. n. 59. 

16*
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künste verbunden ist; gibt es wohl ein Mittel, ihn davon zu 
befreien,? Antwort: Allerdings; er braucht sich den Besitztitel 
nur berichtigen zu lassen. Denn da die Einkünfte einer vacan- 
ten Pfründe (sie war aber während des unrechtmäßigen Besitzes 
für vacant zu erachten) dem Nachfolger gebühren, so kann er die 
Einkünfte behalten, da er ja Nachfolger wird. Der Beisatz: 
Wenn nicht etwa gesetzliche Gewohnheit oder Bestimmung es 
anders verordnet hebt das Vorige gar nicht auf.

12) Wenn aber die Berichtigung des Titels nicht geschieht? 
So gibt es drei Auswege: Man kann mit der apostolischen 
Kammer verhandeln (und die ließ mit sich handeln), oder die 
Einkünfte an seine Kirche geben (dann kommen sie dem frag­
lichen Herrn ja doch wieder zu Gute, weil er ex suxxosits 
die Stelle behält), oder sich mit dem Nachfolger gegen billigen 
Nachlaß auseinandersetzen. So Navarra, Sa und Andere.

13) Jemand hat ein Beneficium erlangt durch erheuchelte 
Heiligkeit oder auf andere schändliche Weise; ist er verpflichtet, 
zu resigniren? Antwort: Nein, wenn die Schändlichkeit nur 
keine Simonie ist; denn diese würde die Collation zu nichte 
machen. Molina. "°)

14) Sind Geistliche verpflichtet, den Ueberschuß ihrer Ein­
künfte zu frommen Zwecken zu verwenden? Antwort: Nach 
Escobar können sie auch ihre unehelichen Töchter damit ernäh­
ren und ausstatten.

15) Wer, in vollem Besitz einer Pfründe, in sechs Mona­
ten die Tageszeiten nicht betet, muß die Einkünfte erstatten; 
an wen? Antwort: An sich selbst, nach dem Rathe eines Beicht­
vaters, wenn er nicht viel hat.

m. Simonie.

Wir haben schon oben, wo von dem Probabilismus und 
der Methode, seine Absicht zu lenken, die Rede war, die Kniffe 
gesehen, womit Valencia und Tanner die Simonie erlaub­
ten. Hier wollen wir nur noch Einiges als Ergänzung an- 
sühren.

1V8) Lscob. n. 65- n. 65. 1'0) NoNn» hei n. 66-
in) I. c. n. 68- p. 668. 172) ,n 69.
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16) Auch der Papst, sagt Escobar, kann sich der Simo­
nie schuldig machen, wenn er die Weihen verkauft u. s. w. 
Kann er sie aber auch umgehen? Antwort: Auf vielerlei Weise; 
und zwar in Contracten, die nach dem positiven Rechte simo- 
nistisch sind, ganz leicht: entweder, weil er durch jenes Recht 
gar nicht gebunden wird, oder weil er sich selbst dispensiren kann 
(beides ist schlagend), oder weil er einem Andern eine Pfründe 
geben und dafür Geld nehmen kann, als sei dadurch die auf 
selber haftende Geldverpflichtung auf einmal abgelöset. Das 
weiß ich aber ganz gewiß, daß ein Papst, und wäre er auch 
Simonist, doch keiner Strafe unterliegt. '")

17) Kann man auch für die Ausspendung der Sacramente 
Geld nehmen? Ja, ein Sacrament kann empfangen werden 
nach vorhergegangener Bezahlung, wenn auch der Priester die­
selbe fordert als Preis für die Ausspendung; nur muß er es 
nicht aus Verachtung gegen die christliche Religion nehmen.

18) Escobar fragt: Jemand gibt etwas Zeitliches für et­
was Geistliches (Geld für eine Pfründe) nicht als Preis dessel­
ben, sondern entweder vor der Collation, um das Gemüth des 
Verleihers zu gewinnen und ihn zum Verleihen anzuspornen, 
oder nach der Verleihung aus Dankbarkeit; ist das Simonie? 
Antwort: Sanchez sagt nein. Das heißt doch mit dürren 
Worten Simonie erlauben; denn es ist doch in der Welt Nichts 
leichter, als einer solchen Geldspende vor oder nach der Ver­
leihung, sowohl von Seiten des Gebers als des Empfängers, 
den Schein einer Preisforderung und Preiszahlung zu nehmen.

19) Kann man einem Andern, der sich für mich beim Col- 
lator einer Pfründe verwendet, etwas geben, ohne den Ver­
dacht der Simonie? Antwort: Wenn man z. B. dem Anton 
etwas gibt, damit er sich bei Peter, der die Pfründe zu verge­
ben hat, verwendet, so begeht man Simonie; gibt man aber 
dem Johannes, damit er den Anton bitte, daß dieser bei dem 
Collator sich für mich um die Pfründe verwende, so ist man 
nach Sanchez, den auch Vasquez anführt, frei von der

173) Lscov. l'r. VI. Lx. 2. c. 1. n. 4. p. 671. 174) n,5. 175) r«cob. 
i-'- 2. n. 16. 675. 176) n. 40. p. 6go.
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Gefahr der Simonie, weil jene entfernte Verwendung rein zeit­
lich ist. Z. B. ein Fürst hat eine Pfründe zu vergeben; 
er thut Alles, folglich auch dieses, nach dem Rathe eines Mi­
nisters. Ich kann aber zum Minister nicht persönlich gelangen, 
um ihn zu bitten, mir die Pfründe beim Fürsten zu verschaffen, 
weiß aber, daß sein Kammerdiener sehr hoch bei ihm steht, und 
gebe diesem nun ein Geschenk von Ivtt Ducaten, daß er den 
Minister bewegt, mich beim Fürsten vorzuschlagen. Ick erhalte 
nun die Stelle; nach der eben aufgestellten frommen Meinung 
des Vasquez habe ich also gar keine Simonie begangen.

2V) Tausch treiben mit geistlichen Dingen ist Simonie. 
Wenn daher zwei Mönche unter sich Übereinkommen: Wähle 
mich zum Provinzial oder General, so will ich dich zum Abte 
oder Prior wählen; ist das Simonie? Antwort: Einige haben 
es behauptet, indem sie glauben, daß Prälaturen wie Pfründen 
verliehen werden. Aber Sanchez lä'ugnet, daß Prälaturen in 
so strengem Sinne Benesicien seien, daß sie also unter dem 
Namen Benesicium mit in das Strafgesetz über die Simonie 
einbegriffen werden können. '^)

In gleicher, ja, noch laxerer Weise ist diese Lehre vorge- 
tragen von Sa Toleto ^°), Valencia Reginald ""), 
Filliuccius ""), Poignat "*), Fabri"«), Laymann Lacroix"?).

lV. Ueber Immunität der Geistlichen.

Unter Immunität der Geistlichen versteht man deren Be­
freiung von der Gewalt, dem Rechte und den Gesetzen des Staa- 
tes. Man weiß, wie weit dieses zur Zeit hierarchischer Herr­
schaft ging, und wie der Klerus gleichsam einen Staat im Staate 
bildete. Auch die Jesuiten haben die Immunität vertheidigt. 
Weil sie aber hierin im herrsckenden Geiste ihrer Zeit und na­
mentlich ihres Standes handelten, so kann man ihnen dasselbe

177) Lscnd. n. 43. p. 681. 178) n. 44- 1'9) ^ptiorism. sud voce 
simonin. ISO) Instructio pro saceräot. 1^. 5. c. 90. p. 838. 181) Lom- 
meot. tbeol. 1?. III. <Iisp. 6- 16. 8. 3. 182) Praxis cookess. II.
c. 11. n. 110. p. 337. 181) Hoaest. mor. 2. tract. 30. c. 7. o. 130. p. 136. 
18») ve 8imooia. cp 3 — 6 185) ^poloßia. c. 13. p. 256- 186) Ibeol.
1. II. 1^. 4. trsct. 10. c. uU. §. 2. u.6. p. 289. 187) lAeol. morst. I. p. 196. 
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gar nicht zur Last legen. Daher wollen wir nur einige kasuisti­
sche Abnormitäten über diesen Punkt herschreiben.

21) Escobar sagt: Ich weiß, daß Geistliche, die im Amte 
sind, und Ordensleute nicht selbst Handel treiben dürfen (der 
Orden der frommen Väter scheint das aber nicht gewußt zu ha­
ben, denn er machte bedeutende Handelsgeschäfte), wohl aber 
durch Andere. Können nun die, so eine Pfründe, aber kein Amt 
haben, persönlich Handel treiben? Antwort: Nach Molina 
neige ich mich zu der Meinung, daß sie dadurch nicht schwer 
sündigen. "8)

22) Geistliche sind weder nach göttlichem, noch menschlichem 
Rechte eximirt von den weltlichen Gesetzen, die mit der Kirchen- 
frciheit nicht im Widersprüche stehen. Geistliche daher, welche 
Getreide über den gesetzlichen Preis verkaufen, sündigen schwer 
und sind zur Wiedererstattung verpflichtet So Salas. Aber, 
setzt er hinzu, der weltliche Richter kann sie doch nicht bestrafen 
wegen der Uebertretung jener Gesetze, weil ihm keine Gerichts­
barkeit zusteht, wenn auch das Vergehen unwidersprechlich ist. 
Und wenn auch der geistliche Richter, sagt Vasquez, dem 
Schuldigen die von dem weltlichen Gesetze dictirte Strafe zue'r- 
kennt, so kann sie deßhalb der weltliche Richter nicht von dem 
Schuldigen beitreiben, weil Geistliche gelinder zu bestrafen sind.

23) Ein weltlicher Richter ertappt einen Geistlichen, der 
gegen das Gesetz Geld oder Getreide aus dem Lande führt; 
kann er es in Beschlag nehmen? Antwort: Salas verneint 
es, weil er keine hemmende Gewalt gegen einen Geistlichen hat. 
Ja, demselben Autor zusolgc kann ein Geistlicher, der mit ver­
botenen Waffen mitten im Verbrechen selbst ertappt wird, von 
einem Diener der weltlichen Gewalt nicht der Waffen beraubt, 
sondern nur vor den geistlichen Richter geführt werden. Sogar 
darf, fügt Vasquez hinzu, ein Geistlicher, der Getreide oder 
Oel nach falschem Maaße verkauft, von einem weltlichen Richter 
nicht bestraft werden. "')

24) Bei dringender Noth, welche sowohl Geistliche, als 
Weltliche betrifft, können jene zu den öffentlichen Lasten heran, 
gezogen werden. Ausbesserung von Mauern, Brücken und Aehn-

188) Lscvb Lx. 3. n 37. 189) lbill. n. 37. IM) n. Z9. p. 690. 
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liches gehört aber nicht dahin. ",) Will aber der Geistliche 
auch in dem Falle, wo er verpflichtet ist, Nichts beitragen, so 
kann ihn die weltliche Behörde doch nicht zwingen, sondern ihn 
nur bei der geistlichen belangen. So Lessius. ^2)

25) Ein Geistlicher, der sich Regalien oder weltliche Ge­
richtsbarkeit anmaßt, oder sie verhindert, kann deßwegen von 
weltlichen Richtern nicht an seinen Gütern bestraft werden, weil 
die Immunität sich auch auf diese erstreckt. "-)

So war es; griff der Geistliche in's Gebiet weltlicher Macht 
und Rechte ohne alle Scheu ein, so waren derselben die Hände 
gebunden und sie konnte nicht strafen, sich kein Recht verschaffen; 
denn die geistliche Behörde sah den Frevlern mit echt christlicher 
Duldung durch die Finger. Wagte es aber ein Laie, den geist­
lichen Rechten und Befugnissen auch nur ein Härchen zu krüm­
men, so saß man ihm mit Censuren, Interdikt und Bann auf 
dem Nacken und schrie über gottlosen Frevel an der Braut 
Christi. War das Gegenseitigkeit?

26) Können Bischöfe oder Geistliche von einem Fürsten 
oder seinen Ministern als Aufrührer oder Störer des öffentlichen 
Friedens aus dem Lande gejagt werden? Antwort: Nein, nach 
Molina, wenn nicht der Papst es erlaubt, oder xericulum in 
mora ist. ^')

Das ist ein Fall, welchen die Jesuiten gewiß vorsehen 
mußten, weil sie häufig in denselben kamen.

27) Kann ein Geistlicher, der ohne geistliches Gewand und 
Tonsur die schwersten Verbrechen begeht, vom weltlichen Richter 
bestraft werden? Antwort: Ohne dreimalige Warnung nicht. 
Suarez aber fügt hinzu: wer auch zuweilen Habit und Ton­
sur ablegt, verliert deßwegen noch nicht das xrivileZium kori 
und kann von einem weltlichen Richter nicht bestraft werden.

28) Nach Filliuccius setzt die Constitution Gregor's XIV. 
über die Immunität der Geistlichen die Privilegien der Fürsten, 
das gemeine Recht und das Herkommen außer Kraft, weil sie 
nach Art eines allgemeinen Gesetzes gegeben ist.

M)Lscob.»40. IN) n. 41, U2) „ 43. 104)». 45. is>)n. 50. p. 671.
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Wahrlich, die weltliche Macht mußte Engelsgeduld mit die« 
sen Leuten haben.

29) Escobar fragt: was ist zu halten von den Verord­
nungen der Fürsten? sind sie gegen die kirchliche Freiheit? 
Nachdem er die Frage zuerst nach juristischen Ansichten beant­
wortet hat, beleuchtet er sie folgender Weise aus den Casuisten: 
Suarez lehrt, daß jede Verordnung Weltlicher, wenn darin 
der Geistlichen Erwähnung geschieht, ungültig sei. Es kommt 
auch nicht darauf an, ob sie zum öffentlichen Wohle erlassen sind; 
denn weil alle Staatsverordnungen dieß zum Ziele haben müs­
sen, so würden alle auch die Geistlichen verpflichten. Filliuc­
cius behauptet, wenn ein Fürst verordne, daß Alle, die nicht 
seine Unterthanen sind, auch an seinen Privilegien nicht Theil 
nehmen sollen, so handle er gegen die kirchliche Freiheit, weil 
nach dem gemeinen Rechte die Geistlichen von selbst in alle Pri­
vilegien, die der Staat den Gemeinden verleiht, eingcschlossen 
sind. Azor will, daß ein Privilegium, welches ein Fürst oder 
ein Staat der Geistlichkeit einmal bewilligte, nie mehr widerrufen wer­
den könne, und daß ein Statut, welches ein solches abschafft, 
die Kirchenfreiheit verletze. Escobar setzt noch hinzu, daß ei'n 
Gesetz, welches eine Schenkung aller Güter, die ein Vater sei­
nem geistlichen Sohne (zum Nachtheil der Uebrigen oder des Fiscus) 
gemacht hat, für unkräftig erklärt, nach der Meinung vieler 
Doctoren die Kirchenfreiheit verletze, weil das bürgerliche Gesetz 
nicht voraussetzen darf, daß die Entäußerung der Güter Seitens 
des Vaters zu Gunsten der Kirche gemacht sei, um den Fiscus 
zu betrügen. Vasquez hat das Gegentheil behauptet. Azor 
schreibt, daß ein Statut, welches die Ausfuhr von Wein und 
Getreide verbiete, die Geistlichen nicht verpflichte, da es diesen 
erlaubt sei, die Erzeugnisse ihres Bodens auszuführen. Nach 
Suarez lauft das Gesetz, welches Immobilien an Ausländer 
zu veräußern verbietet, der kirchlichen Immunität entgegen; denn 
das ist weder durch Natur., noch göttliches, noch menschliches 
Recht verboten. Conictolus endlich behauptet, daß ein Fürst 
oder eine Republik, welche verordnet, daß in ihrem Territorium 
ohne ihre Erlaubniß keine Kirchen oder Klöster errichtet werden 
sollten, der kirchlichen Freiheit zu nahe trete, und dem Edicte 
des Kaisers Konstantin, der die Erlaubniß gegeben, auf der 
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ganzen Erde Kirchen zu bauen. Daher verfallen die, so eine 
solche Verordnung machen, dem Banne anheim."?)

Die armen Fürsten und Staaten, die auf solche Weise in 
ihrem eigenen Hause nicht mehr Herren waren. Wenn sie am 
Ende zur Hierarchie, der Uebermüthigen, sagten: „Ew. Gnaden 
und Unsere Gnaden können nicht mehr unter einem Dache woh­
nen;" welcher Vernünftige und Billige wird es ihnen verargen?

36) Kann ein geistlicher Richter durch Gewohnheit oder 
Verjährung auch Gerichtsbarkeit über Weltliche erlangen? Na­
türlich, sagt Sanchez. Wenn es zweifelhaft ist, wem die Ge­
richtsbarkeit gehöre; dann entscheidet der höhere Richter, nämlich 
der Geistliche. ^^)

Was möchte der gute Vater wohl geantwortet haben, wenn, 
was doch auch gar nicht unrecht wäre, die Frage umgekehrt ge­
stellt war? Ein donnerndes: Nein.

31) Sponsalien gehören nur vor das geistliche Gericht. "^)
32) Die geistlichen Richter sind saumselig, Geistliche zu be­

strafen, können die weltlichen Richter einschreiten? Laymann 
sagt nein, weil ein Laie nie einen Nichtuntergebenen richten 
kann. ^)

Das war die Hierarchie mit ihrem von den Jesuiten po- 
tenzirten Kastengeiste und Egoismus. Wohl der Menschheit, 
daß es anders geworden ist.

v. Dom Asyle.
Asyle — sie gingen vom Heidenthume in's Christenthum 

über — waren alle christliche Kirchen. Kein Verbrecher, wel­
cher in selbe sich flüchtete, war dem Arme der strafenden Ge­
rechtigkeit mehr erreichbar; er war ihr entrückt und konnte sich 
der Ungestraftheit freuen. Die Asyle sind als eine schöne Idee 
gepriesen worden, ganz würdig des Christenthumes, welches Er­
barmen lehrt. Aber eine solche Lobpreisung ist absurd. Mensch­
licher Natur, die strauchelt und fällt, aber nicht aus Bosheit, 
sondern aus Schwäche, die dem menschlichen Geschlechte anklebt, 
Verzeihung, Erbarmen und Asyle, die sie auch vor dem Gesetze 
findet: aber der Verbrecher und Frevler, den die entartete

»9?) Alles bei Lscob. ». 5b. 692. 693. ros) n, 56. IM) n. -8.
2M) n, 62.
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Natur treibt, menschliches und göttliches Recht mit Füßen zu 
treten, verfällt der strafenden Gerechtigkeit, nach göttlichem Ge­
bote. Ihn dem richtenden Gesetze entziehen, ist Sünde, 
zweifache, gegen das menschliche Geschlecht, das der ferneren. 
Bosheit des Bösen ausgesetz't bleibt, den die Hoffnung des Asyls 
noch mehr zum Verbrechen reizt; dann gegen Gott, dessen Ge­
rechtigkeit Strafe des Frevlers fordert, dessen Weisheit den Rich­
tern die Gewalt, Strafe zu üben, verliehen hat. Endlich sind 
die Asyle eine Verletzung der Staatsrechte, denen es offenbar ob­
liegt, der Gesellschaft Sicherheit gegen menschliche Bosheit zu 
verschaffen.

Wer eine Geschichte der Asyle schriebe, würde leicht heraus- 
brkngen, daß sie vielmehr wirklichen groben Verbrechern, als solchen, 
die aus Schwäche oder in unbewachten Momenten zu strafwür­
digen Handlungen verleitet waren, Straflosigkeit gaben. Noch ver­
kehrter aber ist es, die Entstehung der Asyle aus der milden, 
christlichen Gesinnung der Hierarchie (vul§o Kirche) herzuleiten. 
Wir möchten sie kühn für eine Chicane gegen den Staat und 
seine Gesetze und Rechte, und für unbefugte geistliche Macht­
haberei halten. Und dieser Ansicht fehlen schlagende Gründe 
nicht. In keiner Kirche haben Ketzer Asyle gefunden; die In­
quisition und was sonst den geistlichen Arm vertrat (nicht selten 
Lanze, Schwerdt zügelloser Kreuzhorden, die schlechter waren, 
als die Ketzer, zu deren Erwürgung sie geschickt waren) riß die 
Unglücklichen von denAltären und überantwortete sie demSchwerdte, 
Galgen und Scheiterhaufen, und erklärte mit heidnischer Bar­
barei Alles für infam, was den Armen angehörte. Da hat die 
Hierarchie gesagt zu ihrer Vertheidigung, daß andere Verbrecher 
nur menschlich sündigten, nur gegen die Menschheit frevelten, 
die Ketzer aber gegen Gott. Aber warum überließ sie dann dem 
Ewigen die Rache und Strafe nicht, und woher war ihr Be­
ruf, Gottes Scharfrichter zu sein? Aber die Sache erklärt sich. 
Die Verbrechen gegen die menschlichen Gesetze trafen bloß die 
unheilige Gesellschaft der Laien; Ketzerei aber verwundete den 
heiligen Stand der Geistlichen, untergrub ihr infallibeles An­
sehen und griff ihnen nicht selten an die höchsten Güter ihres 
Lebens.
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Wahrlich, wenn man zusammenstellt Asyle für Verbrecher, 
die Galgen und Nad verdienten, und Scheiterhaufen für Ketzer, 
welche die Verderbtheit des Klerus züchtigten oder dem heiligen 
Vater an der dreifachen Krone oder der Schlüsselgewalt rüttel­
ten: welche größere Verzerrung der Vernunft und des Christen­
thumes läßt sich denken?

Die Asyle aber müssen um so mehr als eine Absurdität er­
scheinen, wenn man sieht, welch eine enorme Ausdehnung ihnen 
hierarchische Herrschsucht und jesuitisch-kasuistischer Scharfsinn 
gab. Davon hier:

33) Escobar erlaubt den Geistlichen, gegen den weltlichen 
Richter, der einen Verbrecher aus einer Kirche holen will, Cen­
suren zu gebrauchen, das Volk aufzurufen und die noch nicht 
geweihten Geistlichen zu bewaffnen. ^^)

34) Der weltliche Richter darf nicht verhindern, daß dem 
in eine Kirche geflüchteten Verbrecher alles Nothwendige zum 
Lebensunterhalte gebracht werde.

35) Solange der Verbrecher im Asyle sich befindet, darf 
er von der weltlichen Behörde weder zum Tode, noch zu einer 
körperlichen Strafe verurtheilt werden. ^)

36) Wenn der Verbrecher, aus dem Asyle gewaltsam ge­
zogen, auch erklärt, er wolle in den Händen des weltlichen Ge­
richts bleiben, so muß ihn dieses doch in's Asyl zurückliefern. ?°°)

37) Das Verfahren des weltlichen Richters gegen einen 
solchen dem Asyle entrissenen Verbrecher ist ungültig. ^)

Unerträglich aber wird diese Asylerei vollends, wenn man 
betrachtet, was die Jesuiten, voll christlichen Erbarmens, Alles 
unter die Rubrik von Asylen gebracht haben.

38) Für heilige Orte, also auch für Asyle, sind zu achten, 
jede mit Genehmigung eines Bischofes errichtete Kirche, wenn 
sie auch noch nicht geweiht ist; oder auch jede verunreinigte, 
mit dem Znterdict belegte oder zerstörte; nur muß dieß nicht 
mit Genehmigung des Bischofes, ohne Hoffnung auf Wieder­
errichtung geschehen sein.

2M) Lscol). üx. 4. 3. 1'. 694. 202) n. 4. 20Z) u. 6. 204) n. 8.
205) ll. 11.
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Allein nicht nur das Innere einer Kirche, sondern der ganze 
Kirchenbau, äußere Wände, Dach, Thurm, Sacristei und Aehn, 
lichcs der Kirche Angränzendes freut sich des Privilegiums der 
Freiheit. Ja, die ganze Umgegend auf 49 Schritte Radius 
bei einer Domkirche, und 39 bei einer geringeren, gehört zum 
Bezirke des Asyls. Als solches wird- ferner betrachtet: die 
Wohnungen der Pfarrer, Canonici und anderer Geistlichen rings 
um die Kirche, wenn sie auch von Laien bewohnt sind;^°) fer­
ner die Klöster mit ihren Gärten, ^) Hospitälern und Semi­
narien^) und die Paläste der Bischöfe.^')

39) Von der Immunität sind durch die Bulle Gregor's XIV. 
ausgeschlossen Straßenräuber, Meuchelmörder und solche, welche 
die Aecker verwüsten; ferner, die, so in den Kirchen oder auf 
den Kirchhöfen Jemanden verstümmeln oder ermorden. 2")

Nun fragt Escobar: Wer von einem heiligen Orte aus 
mit einem Pfeile oder einer Kugel Jemanden tödtet, >der sich 
außerhalb desselben befindet: genießt er des Asyles? Allerdings, 
denn obgleich der Mord in der Kirche begonnen, so ist er doch 
außerhalb der Kirche vollendet. ^)

4V) Geht das Recht des Asyls verloren durch jede Ver­
wundung in der Kirche? Kcinesmeges, wenn der Tod außer­
halb der Kirche erfolgt, oder wenn nicht die Abtrennung eines 
bedeutenden Gliedes damit verbunden ist. ^")

41) Wenn ich Einem einen Mord oder eine Verstümmelung 
in der Kirche auftrage? So bin ich deßwegen doch nicht des 
Asylrechtes beraubt, weil die Strafe nicht gegen den Veranstal- 
ter, sondern den Thäter des Frevels erlassen ist.

42) Wer Jemanden meuchelmordet durch Dolch oder Gift, 
hat er Asylrecht? Nein. Aber: Meuchelmörder ist nur der, so 
einen Andern, der sich dessen gar nicht versieht, tödtet. Wer 
daher seinen Feind tödtet, kann nicht Meuchelmörder heißen, 
wenn er ihn auch im Hinterhalte oder von hinten her nieder­
stößt. °'°) Welch' eine Definition!

-w) L-cob. k.x. c. 2. n. 12. M) n. 13. ros) n. 14. 200) n. 15-
rw) n. 16. ru) n. 17. n. 53. 212) c. 3. n. 22. p. 679. «») 11. 23-
214-) n. 24. 215,) n. 25. 210) n. 26.
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43) Haben die Banditen Asylrecht? Antwort: Die Consti- 
tution Gregor's XIV. schließt sie davon aus. Aber: unter einem 
Banditen verstehe ich denjenigen, der sich durch Geld oder einen 
anderen Preis dingen läßt, einen Andern, ohne daß er es sich 
versieht, im Hinterhalte zu morden. Wer daher ohne Preis 
Jemanden tödtet, um einem Freunde einen Gefallen damit zu 
thun, ist kein Bandit.-")

44) Ketzer und deren Helfer und Gönner sind des Asyl­
rechts verlustig.

45) Genießt der des Asylrechts, der neben einer Kirche ein 
Verbrechen begeht, mit der Hoffnung, gleich ein Asyl zu finden? 
Allerdings, nach Sanchez. Ja, ich behaupte, wer in derselben 
Absicht in der Vorhalle oder auf den Stufen der Kirche Jeman­
den ermordet.-")

46) Wer für Geld gedungen, nach dem Auftrage eines 
Andern, in Gegenwart dieses, Jemanden tödtet, ist er ein Ban­
dit? Antwort: Palaus sagt, daß er es so eigentlich-nicht sei, 
und daher das Asylrecht nicht verliere.--") Vergleiche dieß mit 
n. 41; welch' ein Widerspruch!

47) Wer sonst ein schreckliches Verbrechen begeht, oder im 
Duelle Jemanden tödtet: genießt er Asylrecht? Allerdings, wie 
Fagundez behauptet; weil Keiner durch die Bulle davon aus­
geschloffen wird. Wer daher Mädchenraub begeht, Mädchen oder 
auch Nonnen selbst in der Kirche schändet, verliert das Asylrecht 
nicht.--') Und ein Ketzer, oder wer eines solchen Gönner ist, 
z. B. den von der Inquisition Verfolgten aufnimmt und ver­
steckt, weil er dessen Freund ist: der ist des Asyls verlustig. 
Welche Menschen!

48) Ein weltlicher Richter weiß, daß Jemand kein Asyl­
recht habe: kann er ihn aus der Kirche holen lassen? Antwort: 
Ich glaube, daß er es ohne Erlaubniß des Bischofes unter Strafe 
der Excommunication nicht dürfe.---)

48) Jemand verträgt sich mit seinem Feinde, mit der Be­
dingung, ihn nicht zu tödten; nachher ermordet er ihn doch: hat 
er Asylrccht? Antwort: Allerdings, weil man ja nicht unbedingt

217) k^x. n. 27. 218) v. 28- (212) n, 46- P. 701. 220) n, 48-
221) n. 49. 222) n, 54.
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sagen kann, daß er ihn meuchlerisch getödtet habe, wenn nicht 
engere Freundschaft, die sich dadurch zeigte, daß sie zusammen 
aßen und redeten, sie vereinte, also vorausgesetzt werden konnte, 
daß, trotz der Verkürzung, der Haß noch fortdauerte."') Welch' 
entsetzliche Sophisterei! Diese Numer nebst 41. und 42. haben 
wir auch, als Erläuterung der kasuistischen Mordtheologie, schon 
oben beim fünften Gebote angeführt.

tz. 7.
Ueber die Mönchsorden.

Wir wollen über diesen Punkt nur einige Abnormitäten der 
Casuisten hersetzen.

1) Daß Mönche ihren Obern ungehorsam sein dürfen, wenn 
sie eine probabele Meinung für sich haben, haben wir schon 
oben an einer anderen Stelle gesehen.

2) Escobar fragt: Wann darf ein Mönch, ohne sich der 
Strafe der Ercommunication auszusetzen, sein Ordenskleid aus­
ziehen? Antwort: Wenn er es an einem heimlichen Orte thut, 
um es sich bequem zu machen, oder um besser laufen oder tanzen 
zu können; oder wenn er es ablegt zu einem schändlichen Zwecke, 
z. B. um heimlich zu fehlen oder in's Hurenhaus zu gehen. 
So Sanchez und Diana.^) Wahrlich, saubere Mittel, um der 
Excommunication zu entgehen! §

3) Sündigt auch ein Mönch ^schwer, der es sich zur Ge­

wohnheit gemacht hat, die Tageszeiten außer dem Chöre (wozu 
er verpflichtet ist) zu beten? Antwort: Nach Sanchez sündigt 
er nicht.

4) Nach Molina ist ein aus dem Orden Verstoßener nicht 
verpflichtet, sich zu bessern, um wiederum ausgenommen zu wer­
den; auch braucht er das Gelübde des Gehorsams nicht ferner 
zu Hallen.^')

5) Ordensobere sind nicht verpflichtet, einen ausgestoßenen 
Mönch, wenn er sich auch gebessert hat, auf sein Bitten wieder 
aufzunehmen; der Ausgestoßene ist aber auch nicht verpflichtet, 
zu seinem Orden zurückzukehren.

22Z) r.5cob. Lx. v. 56. p. 702. 224) p. 21S) xzcob. Lx. 7. n. 103
? 734.. 226) II, 104. 227) Uolina bei Lscob. n. 111. 22S) n. 112
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6) Eltern können ihre unmündigen Kinder auch gegen den 
Willen der Vormünder zum Kloster bestimmen.^)

7) Die Carthäuser durften bekanntlich nach ihrer Regel kein 
Fleisch essen. Escobar fragt: Wie müssen sich die Carthäuser 
des Fleischessens enthalten? Ich antworte mit Azor, daß sie 
verpflichtet sind, Fleisch zu essen, wenn sie ohne selbiges nicht 
gesund werden, oder nicht leben können. Nach S a sündigen sie 
nicht schwer, wenn sie auch außerhalb einer Krankheit Fleisch 
essen, nur muß es ohne Aergerniß geschehen. Denn sie sind 
nicht durch ihr Gelübde, sondern nur durch Gewohnheit, sich 
des Fleisches zu enthalten, verpflichtet."") Das ist aber ganz 
falsch.

8) Ein Mönch darf auf der Kanzel, zur Erbauung seiner 
Zuhörer, Lügen und Mährchen vorbringen. Er sündigt nicht 
schwer, wenn er auch hauptsächlich, um Ruhm und Geld zu 
ärndten, predigt."')

229) o. 116. P. 636. 2N)Lscod Lx. n. 116. 2Z1) n, 132. x. 738.
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